
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme des AWO Bundesverband e.V. 

 

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales  

 

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze  



 

 

 

  Seite 2 von 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWO Bundesverband e. V. 
 
Blücherstr. 62/63 
10961 Berlin 
Telefon: (+49) 30 – 263 09 – 0 
Telefax: (+49) 30 – 263 09 – 325 99 
E-Mail: info@awo.org 
Internet: awo.org 

 

Ansprechpartner*innen: Lukas Werner (Referent für Sozialpolitik), Tobias Reichelt (Referent 
für Jugendberufshilfe und Arbeitsmarkt), Janina Herrmann (Referentin für Sozialrecht) 
E-Mail: lukas.werner@awo.org, tobias.reichelt@awo.org, janina.herrmann@awo.org  
 

© AWO Bundesverband e. V. 

 

Berlin, 20.11.2025   

mailto:lukas.werner@awo.org
mailto:tobias.reichelt@awo.org
mailto:janina.herrmann@awo.org


 

 

 

  Seite 3 von 33 

I. Einleitung und zusammenfassende Bewertung ............................................... 4 

II. Zum Entwurf im Einzelnen ............................................................................... 5 

1. Verschärfung von Leistungsminderungen .................................................... 5 

2. Schonvermögen und Karenzzeit für Vermögen ............................................ 9 

3. Bedarfe für Unterkunft und Heizung ........................................................... 11 

4. Grundsätze der Eingliederung in Arbeit ...................................................... 14 

5. Erweiterung der Förderleistungen und Stärkung akteursübergreifender 
Zusammenarbeit................................................................................................ 21 

6. Bekämpfung von Sozialleistungsmissbrauch ............................................. 29 

7. Einführung einer Digitalisierungsnorm ........................................................ 31 

III. Schlussbemerkungen .................................................................................... 33 

 

 

 

  



 

 

 

  Seite 4 von 33 

I. Einleitung und zusammenfassende Bewertung 

Der AWO Bundesverband e. V. bedankt sich für die Möglichkeit, zum Referentenent-

wurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales – Entwurf eines Dreizehnten Ge-

setzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze – 

Stellung nehmen zu können.  

Die AWO gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und wird 

bundesweit von über 270.000 Mitgliedern, 70.000 ehrenamtlich Engagierten sowie 

250.000 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen getragen.  

In seiner spitzenverbandlichen Funktion vertritt der AWO Bundesverband die fachpo-

litischen Interessen des Gesamtverbandes auf der bundespolitischen und europäi-

schen Ebene, agiert als Zentralstelle für die Verwaltung von Zuwendungsmitteln und 

ist federführend in verschiedenen verbandsweiten Themenfeldern. 

Unsere Verbandswerte Solidarität, Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Gerechtig-

keit sind fester Bestandteil unserer Verbandskultur und Teil unseres alltäglichen Han-

delns.   

Armutsfest, einfach, diskriminierungsfrei – mit diesen drei Begriffen lässt sich die Vi-

sion der AWO für einen guten Sozialstaat zusammenfassen. Als AWO setzen wir uns 

seit unserer Gründung vor über 100 Jahren für einen starken Sozialstaat ein, der Armut 

bekämpft und allen Menschen ein würdevolles Leben und gesellschaftliche Teilhabe 

ermöglicht. Als Träger sozialer Einrichtungen kennen wir die Lebenslagen und Bedarfe 

armutsbetroffener Menschen sehr genau und arbeiten mit unseren Klient*innen in der 

Arbeitsmarktförderung auf Augenhöhe zusammen, um Vermittlungshemmnisse zu 

überwinden und soziale Teilhabe zu ermöglichen.  

Armutspolitisch atmet der vorliegende Entwurf den Geist von Leistungskürzungen 

und vom Rückbau sozialer Sicherungssysteme. Deutlich wird dies z.B. in der Abschaf-

fung der Karenzzeit für Vermögen oder der weit überwiegenden Absenkung der Ver-

mögensfreibeträge. Auch die drastische Verschärfung von Sanktionen bis hin zur Ein-

stellung der Kosten der Unterkunft infolge von Terminversäumnissen und die komple-

xeren Regeln für die Übernahme der Kosten der Unterkunft – in der Karenzzeit und 

darüber hinaus – sind Ausdruck von sozialpolitischem Rückschritt.  

Wir erleben derzeit, wie sich zunehmend menschenverachtende Diskurse gegen Ar-

mutsbetroffene und Erwerbslose richten, größtenteils mit unhaltbaren Vorbehalten ge-

genüber vulnerablen Bevölkerungsgruppen gespickt. Statt die Würde der Betroffenen 

in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen, spricht aus dem vorliegenden 

Entwurf Misstrauen. So lässt sich das Ansehen der steuerfinanzierten Leistungen mit 

Sicherheit nicht retten. Auch das Versprechen von „Einsparungen“ löst das Vorhaben 

nicht ein: Durch härtere Sanktionen, strengere Regeln bei den Kosten der Unterkunft 

und Veränderungen im Bereich der Vermögensanrechnung werden laut dem Entwurf 

deutlich weniger als 200 Millionen Euro pro Jahr eingespart – kurzfristig auf Kosten 
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der sozialen Sicherung der Menschen im Leistungsbezug und langfristig auf Kosten 

der zukünftigen Absicherung der gesamten Bevölkerung.  

Arbeitsmarktpolitisch ergibt sich aus dem Entwurf für die AWO ein gemischtes Bild. 

Einzelne Maßnahmen setzen langjährige Forderungen aus der Praxis um, wie die ge-

setzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers, die Vergrößerung 

der Zielgruppe für Maßnahmen nach § 16e SGB II und das Schließen von Förderlü-

cken für junge Menschen im SGB III. Nicht begrüßenswert sind hingegen die Wieder-

einführung des Vermittlungsvorranges und neue verpflichtende Elemente, die Leis-

tungsempfänger*innen stärker unter Druck setzen.  

Als AWO sehen wir in der Reform insgesamt einen Rückschritt. Mit Regelungen, 

die teilweise sogar hinter Hartz IV zurückfallen, erscheint sie wie eine Reise in die 

Vergangenheit. Wir appellieren an die Bundesregierung, die Verschärfungen zurück-

zunehmen und stattdessen endlich für ein Leistungsniveau zu sorgen, das verlässlich 

vor Armut schützt – auch in Zeiten weiter steigender Lebenshaltungskosten.  

Im Folgenden nimmt die AWO ausführlich Stellung zu einzelnen Änderungsvorhaben, 

die wir für die Ausgestaltung der Grundsicherung als Fundament unseres Sozialstaa-

tes und gesellschaftlichen Zusammenhaltes für besonders wichtig halten. 

 

II. Zum Entwurf im Einzelnen 

1. Verschärfung von Leistungsminderungen 

Inhalt  

Der Referentenentwurf sieht verschärfte Leistungsminderungen bei Pflichtverletzun-

gen sowie für Meldeversäumnisse vor:  

• Minderungen bei Pflichtverletzungen nach § 31 SGB II sollen gem. 

§§ 31a, 31b SGB II-E mit einer einheitlichen Minderungshöhe von 30 Prozent 

des Regelbedarfs für drei Monate belegt werden. Damit entfällt die bisherige 

Staffelung, wonach bei einer erstmaligen Pflichtverletzung nur 10 Prozent des 

Regelbedarfs für einen Monat und erst im Wiederholungsfalle 20 Prozent des 

Regelbedarfs für zwei Monate sowie bei erneuter Wiederholung 30 Prozent des 

Regelbedarfs für drei Monate gekürzt werden.  

• Im Falle der Weigerung zur Arbeitsaufnahme soll nach § 31a Abs. 7 SGB II-

E der Regelbedarf in Zukunft auch ohne vorherige Pflichtverletzung komplett 

entzogen werden können. In diesem Fall sollen zusätzlich die Kosten der Un-

terkunft vom Jobcenter für den Zeitraum der Minderung für die gesamte Be-

darfsgemeinschaft direkt an den*die Vermieter*in gezahlt werden. Der Leis-

tungsentzug beträgt gem. § 31b Abs. 3 SGB II-E in Zukunft mindestens einen 

und höchstens zwei Monate.  

• Wiederholte Meldeversäumnisse nach § 32 SGB II werden laut Entwurf mit 

einer Minderung von 30 statt bisher 10 Prozent des Regelbedarfs versehen. Die 
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Minderungsdauer beträgt einen Monat. In § 32a SGB II-E sieht der Entwurf zu-

dem einen Entzug des Regelbedarfs vor, wenn Leistungsberechtigte drei aufei-

nander folgende Meldetermine nicht wahrnehmen. Die Kosten der Unterkunft 

werden genauso wie Beiträge zur Krankenversicherung und Mehrbedarfe wei-

ter erbracht, erstere sollen jedoch für die gesamte Bedarfsgemeinschaft direkt 

an die Vermieter*innen gezahlt werden. Erscheint die leistungsberechtigte Per-

son innerhalb eines Monats ab Beginn des Leistungsentzuges persönlich im 

Jobcenter, werden die Leistungen nachträglich unter Abzug des Minderungs-

betrages in Höhe von 30 Prozent wieder erbracht. Erscheint sie nicht innerhalb 

dieser Frist, gilt sie gem. §7b Abs. 4 SGB II-E als nicht erreichbar und verliert 

ihren Anspruch auf Grundsicherung, inklusive der Bedarfe für Unterkunft und 

Heizung. Bei Mehrpersonenbedarfsgemeinschaften werden die anteiligen Auf-

wendungen für Unterkunft und Heizung auf die verbleibenden Mitglieder der 

Bedarfsgemeinschaft so aufgeteilt, dass weiterhin die vollen Unterkunftskosten 

an die Bedarfsgemeinschaft bzw. die Vermieter*in geleistet werden, § 22 Abs. 

7 S. 4 SGB II-E. 

Die besondere Situation von Menschen mit psychischen Erkrankungen im Kontext von 

Leistungsminderungen soll gem. § 31a Abs. 2 S. 2 SGB II-E dadurch berücksichtigt 

werden, dass sie regelhaft persönlich angehört werden, sofern die Agentur für Arbeit 

in Kenntnis über die psychische Erkrankung ist. Nach der Gesetzesbegründung (S. 77) 

sollen bei dem betroffenen Personenkreis insbesondere auch telefonische und aufsu-

chende Formate zur Anwendung kommen. 

Bewertung 

Solidarität und soziale Rechte dürfen unserer Ansicht nach nie an Bedingungen 

geknüpft und das Existenzminimum nie unterschritten werden. Laut unserem 

Grundsatzprogramm unterstützen wir als AWO Menschen dabei, ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen. Sanktionen in Form eines – ganz oder teilweisen – Leistungsentzugs 

bei nicht ausreichender Kooperation oder bei Terminversäumnissen widersprechen 

diesem Leitsatz und unserem Menschenbild, dass Menschen sich in unserer Gesell-

schaft frei entfalten und ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten können sollten. 

Die AWO spricht sich daher entschieden gegen jegliche Form von Leistungsminderun-

gen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende aus und lehnt die geplante Verschär-

fung von Sanktionen bei Pflichtverletzungen und infolge von Terminversäum-

nissen ab. Darüber hinaus sehen wir weitere Gründe, warum eine Verschärfung von 

Leistungsminderungen abzulehnen ist.  

Der Entzug von monetären Leistungen erzeugt sozial prekäre Lebenslagen, die mit 

hohen individuellen und gesellschaftlichen Folgekosten verbunden sind. Sanktionen 

gehören nicht in das Instrumentarium eines präventiv ausgerichteten Sozialstaats, der 

für alle Bürger*innen soziale Sicherung gewährleistet. Angesichts der sowieso zu 

knapp bemessenen Regelbedarfe erzeugt der Entzug von monetären Leistungen in 

der Grundsicherung wirtschaftliche Härten, die sozialen Rückzug und die 
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Einschränkung von Grundbedürfnissen befördern. Aus unseren Beratungsstellen wis-

sen wir, dass der Entzug Verschuldung hervorrufen oder verschärfen und Wohnungs-

losigkeit die Folge sein kann. Auch Kinder und Jugendliche sind mittelbar von einem 

Wegfall der Leistungen für ihre Eltern betroffen und werden dadurch ihrer sowieso 

schon oft geringeren Entwicklungschancen weiter beraubt. 

Sowohl die Streichung des Regelbedarfs als auch der komplette Wegfall der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende – inklusive der Kosten der Unterkunft und Heizung – sind 

nach aktueller Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht mit der Verfas-

sung vereinbar.1 Daran ändert sich unserer Auffassung nach auch dadurch nichts, 

dass nunmehr in den Fällen wiederholter Meldeversäumnisse der Umweg über den 

neuen § 7b Abs. 4 SGB II versucht wird. Insgesamt wird sich zeigen müssen, ob die 

verschärften Leistungskürzungen den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts 

gerecht werden.  

Die Möglichkeit zum vollständigen Entfallen des Regelbedarfs und der Kosten der Un-

terkunft und Heizung sehen wir auch unabhängig vom verfassungsrechtlichen Aspekt 

äußert kritisch. Der drohende Verlust der eigenen Wohnung darf kein Instrument eines 

modernen Sozialstaates sein, selbst wenn dessen Kompass stärker auf das Prinzip 

des Forderns ausgerichtet wird. Dass der Entzug von Leistungen für Kosten der Un-

terkunft bei Personen in Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften faktisch nicht greifen 

soll, da über die verbleibenden Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft die vollen Unter-

kunftskosten weiter geleistet werden, begrüßen wir als AWO ausnahmslos. Wir sehen 

darin aber ebenso eine Diskriminierung von alleinlebenden Leistungsberechtigten, de-

nen als einziger Haushaltskonstellation dann faktisch ein Entzug der Unterkunftskos-

ten droht. 

Darüber hinaus ist der Plan, Mietzahlungen auch kurzfristig direkt an Vermieter*innen 

weiterzuleiten, in der Praxis kaum umsetzbar. Die Kontaktaufnahme durch das Job-

center mit den Vermieter*innen, der Austausch von Daten und die rechtssichere Ab-

wicklung solcher Zahlungen sind mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden. 

In vielen Fällen wird es nicht möglich sein, kurzfristig die nötigen Informationen zu er-

halten und die Mietzahlungen termingerecht durchzuführen. Dadurch können Miet-

rückstände entstehen, die zu Kündigungen und Wohnungslosigkeit führen können. 

Das Vorhaben ist daher nicht nur sozial fragwürdig, sondern auch unpraktikabel. Statt 

die Wohnsicherheit zu stärken, schafft die Regelung zusätzliche Risiken für Leistungs-

berechtigte. Sie setzt auf eine technische Lösung, die in der Realität an Datenschutz, 

fehlenden Schnittstellen und Zeitdruck scheitert. Zudem wird die Verantwortung für die 

Sicherung der Mietzahlungen faktisch auf die Verwaltung verlagert, ohne dass die 

strukturellen Probleme – wie überhöhte Mieten und fehlender bezahlbarer Wohnraum 

– gelöst werden. Damit droht die Maßnahme das Gegenteil ihres Ziels zu bewirken: 

 

1 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 5. November 2019 - 1 BvL 7/16 -, Rn. 1-225, 
https://www.bverfg.de/e/ls20191105_1bvl000716 

https://www.bverfg.de/e/ls20191105_1bvl000716
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Anstatt Wohnungslosigkeit zu verhindern, könnte sie diese durch Verzögerungen und 

Fehlkommunikation sogar fördern. 

Durch die Sanktionspraxis bis hin zum vollständigen Entzug der Leistungen hervorge-

rufene sozial prekäre Lagen behindern zudem die nachhaltige Integration in den Ar-

beitsmarkt, da sie Vermittlungshemmnisse darstellen. Darüber hinaus belasten Leis-

tungsminderungen das Verhältnis zwischen Integrationsfachkraft und leistungsberech-

tigter Person und erschweren auch dadurch den Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Als 

zentrale Akteurin der sozialen Daseinsfürsorge arbeiten wir in unseren Einrichtungen 

auf Augenhöhe mit leistungsberechtigten Personen daran, Vermittlungshemmnisse zu 

überwinden und soziale Teilhabe durch die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Wir sind vom Grundsatz einer aktivierenden und qualifizierenden Arbeitsmarktpolitik 

überzeugt und sehen in der Praxis, dass unsere Angebote Wirkung zeigen, wenn die 

Teilnehmenden mit ihren Bedarfen adäquat adressiert werden. Aus unserer Praxis 

wissen wir auch, dass die größte Hürde für viele Menschen die erstmalige, aber selten 

die regelmäßige Teilnahme an einer neu begonnenen Maßnahme ist. Für einen erfolg-

reichen Übergang braucht es nach unserer Erfahrung Ermutigung und Unterstützung, 

aber keine Drohkulisse, die der Grundsicherungsträger mit Leistungsminderungen auf-

bauen kann. Anstelle einer Praxis des negativen Bestrafens durch den Entzug von 

Leistungen bis unterhalb des Existenzminimums sollte aus unserer Sicht eine Kultur 

des positiven Belohnens in der Grundsicherung handlungsleitend sein und auch durch 

(finanzielle) Anreize für die Leistungsberechtigten begleitet werden. 

Die geplanten Voraussetzungen für den Leistungsbezug sowie die Verschärfung der 

Sanktionen werden aus Sicht der AWO besonders Menschen mit psychischen Erkran-

kungen und Menschen mit seelischen Behinderungen treffen. Im Hinblick auf psychi-

sche Erkrankungen lässt sich festhalten, dass statistisch gesehen jährlich rund 28 Pro-

zent der Erwachsenen psychisch erkranken2. So wiesen nach einer Studie des RKI im 

Jahr 2024 28,2 Prozent der Erwachsenen ein niedriges psychisches Wohlbefinden 

auf.3 Psychische Erkrankungen gehören damit zu den häufigsten Erkrankungen in 

Deutschland. Das Risiko, dauerhaft arbeitsunfähig zu sein, durch Kündigung arbeitslos 

zu werden oder früher aus dem Berufsleben auszuscheiden, ist für diese Gruppe be-

sonders hoch. Darüber hinaus sind psychische Erkrankungen in der Gesellschaft noch 

immer stark schambehaftet. Es ist daher davon auszugehen, dass eine hohe Dunkel-

ziffer an nicht diagnostizierten Erkrankungen auch bei Leistungsberechtigten nach 

dem SGB II existiert und die leistungsgewährenden Stellen daher in vielen Fällen keine 

Kenntnis über psychische Erkrankungen haben. 

Schon jetzt sind der Prozess der Antragstellung und die Kommunikation mit dem Job-

center für viele Menschen ohne professionelle Unterstützung nur schwer zu bewälti-

gen. Grund dafür sind in schwerer Sprache formulierte Bescheide, das Fehlen von 

 

2 Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. 
(2025): Basisdaten Psychische Erkrankungen 
3 Robert Koch-Institut (2025): Psychisches Wohlbefinden (ab 18 Jahre). Gesundheitsberichterstattung 
des Bundes. 
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digitaler Infrastruktur und eine schlechte Erreichbarkeit der Jobcenter vor Ort. Insbe-

sondere Menschen mit psychischen Erkrankungen werden durch diese barrierebehaf-

teten Prozesse und Strukturen benachteiligt und haben bereits jetzt einen erschwerten 

oder gar keinen Zugang zu diesen. Die vorgeschlagenen Sanktionsmechanismen wer-

den nicht dazu führen, dass mehr Menschen einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Als 

AWO fürchten wir daher, dass durch die vorgesehenen Maßnahmen in § 31a und § 32 

SGB II-E nicht sichergestellt werden kann, dass zum Beispiel Leistungsberechtigte mit 

psychischen Erkrankungen ausreichend vor Sanktionen und Leistungsminderungen 

geschützt werden. 

Daneben sind auch die fiskalpolitischen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen 

überschaubar. Laut Entwurf (S. 48) werden durch die Verschärfungen bei den Sankti-

onen infolge von Pflichtverletzungen und Terminversäumnissen insgesamt 60 Millio-

nen Euro pro Jahr eingespart. Davon entfallen 19 Millionen auf den einheitlichen Min-

derungssatz von 30 Prozent, 35 Millionen auf die erhöhte Minderungshöhe von 30 

Prozent für Terminversäumnisse, 1,2 Millionen Euro auf den Wegfall des Regelbedarfs 

bei Arbeitsverweigerung und 5 Millionen Euro auf den Leistungsentzug bei mehrfachen 

Meldeversäumnissen. Umgekehrt dürfte mit einem Anstieg der Widerspruchs- und Kla-

geverfahren und daraus resultierend mit der Bindung von weiteren Personal- und fi-

nanziellen Ressourcen seitens der Jobcenter und Sozialgerichte zu rechnen sein. Die 

Verschärfung der Sanktionen trägt somit kurzfristig nur auf zu vernachlässigende 

Weise zur selbst auferlegten Sparpolitik der Regierung bei und provoziert langfristig 

hohe soziale und gesellschaftliche Folgekosten. Diese entstehen beispielsweise, 

wenn sich aufgrund des erhöhten Drucks psychische Erkrankungen bei den Leistungs-

berechtigten chronifizieren und in der Folge Erwerbsminderungsrenten bezogen wer-

den müssen. 

 

2. Schonvermögen und Karenzzeit für Vermögen 

Inhalt  

Der Entwurf sieht durch die Streichung von § 12 Abs. 3 SGB II einen Wegfall der Ka-

renzzeit für Vermögen vor.  

Darüber hinaus wird das nicht zu berücksichtigende Vermögen („Schonvermögen“) 

an das Lebensalter der leistungsberechtigten Personen angepasst. Gem. § 12 Abs. 2 

SGB II-E werden bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 5.000, ab dem 31. Lebens-

jahr 10.000, ab dem 41. Lebensjahr 12.500 und ab dem 51. Lebensjahr 20.000 Euro 

nicht als Vermögen berücksichtigt. 

Während der einjährigen Karenzzeit für Unterkunft wird nach § 12 Abs. 1 Satz 2 SGB 

II-E eine selbst genutzte Wohnimmobilie zunächst nicht als Vermögen berücksichtigt. 
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Bewertung 

Die Karenzzeit für Vermögen war eine der Neuerungen im Kontext der Bürgergeldre-

form, die wir als AWO begrüßt haben. Durch sie können Menschen, die kurzfristig Ein-

kommensverluste erleiden und durch keinen anderen sozialen Sicherungsmechanis-

mus ausreichend abgesichert sind, für einen überschaubaren Zeitraum ein Mindest-

maß an finanzieller Unterstützung erhalten, ohne ihr Vermögen sofort einsetzen zu 

müssen. 

Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)4 bestä-

tigt, dass die Karenzzeit für Vermögen in der Bevölkerung mehrheitlich positiv gesehen 

wird, unter Bürgergeldbeziehenden beträgt die Zustimmung 69% und unter Nicht-Bür-

gergeldbeziehenden 58%. Laut den Ergebnissen wird die Karenzzeit von den Jobcen-

tern und ihren Mitarbeitenden zwar insgesamt skeptisch, aber für einzelne Personen-

gruppen durchaus als sinnvoll bewertet, z.B. für Solo-Selbstständige mit unregelmäßi-

gen Einnahmen oder für ältere Menschen, die nach langer Berufstätigkeit auf Unter-

stützung angewiesen sind.  

Die Untersuchung des IAB zeigt auf Basis von Befragungen von Jobcenter-Mitarbei-

tenden ebenfalls, dass bei rund jedem zehnten Erstantrag auf Bürgergeld die Karenz-

zeit relevant war, da das vorhandene Vermögen über dem Schonvermögen lag. Be-

reits nach Ende der Karenzzeit war das vorhandene Vermögen in den meisten Fällen 

jedoch schon aufgebraucht: nur 0,5 Anträge auf Bürgergeld pro Befragten mussten 

nach Ende der Karenzzeit aufgrund zu hohen Vermögens abgelehnt werden. 

Nicht geschütztes Vermögen von Bürgergeldbeziehenden ist die absolute Ausnahme: 

Das IAB schätzt den Anteil der Personen mit einem Vermögen über dem Freibetrag 

für die Karenzzeit auf Basis der aktuell gültigen Gesetzeslage auf circa 2,7 Prozent. 

„Außerhalb des Bürgergeldes hingegen“, so das IAB weiter, „besitzt ein kleiner Teil der 

Erwerbsbevölkerung Ersparnisse, die im Falle eines Einkommensverlustes während 

der Karenzzeit noch zum Leistungsbezug führen würden.“5 Laut den Berechnungen 

würden 14 Prozent der Erwerbsbevölkerung aktuell von der Karenzzeit-Regel profitie-

ren. 56 Prozent der Erwerbsbevölkerung liegen mit ihrem Vermögen allerdings unter 

dem aktuell gültigen Freibetrag von 15.000 Euro, der über die Karenzzeit hinaus gilt. 

Daher lehnen wir als AWO die geplante Streichung der Karenzzeit ab. Die aktuell gel-

tende Karenzzeit ist aus Gerechtigkeitsgründen vertretbar und schützt – kurzzeitig und 

vereinzelt – Vermögensbestände in angemessener Höhe. Laut Entwurf (S. 47) liegt 

das Einsparpotenzial bei schätzungsweise 50 Millionen Euro pro Jahr. Die Karenzzeit 

ist daher auch fiskalpolitisch zu vernachlässigen.  

 

4 Bruckmeier, Sommer, Bernhard & Wiemers (2025): Bewertung und Relevanz der Karenzzeit beim 

Vermögen im Bürgergeld. IAB Forschungsbericht 14/2025. Alle in diesem Abschnitt zitierten Angaben 
stammen aus dieser Studie. 

5 Ebd., S.21. 
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Durch die vorgesehene Altersstaffelung für das Schonvermögen sieht der Entwurf eine 

Senkung des nicht zu berücksichtigenden Vermögens für alle Personen bis zur Voll-

endung des 50. Lebensjahres vor. Ab diesem Alter soll laut Entwurf ein Freibetrag in 

Höhe von 20.000 Euro gelten – 5.000 Euro mehr als nach geltender Rechtslage. Die 

Absenkung der Freibeträge für alle Personen im Alter von bis zu 50 Jahren leh-

nen wir als AWO mit Nachdruck ab, da dadurch Menschen im Bestand schlechter 

gestellt und ggf. ihren Anspruch auf finanzielle Unterstützung verlieren würden. Wir 

fordern dementsprechend mindestens einen Bestandschutz für bereits leis-

tungsberechtigte Personen. Darüber hinaus wird durch die Absenkung der Vermö-

gensfreibeträge für viele Altersgruppen – in Kombination mit der Abschaffung der Ka-

renzzeit – der Zugang zur Grundsicherung für Menschen mit geringen bis mittleren 

Ersparnissen deutlich erschwert. Letztlich sind auch in diesem Bereich die geschätzten 

Minderausgaben in Höhe von rund 25 Millionen Euro (s. Entwurf, S. 48) fiskalpolitisch 

irrelevant.  

Aus den genannten Gründen sprechen wir uns als AWO für einen Erhalt des Status 

Quo aus: Eine Karenzzeit und ein Freibetrag von mindestens 15.000 pro Person 

in der Bedarfsgemeinschaft sollten erhalten bleiben. 

Wir begrüßen, dass der Entwurf selbstgenutztes Wohneigentum unabhängig von der 

Größe während der Karenzzeit für Unterkunft nicht als verwertbares Vermögen wertet.  

 

3. Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

Inhalt  

Der Entwurf sieht in § 22 Abs. 1 SGB II-E vor, dass die tatsächlichen Kosten der Un-

terkunft und Heizung nicht mehr als Bedarf anerkannt werden, wenn sie mehr als ein-

einhalbmal so hoch sind wie die abstrakt als angemessen geltenden Aufwendungen. 

Diese Regelung gilt auch in der einjährigen Karenzzeit. Als abstrakt angemessen ist 

nach Rechtsprechung des Bundessozialgerichts das Produkt aus der abstrakt als an-

gemessen anerkannten Wohnfläche multipliziert mit den als abstrakt angemessenen 

Aufwendungen je Quadratmeter („Produkttheorie“). Es wird eine Härtefallregelung für 

Kosten der Unterkunft oberhalb der neuen Höchstgrenze innerhalb der Karenzzeit nor-

miert. Diese soll laut Begründung z.B. bei notwendiger, nicht vermeidbarer Unterbrin-

gung in einer Gemeinschaftsunterkunft greifen. Die Deckelung greift durch § 22 Abs. 

1 Satz 11 SGB II-E für zwölf Monate in solchen Fällen nicht, in denen ein Mitglied der 

Bedarfs- oder Haushaltsgemeinschaft verstorben ist.  

In § 22 Abs. 1 Satz 8 SGB II-E werden ergänzende Regelungen dazu getroffen, unter 

welchen zusätzlichen Voraussetzungen tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft 

nicht als angemessen gelten – auch in der Karenzzeit. Dies ist der Fall, wenn 

1. die tatsächlichen Aufwendungen über einer regionalen Obergrenze für tat-

sächliche Aufwendungen bezogen auf einen Quadratmeter liegen (sog. „Quad-

ratmeterhöchstmiete“). Dazu müssen die kommunalen Träger laut 
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Gesetzesbegründung (S. 68) begründen, ab welcher Höhe die Aufwendungen 

pro Quadratmeter als überhöht gelten; 

2. die vereinbarte Miete die zulässige Miethöhe in Gebieten mit angespannten 

Wohnungsmärkten mit wirksamer Mietpreisbremse übersteigt. In diesen Fäl-

len sollen die leistungsberechtigten Mieter*innen aufgefordert werden, die un-

zulässige Miethöhe zu rügen. Laut Begründung (s. Entwurf, S. 68 ff.) werden 

die tatsächlichen Aufwendungen bis zu einer gerichtlichen Klärung weiter als 

Bedarf anerkannt. Eine Prüfung auf weitere Unangemessenheit kann laut Be-

gründung nach Ablauf der Karenzzeit erfolgen. 

Die Regelungen zur Deckelung der Aufwendungen durch die Quadratmeterhöchst-

miete und die Mietpreisbremse werden analog ins SGB XII übertragen (§ 35 Abs. 1 

SGB XII-E).  

Durch § 22 Abs. 1 Satz 12 SGB II-E wird die Möglichkeit des Verzichts auf eine Kos-

tensenkungsaufforderung eingeräumt, selbst wenn die festgelegte Quadratmeter-

höchstmiete überschritten wird. Damit sollen unwirtschaftliche Ergebnisse im Einzelfall 

vermieden werden. 

Die Regelungen dienen laut Entwurf (S. 67) dazu, „dass die Leistungen der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende nicht für Aufwendungen ausgenutzt werden können, die 

den Verhältnissen während des Bezugs einer Fürsorgeleistung nicht entsprechen. Zu-

dem wird der Möglichkeit des Missbrauchs der Leistungen durch überhöhte Mieten für 

Kleinstwohnungen entgegengewirkt.“ 

Der Entwurf sieht durch Einfügen des § 22 Abs. 1a SGB II-E vor, dass die Prüfung der 

Angemessenheit der Unterkunftskosten in Zukunft wieder bei Antragstellung durchge-

führt und die leistungsberechtigten Personen über das Ergebnis in Kenntnis gesetzt 

werden sollen. 

Bewertung 

Grundsätzlich begrüßt die AWO die Absicht, Mietwucher einzudämmen und die öffent-

lichen Haushalte nicht unnötig mit zu hohen Mietzahlungen zu belasten. Die im Entwurf 

vorgesehenen Maßnahmen halten wir aber grundsätzlich für den falschen Ansatz, um 

dieses Problem zufriedenstellend und sozial verträglich zu lösen. Schon im Jahr 2024 

überstiegen laut Angaben der Bundesregierung6 in rund 334.000 Bedarfsgemeinschaf-

ten die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung die anerkannten Kosten. Die 

sogenannte Wohnkostenlücke, also die Differenz zwischen den tatsächlichen und den 

übernommenen Kosten, betrug demnach im Durchschnitt 116 Euro pro Monat, die aus 

dem Regelbedarf gezahlt werden müssen. Hier zeigt sich, dass hohe Mieten ein struk-

turelles Problem sind, das es zu lösen gilt.     

Die ebenso für die einjährige Karenzzeit geltenden Regelungen zur Deckelung führen 

diese ad absurdum. Menschen sollten sich gerade bei Eintritt in das 

 

6 Deutscher Bundestag (2025): Kleine Anfrage: Wohnkostenlücke 2024. Drucksache 21/1005 
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Grundsicherungssystem auf die soziale Sicherung verlassen können und nicht von 

Behörden dazu angehalten werden, mietrechtliche Auseinandersetzungen zu initiie-

ren, wenn sie sich eigentlich vollkommen auf ihre Reintegration in den Arbeitsmarkt 

konzentrieren sollten.  

Als AWO fordern wir eine Karenzzeit ohne Deckelung und eine entsprechende 

Anpassung des Entwurfs. Wir befürchten, dass Leistungsberechtigte durch die im 

Entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen noch schlechtere Chancen auf dem Woh-

nungsmarkt haben würden, als dies jetzt schon der Fall ist.  

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht 

die Begrenzung der Kostenübernahme auf „angemessene“ Bedarfe für Unterkunft und 

Heizung grundsätzlich für zulässig erklärt hat, sofern die Angemessenheit anhand ob-

jektiver Kriterien ermittelt wird. Die geplante Deckelung auf das Anderthalbfache der 

abstrakten Angemessenheit stellt eine zusätzliche Einschränkung dar, die zwar nicht 

offensichtlich verfassungswidrig ist, aber den Schutzgedanken der Karenzzeit konter-

kariert. Die bislang vorgesehenen Härtefallregelungen sind nicht ausreichend, um aty-

pische Fälle abzufangen. Die Angemessenheitsprüfung muss zudem auf schlüssigen 

Konzepten beruhen und darf nicht zu pauschalen oder willkürlichen Obergrenzen füh-

ren. 
 

Darüber hinaus konterkariert die geplante Regelung die Ziele des Nationalen Aktions-

plans gegen Wohnungslosigkeit (NAP W), der auf Prävention setzt. Wenn der Staat 

durch restriktive Vorgaben bei den Unterkunftskosten das Risiko von Mietrückständen 

und Kündigungen erhöht, produziert er im Ergebnis zusätzliche Wohnungslosigkeit – 

also das Gegenteil dessen, was der NAP W erreichen soll. In angespannten Woh-

nungsmärkten ist es für Leistungsberechtigte – insbesondere für große Familien und 

Alleinerziehende – oft illusorisch, eine günstigere Wohnung zu finden, wenn die aktu-

elle Miete über dem Mietpreisspiegel liegt. Damit gefährdet die Deckelung nicht nur 

die soziale Stabilität der Betroffenen, sondern unterläuft auch die nationalen Strategien 

zur Überwindung von Wohnungslosigkeit. Aus unserer Sicht muss jede gesetzliche 

Änderung darauf ausgerichtet sein, Wohnungslosigkeit zu vermeiden, nicht zu ver-

schärfen. 
 

Der Aufbau unnötiger Bürokratie und von überkomplexen Regelungen, die Bürger*in-

nen nur sehr schwer oder gar nicht nachvollziehen können, rechtfertigt angesichts des 

minimalen Einsparpotenzials aus Sicht der AWO nicht die vorgesehene Deckelung der 

individuellen Unterkunftskosten. Denn: Laut Entwurf (S. 48) werden durch die Ände-

rungen in § 22 SGB II lediglich 58 Millionen Euro pro Jahr eingespart, wovon 42 Milli-

onen Euro auf den Bund entfallen. Auf der anderen Seite entstehen laut Entwurf (S. 

50) Verwaltungskosten in Höhe von rund 33 Millionen Euro jährlich. Das Netto-Ein-

sparpotenzial liegt damit rechnerisch bei 25 Millionen Euro. Im Rechtskreis des SGB 

XII werden durch die Änderungen bei der Angemessenheit der Leistungen für Unter-

kunft und Heizung insgesamt 16 Millionen Euro pro Jahr bei Bund, Ländern und Kom-

munen eingespart (s. Entwurf, S. 51). 
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Statt an der Subjektförderung für Menschen in herausfordernden Lebenslagen sparen 

zu wollen, sollten aus Sicht der AWO politische Maßnahmen ergriffen werden, die die 

Preise auf dem Wohnungsmarkt regulieren und mehr bezahlbaren, barrierefreien 

Wohnraum schaffen, besonders in städtischen Ballungsgebieten. Dadurch könnten 

nicht nur im Bereich der Grundsicherung, sondern auch im Wohngeld die öffentlichen 

Haushalte entlastet werden. Zudem würden auch Menschen mit niedrigen und mittle-

ren Einkommen von bezahlbaren Mieten profitieren.  

 

4. Grundsätze der Eingliederung in Arbeit 

4.1. Vorrang der Vermittlung (§ 3a SGB II) 

Inhalt  

Der Entwurf sieht vor, dass ein Vorrang der Vermittlung nach § 3a eingeführt werden 

soll. Dieser besagt, dass die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung Vorrang vor der 

Gewährung von passiven Leistungen oder Fördermaßnahmen zur Eingliederung ha-

ben soll.  Eine Ausnahme vom Vermittlungsvorrang kann bestehen, wenn Fördermaß-

nahmen zur Eingliederung in Arbeit erfolgsversprechender sind. Dies gilt vor allem für 

junge Menschen unter 30 Jahren. Der Vermittlungsvorrang gilt nicht bei der Förderung 

von Existenzgründungen oder dem Einstiegsgeld zur Selbstständigkeit.  

Bewertung 

Grundsätzlich lehnen wir die Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs ab. 

Ausgangspunkt für die berufliche Integration muss die spezifische Situation des Indi-

viduums und dessen Bedarf sein. Wir befürworten eine nachhaltige Arbeitsmarktin-

tegration, die für all jene, die nicht ohne weiteres ihren Weg in berufliche Teilhabe 

finden, insbesondere durch passgenaue und ganzheitliche Angebote in Verbindung 

mit Qualifikationen, Weiterbildungen, Eingliederungsmaßnahmen und Coachings er-

reicht werden kann. Der Eingliederungsprozess muss zwischen Fallmanager*in und 

leistungsbeziehender Person auf Augenhöhe und in einem kooperativen Prozess er-

folgen. Alle möglichen Entscheidungsoptionen müssen unvoreingenommen und 

gleichwertig betrachtet werden und sich an den Bedarfen der leistungsberechtigten 

Person orientieren. 

Im Gegensatz dazu sieht der Gesetzesentwurf einen Vorrang der Vermittlung in Arbeit 

und in Ausbildung vor, wobei Fördermaßnahmen zur Eingliederung in Arbeit nachran-

gig sind. Durch den Vorrang der Vermittlung wird – mit Ausnahme von Sonderfällen – 

eine Entscheidungsebene vorgeschaltet, bevor alle weiteren möglichen Optionen in 

Erwägung gezogen werden. Damit wird der Entscheidungsspielraum der Fallmana-

ger*innen von vornherein maßgeblich eingeschränkt, was deutlich im Widerspruch zu 

einer unvoreingenommenen und gleichwertigen Betrachtung aller Optionen steht. Ver-

stärkt wird dieser Umstand durch ein Wissensungleichgewicht zwischen Fallmana-

ger*innen und Leistungsberechtigten. Fallmanager*innen kennen alle möglichen 
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Entscheidungsoptionen. Leistungsberechtigte kennen von sich aus nicht alle mögli-

chen Optionen und sind darauf angewiesen, dass ihnen passende Angebote vorge-

schlagen werden. Damit können Leistungsberechtigte auch nur erschwert von sich aus 

Qualifizierungen, Maßnahmen oder Coachings einfordern und benötigen umso mehr 

eine unvoreingenommene Beratung. Es wird deutlich, dass die Ausnahme vom Ver-

mittlungsvorrang zukünftig in weniger Fällen möglich sein wird. 

Die Fallmanager*innen in den Jobcentern beraten zukünftig nicht nur, sie entscheiden 

auch maßgeblich darüber, wann eine Ausnahme vom Vermittlungsvorrang bestehen 

kann. Entscheidend dafür ist, ob Maßnahmen für eine dauerhafte Eingliederung als 

erfolgsversprechender erachtet werden. Unklar ist dabei, welche Kriterien hier gelten 

sollen und wie „erfolgversprechender“ genau zu definieren ist. Vor diesem Hintergrund 

steigt auch der individuelle Ermessens- und Interpretationsspielraum für Fallmana-

ger*innen deutlich an. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, willkürliche Entscheidun-

gen zu vermeiden, Entscheidungen zur beruflichen Integration transparent zu treffen 

und die Mitarbeitenden entsprechend zu schulen.  

Darüber hinaus ist es wichtig hervorzuheben, dass dem Vorrang der Vermittlung in 

Arbeit auch zusätzlich ein Vorrang in Ausbildung hinzugefügt wurde. Der Fokus auf 

Qualifizierung und Ausbildung ist besonders für junge Menschen essenziell. Aber auch 

grundsätzlich gilt, dass Berufsabschlüsse und Qualifikation die wichtigsten Hebel dar-

stellen, um eine nachhaltige berufliche Integration zu stärken, Armutsrisiken und einen 

dauerhaften Leistungsbezug zu reduzieren. Junge Menschen am Übergang Schule-

Beruf müssen von einem Vermittlungsvorrang in Arbeit vollständig ausgenommen wer-

den. Jene jungen Menschen, die nicht ohne weiteres ihren Weg in berufliche Teilhabe 

finden, benötigen vorrangig individuelle und passgenaue Angebote und Fördermaß-

nahmen, um auf einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss hinzuwirken. Zuletzt soll 

nochmal deutlich unterstrichen werden, dass junge Menschen auch Raum benötigen, 

um sich auszuprobieren und den für sie passenden Weg zu finden – zusätzlichen 

Druck für junge Menschen gilt es unbedingt zu vermeiden. 

Insbesondere für Langzeitarbeitslose gilt, dass diese häufig negative Lernerfahrungen 

gemacht haben und oft multiple Vermittlungshemmnisse aufweisen. Ein Vorrang der 

Vermittlung in Arbeit für diese Zielgruppe ist nicht zielführend. Um die berufliche In-

tegration zu stärken, gilt es die individuellen Herausforderungen ganzheitlich zu adres-

sieren und eine kurzfristige, nicht nachhaltige Vermittlung in Arbeit sowie weitere ne-

gative Erfahrungen zu vermeiden. Dafür stehen im SGB II passende Instrumente wie 

§ 16e SGB II, § 16i SGB II oder § 16k SGB II zur Verfügung, die für diese Zielgruppe 

nicht nur in Ausnahmefällen Anwendung finden müssen. Aus unserer Sicht stellen För-

dermaßnahmen für diese Zielgruppe Investitionen dar, die zwar zunächst kurzfristig 

mit Kosten verbunden sind, aber langfristig einen nachhaltige, dauerhafte Arbeits-

marktintegration fördern, die soziale Teilhabe der Zielgruppe unterstützen und die 

Wahrscheinlichkeit auf einen zukünftigen Leistungsbezug reduzieren. Kurzfristig an-

genommene Einsparpotenziale, durch eingesparte Fördermaßnahmen, dürfen nicht 
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langfristige Beschäftigungsperspektiven konterkarieren und gesellschaftliche Folge-

kosten dürfen nicht dauerhaft in die Zukunft verschoben werden. 

Insbesondere für alle Menschen über 30 Jahren gilt damit primär der Vorrang der Ver-

mittlung in Arbeit. Es gilt gleichsam auch Menschen zu berücksichtigen, die zwar eine 

berufliche Qualifikation aufweisen, die ihren Beruf aber nicht mehr ausüben wollen 

oder für die ein regionales oder strukturelles Missmatch auf dem Arbeitsmarkt vorliegt. 

Hier muss unbedingt vermieden werden, dass diese dauerhaft in kurzfristige statt 

nachhaltige Arbeitsverhältnisse vermittelt werden. Auch vor dem Hintergrund einer 

sich stetig wandelnden Arbeitswelt und des Arbeits- und Fachkräftemangels kommen 

Weiterbildungen, Qualifizierungen und Umschulungen eine besondere Rolle zu.  

Aus unserer Sicht ist klar: Weiterbildungen, Maßnahmen und Coachings dürfen kein 

Privileg sein, die nur dann eine Entscheidungsoption darstellen, wenn keine direkte 

Vermittlung in Arbeit möglich ist.  

 

4.2. Bedarfsdeckende Erwerbsarbeit einfordern (§§ 2, 10 Absatz 2 Nummer 

5 SGB II) 

Inhalt  

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte sollen ihre Arbeitskraft in dem Umfang einsetzen, 

der notwendig ist, um die eigene oder die Hilfsbedürftigkeit der Personen, mit denen 

sie in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu überwinden. Insbesondere Alleinerzie-

hende sind demnach zur Aufnahme einer Vollzeittätigkeit verpflichtet, soweit dies zu-

mutbar und notwendig ist, um den Leistungsbezug zu überwinden. 

Bewertung  

Die vorliegende Regelung lehnen wir ab, da mit ihr zusätzlicher Druck auf die 

Gruppe der Alleinerziehenden ausgeübt wird, die grundsätzlich mit besonderen 

Herausforderungen konfrontiert sind. Alleinerziehende müssen sowohl Erwerbs- 

als auch Sorgearbeit leisten und sind die am stärksten von Armut betroffene Familien-

form. Alleinerziehende sind besonders häufig prekär, geringfügig oder in Teilzeit be-

schäftigt. Zudem sind ihre Lebenshaltungskosten höher, Unterhaltszahlungen werden 

häufig nicht gezahlt und ihre Wohnsituation ist oft besonders herausfordernd. 

Insbesondere für Alleinerziehende ohne beruflichen oder schulischen Abschluss gilt, 

dass das Erlangen einer Qualifikation unbedingt Vorrang vor einer häufig prekären 

Erwerbsarbeit in Vollzeit haben muss. Hier sind das Erlangen von Qualifikationen und 

eine nachhaltige Erwerbsintegration besonders wichtig, um den Leistungsbezug lang-

fristig zu überwinden und Armutsrisiken zu reduzieren. 

Alleinerziehende mit beruflicher Qualifikation werden selbstbestimmt dann eine Voll-

zeitstelle aufnehmen, wenn für sie die strukturellen Rahmenbedingungen stimmen und 

bestehende Vereinbarkeitskonflikte abgebaut werden. Dazu gehören Entlastungen 

wie verlässliche Kindertagesbetreuung, flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie wirksame 
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finanzielle Unterstützung. Ein zusätzlicher externer Druck, wie durch die vorliegende 

Regelung, ist hier aus unserer Sicht kontraproduktiv. 

 

4.3 Erziehende frühzeitig aktivieren (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB 

II) 

Inhalt 

Der Bezugspunkt für die Zumutbarkeit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, eines 

Sprachkurses oder einer Eingliederungsmaßnahme wird für erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte von der Vollendung des dritten Lebensalters auf das erste Lebensjahr des 

Kindes herabgesetzt. 

Bewertung 

Wir begrüßen den Impuls, Erziehende künftig bereits mit der Vollendung des ersten 

Lebensjahres ihres Kindes stärker als bisher in die Aktivierung und Arbeitsmarktin-

tegration einzubeziehen. Eine frühe Erwerbsintegration v.a. von Müttern kann langfris-

tig die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen unterstützen. Dem gegenüber wird 

uns immer wieder aus Beratungsstellen berichtet, dass v.a. (alleinerziehende) Mütter 

mit kleinen Kindern keine oder kaum Angebote der Erwerbsintegration von den Job-

centern erhalten, auch wenn sie dies selbst wünschen. Allerdings ist die Lebenssitua-

tion mit Kindern im Alter von einem Jahr mitunter komplex und Angebote der Kinder-

tagesbetreuung, wenngleich ein Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr des Kin-

des besteht, nicht überall ausreichend bzw. qualitativ hochwertig verfügbar.  

Eine Pflicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, eines Sprachkurses oder einer 

Eingliederungsmaßnahme, wie sie der Entwurf vorsieht, lehnen wir daher ab. 

Eine solche Regelung verschärft den ohnehin hohen Druck auf Alleinerziehende und 

Eltern. Zudem untergräbt die vorgeschlagene Neureglung implizit das Recht auf El-

ternzeit, das bis zu drei Jahre pro Elternteil in Anspruch genommen werden kann und 

bei dem es sich um eine gesetzlich verankerte Auszeit für die Erziehungs- und Sorge-

arbeit mit dem Kind handelt. Sollte die Elternzeit für diese Zielgruppe nicht im gleichen 

Maße zur Verfügung stehen, würde dies eine ungleiche Behandlung darstellen. Leis-

tungsberechtigte müssten damit auch vermehrt Maßnahmen umsetzen und auf eine 

Erwerbsintegration hinwirken, auch wenn sie sich dazu noch nicht bereit fühlen, um 

mögliche Pflichtverletzungen und Leistungsminderungen zu vermeiden.  

Wichtig ist, die Selbstbestimmtheit der Eltern zu schützen und deren Flexibilität zu 

wahren, damit sie im Sinne des Kindes die passende Entscheidung bezüglich dessen 

Betreuung und Erziehung sowie ihrer eigenen Erwerbsintegration treffen können. Ins-

besondere vor dem Hintergrund der Verschärfung von Leistungsminderungen kann 

hier eine spezifische Drucksituation für Eltern entstehen, die deren selbstbestimmtes 

Handeln massiv beeinträchtigt.  
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Wir treten vielmehr dafür ein, Eltern kleiner Kinder ein Recht auf Vermittlung und Be-

ratung einzuräumen. Gute Beispiele, wie die gemeinsame freiwillige Beratung von Job-

center und Jugendamt, haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie mit Blick auf die 

langfristige Stabilisierung des Familienlebens deutlich größere Wirkung erzielen als 

gesetzlicher Druck, der individuell auf sie ausgeübt wird. 

 

4.4 Stärkung der Bedeutung von Gesundheitsaspekten (§ 14 SGB II) 

Inhalt 

In § 14 Abs. 2 SGB II (Grundsatz des Förderns) wird ein Satz hinzugefügt, wonach die 

Beratung auch die Inanspruchnahme von Präventions- und Gesundheitsleistungen an-

derer Träger sowie von Leistungen im Sinne des § 5 SGB IX umfasst, um die berufliche 

Integration zu wahren und zu verbessern. 

Bewertung 

Grundsätzlich begrüßen wir die Regelung, da gesundheitliche Aspekte eine 

wichtige Rolle bei der Eingliederung in Arbeit spielen und gesundheitliche Ein-

schränkungen relevante Vermittlungshemmnisse darstellen. Die Stärkung von 

Gesundheitsaspekten entspricht einem ganzheitlichen Ansatz und die Festschreibung 

sollte das Bewusstsein für gesundheitliche Einschränkungen erhöhen. Wichtig ist da-

bei, dass die Beratung im Sinne einer präventiven Strategie frühzeitig und stets in ei-

nem kooperativen Prozess zwischen Leistungsberechtigten und Jobcentern erfolgt. 

Die Leistungsberechtigten müssen stets die Wahlfreiheit über die Gestaltung ihrer per-

sönlichen Zukunft haben. 

Blickt man auf die Zahlen, lässt sich festhalten, dass fast 50 Prozent der arbeitssu-

chenden Leistungsbeziehenden dauerhafte körperliche oder psychische Gesundheits-

probleme haben – mehr als ein Drittel der SGB-II-Leistungsbezieher*innen ist nach 

Recherchen des IAB von einer psychischen Erkrankung betroffen.7 Letzteres kommt 

zu dem Ergebnis, dass Arbeitslosigkeit und der Bezug staatlicher Transferleistungen 

negative Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit haben können.8 

Ohne Präventions-, Reha- und Gesundheitsleistungen sowie begleitende psychosozi-

ale Hilfen wird vielen Arbeitslosen die Arbeitsmarktintegration nicht gelingen. Demnach 

sind für diese Zielgruppe konkrete Maßnahmen und Unterstützungsstrukturen durch 

die Jobcenter, die Rentenversicherung, aber auch ggf. durch Einrichtungen und 

Dienste des Gesundheits- und Sozialsystems sowie der Agenturen für Arbeit notwen-

dig. Hier sind gemeinsame Anstrengungen verschiedener Akteur*innen erforderlich, 

um die Gesundheit der Zielgruppe im Einzelfall passgenau zu verbessern und die be-

rufliche Teilhabe von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen zu verbessern. 

Die meisten der in den Jobcentern Beschäftigten verfügen jedoch bisher weder über 

 

7 Schubert, Parthier, Kupka, Krüger, Holke, & Fuchs (2013): Menschen mit psychischen Störungen im 
SGB II. IAB-Forschungsbericht. 12/2013, S. 32. 
8 Ebd., S. 25 f.  
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die Qualifikation noch die Zeit, diese Zielgruppe zu beraten bzw. psychische Erkran-

kungen oder gesundheitliche Einschränkungen zu erkennen.9 Hier besteht aus unse-

rer Sicht dringender Handlungsbedarf. Ebenso müssen die Erreichbarkeit und die Zu-

gänge der Jobcenter an die Bedarfe dieser Zielgruppe angepasst werden. 

Eben weil seit vielen Jahren die oben genannten Herausforderungen für die Zielgruppe 

und in den Systemen der Arbeitsmarktvermittlung und Grundsicherung diskutiert wer-

den, ohne bundesweite Lösungswege zu implementieren, wurde das Bundesmodell-

programm “rehapro” bis 2028 auf den Weg gebracht, um die Unterstützung von Men-

schen mit komplexen gesundheitlichen, psychischen und seelischen Unterstützungs-

bedarfen oder beginnenden Rehabilitationsbedarfen zu verbessern und neue Ansätze 

in der medizinischen und beruflichen Rehabilitation zu erproben. Darüber hinaus soll 

die Zusammenarbeit der Akteur*innen im Bereich des SGB II, SGB III und SGB VI im 

Bereich der medizinischen und beruflichen Rehabilitation und psychosozialen Beglei-

tung weiter verbessert werden. 

Die AWO plädiert daher dafür, die u. a. im Rahmen dieses Gesamtvorhabens ge-

wonnenen Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

 

4.5. Kooperationsplan (§ 15 SGB II) 

Inhalt  

Teil des Kooperationsplans soll ein persönliches Angebot von Unterstützung, Beratung 

und Vermittlung sein, dessen Grundlage die Leistungsgrundsätze (§ 3 SGB II) sowie 

der neu eingeführte Vorrang der Vermittlung (§ 3a SGB II) bilden. Der weitere Inhalt 

des Kooperationsplans im Sinne des § 15 Abs. 2 S. 2 SGB II bleibt erhalten; die Rei-

henfolge der einzelnen Ziffern wird jedoch insoweit umgestellt, als nunmehr die Aus-

bildung, Tätigkeit oder Tätigkeitsbereiche, in welche die erwerbsfähige, leistungsfähige 

Person vermittelt werden soll, als neue Nr. 1 vorangestellt wird (bisher: Nr. 5). Darüber 

hinaus erfährt die bisherige Nr. 6 insoweit eine Änderung, als nunmehr der mögliche 

Bedarf an medizinischen Reha-Leistungen nicht mehr nur geprüft, sondern bei Bedarf 

direkt auf eine Antragstellung im Sinne von § 5 SGB IX hingewirkt werden soll. Zudem 

sollen die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und schwerbe-

hinderten Menschen angemessen berücksichtigt werden. Das Erstgespräch zur Er-

stellung der Potenzialanalyse sowie des Kooperationsplans soll ausschließlich in Prä-

senz stattfinden, wobei Ausnahmen nur in begründeten Fällen möglich sind.  

Bewertung 

Einen Kooperationsplan, der maßgeblich auf dem Vorrang der Vermittlung (§ 3a 

SGB II) fußt, was durch die geänderte Ziffernreihenfolge in § 15 Abs. 2 S. 2 SGB 

II-E noch einmal verdeutlicht wird, lehnen wir ab (siehe dazu Ausführungen zu  

§ 3a SGB II).  

 

9 Ebd., S. 56. 

https://www.modellvorhaben-rehapro.de/DE/Home/home_node.html
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Die Begründung der Weiterentwicklung des Kooperationsplans legt dar, dass mit dem 

persönlichen Angebot die konkreten Dienstleistungen des Jobcenters mehr Transpa-

renz unterliegen sollen. Gleichwohl dies im Grundsatz zu begrüßen ist, bleibt unklar, 

wie genau diese Transparenz hergestellt werden soll und wie sich dies von derzeitigen 

Beratungen unterscheidet. Ein persönliches Angebot muss sich primär an den indivi-

duellen Bedürfnissen und Vorstellungen der leistungsberechtigten Person orientieren. 

Dabei sind alle verfügbaren Maßnahmen, Unterstützungsangebote und Arbeits- und 

Ausbildungsoptionen unvoreingenommen in Betracht zu ziehen. Ausgangspunkt dafür 

muss die langfristige Perspektive der leistungsberechtigten Person sein. Die Leis-

tungsberechtigten müssen stets die Möglichkeit zur Beteiligung haben. Sollte das An-

gebot nicht den Präferenzen der leistungsberechtigten Person entsprechen, müssen 

im Dialog Alternativen gefunden werden.  

Die Hervorhebung, die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im Rahmen des 

Kooperationsplans angemessen zu berücksichtigen, begrüßen wir im Grundsatz. Das 

unter § 15 Abs. 2 S. 2 Nr. 6 SGB II-E vorgeschlagene Verfahren, nach dem die Bun-

desagentur darauf hinwirkt, dass Menschen mit Behinderungen einen Antrag auf Leis-

tungen im Sinne des § 5 SGB IX stellen, lehnen wir jedoch ab. Die Bundesagentur für 

Arbeit soll aus Sicht der AWO weiterhin prüfen, ob ein möglicher Bedarf für Leistungen 

zur beruflichen oder medizinischen Rehabilitation vorliegt und den Betroffenen ent-

sprechende Wahl- und Beratungsmöglichkeiten vorschlagen. 

Dass ein persönliches Erstgespräch ausschließlich in Präsenz stattfinden soll, er-

scheint aufgrund der Vielzahl an möglichen digitalen Formaten wenig zeitgemäß. Aus-

nahmen für Menschen mit beispielsweise gesundheitlichen Problemen oder Mobilitäts-

einschränkungen müssen umfassend berücksichtigt werden. 

 

4.6  Ersetzung von § 15a SGB II (Schlichtungsverfahren) durch § 15a 

SGB II (Verpflichtung) 

Inhalt  

Erfolgt die Teilnahme an einem Gespräch ohne wichtigen Grund nicht, kann die Bun-

desagentur für Arbeit unter Belehrung über die Rechtsfolgen zur Aufnahme von spe-

zifischen Eigenbemühungen, zur Aufnahme und Fortführung einer zumutbaren Arbeit 

oder Ausbildung sowie zur Aufnahme von Fördermaßnahme nach § 16e SGB II, einer 

Eingliederungsmaßnahme, eines Integrationskurses (§ 43 AufenthG) oder eines 

Sprachkurses (§ 45a AufenthG) verpflichten. Die konkreten Eigenbemühungen müs-

sen von der Bundesagentur für Arbeit genau benannt werden, inklusive Häufigkeit, 

Form und Frist des Nachweises. Liegt ein Kooperationsplan vor, ist dieser beim Erlass 

des Verwaltungsaktes zu berücksichtigen. 

Werden die im Kooperationsplan festgehaltenen Schritte nicht umgesetzt, werden die 

Personen durch Verwaltungsakte mit Rechtsfolgenbelehrung dazu verpflichtet. Sollte 
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kein Kooperationsplan bestehen, wird ein Verwaltungsakt mit Rechtsfolgenbelehrung 

erlassen, welcher die konkret zu erbringenden Mitwirkungspflichten enthält. 

Das Schlichtungsverfahren, das bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Jobcenter 

und Leistungsberechtigten Anwendung fand, wird damit gestrichen. 

Bewertung 

Sinnbildlich für den vorliegenden Gesetzesentwurf wird ein kooperatives Ele-

ment wie das Schlichtungsverfahren durch einseitige Verpflichtungselemente 

für die Leistungsberechtigten ersetzt. Zu welchen Leistungen die Bundesagentur 

für Arbeit sich ihrerseits verpflichtet, um die Arbeitsmarktintegration der Leistungsbe-

rechtigten zusätzlich zu unterstützen, bleibt fraglich. 

Menschen zu konkreten Maßnahmen zu verpflichten, halten wir nicht für zielfüh-

rend. Wichtige Elemente der mit dem Bürgergeld eingeführten Kooperationsvereinba-

rung waren die Rechtsunverbindlichkeit und die zunächst bestehende Sanktionsfrei-

heit. Dies drückte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe sowie einen Vertrauenszu-

schuss aus, den wir ausdrücklich begrüßen. Bereits bei der ersten Nichtteilnahme am 

Gespräch zur Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperationsplans sollen nun 

Verpflichtungen möglich sein und ggf. Verwaltungsakte folgen. Damit würde der Ko-

operationsplan wieder stark an die Eingliederungsvereinbarungen erinnern, die 

die Mitwirkungspflichten überbetonten und als Dokument mit komplizierten Pa-

ragrafen für Leistungsberechtigte häufig schwer verständlich waren.  

Die Verhältnismäßigkeit scheint nicht gegeben, wenn Menschen aufgrund der einma-

ligen Nichtteilnahme an einem Termin zu etwas verpflichtet werden können, dass ihre 

berufliche Zukunft maßgeblich prägen kann und ihren eigenen Präferenzen widerspre-

chen könnte. Dies gilt insbesondere, wenn deutliche finanzielle Leistungsminderungen 

bei Nichtkooperation die Folge sein können. Die Betreuungsleistungen und spezifi-

schen Unterstützungsangebote müssen attraktiv ausgestaltet und Anreize geschaffen 

werden, damit sie freiwillig in Anspruch genommen werden. Nur so können sie eine 

bestmögliche Wirkung erreichen. Menschen zu etwas zu verpflichten, wird aus unserer 

Sicht nicht zu einer dauerhaften Mitwirkung führen, sondern langfristig Widerstand und 

Vertrauensverlust zur Folge haben. Die Selbstwirksamkeit und partizipative Einbezie-

hung der Leistungsberechtigten zur Gestaltung ihrer eigenen beruflichen Zukunft muss 

jederzeit gewahrt werden.  

 

5. Erweiterung der Förderleistungen und Stärkung akteursübergrei-

fender Zusammenarbeit 

5.1. Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden (§16e SGB II) 

Inhalt  

Die Zugangsvoraussetzungen für das Förderinstrument sollen vereinfacht und damit 

auch die Zielgruppe vergrößert werden. Musste zuvor eine Arbeitslosigkeit von zwei 
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Jahren entsprechend § 18 Abs. 1 Satz 1 SGB III vorliegen, ist jetzt nicht mehr die 

Dauer der Arbeitslosigkeit, sondern die Dauer des Bezugs von Leistungen zur Siche-

rung des Lebensunterhalts das entscheidende Kriterium. Der Leistungsbezug muss 

dabei mindestens 21 Monate innerhalb der letzten 24 Monate bestanden haben. 

Gleichzeitig können auch Personen gefördert werden, die innerhalb der letzten 24 Mo-

nate kurzfristig, geringfügig oder selbstständig beschäftigt waren. Leistungsberech-

tigte fallen zudem auch unter den Schutz der Arbeitslosenversicherung. 

Bewertung 

Die Vereinfachung der Zugangskriterien befürworten wir grundsätzlich. Durch 

die Bezugnahme auf den Leistungsbezug wird sich die potenzielle Zielgruppe des In-

struments laut Entwurf von rund 552.000 auf rund 1,24 Millionen vergrößern. Das In-

strument wird dabei sowohl wissenschaftlich als auch durch unsere praktischen Rück-

meldungen positiv bewertet und wirkt sich nachweislich signifikant positiv auf die Über-

gangschancen der Leistungsberechtigten in eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung aus. Durch die Bezugnahme auf den Leistungsbezug könnten demnach 

beispielsweise Alleinerziehende oder Geflüchtete im besonderen Maße profitieren und 

damit zusätzliche Personengruppen einbezogen werden, die bisher aufgrund formeller 

Kriterien häufig keinen Zugang zum Förderinstrument hatten. Wichtig ist dabei, dass 

die Erweiterung der Zielgruppe nicht zu Verdrängungseffekten führt und somit sicher-

gestellt wird, dass die ursprüngliche Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen nicht ver-

drängt oder benachteiligt wird. 

Darüber hinaus befürworten wir, dass die Personen, die im Rahmen von § 16e SGB II 

tätig sind, zukünftig unter den Schutz der Arbeitslosenversicherung fallen. Aus unserer 

Sicht wertet dies die Maßnahme auf, stärkt die soziale Teilhabe und verringert die 

wahrgenommene Kluft zwischen Fördermaßnahme und sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung. Darüber hinaus wird dadurch ein kleiner Beitrag zur Armutsprävention 

und sozialen Absicherung dieser Zielgruppe geleistet.  

Ein Blick auf die Zahlen zeigt jedoch, dass die Eintritte in die Maßnahme in den letzten 

Jahren stark rückläufig waren (2020: 7.340 → 2022: 4.870 → 2024: 2.227); auch der 

Bestand (2020: 10.809 → 2022: 8.227 → 2024: 4.837) hat stark abgenommen.10 Die 

formell veränderten Zugangsvoraussetzungen müssen daher unbedingt auch 

mit einem finanziellen Mittelaufwuchs für das Instrument einhergehen, damit 

eine langfristige und planbare Finanzierung gegeben ist und die Intention der 

Regelung praktische Relevanz entfalten kann. 

 

 

 

 

10 Bundesagentur für Arbeit (2025): Förderinstrument: Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, Zeit-
reihe: Bestand Jahresdurchschnitte und Eintritte Jahressummen 
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5.2 Förderung schwer zu erreichender junger Menschen (§ 16h SGB II) 

Inhalt 

Aus diesem Absatz wurde die Fördervoraussetzung gestrichen, dass neben den indi-

viduellen Schwierigkeiten, eine berufliche, schulische oder ausbildungsbezogene 

Qualifikation abzuschließen oder grundsätzlich ins Arbeitsleben einzumünden, auch 

Schwierigkeiten bei der Beantragung von Sozialleistungen vorhanden sein müssen. 

Gleichzeitig wurde eine Präzisierung vorgenommen, wonach nun die Überwindung in-

dividueller Schwierigkeiten maßgeblich ist und nicht die aufgrund der individuellen Si-

tuation der Leistungsberechtigen bestehenden Schwierigkeiten. 

Bewertung 

Durch das Streichen einer Fördervoraussetzung sollen praktische Unklarheiten ver-

mieden werden und dadurch die Fördermaßnahme in der Praxis mehr Anwendung 

finden. Laut Gesetzesentwurf sollen dadurch rund 100 zusätzliche Eintritte pro 

Jahr erreicht werden, was wir im Grundsatz befürworten.  

Grundsätzlich stimmen wir darin überein, dass, wie im besonderen Teil des Geset-

zesentwurfs erläutert, für die Anwendung des Instruments die individuellen Schwie-

rigkeiten, wie familiäre Probleme oder die Wohnsituation, maßgeblich sein sollten 

und nicht die individuelle Situation, die auch Herausforderungen des lokalen Arbeits-

markts einschließen könnte. Für letzteres stehen andere Instrumente zur Verfügung.  

 

5.3 Ausweitung und gesetzliche Verankerung des Passiv-Aktiv-Transfers 

(§ 44f SGB II) 

Inhalt  

Der Passiv-Aktiv-Transfer, bisher nur als Haushaltsvermerk organisiert, wird gesetzlich 

verankert und auf weitere Förderinstrumente ausgeweitet. Neben der Teilhabe am Ar-

beitsmarkt (§ 16i SGB II) sollen auch die Leistungen zur Aufnahme einer sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigung (§ 16 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 SGB II i.V.m. §§ 88 ff. SGB 

III), das Einstiegsgeld (§ 16b SGB II) und die Eingliederung von Langzeitleistungsbe-

ziehenden (§ 16e SGB II) darunterfallen. 50 Prozent der Ausgaben für diese Leistun-

gen können durch den PAT-Anteil gedeckt werden, insgesamt dürfen jedoch 700 Mil-

lionen Euro nicht überschritten werden. 

Bewertung 

Grundsätzlich befürworten wir sowohl die gesetzliche Verankerung als auch die 

Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers (PAT) auf weitere Instrumente. Vom 

Grundsatz der Umwandlung von Sozialleistungen in einen Lohnkostenzuschuss und 

damit in eine Förderung von Beschäftigung sind wir zutiefst überzeugt. Durch die ge-

setzliche Verankerung wird einerseits der verbindliche Einsatz des PAT durch die Job-

center gestärkt und andererseits eine zweite Finanzierungssäule gebildet. Dadurch 

könnten die Bundeszuschüsse aus dem Eingliederungstitel für die Förderinstrumente 
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durch den PAT reduziert werden, sodass Mittel aus dem Eingliederungstitel für zusätz-

liche Fördermaßnahmen zur Verfügung stehen würden. 

Ein Blick auf die Zahlen von § 16i SGB II, in dem der PAT bisher bereits Anwendung 

gefunden hat, zeigt jedoch, dass zwar die Summe des PAT an der Gesamtfinanzierung 

des Instruments deutlich angestiegen ist (2022: 229 Mio. Euro11, 2023: 333 Mio. 

Euro12), gleichzeitig aber sowohl die Eintritte (2022: 10.750 → 2023: 8.930 → 2024: 

5.510) als auch der Bestand (2022: 41.255 → 2023: 38.213 →2024: 29.510) weiter 

rückläufig waren.13  

Dementsprechend kann nicht zwangsläufig damit gerechnet werden, dass eine ge-

setzliche Verankerung des PAT sowie dessen Ausweitung zu mehr Fördermaßnah-

men führen. Wichtig ist dabei, dass die Gesamtausgaben für die Förderinstru-

mente und die Mittel zur Eingliederung in Arbeit langfristig ansteigen, um Pla-

nungssicherheit für die Jobcenter und die umsetzenden Träger zu gewährleisten, so-

wie dass mehr berufliche, gesellschaftliche und soziale Teilhabe ermöglicht wird.  

 

5.4 Zusammenarbeit für die Wahrung der Aufgaben der Förderung junger 

Menschen zuständiger Beteiligten (§ 9b SGB III) 

Inhalt 

Der neu eingeführte Paragraf hält grundsätzlich fest, dass die Bundesagentur für Ar-

beit zur Zusammenarbeit mit den relevanten Akteur*innen des Arbeits- und Ausbil-

dungsmarktes verpflichtet ist. Gleichzeitig werden diese Akteur*innen benannt, wobei 

die Liste nicht abschließend ist. 

Bewertung  

Die Normierung einer verstärkten, rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit 

relevanter Akteur*innen für die Förderung junger Menschen ist grundsätzlich 

begrüßenswert. Damit wird die Verpflichtung zur Zusammenarbeit gesetzlich unter-

strichen und es werden wichtige Weichen gestellt, damit junge Menschen auf sie zu-

geschnittene und eng verzahnte Angebote erhalten. Die Bundesagentur für Arbeit 

nimmt durch ihre explizite Hervorhebung eine Sonderrolle ein. Folgend der Logik der 

Verpflichtung zur Kooperation der relevanten Akteur*innen im SGB III, gilt es diese 

auch analog in § 18 SGB II und § 81 SGB VIII in gleicher Weise festzuschreiben. 

 

11 Deutscher Bundestag (2024): Kleine Anfrage: Entwicklung des sozialen Arbeitsmarkts im Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch, „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, im Jahr 2023 und Ausblick auf das aktuelle Jahr. 
Drucksache 20/12532 

12 Deutscher Bundestag (2025): Kleine Anfrage: Entwicklung des sozialen Arbeitsmarkts im Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch, „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ im Jahr 2024 und Ausblick auf das aktuelle Jahr. 
Drucksache 21/1422 

13 Bundesagentur für Arbeit (2025): Förderinstrument: Teilhabe am Arbeitsmarkt, Zeitreihe: Bestand 
Jahresdurchschnitte und Eintritte Jahressummen 
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Kritisch zu sehen ist dabei aus unserer Sicht, dass im Gegensatz zur Aufzählung der 

relevanten Akteur*innen in § 18 SGB II und § 81 SGB VIII die Träger der freien Wohl-

fahrtspflege, die Träger der Soziallleistungen oder die Integrationsdienste in der Auf-

zählung der Akteur*innen im SGB III nicht benannt wurden. Hier besteht aus unserer 

Sicht, trotz nicht abschließender Liste, Nachholbedarf. 

Wichtig ist darüber hinaus, dass die grundsätzliche Trennung der Rechtskreise intakt 

bleibt. Mit der hervorgehobenen Stellung der Bundesagentur für Arbeit und dem Fokus 

auf eine rechtskreisübergreifende Kooperation gilt es, das Spannungsfeld zwischen 

allgemeiner Fürsorge und Eingliederungsförderung neu auszugestalten.  

 

5.5 Förderung junger Menschen in rechtskreisübergreifender Kooperation 

(§ 10 SGB III) 

Inhalt 

Die Bundesagentur für Arbeit soll unter Bezugnahme auf die in § 9b SGB III benannten 

Akteur*innen im Rahmen der Jugendberufsagenturen auf eine rechtskreisübergrei-

fende Kooperation hinwirken. Die Bundesagentur für Arbeit kann dabei eine Koordi-

nierungsrolle einnehmen und gemeinsam mit den anderen Akteur*innen Angebote 

festlegen oder Zielgruppen definieren. 

Bewertung 

Die verstärkte Festschreibung zur rechtskreisübergreifenden Kooperation ist 

grundsätzlich zu begrüßen. Die Form der Zusammenarbeit, die Verbindlichkeit wie 

auch die Abstimmung der relevanten Akteur*innen ist aber nicht weiter geregelt. Dar-

über hinaus bleibt unklar, wie gemeinsame Leistungen erbracht werden können. Hier 

gilt es praxisnahe Regelungen zu entwickeln. Es kann sich durch die hervorgehobene 

Rolle der Bundesagentur für Arbeit in diesem Paragrafen sowie durch § 9b SGB III ein 

Ungleichgewicht von Bundesagentur für Arbeit zu Jugendhilfe und Jobcentern entwi-

ckeln. Die starke Rolle der Bundesagentur für Arbeit ergibt sich daraus, dass diese auf 

eine rechtskreisübergreifende Kooperation hinwirken sollen, in spezifischen Bereichen 

eine Finanzierungshoheit aufweist und auch bei der Einführung von § 28b SGB III so-

wie § 31 SGB III eine dominante Rolle einnehmen wird. 

Wichtig ist daher, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe maßgeblich bleibt, auch 

andere Akteur*innen innerhalb der Jugendberufsagenturen koordinierende Rollen ein-

nehmen können und es bei Bedarf auch möglich ist, bestehende Pfadabhängigkeiten 

aufzulösen. Dies gilt insbesondere, da Jugendberufsagenturen lokal unterschiedlich 

arbeiten und die relevanten Akteur*innen unterschiedliche Expertisen für spezifische 

Zielgruppen aufweisen. 

Zudem gilt es unbedingt auch die Expertise der öffentlichen Träger sowie der freien 

Träger der Jugendhilfe umfassend zu berücksichtigen. Die Gleichberechtigung aller 

beteiligten Akteur*innen sowie deren grundsätzliche Zustimmung bei der Gestaltung 
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von Leistungsangeboten ist zu berücksichtigen. Auch nachvollziehbare und faire Ver-

teilungsmechanismen für die finanziellen Ressourcen müssen gefunden werden, da-

mit eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe gewahrt bleibt. Wichtig ist zudem, dass vor 

dem Hintergrund eines möglichen Schwerpunkts auf eine spezifische Zielgruppe nicht 

nur dieser ein Angebot gemacht wird, sondern allen jungen Menschen individuelle und 

passgenaue Angebote zur Verfügung gestellt werden. 

 

5.6 Umfassende Betreuung (§ 28b SGB III) 

Inhalt 

Der Auftrag der Agenturen für Arbeit wird erweitert, indem diese ganzheitlich jungen 

Menschen bei der Aufnahme, Heranführung, Ausweitung oder Beibehaltung von Arbeit 

oder Ausbildung beraten sollen, sowie auch zu den Angeboten anderer Träger, mit 

besonderer Hervorhebung der Träger der Jugendhilfe, beraten sollen. Für junge Men-

schen mit einem ausgeprägtem Unterstützungsbedarf sollen ganzheitliche Betreu-

ungs- und Beratungsansätze umgesetzt werden, die die spezifischen Lebensum-

stände junger Menschen berücksichtigen und auch aufsuchend oder durch Hinzu-

nahme eines Fallmanagements umgesetzt werden können. Zusätzlich sollen die 

Agenturen für Arbeit bei Bedarf gemeinsam mit den relevanten Akteur*innen auf die 

Gewährung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II im Sinne 

der Zielgruppe hinwirken. 

Bewertung 

Mit der Einführung dieses Paragrafen wird dem SGB III ein Instrument hinzugefügt, 

das es so im Rahmen des Gesetzesbuches bisher noch nicht gibt und das große Ähn-

lichkeiten mit §16k SGB II aufweist. Die Einführung des Instruments begrüßen wir 

im Grundsatz, da nun auf für jungen Menschen im SGB III, die perspektivisch 

keinen Zugang zu Leistungen des SGB II haben werden, eine Fördermaßnahme 

geschaffen wird, die in komplexen Lebenslagen ganzheitliche Unterstützung er-

möglicht. 

Gleichzeitig gilt es zu beachten, dass die Umsetzung einer ganzheitlichen und umfas-

senden Beratung oder Betreuung sowie die Umsetzung eines Fallmanagements bis-

her primär in der Verantwortung der öffentlichen und freien Träger des SGB VIII lagen. 

Daher ist es wichtig, dass die Hinzufügung des Paragrafen als Ergänzung verstanden 

wird und bestehende Unterstützungsangebote nicht durch diesen ersetzt werden. Von 

besonderer Bedeutung ist es, das umfassende Wissen der Träger der Jugendsozial-

arbeit einzubeziehen, da nach dem neu zu schaffenden Paragrafen die Bundesagentur 

für Arbeit wesentliche Teile der Jugendsozialarbeit, und im speziellen der Jugendbe-

rufshilfe nach § 13 SGB VIII, übernehmen soll.   

Kritisch zu sehen ist dabei, dass die Fördermaßnahme, im Gegensatz zu § 16k 

SGB II, nur eine Durchführungsweise kennt und nicht von freien Trägern umge-

setzt werden soll. Dies ist insbesondere zu hinterfragen, da die Agenturen für Arbeit 
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unser Einschätzung nach, im Gegensatz zu den freien Trägern, bisher wenig Erfah-

rung in der Umsetzung von ganzheitlichen Betreuungen, Fallmanagement und aufsu-

chender Arbeit haben. Gleichzeitig gilt es das Subsidiaritätsprinzip zu wahren, welches 

vorsieht das zunächst bestehende Träger(-strukturen) genutzt werden sollen, bevor 

durch öffentliche Leistungsträger neue, eigene Strukturen aufgebaut werden. Das 

Subsidiaritätsprinzip gilt es daher aus unserer Sicht analog zu § 17 Abs. 1 Satz 

1 SGB II auch im SGB III zu verankern.  

Vor dem Hintergrund der Einführung einer neuen Fördermaßnahme gilt es diese finan-

ziell und personell entsprechend zu unterfüttern. Zuletzt gilt es innerhalb der Jugend-

berufsagenturen die Aufgaben durch die rechtskreisübergreifende Kooperation ent-

sprechend der jeweiligen Expertisen zu verteilen und zu koordinieren. 

 

5.7 Förderung schwer zu erreichender junger Menschen (§ 31b SGB III) 

Inhalt 

Junge Menschen bis 25 Jahren mit individuellen Schwierigkeiten, die bisher unzu-

reichend oder gar nicht durch Angebote erreicht werden und keinen Anspruch auf Leis-

tungen im SGB II haben, können Leistungen im SGB III erhalten, um individuelle 

Schwierigkeiten zu überwinden und auf eine schulische oder berufliche Qualifikation 

hinzuwirken. Eine fehlende Antragstellung steht einem möglichen Leistungsbezug 

nicht entgegen. Im Hinblick auf die Leistungserbringung stimmt sich die Agentur für 

Arbeit mit den Trägern der Jugendhilfe, kommunalen Trägern sowie den Einrichtungen 

ab, die lokal für die Grundsicherung für Arbeitssuchende zuständig sind. 

Bewertung 

Grundsätzlich befürworten wir die Einführung dieses Paragrafen (analog zu 16h 

SGB II), da bisher ein vergleichbares Instrument im SGB III fehlt. Gleichzeitig kann 

dieser Paragraf tief in das Handlungsfeld des SGB VIII eingreifen, beispielsweise wenn 

die Bundesagentur zukünftig auch in den Bereichen Wohnungslosigkeit und Schulabs-

tinenz betreuend und beratend tätig wird. Der Fokus auf diese Zielgruppe und die Auf-

gabenzuständigkeit muss grundsätzlich weiterhin primär bei der Jugendhilfe verortet 

sein.  

Kritisch zu sehen ist dabei, dass die Fördermaßnahme, im Gegensatz zu § 16h 

SGB II, nicht von freien Trägern umgesetzt werden soll. Dies ist insbesondere zu 

hinterfragen, da die Bundesagentur für Arbeit unserer Kenntnis nach, im Gegensatz 

zu den freien Trägern, bisher wenig Erfahrung in der Umsetzung von aufsuchender 

Arbeit hat. Gleichzeitig gilt es auch hier das Subsidiaritätsprinzip zu wahren, dies 

analog zu § 17 Abs. 1 Satz 1 SGB II auch im SGB III zu verankern, um zunächst 

etablierte Strukturen zu nutzen, bevor durch die öffentlichen Leistungsträger 

neue Strukturen aufgebaut werden. 
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Zuletzt erscheint es empfehlenswert, auch die Träger der Eingliederungshilfe und die 

freien Träger der Jugendhilfe (nach § 75 SGB VIII) als wesentliche Beteiligte des örtli-

chen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes zu benennen. 

 

5.8 Verbesserungen bei Berufsorientierung und Betreuung von Personen 

in außerbetrieblicher Berufsausbildung (§ 48a SGB III) 

Inhalt 

Für Berufsorientierungspraktika werden die Unterkunftskosten erhöht. Hier war bisher 

durch den Bezugsrahmen § 13 Absatz 2 Nummer 2 des Bundesausbildungsförde-

rungsgesetzes eine Förderung pro auszubildende Person, die nicht bei den Eltern lebt, 

in Höhe von 380 Euro monatlich möglich. Für die Höhe der Kosten für die Unterkunft 

gilt nun, § 86 Nummer 1 SGB III entsprechend, eine Förderung von bis zu 60 Euro pro 

Tag bzw. von maximal 420 Euro im Monat. 

Bewertung 

Einer Auswertung des statistischen Bundesamts zufolge liegen die Wohnkostenbelas-

tung für Auszubildende mit 42 Prozent des durchschnittlichen Einkommens deutlich 

über der Belastung der Gesamtbevölkerung mit 25 Prozent.14 Berücksichtigt man zu-

sätzlich eine aktuelle Studie, wird deutlich, dass die zuvor angesetzte BAföG-Wohn-

kostenpauschale für reguläre Zimmer in 70 der 88 untersuchten Städte zu niedrig be-

messen war.15 Gleichzeitig betrugen die Wohnkosten in den untersuchten Hochschul-

städten im Durchschnitt 505 Euro – ein Betrag, der deutlich über der neunen maxima-

len Förderung von 420 Euro pro Monat liegt. 

Aus diesen Zahlen lassen sich auch Schlussfolgerungen für die Zielgruppe der Berufs-

orientierungspraktika ziehen. Im Grundsatz begrüßen wir die Erhöhung der Unter-

kunftskosten, sie werden für viele junge Menschen in Städten mit eher niedrigen 

Wohnkosten für eine spürbare Entlastung sorgen und das Berufsorientierungsprakti-

kum zugänglicher machen. Die Unterkunftskosten in Regionen wie beispielsweise 

Bayern, Hamburg und Berlin liegen im Durchschnitt aber bei über 600 Euro. In solchen 

und vielen weiteren Regionen sind junge Menschen durch Wohnkosten weiterhin über-

mäßig belastet und die Erhöhung bleibt deutlich hinter ihrer Lebensrealität zurück. Aus 

unserer Sicht besteht weiterhin ein dringender Handlungsbedarf, die Fördersummen 

an die Lebensrealitäten aller junger Menschen anzupassen. Zuletzt soll auch nochmal 

explizit auf die bereits in Kapitel 3 formulierten Forderungen nach einer Regulierung 

 

14 Voigtländer, Deschermeier, Henger, Oberst & Sagner (2025): Wohnraumversorgung und Wohnraum-
bedarfe von Studierenden und Auszubildenden. BBSR-Online-Publikation 46/2025 
15 Mendelssohn Institut GmbH (2025): Wohnkosten Studierende Wintersemester 2025/2026 
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von Preisen auf dem Wohnungsmarkt sowie die Notwendigkeit, mehr bezahlbaren, 

barrierefreien, Wohnraum zu schaffen, hingewiesen werden. 

 

6. Bekämpfung von Sozialleistungsmissbrauch 

6.1 Haftung des Arbeitgebers (§ 62a SGB II) 

Inhalt  

Wenn Arbeitgeber Personen beschäftigen, die Leistungen aus dem SGB II erhalten, 

ohne diese zu melden, oder wenn Personen angemeldet werden, ohne dass ein Be-

schäftigungsverhältnis ausgeübt wird oder werden soll, so sind die Arbeitgeber ver-

pflichtet, die rechtswidrig erbrachten Leistungen zu erstatten. Diese werden durch ei-

nen Verwaltungsakt festgesetzt. Arbeitgeber und Leistungsempfänger*in haften als 

Gesamtschuldner für die nach § 50 SGB X zu erstattenden Leistungen. Gibt es meh-

rere Arbeitgeber, so haften diese als Gesamtschuldner. Für Sachleistungen muss der 

Ersatz in Geldform erbracht werden, dies gilt auch für erbrachte Gutscheine. Der Er-

satzanspruch umfasst auch die geleisteten Beiträge zur Sozialversicherung.  

Bewertung  

Laut einer kleinen Anfrage der Grünen16 werden insbesondere in Großstädten ver-

mehrt Fälle von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch gemeldet. Demnach werden 

EU-Bürger*innen mit dem Versprechen von Arbeit nach Deutschland gelockt und er-

halten dort eine geringfügige Beschäftigung. Die organisierten Kriminellen kümmern 

sich um eine Meldeadresse und/oder einen Arbeitsvertrag. Aufgrund des geringen Ein-

kommens durch die geringfügige Beschäftigung für die EU-Bürger*innen können SGB-

II-Leistungen beantragt werden, die zum Großteil an die kriminellen Strukturen abge-

führt werden. Im Grundsatz befürworten wir Maßnahmen, die gegen organisierten 

Leistungsmissbrauch vorgehen. Dieser schwächt den Sozialstaat und untergräbt den 

sozialen Zusammenhalt.  

Laut aktuellen Zahlen gab es 2023 229 Fälle, 2024 421 Fälle, und 2025 bis Mai 195 

erfasste Fälle von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch,17 wobei von einer zusätzli-

chen Dunkelziffer auszugehen ist. In Relation zu den rund 5,2 Millionen Leistungsbe-

rechtigten im Oktober 2025 handelt es sich dabei um eine sehr geringe Anzahl an 

Fällen, die medial stark überrepräsentiert werden. Darüber hinaus ist aus unserer Sicht 

das zahlenmäßig größere Problem die Zahl an Menschen, die trotz formellen An-

spruchs auf SGB-II-Leistungen verzichten, um Scham und Stigma zu entgehen. Laut 

 

16 Deutscher Bundestag (2025): Kleine Anfrage: Pläne der Bundesregierung zu Veränderungen beim 
Bürgergeld. Drucksache 21/966 

17 Ebd. 
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Schätzungen lag die Nichtinanspruchnahme-Quote im ALG II bei rund einem Drittel.18 

Neben der Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung des organsierten Sozi-

alleistungsmissbrauchs fordern wir den Gesetzgeber daher gleichzeitig dazu 

auf, wirksame Regelungen vorzuschlagen, um die Nichtinanspruchnahme-

Quote zu reduzieren. 

 

6.2 Bekämpfung von Schwarzarbeit und Unterschreitung des gesetzlichen 

Mindestlohns (§64 SGB II) 

Inhalt 

Im Rahmen der grundsätzlichen Zusammenarbeit unterstützen die Jobcenter die Zoll-

verwaltung bereits. Nun werden Jobcenter verpflichtet, begründete Verdachtsfälle be-

wusster Schwarzarbeit oder der Unterschreitung des Mindestlohns an die Behörden 

der Zollverwaltung zu melden.  

Bewertung 

Grundsätzlich befürworten wir Regelungen, die Schwarzarbeit reduzieren und 

die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns unterstützen. 2024 lagen 6.90419 

Meldungen der Jobcenter an den Zoll wegen Verdachts auf sonstige Straftaten, wie 

der Unterschreitung des Mindestlohns durch Arbeitgeber, vor. Das ist ein Zuwachs von 

9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Mindestlohn muss aus unserer Sicht ein-

gehalten werden, da er einen wichtigen Beitrag zu einer verbesserten sozialen Absi-

cherung, Armutsprävention und Verringerung von Schwarzarbeit leisten kann.  

Schwarzarbeit schwächt den Sozialstaat schwächt und gefährdet die soziale Ab-

sicherung des Einzelnen. Doch auch hier lohnt ein Blick auf die Zahlen: 2024 haben 

die Jobcenter 36.79520 Fälle mutmaßlicher Schwarzarbeit von Bürgergeld-Empfän-

ger*innen an den Zoll übermittelt. Das sind 5,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Wie 

beim Sozialleistungsmissbrauch, handelt es sich auch hier um einen sehr geringen 

Anteil der rund 5,2 Millionen Leistungsempfänger*innen (Oktober 2025). Hinzu kommt: 

Zu den richterlichen Entscheidungen über die gemeldeten Fälle liegen keine Daten 

vor. Aus unserer Sicht handelt es sich hier also um ein Thema, das im Verhältnis zu 

den tatsächlichen Zahlen in den Medien überrepräsentiert wird und zur Stigmatisierung 

von Leistungsberechtigten beiträgt. 

 

 

18 Bruckmeier, Riphahn, Wiemers (2019): Benefit underreporting in survey data and its consequences 
for measuring non-take-up: new evidence from linked administrative and survey data IAB-Discussion-
paper 6/2019  

19 Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (2025): Bekämpfung von Leistungsmissbrauch im SGB II. 
01.2025 

20 Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (2025): Bekämpfung von Leistungsmissbrauch im SGB II. 
01.2025 
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7. Einführung einer Digitalisierungsnorm  

Inhalt 

Der neue § 50b SGB II-E hat zum Ziel, die Digitalisierung bei der Bundesagentur für 

Arbeit weiter zu verbessern. § 50bؘ Abs. 1 SGB II-E ist die sogenannte Experimentier-

klausel für zentral verwaltete Verfahren. Der nachfolgende § 50b Abs. 2 SGB II-E de-

finiert die grundlegenden IT-Ziele für Basisdienste und zentral verwaltete Verfahren. 

Bewertung 

Wir begrüßen grundsätzlich die Einführung der Digitalisierungsnorm, insb. das 

Setzen rechtlicher Handlungsvorgaben für die Bundesagentur für Arbeit. Die 

Ziele für „zentral verwaltete Verfahren der Informationstechnik“ und die dafür erforder-

lichen Basisdienste sind jedoch unzureichend definiert. Das Bundesverwaltungsge-

richt hat 2017 entschieden, dass zentrale IT-Verfahren im Sinne des § 50 SGB II a.F. 

sowohl Hardware als auch Software und Fachverfahren umfassen.21  

Die allgemeine Formulierung zur Automatisierung von Verwaltungsverfahren lehnen 

wir ab, da damit auch die vollautomatisierte Ablehnung von Leistungsbezügen möglich 

wäre. Automatisierte Verfahren sind so auszugestalten, dass bei allen belasten-

den Verwaltungsakten (Ablehnung, Entzug, Minderung von Leistungen) und bei 

Verwaltungsakten mit Ermessens- und Beurteilungsspielraum eine abschlie-

ßende Entscheidung durch die Behörde erfolgt (§ 31a SGB X). Zugleich fordern 

wir die Bundesagentur auf, dass Leistungsansprüche in einfachen standardisierten 

Verfahren zugunsten der Leistungsberechtigten so weit wie möglich automatisiert er-

kannt und ausgereicht werden (z. B. automatische Weiterbewilligungen). Insgesamt ist 

die Automatisierung im Leistungsbereich als Hochrisiko-KI-System im Sinne der KI-

Verordnung zu bewerten,22 womit insbesondere Anforderungen an menschliche Auf-

sicht, Risikomanagement und Transparenz gelten. 

Wir begrüßen die Digitalisierung der Verfahren, zugleich ist der analoge Zugang 

zu Beratungsstrukturen und Antragstellungen sowie die Kommunikation zwi-

schen Leistungsempfänger*in, Beratungsstellen und der Bundesagentur weiter-

hin sicherzustellen. Wir kritisieren, dass die Bundesagentur aktuell den digitalen Da-

tentransfer mit der digitalen Kommunikation koppelt. Die Kopplung von digitalem Da-

tentransfer und digitaler Kommunikation führt faktisch zu einem Digitalzwang und be-

nachteiligt Menschen ohne verlässlichen Internetzugang oder mit geringen digitalen 

Kompetenzen, wenn diese ihre Unterlagen digital übermitteln möchten. 

Wir fordern daher eine Anpassung des § 50b Abs. 2 SGB II-E:  

„(2) Die Bundesagentur verfolgt […] folgende Ziele: 

 

21 BVerwG, Beschluss vom 17.05.2017 - 5 P 2.16 - 
22 Siehe Artikel 6 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang III Abs. 5 Abschnitt a der KI-Verordnung der Euro-
päischen Union 
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1. nutzerinnen- und nutzerzentrierte sowie barrierefreie (Weiter-)Entwicklung und 

Ausgestaltung von elektronischen Verwaltungsleistungen und -abläufen gemäß 

§§ 4 und 12a BGG in Verbindung mit § 16 EGovG23; 

2. Automatisierung von Verwaltungsverfahren, wobei der Erlass eines automati-

sierten belastenden Verwaltungsakts sowie eines Verwaltungsakts, bei dem ein 

Ermessen oder Beurteilungsspielraum gemäß § 35a VwVfG in Verbindung mit 

§ 31a SGB X besteht, auszuschließen ist; 

3. Ende-zu-Ende Digitalisierung von Verwaltungsverfahren gemäß § 6 EGovG; 

4. Entwicklung und Betrieb informationstechnischer Infrastrukturen, die eine zü-

gige Anpassung zentral verwalteter Verfahren der Informationstechnik an ge-

setzliche Vorgaben sicherstellen; 

5. Sicherstellung der Anschlussfähigkeit der Fachverfahren und digitalen Pro-

zesse an andere Behörden im Sozialleistungssystem, an föderale digitale Infra-

strukturen sowie an Träger der Freien Wohlfahrtspflege; 

6. Entwicklung und Nutzung offener Standards und offener Schnittstellen sowie 

vorrangige Berücksichtigung von Open-Source-Software nach § 16a EGovG 

und § 4 Abs. 3 OZG; 

7. Sicherstellung von digitaler Souveränität;24 

8. systematische Reduzierung von Komplexitäten, Doppelstrukturen und fragmen-

tierten Verfahren; 

9. dauerhafte Sicherstellung analoger Kommunikation und Antragsstellung für 

Leistungsberechtigte sowie sachgerechte Verknüpfung mit digitalisierten Ver-

fahren und Daten; 

10. Nutzung von Entlastungspotenzialen durch Digitalisierung zur Erhöhung der 

Qualität der Angebote; 

11. Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien beim Erwerb, Betrieb und der Wartung 

von Hard- und Software. 

Der neue § 50b Abs. 1 SGB II-E greift mit seiner einseitigen Fokussierung auf Wirt-

schaftlichkeit als Kriterium der Experimentierklausel aus unserer Sicht deutlich zu kurz. 

Eine kurzfristige wirtschaftliche Perspektive kann zudem Innovationen verhindern, 

wenn langfristige Entlastungen und Qualitätsgewinne möglich sind. Die AWO fordert 

daher folgende Änderung des § 50bؘ Abs. 1 SGB II-E:  

„(1) Die Bundesagentur kann neue Technologien erproben, um die digitale Teilhabe, 

Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, digitale Souveränität, Sicherheit der Entwicklung 

oder Weiterentwicklung eines zentral verwalteten Verfahrens der Informationstechnik 

zu bewerten.“ 

 

 

23 In diesem Zuge sollte das EGovG angepasst werden und das BMI als zuständiges Ministerium durch 
das BMDS ersetzt werden. 
24 Siehe FITKO (2021) Strategie zur Stärkung der Digitalen Souveränität für die IT der Öffentlichen 
Verwaltung; IT-Planungsrat (2025) Die Föderale Digitalstrategie für die Verwaltung, V 1.0 des Zukunfts-
bildes und der Leitlinien; BMDS (2025) Digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. 
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III. Schlussbemerkungen 

Das Existenzminimum zu sichern ist eine zentrale Aufgabe unseres Sozialstaates. Da-

rauf müssen sich alle Menschen in unserem Land verlassen können. Im vorliegenden 

Referentenentwurf sind zahlreiche Änderungen enthalten, die für uns als AWO in der 

Summe ein Rückschritt im Bereich sozialer Sicherung sind.  

Wir fordern die Bundesregierung daher zu Nachbesserungen in ihrem Gesetz-

entwurf auf: Leistungsminderungen dürfen nicht verschärft, die Karenzzeit für Vermö-

gen darf nicht abgeschafft und die Vermögensfreibeträge nicht weitgehend abgesenkt 

werden. Auch die komplexeren und strikteren Regelungen für die Übernahme der Kos-

ten der Unterkunft und Heizung sehen wir als AWO äußerst kritisch. Statt einer Indivi-

dualisierung des Problems steigender Wohnkosten sind wohnungspolitische Maßnah-

men nötig, die Wohnen für breitere Bevölkerungsschichten wieder bezahlbar machen. 

Arbeitsmarktpolitisch lehnen wir die Wiedereinführung des Vermittlungsvorranges, den 

verstärkten gesetzlichen Druck auf Alleinerziehende und Erziehende, sowie die Ein-

führung von schnell greifenden verpflichtenden Elementen ab. Wir begrüßen im 

Grundsatz die Regelungen zur Stärkung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für 

Langzeitarbeitslose sowie die Einführung von weiteren Fördermaßnahmen für junge 

Menschen am Übergang Schule-Beruf. 

An dieser Stelle nutzen wir daher die Möglichkeit, noch einmal ausdrücklich auf 

die Relevanz einer adäquaten und auskömmlichen Regelfinanzierung im Bereich 

der Arbeitsmarktförderung hinzuweisen. Denn nur mit einer auskömmlichen Finan-

zierung können Fördermaßnahmen in der Praxis Anwendung finden, Wirkung entfal-

ten und Menschen nachhaltig den Weg in berufliche und soziale Teilhabe ebnen.  

Mit den Bundeshaushalten 2025 und 2026 wurden erste, kleine Schritte in Richtung 

einer dringend benötigten Verbesserung der finanziellen Ausstattung der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik unternommen. Dieser Weg muss unbedingt fortgesetzt werden, um 

langfristig mehr Fördermaßnahmen und Planungssicherheit für Träger zu ermöglichen. 

Darüber hinaus müssen die alljährlichen Umschichtungen zwischen Eingliederungsti-

tel und Verwaltungsbudget der Jobcenter dringend beendet werden. Diese führen 

dazu, dass jährlich rund 1 Mrd. Euro25 nicht für Fördermaßnahmen verwendet werden 

können. Der Eingliederungstitel und das Verwaltungsbudget der Jobcenter müssen 

realistischen Planungen unterliegen. Zusätzlich fordern wir für das wissenschaftlich 

positiv evaluierte Förderinstrument nach § 16i SGB II einen eigenen Haushaltstitel, der 

einseitig deckungsfähig mit dem Eingliederungstitel ist, damit das Förderinstrument in 

der Praxis wieder mehr Anwendung finden kann. 

Der AWO Bundesverband bedankt sich für die Möglichkeit, in dieser Sache Stellung 

nehmen zu können. Für weitere Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

25 Ortmann, Thode & Wink (2025): Bürgergeld: Anspruch, Realität, Zukunft. Focus Paper Arbeitsmarkt  
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20. November 2025 | Bundesagentur für Arbeit

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur 
Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

Verbändeanhörung, Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit 

Zusammenfassung 

● Die Bundesagentur für Arbeit (BA) begrüßt die Änderungen des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Es wird positiv bewertet, dass mit diesen Änderungen Erfahrungen aus der
Praxis werden aufgegriffen.

● Die Grundsätze des Forderns und Förderns werden neu austariert. Damit
können im Integrationsprozess eine höhere Verbindlichkeit und mehr
Transparenz erzielt werden. Insbesondere werden die grundsätzliche Stärkung
der Vermittlung in Arbeit, die Akzentuierung des Vermittlungsvorrangs sowie
die frühzeitige Beratung und Förderung von Erziehenden befürwortet. Positiv
bewertet die BA die wesentlichen Vereinfachungen bei den
Leistungsminderungen.

● Die Einführung des neuen § 50b SGB II wird von der BA grundsätzlich begrüßt.
Eine komplette Wirkung kann aber nur mit den aufgeführten
Ergänzungsbedarfen erzielt werden.

● Die BA bittet darum, die notwendigen zeitlichen Vorläufe für zwingende IT-
Anpassungen bei den Regelungen zum Inkrafttreten zu berücksichtigen.

● Die BA teilt die Ausführungen im Referentenentwurf zum Dritten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III) – Arbeitsförderung nicht, dass für junge
Menschen im SGB III mit dem § 31b ein neues Instrument geschaffen werden
muss.

● Der Gesetzentwurf weist als finanzielle Gesetzesfolgen Minderausgaben beim
Bund, bei den Ländern und bei den Kommunen aus. Ausschließlich bei der BA
entstehen in den Jahren 2026 bis 2029 kumulierte Mehrausgaben von rund
260 Millionen Euro. Diese einseitige Belastung durch den Gesetzentwurf hält
die BA für kritisch, insbesondere in der haushalterisch angespannten Phase.
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Stellungnahme 
Die BA nimmt in einer ersten Stellungnahme zu ausgewählten Regelungen des 
Gesetzentwurfs Stellung. Sie behält sich weitere Stellungnahmen nach vertiefter 
Prüfung vor, auch zu den Erfüllungsaufwänden. 

 

1 Grundsatz des Forderns, § 2 SGB II (Art. 1 Nr. 3) 
• Inhalt der Neuregelung 

Es wird deutlicher klargestellt, dass dem Grundsatz des Forderns zufolge 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte dazu verpflichtet sind, eine Vollzeittätigkeit 
aufzunehmen, soweit dies für die Überwindung der Hilfebedürftigkeit der 
Bedarfsgemeinschaft erforderlich und individuell zumutbar ist. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die rechtliche Klarstellung. Mit der gesetzlichen Änderung wird aus 
Sicht der BA ein weiterer Impuls gesetzt, dass jeder erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte grundsätzlich seine volle Arbeitskraft im Rahmen seiner 
individuellen Leistungsfähigkeit zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit einsetzen 
muss. 

 

2 Vermittlungsvorrang, § 3a SGB II (Art. 1 Nr. 5) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Bedeutung der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit wird durch eine 
ausdrückliche Regelung des Vorrangs der Vermittlung in § 3a SGB II verstärkt. 
Dies gilt insbesondere für Menschen unter 30 Jahre. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die stärkere Akzentuierung des Vermittlungsvorrangs ist zu begrüßen und 
entspricht der Aufgabe und dem Ziel der Grundsicherung nach § 1 SGB II. Auch 
nach der aktuellen Rechtslage (§ 2 Absatz 1 SGB II) müssen erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit 
mitwirken und einen Kooperationsplan abschließen, in dem die wesentlichen 
Schritte zur Eingliederung festgehalten werden. 

Die BA begrüßt, dass das Ziel der nachhaltigen und dauerhaften Integration, vor 
allem durch Qualifizierung und Weiterbildung, uneingeschränkt erhalten bleibt. 

Sie befürwortet ausdrücklich, dass alle Menschen mit Vermittlungshemmnissen 
weiterhin mit Leistungen zur Eingliederung gefördert werden können, sofern diese 
für eine dauerhafte Eingliederung erfolgversprechender sind.  
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3 Zumutbarkeit, § 10 SGB II (Art. 1 Nr. 9) 
• Inhalt der Neuregelung 

Der Zeitpunkt, ab dem für Erziehende die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder 
die Teilnahme an einer Eingliederungsmaßnahme oder Sprachkurs unter der 
Voraussetzung einer vorhandenen Betreuungsmöglichkeit in der Regel zumutbar 
ist, wird auf die Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes abgesenkt. 

Zur Vermeidung langfristiger Hilfebedürftigkeit von Selbständigen wird 
klargestellt, dass in der Regel nach einem Jahr im Leistungsbezug zu prüfen ist, 
ob ein Verweis auf eine andere Tätigkeit zumutbar ist. Im Zusammenhang mit § 2 
SGB II wird deutlicher klargestellt, dass, dem Grundsatz des Forderns zufolge, 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte dazu verpflichtet sind, ihre Arbeitskraft im 
maximal zumutbaren Umfang bis zur vollständigen Überwindung der 
Hilfebedürftigkeit einzusetzen haben. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt beide Regelungen. 

Mit der Absenkung der Zumutbarkeit auf die Vollendung des ersten Lebensjahres 
des Kindes wird eine frühere Aktivierung von Erziehenden zur beruflichen 
Orientierung sowie beruflichen und sozialen Integration ermöglicht.  

Zudem begrüßt die BA, dass neben der Teilnahme an Maßnahmen zur 
Eingliederung in Arbeit nun auch explizit die Teilnahme an einem Integrationskurs 
oder an einer Maßnahme der berufsbezogenen Deutschsprachförderung benannt 
werden. 

Die Rechtsänderung könnte zu einem Anstieg der zu fördernden erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten mit Kindern führen. Daher adressiert die BA an den 
Gesetzgeber das Anliegen, ein ausreichendes und finanziell abgesichertes 
Deutschsprachkursangebot für den erweiterten Personenkreis sicherzustellen. 

Die BA begrüßt die nunmehr gesetzliche Klarstellung in § 10 Absatz 2 Nr.  5 
SGB II, dass bei selbständigen Leistungsbeziehenden nach einem Jahr 
ununterbrochenen Leistungsbezuges in der Regel geprüft wird, ob ein Verweis auf 
eine andere selbständige Tätigkeit oder eine Beschäftigung zu erfolgen hat 
(vergleiche Fachliche Weisung § 10 SGB Randziffer 10.43). Aus Sicht der BA kann 
damit ein einheitliches Verwaltungshandeln hergestellt werden und eine 
dauerhafte Förderung nicht tragfähiger Geschäftsmodelle wird vermieden.  

• Erfüllungsaufwand 

Der Erfüllungsaufwand zu den Erziehenden erscheint unterzeichnet. Zum 
Datenstand Oktober 2025 waren ca. 140.000 Personen als „Erziehende ohne 
sichergestellte Kinderbetreuung“ gekennzeichnet, deren jüngstes Kind in der 
Bedarfsgemeinschaft mindestens ein Jahr bis zwei Jahre alt ist. Ausgehend von 
mindestens zwei Beratungsgesprächen pro Jahr ergeben sich 280.000 
Beratungsgespräche. Im Referentenentwurf wurden nur 90.000 
Beratungsgespräche pro Jahr angenommen. 
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4 Vermögen, § 12 SGB II (Art. 1 Nr. 10) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Karenzzeit für das Schonvermögen wird weitgehend gestrichen, abweichend 
davon werden selbstgenutzte Immobilien unabhängig von der Größe während der 
Karenzzeit nach § 22 Absatz 1 Satz 2 nicht als Vermögen berücksichtigt. 

Zudem wird die Höhe des Freibetrages in vier Lebensaltersstufen neu geregelt. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt, die mit der Regelung verfolgten Ziele, insbesondere dass für 
selbstgenutzte Immobilien eine Karenzzeit nach § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB II 
gelten soll. Damit können sich Leistungsberechtigt zu Beginn ihrer 
Hilfebedürftigkeit auf die Überwindung derselben durch eine 
Beschäftigungsaufnahme fokussieren. 

Allerdings werden damit die Regelungen über das Vermögen und der 
Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung verschränkt und die 
Vermögensprüfung verkompliziert. Dies betrifft insbesondere die Fälle zu großer 
selbstgenutzter Immobilien, für die die Kosten der Unterkunft mangels 
Angemessenheit nicht oder nicht vollständig berücksichtigungsfähig sind.  

Die BA regt daher an, die Karenzzeit für selbstgenutzte Immobilien im § 12 SGB II 
vollständig zu regeln und auf einen Verweis in die Norm des § 22 SGB II zu 
verzichten. 

Die vorgesehenen rechtlichen Änderungen des § 12 SGB II werden 
Anpassungsbedarfe in ALLEGRO auslösen. Insbesondere der Wegfall der 
Karenzzeit und die neuen Freibeträge in Abhängigkeit vom Lebensalter werden 
umfangreiche Anpassungen an den bisherigen Vermögensfunktionalitäten 
erforderlich machen. Die Anpassungen in ALLEGRO sollten möglichst vorgelagert 
erfolgen, um umfangreiche manuelle Aufwände bei der Ermittlung und 
Berücksichtigung des Vermögens in den Jobcentern zu vermeiden und eine 
rechtskonforme Entscheidung und Auszahlung der Leistungsansprüche ab 
Inkrafttreten der Neuregelung zu gewährleisten.  

Die BA kann mit der Umsetzung der notwendigen Anpassungen erst mit Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens beginnen. Aufgrund des zu erwartenden 
Änderungsvolumens – sowohl bei den Vermögensfunktionalitäten als auch bei den 
Schriftstücken – kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Umsetzung 
der relevanten Anforderungen priorisiert über mehrere Umsetzungstranchen 
(Releases) erfolgen muss. 

Um die Mehraufwände für die Leistungssachbearbeitungen gering zu halten, sollte 
aufgrund der oben beschriebenen Vorlaufzeiten der IT das Inkrafttreten der 
Gesetzesänderung möglichst erst nach den IT-Anpassungen erfolgen, d. h. 
idealerweise zum 01.08.2027. In diesem Fall könnte auf eine gesetzliche 
Übergangsregelung verzichtet werden, da deren Implementierung in ALLEGRO 
nur aufwandsintensiv zu erreichen ist und der IT-Aufwand u. U. in keinem 
Verhältnis zu der vergleichsweisen geringen Fallzahl steht. 
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Bei einem Inkrafttreten ohne eine entsprechende IT-Anpassung wären die 
Freibeträge außerhalb von ALLEGRO zu ermitteln sowie die Vermögenswerte für 
diesen Übergangszeitraum nicht in ALLEGRO erfasst (keine durchgängige 
Datenlage). 

Für historische Fallbearbeitungen vor dem Inkrafttreten der Neuregelung müssen 
die aktuell bestehenden Vermögensfunktionalitäten weiterhin in ALLEGRO 
vorgehalten werden, d. h. ALLEGRO muss perspektivisch zwei unterschiedliche 
Rechtsstände abbilden können. 

 

5 Grundsatz des Förderns, § 14 SGB II (Art. 1 Nr. 11) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Aufgabe der Beratung mit der Erteilung von Auskunft und Rat gemäß § 14 
SGB II wird um den Verweis auf die Präventions- und Gesundheitsleistungen 
anderer Träger und Leistungen im Sinne von § 5 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch ergänzt. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Gesundheitliche Einschränkungen stellen zu einem hohen Anteil 
Vermittlungshemmnisse für Menschen in der Grundsicherung dar. Mit den 
Änderungen in § 14 SGB II wird der Beratungsauftrag für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Jobcentern konkretisiert. 

Die Klarstellung und die damit verbundene Erwartung zur Verweisberatung 
begrüßt die BA. Aus Kundensicht ist eine ganzheitliche Beratung unter 
Einbeziehung von Präventions- und Gesundheitsleistungen anderer Träger ein 
wichtiger Baustein im Integrationsprozess. Viele Aktivitäten mit den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung und der Rehabilitation laufen bereits gut. Das 
fördert zudem die Vernetzung der Partner vor Ort. 

 

6 Kooperationsplan, § 15 SGB II (Art. 1 Nr. 12) 
• Inhalt der Neuregelung 

Der Kooperationsplan wird durch die Aufnahme eines persönlichen Angebots der 
Beratung, Unterstützung oder Vermittlung weiterentwickelt. Zudem erfolgt eine 
Anpassungen der Reihenfolge der vorgesehenen Festlegungen im 
Kooperationsplan. Mit dem neuen Absatz 4 des § 15 SGB II wird festgelegt, dass 
das erste Gespräch zur Erstellung der Potenzialanalyse und des 
Kooperationsplans grundsätzlich persönlich im Jobcenter stattfindet. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die Neustrukturierung der Inhalte des Kooperationsplans, da sie 
die Bedeutung der Vermittlung (neue Ziffer 1) unterstreicht und zum Beispiel bei 
der Ziffer 6 eine Harmonisierung mit der Weisungslage der BA darstellt.  
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Des Weiteren begrüßt die BA die ergänzende Klarstellung, dass die besonderen 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und schwerbehinderten Menschen 
angemessen berücksichtigt werden sollen. 

Die verbindliche Aufnahme eines persönlichen Angebotes der Beratung, 
Unterstützung oder Vermittlung wird von der BA als Klarstellung begrüßt und 
verdeutlicht das ausgewogene Verhältnis von Fördern und Fordern im 
Kooperationsplan. 

Die Neufassung des Absatz 4 wird aus Sicht der BA begrüßt, da ein persönliches 
Erstgespräch im Jobcenter die Basis für eine erfolgreiche Integrationsarbeit ist. 

Die Umsetzung erfordert Anpassungen im IT-Verfahren VERBIS der BA. Die 
Zeitpunkte zur Umsetzung von Änderungen in den IT-Fachverfahren der BA sind 
aufgrund der Schnittstellen untereinander auf drei feste Termine pro Jahr 
synchronisiert. Da aufgrund der Vorlaufzeiten und des noch laufenden 
Gesetzgebungsverfahrens eine Umsetzung erst mit dem zweiten Release zum 
20.07.2026 erfolgen kann, wird für ein Inkrafttreten zum 01.08.2026 plädiert, um 
Umgehungslösungen, händische Nacherfassungen und Mehrarbeiten zu 
vermeiden. 

 

7 Verpflichtung, § 15a SGB II (Art. 1 Nr. 13) 
• Inhalt der Neuregelung 

Sobald Leistungsbeziehende eine Einladung zu einem Gespräch ohne wichtigen 
Grund nicht wahrnehmen, können sie künftig ab diesem Zeitpunkt per 
Verwaltungsakt unmittelbar zur Mitwirkung verpflichtet werden. Wenn 
Leistungsbeziehende Schritte, die aus dem Kooperationsplan folgen, nicht 
erbringen, werden sie mit Verwaltungsakten zur Mitwirkung verpflichtet. Das 
bisherige Schlichtungsverfahren gemäß § 15a SGB II entfällt. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt, dass die Jobcenter mit kooperativen Kundinnen und Kunden 
weiterhin unbürokratisch ohne Rechtsfolgenbelehrung sowohl bei Einladungen als 
auch bei erforderlichen Mitwirkungshandlungen zusammenarbeiten können. 

Auch begrüßt die BA, dass durch die geplante Neuregelung schneller und früher 
im Integrationsprozess Verbindlichkeit hergestellt werden kann, wenn Kundinnen 
und Kunden nicht zum Termin erscheinen (§ 15a Absatz 1 SGB II). 

Dass Kundinnen und Kunden gemäß § 15a Absatz 2 SGB II unmittelbar mit 
Rechtsfolgenbelehrung per Verwaltungsakt zu Mitwirkungshandlungen verpflichtet 
werden, wenn sie sich nicht an Absprachen aus dem Kooperationsplan halten, wird 
begrüßt und stellt aus Sicht der BA eine rechtliche Klarstellung zum bisherigen 
§ 15 Absatz 5 SGB II dar. 

Die Abschaffung des Schlichtungsverfahrens wird von der BA begrüßt. Damit 
können Jobcenter schneller und verbindlicher im Integrationsprozess handeln. Vor 
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dem Hintergrund der geringen Fallzahl an Schlichtungsfällen stellt dies einen 
Beitrag zur Entbürokratisierung dar. 

Die BA empfiehlt die Zuweisung in Maßnahmen zur ganzheitlichen 
beschäftigungsbegleitenden Betreuung nach §§ 16e bzw. 16i Absatz 4 SGB II und 
Förderungen nach §§ 16a und 16k grundsätzlich nicht rechtsfolgenbewehrt 
gesetzlich verbindlich zu verankern. Dies trägt dem Gedanken der Freiwilligkeit 
sowie dem besonderen Charakter dieser Förderungen Rechnung. Damit wird 
rechtliche Klarheit hergestellt und Ermessensentscheidungen und deren 
Dokumentation sind entbehrlich. 

Auch die Umsetzung des § 15a SGB II erfordert Anpassungen in den IT-Verfahren 
VerBIS und BK-Text der BA. Aus den oben genannten Gründen wird ein 
Inkrafttreten dieser Regelungen zum 01.08.2026 angeregt.  

 

8 Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden, 
§ 16e SGB II (Art. 1 Nr. 16) 

• Inhalt der Neuregelung 

Durch die Umstellung der Fördervoraussetzungen von Langzeitarbeitslosigkeit auf 
Langzeitleistungsbezug wird der Zugang zur Förderung erleichtert, um mehr 
Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf eine Perspektive auf dem 
Arbeitsmarkt zu eröffnen. Zudem werden geförderte Beschäftigungen in den 
Schutz der Arbeitslosenversicherung einbezogen. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die Harmonisierung der Zugangsvoraussetzungen mit § 16i SGB II 
sowie die Eröffnung von Eingliederungschancen für weitere Personengruppen. 
Damit wird u. a. den Evaluationsergebnissen des IAB Rechnung getragen, 
insbesondere zur Förderung von Frauen. 

Darüber hinaus trägt die Umstellung zur Verwaltungsvereinfachung und 
Entbürokratisierung in den Jobcentern bei und erhöht die Rechtssicherheit 
aufgrund des Wegfalls komplizierter und fehleranfälliger Anspruchsberechnungen 
(Vorliegen von Langzeitarbeitslosigkeit). 

Die Rechtsänderung wird eine Anpassung u. a. der IT-Fachverfahren COSACH, 
BK-Vorlagen, operativen Datensatz erfordern. Um die notwendigen Änderungen in 
COSACH umsetzen zu können, sollte diese Regelung zum 01.08.2027 in Kraft 
treten.  

 

9 Pflichtverletzungen, § 31 SGB II (Art. 1 Nr. 26) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Anpassung des § 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist eine Folgeänderung zu den 
Änderungen in § 15 SGB II. Der Verstoß gegen die Nachweispflicht zu den 
geforderten Eigenbemühungen erhält einen entsprechenden 



Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit  20.11.2025 

 

 

  10 

Minderungstatbestand. § 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 passt die Voraussetzung für 
Leistungsminderungen bei Nicht-Antritt der genannten Maßnahmen an. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die Änderungen werden fachlich von der BA begrüßt. 

Sie erfordern umfangreiche Anpassungsbedarfe in ALLEGRO. 

Darüber hinaus muss ALLEGRO perspektivisch drei unterschiedliche 
Rechtsstände abbilden können (aktuelles Recht, Recht des Bürgergeldgesetzes 
sowie Recht vor der Einführung des Bürgergeldgesetzes).  

Um zur Einführung des neuen Rechts eine manuelle Bearbeitung der 
Leistungsminderungen zu vermeiden sollten die Anpassungen in ALLEGRO 
möglichst vor dem Inkrafttreten erfolgen. Wegen des dafür erforderlichen zeitlichen 
Vorlaufs wird auf die grundsätzlichen Ausführungen am Anfang dieser 
Stellungnahme verwiesen. 

 

10 Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen, § 31a SGB II 
(Art. 1 Nr. 27) 

• Inhalt der Neuregelung 

Die Änderung in Absatz 1 schafft die Staffelung der Höhe der Rechtsfolgen bei 
wiederholter Pflichtverletzung ab. Künftig wird das Grundsicherungsgeld bei jeder 
Pflichtverletzung ohne wichtigen Grund mit einer Leistungsminderung in Höhe von 
einheitlich 30 Prozent des maßgeblichen Regelbedarfs gekürzt. 

Die Änderung in Absatz 2 verpflichtet die Jobcenter, die Anhörung persönlich 
durchzuführen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich die 
Leistungsbeziehenden nur so adäquat zu einem wichtigen Grund äußern können. 

Sofern sich aufgrund einer Minderung, eines Entfalls oder Entzuges des 
Grundsicherungsgeldes kein weiterer Zahlungsbetrag ergeben würde, erhalten 
Leistungsberechtigte durch die Änderung in Absatz 4 ein Grundsicherungsgeld in 
Höhe von 1 Euro monatlich.  

Künftig entfällt bei willentlicher Weigerung ein konkretes Arbeitsverhältnis 
aufzunehmen der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfs bereits bei der 
ersten Pflichtverletzung dieser Art. Nach der alten Rechtslage trat diese 
Rechtsfolge erst im Wiederholungsfalle ein. Voraussetzung für diese Rechtsfolge 
bleibt aber, dass für die Dauer der Leistungsminderung die angebotene 
Arbeitsstelle vakant sein muss. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA sieht in der Vereinheitlichung der Minderungshöhe eine positive 
Vereinfachung der Regelung. Auf diese Weise werden die Regelungen 
nachvollziehbarer und entfalten eine klare Signalwirkung. Zu beachten ist lediglich, 
dass der beschlossene Wert von 30 Prozent des maßgeblichen Regelbedarfs 
auch der Höchstgrenze nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
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entspricht. Wiederholte Pflichtverletzungen wirken sich künftig nur dann aus, 
indem sie nacheinander in Kraft treten und so den Sanktionszeitraum verlängern.  

Die Pflicht, bei entsprechenden Anhaltspunkten die Anhörung persönlich 
durchzuführen, unterstützt die BA. 

Die BA begrüßt die Änderung, dass während des Sanktionszeitraum der 
Sozialversicherungsschutz, insbesondere der Krankenversicherungsschutz, 
aufrechterhalten wird. Denn nach aktueller Rechtslage löst nur der Bezug einer 
Geldleistung nach dem SGB II den gesetzlichen Sozialversicherungsschutz aus. 
Ohne diese Regelung wären die betroffenen Personen schlechter gestellt 
gegenüber denjenigen, die weiterhin ein gemindertes Grundsicherungsgeld 
erhalten würden, weil sie z. B. über kein Einkommen verfügen. 

 

11 Beginn und Dauer der Minderung, § 31b SGB II 
(Art. 1 Nr. 28) 

• Inhalt der Neuregelung 

Die Dauer der Minderung beträgt künftig einheitlich drei Monate. 

Der Leistungsentzug bei Arbeitsverweigerung beträgt künftig mindestens einen 
Monat, in dem die Leistungen wegfallen, und zwar unabhängig von der 
tatsächlichen und unmittelbar fortbestehenden Möglichkeit der Arbeitsaufnahme. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die mit diesen Änderungen einhergehenden Vereinfachungen für 
die Verwaltungspraxis. Auch die Belehrung über die Rechtsfolgen werden 
aufgrund der Vereinheitlichung klarer und einfacher. 

 

12 Meldeversäumnisse, § 32 SGB II (Art. 1 Nr. 29) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Leistungen für den Regelbedarf mindern sich künftig bei wiederholten 
Meldeversäumnissen um 30 Prozent des für die Person nach § 20 maßgebenden 
Regelbedarfs.  

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Vor dem Ziel einer konstruktiven Zusammenarbeit, insb. mit Neukunden, ist die 
Regelung zu begrüßen, dass erst ab einer wiederholten Pflichtverletzung 
Rechtsfolgen greifen.  

Nur wenn Kunden Gesprächstermine wahrnehmen, können die Jobcenter beraten, 
unterstützen und vermitteln, um die Hilfebedürftigkeit zu beenden. Das Handeln 
der BA und der Jobcenter war, ist und wird auch in Zukunft nicht auf Minderungen 
ausgerichtet sein; sie sind Ultima Ratio. Ausweislich des Kurzberichts des IAB 
15/2024 beeinflussen Leistungsminderungen das Verhalten erwerbsfähiger 
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Leistungsberechtigter. Die BA begrüßt deshalb die Erhöhung der 
Leistungsminderung bei einem wiederholten Meldeversäumnissen auf 30 Prozent. 

 

13 Leistungsentzug bei mehrfachen Meldeversäumnissen, 
§ 32a SGB II (Art. 1 Nr. 30) 

• Inhalt der Neuregelung 

Leistungsberechtigte, die einen ersten Termin im Jobcenter versäumen, werden 
unverzüglich zu einem zweiten Termin geladen. Wird dieser Termin nicht 
wahrgenommen, werden die Leistungen in Höhe von 30 Prozent gekürzt. Bleibt 
auch ein dritter Termin ungenutzt, werden die Geldleistungen für den 
Lebensunterhalt komplett eingestellt. Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden 
direkt an den Vermieter ausgezahlt. 

Erscheint der Leistungsberechtigte zum darauffolgenden Monat nicht, werden 
aufgrund der Neuregelung in § 7b SGB II alle Leistungen einschließlich Kosten der 
Unterkunft komplett eingestellt. Erscheint die Person in dieser Zeit, werden die 
Leistungen für den Regelbedarf wieder erbracht, jedoch in geminderter Höhe. 

Um sicherzustellen, dass dieser Leistungsentzug nur Personen trifft, die sich 
willentlich und vorwerfbar dem Kontakt zum Jobcenter entziehen, sind diverse 
Verhältnismäßigkeitselemente anzuwenden. Es werden Härtefälle berücksichtigt, 
insbesondere wenn mögliche gesundheitliche oder andere schwerwiegende 
Gründe für das Nichterscheinen festgestellt werden. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Vor dem Hintergrund, dass Meldeversäumnisse in der Vergangenheit der 
häufigste Pflichtverstoß waren und die Meldetermine ein erforderlicher Bestandteil 
der Unterstützung bei der Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch eine 
nachhaltige Integration in Arbeit sind, ist eine verschärfte Regelung für drei 
aufeinanderfolge Meldeversäumnisse folgerichtig. Die Direktzahlung der 
Leistungen für Unterkunft und Heizung an den Vermieter stellt die vollständige 
Zahlung der Miete sicher. Voraussetzung ist allerdings, dass der Vermieter dem 
Jobcenter bekannt ist oder bekannt gemacht wird. § 60 Absätze 6 bis 8 SGB II in 
der neuen Fassung erweitern hier die Möglichkeiten der Jobcenter. 

Die Umsetzung der unterschiedlichen Verhältnismäßigkeitselemente, wie z. B. die 
persönliche Anhörung durch aufsuchende Beratung, ist arbeitszeitintensiv und 
anspruchsvoll für die Mitarbeitenden in den Jobcentern. Mit Blick auf die 
weiterreichenden Konsequenzen bis hin zur Aufhebung bewilligter Leistungen 
wegen Nichterreichbarkeit wird es in den Jobcentern kluger Vorgehensweisen, um 
dem Anspruch des Gesetzgebers zu genügen, ohne die Mitarbeitenden zu 
überfordern.  
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14 Erreichbarkeit, § 7b SGB II (Art. 1 Nr. 8) 
• Inhalt der Neuregelung 

§ 7b Absatz 4 ist die Folgeregelung zu den Meldeversäumnissen nach § 32a 
SGB II und im Zusammenhang mit diesen zu lesen. 

Aufgrund dieser gesetzlichen Fiktion gelten leistungsberechtigte Personen als 
nicht erreichbar, wenn sie nicht in der vorgegebenen Monatsfrist des § 32a 
Absatz 1 Satz 3 SGB II persönlich im Jobcenter erscheinen. Als Folge werden die 
Leistungen vom Jobcenter aufgehoben. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die Regelung stellt einen neuen Ansatz dar, mit diesen Terminverweigerern 
umzugehen. Sie schließt als Ultima Ratio gegenüber den Personen – die sich 
bewusst entziehen und damit ihre Mitwirkung an der Überwindung ihrer 
Hilfebedürftigkeit verweigern – eine Kaskade aufeinanderfolgender Reaktionen auf 
Meldeversäumnisse ab. In letzter Konsequenz werden die Leistungen desjenigen 
vollständig aufgehoben. Die Kosten der Unterkunft für weitere Personen der 
Bedarfsgemeinschaft werden jedoch neu verteilt.  

Für den Fall, dass diese Personengruppe nach Aufhebung der 
Leistungsbewilligung einen neuen Antrag stellt, fehlt es aber an hinreichender 
Klarheit, ob und wie lange die Fiktion der Nichterreichbarkeit bei erneuter 
Antragstellung fortwirkt, also eine persönliche Vorsprache im Rahmen einer 
erneuten Antragstellung erforderlich ist. Ebenso wird angeregt klarzustellen, auf 
welchen Zeitpunkt eine erneute Antragstellung wirkt. Eine Klarstellung könnte in 
§ 37 SGB II erfolgen. 

 

15 Vorläufige Entscheidung, § 41a SGB II (Art. 1 Nr. 33) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Norm wird um eine Präklusionsregelung ergänzt, ausweislich der 
nachgereichte Unterlagen lediglich bis zum Abschluss des 
Verwaltungsverfahrens, spätestens bis zur Bekanntgabe des 
Widerspruchsbescheides zu berücksichtigen sind. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die Neuregelung, mit der beabsichtigt ist, die Mitwirkungspflichten 
zu stärken und die Verwaltung sowie die Gerichte zu entlasten. Die Einschätzung, 
dass eine wirksame Präklusion zu einer Entlastung der Verwaltung und Gerichte 
beiträgt, wird geteilt. 

Da der Wortlaut im Gesetzestext von der Gesetzesbegründung abweicht, 
empfiehlt die BA eine Angleichung der Formulierungen, um rechtliche und 
finanzielle Risiken zu vermeiden. Es wird angeregt, ausschließlich die 
Begrifflichkeit „ab dem Tag nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheides“ zu 
verwenden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. 
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Anpassungsbedarfe bestehen im Hinblick auf Schriftstücke in ALLEGRO. Eine 
Umsetzung ist frühestens im Juli 2026 möglich, vorausgesetzt die Beauftragung 
erfolgt bis zum 18.02.2026. Daher wird ein Inkrafttreten der Regelung zum 
01.08.2026 angeregt. 

 

16 Aufrechnung, § 43 SGB II (Art. 1 Nr. 35) 
• Inhalt der Neuregelung 

Absatz 1 Satz 1 wird insofern neu gefasst, als dass die Jobcenter gegen 
Ansprüche von leistungsberechtigten Personen mit den nachfolgend aufgeführten 
Erstattungs- und Ersatzansprüchen aufrechnen können, soweit diese 
bestandskräftig sind. 

Absatz 1 Satz 2 wird neu eingefügt und regelt, dass Jobcenter gegen Ansprüche 
von leistungsberechtigten Personen mit den in Satz 1 benannten 
bestandskräftigen Erstattungs- oder Ersatzansprüchen aufzurechnen haben, 
wenn nach § 24 Absatz 2 Nr. 7 SGB X von einer Anhörung abgesehen werden 
kann. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die beiden Regelungen werden begrüßt, insbesondere die gesetzliche 
Klarstellung der Notwendigkeit einer bestandskräftigen Entscheidung vor 
Aufrechnung. Dies dient mit Blick auf die dazu anhängigen Verfahren beim BSG 
der Rechtsklarheit. 

Die gesetzliche Änderung führt zu notwendigen Anpassungen im IT-Verfahren 
ALLEGRO. Bis zu einer Realisierung kann die Vorschrift nur mittels interner IT-
Übergangsregelung umgesetzt werden.  

 

17 Passiv-Aktiv-Transfer, § 44f SGB II (Art. 1 Nr. 36) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Neuregelung schafft eine gesetzliche Grundlage für die Finanzierung von vier 
Eingliederungsmaßnahmen über den Passiv-Aktiv-Transfer (PAT). Die PAT-
Nutzungsmöglichkeiten von Teilhabe am Arbeitsmarkt (§16i SGB II) wird erweitert 
um die Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden (§16e SGB II), das 
Einstiegsgeld (§16c SGB II) und den Eingliederungszuschuss (§16 SGB II).  

Außerdem wird die Berechnung der PAT-Finanzierung nicht mehr abhängig von 
der Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft sein, sondern künftig über eine 
pauschale Berechnung (50 Prozent der Ausgaben) ermittelt. 

Der jährlich zur Verfügung stehende Betrag aus Mitteln der Grundsicherung wird 
auf 700 Millionen Euro festgeschrieben. 
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• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA unterstützt die Maßnahmen und dahinterliegenden Begründungen, 
insbesondere den Gedanken, dass es sinnvoller ist, Arbeit zu unterstützen als 
Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Die gesetzliche Grundlage schafft für die Jobcenter 
eine verlässliche Basis und damit Handlungssicherheit, so dass die 
Rahmenbedingungen für den Einsatz der betreffenden Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsförderung verbessert werden.  

Wichtig ist insbesondere, dass aufgrund der Ausweitung des PAT auf weitere 
Instrumente, der administrative Aufwand der Finanzierung in Grenzen gehalten 
wird. Die Umsetzung der Zweiteilung der Finanzierung von 
Eingliederungsleistungen darf in den Jobcentern nicht administrativ ausufern. Es 
ist deshalb sehr zu begrüßen, dass der Aufwand durch die vereinfachte 
Berechnung anhand einer pauschalen 50 Prozent PAT-Finanzierung reduziert 
wird. 

 

18 Informationstechnik, § 50b SGB II (Art. 1 Nr. 37) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die BA erhält durch eine „Experimentierklausel“ im neuen § 50b Absatz 1 SGB II 
die Möglichkeit, neue IT-Technologien frühzeitig und praxisnah zu testen, um 
deren Wirtschaftlichkeit und Nutzen zu bewerten. Dies soll die kontinuierliche 
Weiterentwicklung zentral verwalteter IT-Verfahren stärken und die gemeinsamen 
Einrichtungen leistungsfähig halten. Als Kernziele, die die BA bei der Entwicklung 
und Weiterentwicklung zentral verwalteter Verfahren der Informationstechnik und 
hierfür erforderlicher Basisdienste verfolgt, lauten gemäß des neuen §50b 
Absatz 2 SGB II wie folgt:  

1. Nutzerzentrierung: Verwaltungsangebote sollen stärker an den Bedürfnissen 
von Bürgerinnen, Bürgern und Mitarbeitenden ausgerichtet werden, z. B. durch 
User-Experience-Design und barrierefreie, benutzerfreundliche digitale Services. 

2. Ende-zu-Ende-Digitalisierung und Automatisierung: Verwaltungsabläufe sollen 
vollständig digitalisiert und regelhafte Routinetätigkeiten automatisiert werden, um 
Effizienz zu steigern, Fachkräfte zu entlasten und demografische 
Herausforderungen zu bewältigen. 

3. Modernisierung der IT-Infrastruktur: Die IT-Systeme sollen so modernisiert 
werden, dass sie schneller auf neue gesetzliche Anforderungen reagieren können 
und flexiblere Arbeitsstrukturen ermöglichen. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Grundsätzlich wird die Einführung des neuen § 50b SGB II von der BA begrüßt.  

Mit der genannten Experimentierklausel in § 50 Absatz 1 SGB II erhält die BA die 
Möglichkeit, neue Technologien niedrigschwellig zu erproben und 
Schlussfolgerungen für die Wirtschaftlichkeit zu ziehen. Wichtig für die BA und das 
Gelingen ist an dieser Stelle die Verlässlichkeit in der Refinanzierung sowie, wenn 
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die Prozesse zur Genehmigung und Kostenverteilung zwischen BMAS und BA 
dazu effizient ausgestaltet werden. Die Kann-Formulierung in § 50 Absatz 1 SGB II 
wird von der BA als „Anker zum Ermöglichen“ gelesen, sieht hierbei aber noch 
näheren Auslegungsbedarf.  

Die durch § 50b Absatz 2 SGB II verfolgten Ziele bewertet die BA wie folgt: 

Nr. 1 hebt die Nutzerzentrierung hervor. Die Nutzereinbindung ist in den internen 
Richtlinien der BA verankert. Aus dem Gesetz abzuleitende Nachweispflichten, die 
bestimmte Nutzereinbindungen stets zwingend erforderlich machen, sind zu 
vermeiden.  

Nr. 2 bezieht sich auf die Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Es ist grundsätzlich 
nachvollziehbar, dass damit den gesetzlichen Auftrag zur Ende-zu-Ende 
Digitalisierung aus dem E-Government-Gesetz auf die zentral verwalteten 
Verfahren der Informationstechnik nachgekommen werden soll bzw. dies 
übertragen will. Jedoch wird nicht klar, wie diese Norm dieses Ziel unterstützen 
soll. 

Nr. 3 regelt die Modernisierung informationstechnischer Infrastrukturen. Damit soll 
eine zügige Anpassung zentral verwalteter Verfahren z. B. bei 
Gesetzesänderungen ermöglicht werden. Um die Zielerreichung der Ende-zu-
Ende-Digitalisierung und Automatisierung sowie Modernisierung 
informationstechnischer Infrastrukturen zu unterstützen, sollte bereits bei der 
Novellierung von Gesetzen auf anschlussfähige Automatisierungs-, und 
Digitalisierungsansätze geachtet und bestehende Hürden ausgeräumt werden. 
Die BA benötigt dringend über die oben aufgeführte Regelung hinaus eine 
Ausweitung von zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik (inklusive 
z. B. IT-Arbeitsplatzservices, KI, Online-Services, Apps und Kommunikationstools, 
deren Nutzung nicht durch einen unmittelbar gesetzlichen Auftrag geregelt ist), 
ohne dass hierfür die Voraussetzung eines gemeinsamen Datenbestandes (u. a. 
Nutzung von Sozialdaten, Stellenangebote) vorliegen muss. Eine solche Öffnung 
der zentral verwalteten Verfahren der Informationstechnik würde zudem die 
Abstimmungen rund um Datenschutzanforderungen, Beteiligungsrechte von 
Gremien und die Refinanzierung vereinfachen und beschleunigen. Mit der sich 
daraus ergebenden Wirkung kann auch eine erhebliche 
Verwaltungsvereinfachung sowie eine Verbesserung für Bürgern erreicht werden. 

 

19 Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter, 
§ 60 SGB II (Art. 1 Nr. 39) 

• Inhalt der Neuregelung 

Mit der Einfügung der Absätze 6 bis 8 werden den Jobcentern künftig mehr 
Möglichkeiten eingeräumt, von Dritten (z. B. von Vermietern) rechtssichere 
Auskünfte zu erlangen und dokumentieren zu können.  

Die derzeitige Regelung zur Einholung von Auskünften Dritter wird insofern 
erweitert, als dass neben der reinen Auskunftserteilung auch die Vorlage von 
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Nachweisen verlangt werden kann. Die Regelungen zur Beweispflicht aus § 60 
SGB I werden in die Spezialnorm des SGB II überführt. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Auch aus Sicht der BA ist die bisherige alleinige Pflicht zur Auskunft als 
unzureichend zu betrachten. Die BA stimmt zu, dass die Neuregelungen auf 
beiden Seiten mehr Rechtssicherheit schaffen und darüber hinaus einen wichtigen 
Beitrag zur Erfüllung des Ziels einer stets rechtmäßigen Leistungsgewährung 
leisten werden. 

Die BA begrüßt insbesondere die Regelung des Absatz 6 im Hinblick auf 
Vermeidung bzw. zur Aufdeckung von Leistungsmissbrauch, wenngleich die 
Unterkunftsbedarfe nach § 22 SGB II nicht in den Zuständigkeitsbereich der BA 
fallen.  

 

20 Arbeitgeberhaftung, § 62a SGB II (Art. 1 Nr. 40) 
• Inhalt der Neuregelung 

Der neue geschaffene § 62a SGB II soll sicherstellen, dass Arbeitgeber für die 
sozialrechtlichen Konsequenzen von Schwarzarbeit einstehen müssen.  

Künftig dürfen Jobcenter daher neben den Leistungsbeziehenden auch den 
verantwortlichen Arbeitgeber zur Rückzahlung aller unberechtigt bewilligten 
Leistungen heranziehen – einschließlich der Leistungen an Personen in der 
Bedarfsgemeinschaft. Beide Parteien haften dabei gesamtschuldnerisch. In 
außergewöhnlichen Situationen kann jedoch von einer Inanspruchnahme des 
Arbeitgebers abgesehen werden (unbillige Härte). 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die neue Regelung.  

Allerdings lässt die Begründung offen, unter welchen konkreten Bedingungen der 
Arbeitgeber tatsächlich in Regress genommen werden kann und wie die Prüfung 
der Verantwortlichkeit erfolgt (z. B. muss eine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung festgestellt werden?).  

Die BA regt an, den Absatz zur unbilligen Härte ersatzlos zu streichen. Denn auch 
der nach § 50 SGB X zur Erstattung verpflichtete Leistungsempfänger kann sich 
nicht auf eine solche berufen. Zudem würde die Prüfung der unbilligen Härte den 
Aufwand erhöhen und damit den Prozess verzögern.  

 

21 Zuständigkeiten, § 64 SGB II (Art. 1 Nr. 42) 
• Inhalt der Neuregelung 

Mit der neuen Regelung werden die Jobcenter verpflichtet, Hinweise auf 
Schwarzarbeit oder Mindestlohnverstöße an die Zollverwaltung weiterzugeben. 
Damit wird die bisher freiwillige Zusammenarbeit gesetzlich festgeschrieben und 
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bundesweit vereinheitlicht. Ziel ist es, Leistungsmissbrauch und illegale 
Beschäftigung konsequenter zu bekämpfen sowie die Prüfdichte bei 
Leistungsbeziehenden und den Arbeitgebern zu erhöhen. Die Regelung soll 
klarstellen, dass Schwarzarbeit und Lohnunterschreitungen nicht geduldet 
werden. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die geplante Regelung ist zu begrüßen. Sie stärkt die Zusammenarbeit zwischen 
Jobcentern und der Zollverwaltung und trägt dazu bei, Leistungsmissbrauch 
konsequenter zu verfolgen. Schwarzarbeit und Mindestlohnverstöße sind kein 
Kavaliersdelikt, sondern verursachen einen hohen finanziellen Schaden für die 
Solidargemeinschaft und untergraben das Vertrauen in das soziale 
Sicherungssystem. Eine verbindliche Meldepflicht sorgt für mehr Transparenz und 
Rechtssicherheit. Die Regelung setzt ein klares Signal an Arbeitgeber, dass 
Mindestlohnverstöße nicht toleriert werden. 

Nach Ansicht der BA müssen auch fahrlässige Verstöße an die Zollverwaltung 
abgegeben werden. Die Feststellung, ob es sich um fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Leistungsmissbrauch handelt, lässt sich im Verwaltungsverfahren 
der Jobcenter kaum ermitteln. Bei einer Ausweitung auf fahrlässige Verstöße ist 
eine Anpassung der Erfüllungsaufwände erforderlich. 

Die BA sieht eine entsprechende Meldepflicht der Jobcenter zu Schwarzarbeit 
oder Mindestlohnverstößen auch gegenüber den Agenturen für Arbeit als 
erforderlich an. Mit Blick auf den gesetzlichen Auftrag zu 
Arbeitgeberdienstleistungen im SGB III lässt sich nur so ein rechtsicheres und 
präventives Handeln in der Zusammenarbeit der Agentur für Arbeit mit den 
Arbeitgeberkunden insbesondere bei Verfahren der Arbeitsmarktzulassung 
gewährleisten. Dabei sollte die Meldung der Jobcenter an die Agentur für Arbeit 
am Betriebssitz des Arbeitgebers erfolgen. 

 

22 Übergangsregelung, § 65a SGB II (Art. 1 Nr. 44) 
• Inhalt der Neuregelung 

Im Absatz 1 der Übergangsregelung wird festgelegt, dass eine stichtagsbezogene 
Anwendung der Vermögensregelungen erfolgen soll. 

In Absatz 3 wird klargestellt, dass auch nach der Rechtsänderung die alten 
Rechtsfolgen noch dann eintreten, wenn die Leistungsbeziehenden noch über die 
alten Rechtsfolgen belehrt wurden. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA befürwortet die Übergangsregelungen.  

Aus Sicht der BA wäre eine weitere Übergangsregelung analog § 65 Absatz 9 
SGB II (Übergangsregelung zur Begrifflichkeit Bürgergeld) zu begrüßen. Für die 
Bereitstellung der zu aktualisierenden Dokumente, Antragsformulare und 
Onlineantragsstecken bedarf es einer auskömmlichen Vorlaufzeit. 
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23 Zusammenarbeit bei Förderung junger Menschen, 
§ 9b SGB III (Art. 2 Nr. 2) 

• Inhalt der Neuregelung 

Bei der arbeitsmarktpolitischen Förderung junger Menschen werden die Agenturen 
für Arbeit zur Zusammenarbeit mit den wesentlichen Beteiligten des örtlichen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes verpflichtet. Als wesentliche Beteiligte werden 
kommunale Behörden, Landes- sowie Bundesbehörden aufgelistet. Die Auflistung 
ist nicht abschließend. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die Stärkung der Zusammenarbeit durch den Regelungsentwurf. 
Der damit einhergehende Bedeutungszuwachs kann das langjährige Bestreben 
zum flächendeckenden Aufbau sowie den weiteren Ausbau der 
rechtskreisübergreifenden Kooperationen am Übergang von der Schule in den 
Beruf weiter unterstützen. 

Notwendig erscheint aus Sicht der BA jedoch ein Gleichklang zwischen den 
wesentlichen Beteiligten und eine einseitige Verpflichtung nur der BA ist 
auszuschließen. 

 

24 Förderung junger Menschen in 
rechtskreisübergreifenden Kooperationen, § 10 SGB III 
(Art. 2 Nr. 2) 

• Inhalt der Neuregelung 

Die Rolle der Agenturen für Arbeit bei der rechtskreisübergreifenden 
Zusammenarbeit mit den wesentlichen Beteiligten nach § 9b wird beschrieben. 
Der Begriff „Jugendberufsagentur“ findet Einzug ins SGB III. Die Agenturen für 
Arbeit sollen auf die Entstehung und Fortführung von rechtskreisübergreifenden 
Kooperationen am Übergang von der Schule in den Beruf hinwirken. Die 
Agenturen für Arbeit sollen gemeinsam mit den Beteiligten Zielgruppen sowie 
aufeinander abgestimmte Leistungsangebote nach Zuständigkeiten festlegen. 
Zudem können Agenturen für Arbeit koordinierende Tätigkeiten innerhalb der 
Jugendberufsagenturen übernehmen. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt sowohl die Stärkung der rechtskreisübergreifenden 
Zusammenarbeit bei der arbeitsmarktpolitischen Förderung junger Menschen als 
auch die der Jugendberufsagenturen. Notwendig erscheint aus Sicht der BA 
jedoch ein Gleichklang zwischen den wesentlichen Beteiligten; eine einseitige 
Verpflichtung nur der BA ist auszuschließen. 

In der Überschrift des § 10 wird ausschließlich von der Förderung junger 
Menschen gesprochen. Aus BA-Sicht der BA wäre es hilfreich, diesen Begriff in 
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der Gesetzesbegründung im Sinne von „Unterstützung, Begleitung und Förderung“ 
zu erläutern. 

 

25 Versicherungsfreiheit, § 27 SGB III (Art. 2 Nr. 4) 
• Inhalt der Neuregelung 

Mit der vorgesehenen Regelung wird die bisher bestehende Versicherungsfreiheit 
in der Arbeitslosenversicherung von Beschäftigungen mit einem 
Beschäftigungszuschuss in der Entgeltvariante nach § 16e SGB II aufgehoben.  

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die vorgesehene Einführung der Versicherungspflicht in der 
Arbeitslosenversicherung für die geförderten Beschäftigungsverhältnisse nach 
§ 16e SGB II. Diese Maßnahme stellt eine konsequente und wichtige 
Weiterentwicklung dar. Sie trägt zur Verbesserung der sozialen Sicherheit der 
geförderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zur Stärkung der 
Nachhaltigkeit der geförderten Beschäftigung bei. Das Inkrafttreten sollte sich nach 
der Umsetzungsmöglichkeit von Art. 1 Nr. 16, § 16e SGB II (Eingliederung von 
Langzeitleistungsbeziehenden) richten. 

• Erfüllungsaufwand 

Durch die Möglichkeit einer erneuten Arbeitslosigkeit nach einer nach § 16e SGB II 
geförderten Beschäftigung besteht ein Risiko für Mehrkosten im Saldo von 
Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung und späteren Ansprüchen auf 
Arbeitslosengeld. 

 

26 Umfassende Beratung, § 28b SGB III (Art. 2 Nr. 5) 
• Inhalt der Neuregelung 

Das Angebot der Agenturen für Arbeit zur umfassenden und nachhaltigen 
Beratung aller junger Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf wird 
konkretisiert und der Blick auch auf vorrangige Unterstützungsmöglichkeiten durch 
andere Leistungsträger gerichtet. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt weiterhin die angestrebte Öffnung der Ausrichtung von Beratung 
im SGB III für junge Menschen. Die Norm legt einen sinnvollen Fokus auf junge 
Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf. 

Die BA bewertet den Begriff des „Fallmanagements“ in § 28b Absatz 2 Satz 4 
kritisch und ist der Auffassung, dass die genannten Aufgaben bereits integraler 
Bestandteil der Berufsberatung vor dem Erwerbsleben und der Beratung berufliche 
Rehabilitation und Teilhabe sind. 
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Wenn die BA zur Koordinierung und intensiven Begleitung der Unterstützung 
junger Menschen eine stärkere Rolle einnehmen soll, braucht es weitere 
Voraussetzungen, wie 

• die gemeinsame verbindliche Nutzung einer IT-Schnittstelle zum 
Datenaustausch und zur (rechtskreisübergreifenden) Fallarbeit mit den im 
§9b SGB III benannten wesentlichen Beteiligten am örtlichen Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt. 

• einen Gleichklang zwischen den wesentlichen Beteiligten des örtlichen 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. 

 

27 Information und Datenübermittlung, § 31a SGB III 
(Art. 2 Nr. 6) 

• Inhalt der Neuregelung 

Die Agenturen für Arbeit sollen junge Menschen ohne berufliche 
Anschlussperspektive, deren Daten ihnen vom jeweiligen Land übermittelt werden, 
auch zu den neuen Leistungsangeboten dieses Gesetzes sowie zu den Leistungen 
ihrer Kooperationspartner nach § 10 SGB III informieren. Um eine bessere 
Erreichbarkeit zu erzielen, wird neben der postalischen künftig auch eine 
telefonische Kontaktaufnahme möglich sein. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die Ausweitung der Informationspflicht, insbesondere die 
Erweiterung der Kontaktwege um die Telefonnummer, da dadurch die einfache 
und direkte Kontaktaufnahme mit den jungen Menschen unterstützt wird.  

 

28 Förderung schwer zu erreichender junger Menschen, 
§ 31b SGB III (Art. 2 Nr. 7) 

• Inhalt der Neuregelung 

Mit der Förderung schwer zu erreichender junger Menschen wird eine dem § 16h 
SGB II analoge Leistung in das SGB III verortet. Die Agenturen für Arbeit können 
für junge Menschen unter 25 Jahren, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
einen Anspruch auf Leistungen nach SGB III haben, Leistungen erbringen, um die 
aufgrund der individuellen Situation dieser jungen Menschen bestehenden 
Schwierigkeiten zu überwinden, eine schulische, ausbildungsbezogene oder 
berufliche Qualifikation abzuschließen oder anders ins Arbeitsleben einzumünden. 
Eine fehlende Antragsstellung des jungen Menschen steht der 
Leistungserbringung nicht entgegen. Über die Leistungserbringung stimmen sich 
die Agenturen für Arbeit jeweils mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe sowie 
dem Träger der Grundsicherung ab. Eine Förderung ist auch über Zuwendungen 
möglich. 
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• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA teilt die Auffassung des Gesetzgebers nicht, dass für junge Menschen im 
SGB III mit dem § 31b ein neues Instrument geschaffen werden muss, da sie hier 
die Jugendhilfe in der originären Verantwortung sieht.  

Die BA teilt die Auffassung des Gesetzgebers, dass ein präventiver Ansatz 
zielführend ist, um frühzeitig einen sich verstetigenden Hilfebedarf zu vermeiden 
und unter 25-Jährige an Unterstützungs- und Qualifizierungsleistungen 
heranzuführen.  

Dafür steht mit den Aktivierungshilfen für Jüngere im SGB III bereits ein 
niedrigschwelliges Instrument mit ähnlicher Intention zur Verfügung. Zwar stellt 
dieses Instrument nicht auf junge Menschen ab, die nicht bei der BA gemeldet 
sind, gleichwohl ist die Schnittmenge der Zielgruppe beider Instrumente groß. Die 
Zielgruppe der nicht bei der BA gemeldeten jungen Menschen, die an die 
Unterstützungssysteme zunächst herangeführt werden sollen, sieht die BA 
vorrangig im SGB VIII. Hinzu kommt, dass junge Menschen im Bürgergeldbezug 
oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eines entsprechenden Anspruchs mit 
der Förderung schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II 
gefördert werden können. 

Sollte sich während der Teilnahme an § 16h herausstellen, dass bei 
Teilnehmenden keine Hilfebedürftigkeit nach SGB II gegeben ist, sind Alternativen 
zu prüfen. Sofern keine Lösung für einen Verbleib dieser jungen Menschen in 
Betreuung des Maßnahmeträgers gefunden werden kann, soll dieser im Rahmen 
eines "Übergabemanagements" auf die anderen lokalen Hilfeangebote, 
insbesondere der Jugendhilfe, aber auch der Arbeitsförderung verweisen und eine 
zeitnahe Übergabe an den zuständigen Träger sicherstellen. Hier wäre dann z. B. 
die Kontaktaufnahme mit dem SGB III und dem dortigen Unterstützungsangebot 
(z. B. Aktivierungshilfen für Jüngere und/oder § 28b SGB III) angezeigt. 

 

29 Berufsorientierungspraktikum, § 48a SGB III (Art. 2 Nr. 8) 
• Inhalt der Neuregelung 

Für die Übernahme der Kosten für auswärtige Unterbringung soll künftig nicht 
mehr das Bundesausbildungsförderungsgesetz zugrunde gelegt werden, sondern 
die Regelungen des § 86 Nr. 1 SGB III, der höhere Bedarfssätze vorsieht. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die geplante Anpassung, da sie eine näher an den realen Kosten 
der auswärtigen Unterbringung orientierte Förderung ermöglicht. 
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30 Aufgaben der BA, § 368 SGB III (Art. 2 Nr. 9) 
• Inhalt der Neuregelung 

Der neue Absatz 2a des § 368 SGB III regelt: Um die örtliche 
rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zur Integration junger Menschen in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen, entwickelt, betreibt und finanziert 
die Bundesagentur ein IT-System, welches den im jeweiligen Einzelfall beteiligten 
Leistungsträgern zur Verfügung gestellt werden kann. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Diese Regelung soll eingeführt werden, um den Datenaustausch in den 
Jugendberufsagenturen auf eine verlässliche Grundlage zu stellen und für die 
kommunalen Träger (Jobcenter und Jugendämter) zukünftige eine kostenfreie 
Nutzung zu ermöglichen.  

Die BA begrüßt aus Kundenperspektive und zur Steigerung der Effizienz und der 
Qualität der Verwaltungsprozesse, dass die Möglichkeit für eine 
datenschutzkonforme IT-unterstützte Kollaboration zwischen den Agenturen für 
Arbeit und den Partnern der Jugendberufsagenturen geschaffen wird. Aus Sicht 
der BA bestehen an der Schnittstelle zu den zugelassenen kommunalen Trägern 
auch künftig Kooperationserfordernisse/Fallkonstellationen, in denen eine digitale 
Unterstützung sinnvoll bzw. erforderlich erscheint (z. B. Aufstocker, 
Rechtskreiswechsler und ggf. auch die Umsetzung der Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatung). Insofern wird in einem nächsten Schritt die Schaffung 
einer übergreifenden Plattform zur rechtskreisübergreifenden Fallarbeit in 
Jugendberufsagenturen begrüßt und als zielführend erachtet.  

Eine reine Finanzierung aus Beitragsmitteln ist aus Sicht der BA auszuschließen. 
Eine Mischfinanzierung aus Mitteln des BA und des Bundeshaushalts sollte 
vorgesehen werden, um die BA nicht einseitig zu belasten. Eine verbindliche 
Nutzung der IT-Schnittstelle seitens der kommunalen Träger sollte angestrebt 
werden, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. 

 

31 Versicherungsfreiheit, § 460 SGB III (Art. 2 Nr. 10) 
• Inhalt der Neuregelung 

Die Regelung dient dem Erhalt des aktuellen Versicherungsstatus der Personen, 
die sich bereits vor Inkrafttreten der Versicherungspflicht in der 
Arbeitslosenversicherung in einem nach § 16e SGB II geförderten 
Beschäftigungsverhältnis befinden. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die Regelung wird begrüßt. Sie stellt sicher, dass für bereits begonnene 
Förderungen nach § 16e SGB II keine Minderung des zu beziehenden 
Nettoentgeltes erfolgt. Eine Neuberechnung laufender Förderungen und der damit 
verbundene beträchtliche Verwaltungsaufwand wird dadurch vermieden. 
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Das Inkrafttreten sollte sich nach der Umsetzungsmöglichkeit von Art. 1 Nr. 16, 
§ 16e SGB II (Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden) richten. 

 

32 Verhältnis zu anderen Leistungen und Verpflichtungen, 
§ 10 SGB VIII (Art. 7) 

• Inhalt der Neuregelung 

Die Regelung ist eine Folgeänderung aufgrund der beabsichtigten Einführung der 
§§ 28b Absatz 2 und 31b SGB III. 

Die fachliche Expertise für sozialpädagogische Beratungs- und 
Betreuungsleistungen zur Unterstützung der Integration in Ausbildung und Arbeit 
für benachteiligte junge Menschen liegt bei der Kinder- und Jugendhilfe im 
Rahmen der Leistungen nach dem SGB VIII (§ 13 Absatz 1 SGB VIII). Aus diesem 
Grund wird der Nachrang der Leistungen von § 28b Absatz 2 SGB III gegenüber 
denen der Kinder- und Jugendhilfe verankert. Um einen systematischen Gleichlauf 
mit dem Konkurrenzverhältnis zwischen Leistungen nach § 16h SGB II und 
Leistungen nach dem SGB VIII zu erhalten, ist beabsichtigt den Vorrang der 
Leistungen nach dem SGB VIII gegenüber § 31b SGB III zu regeln. 

• Anmerkung zur Begründung Allgemeiner/Besonderer Teil 

Die BA begrüßt die Aufnahme der Nachrangregelung des § 28b SGB III gegenüber 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.  

Soweit der Anregung der BA gefolgt wird, § 31b SGB III nicht einzuführen, ist die 
geplante Nachrangregelung zum § 31b SGB III entbehrlich. 

Soweit der Anregung der BA nicht gefolgt wird, ist die Schnittmenge zum SGB VIII 
jedoch nicht zweifelsfrei geklärt. Für diesen Fall bedarf es in der 
Gesetzesbegründung zum § 31b einer Konkretisierung.  

 

33 Inkrafttreten (Art. 11) 
• Zu Absatz 1 

Die BA plädiert dafür in Absatz 1 das geplante Inkrafttreten der Regelungen 
moderat auf den 01.08.2026 anzupassen. Das würde der BA ermöglichen, für die 
notwendigen Anpassungen der IT-Fachverfahren auch den Release im Juli 2026 
nutzen zu können.  

• Zu Absatz 2 

Die Ausnahme in Absatz 2 sollte um den Art. 1 Nr. 10 (§ 12 SGB II – Zu 
berücksichtigendes Vermögen) und den Art. 1 Nr. 16 (§ 16e SGB II – 
Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden) ergänzt werden.  

Zu Art. 1 Nr. 10 (§ 12 SGB II – Zu berücksichtigendes Vermögen) 

Im dafür leistungsrelevanten IT-Fachverfahren ALLEGRO kann mit den ersten 
Umsetzungen frühestens 11 Monate nach Abschluss des 
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Gesetzgebungsverfahrens oder entsprechender vorheriger Beauftragung der BA 
begonnen werden. Nach aktuellem Stand (Bundesratsbefassung im März 2026) 
wäre der Umsetzungsbeginn frühestens ab Mitte November 2026 möglich. Das 
setzt voraus, dass die Umsetzung bis spätestens 01.04.2026 beauftragt wird. 

Um bei dieser Regelung die Mehraufwände für die Leistungssachbearbeitungen in 
den Jobcentern gering zu halten, sollte aufgrund der genannten Vorlaufzeit das 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung möglichst erst nach den IT-Anpassungen 
erfolgen. Bei einem Inkrafttreten ohne eine entsprechende IT-Anpassung wären 
die Freibeträge außerhalb von ALLEGRO, also manuell, zu ermitteln und zu 
erfassen. Damit erhöht sich die Fehleranfälligkeit und die Vermögenswerte für 
diesen Übergangszeitraum werden nicht in ALLEGRO erfasst. Damit besteht auch 
keine durchgängige Datenlage für automatisierte Auswertungen. 

Für historische Fallbearbeitungen vor dem Inkrafttreten der Neuregelung müssen 
die aktuell bestehenden Vermögensfunktionalitäten weiterhin in ALLEGRO 
vorgehalten werden, d. h. ALLEGRO muss perspektivisch zwei unterschiedliche 
Rechtsstände abbilden können. 

Zu Art. 1 Nr. 16 (§ 16e SGB II – Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden) 

Die Möglichkeit der Umsetzung der Regelung im förderrelevanten IT-
Fachverfahren COSACH steht in Abhängigkeit zum Gesamtanforderungsvolumen, 
hier insbesondere der möglichen Einführung des § 31b SGB III.  

Bei einem Inkrafttreten ohne eine entsprechende IT-Anpassung könnten die 
Förderfälle in COSACH nicht korrekt abgebildet werden. Damit erhöht sich die 
Fehleranfälligkeit. Zudem besteht dann auch keine durchgängige korrekte 
Datenlage für automatisierte Auswertungen. 

• Hinweis 

Schließlich sollte in einem weiteren Absatz 3 das Inkrafttreten des Artikels 1 
Nr. 47 (§ 86 – Übergangsregelung zu § 31a Absatz 7) auf den Tag nach der 
Verkündung festgelegt werden, um eine Regelungslücke zu vermeiden. 
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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V. 
(BAG-S) zum Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe (BAG-S) bedankt sich für die Möglichkeit 

zu dem Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze1 Stellung zu nehmen. 

 

Vorbemerkung 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V. (BAG-S) vertritt bundesweit die 

Interessen der Träger der Freien Straffälligenhilfe. Ein besonderer Fokus unserer Arbeit liegt 

auf der Lebenssituation straffällig gewordener Menschen und ihren Hilfebedarfen, 

insbesondere bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach einer Freiheitsstrafe.  

Jährlich werden bundesweit etwa 60.000 bis 70.000 Menschen aus dem Strafvollzug entlassen. 

Viele von ihnen weisen prekäre Lebenslagen auf: Arbeitslosigkeit, instabile 

Einkommenssituationen, prekäre Wohnverhältnisse, gesundheitliche Beeinträchtigungen und 

unsichere aufenthaltsrechtliche Perspektiven. Bereits vor der Haft bestehen häufig 

Problemlagen, die sich durch die Inhaftierung weiter verschärfen. Die Haftentlassung bedeutet 

den Wechsel von der Zuständigkeit der Justiz zurück in die Systeme der sozialen Sicherung 

(u.a. SGB II, SGB III, SGB V, SGB IX, SGB XII). 

Der Verlust bestehender Leistungsansprüche bei Inhaftierung führt dazu, dass Leistungen zum 

Lebensunterhalt am Tag der Entlassung oft nicht vorliegen. Die eingeschränkten 

Kommunikationsmöglichkeiten im Vollzug und fehlende digitale Zugänge verschärfen die 

schwierige Situation der Menschen zusätzlich. 

Viele Menschen, die aus dem Strafvollzug entlassen werden, sind auf Leistungen der sozialen 

Sicherungssysteme angewiesen. In einer Evaluation des Hamburger Resozialisierungsgesetzes2 

aus dem Jahr 2024 konnte festgestellt werden, dass über die Hälfte der entlassenen Männer 

(57 Prozent) und fast zwei Drittel der Frauen (mindestens 63 Prozent) auf Transferleistungen 

wie Bürgergeld oder Grundsicherung angewiesen waren. Eine gute Vorbereitung auf die 

 
1 Wir möchten darauf hinweisen, dass die Frist zur Abgabe dieser Stellungnahme von lediglich einer Woche 
unangemessen kurz ist. Eine fachlich fundierte und differenzierte Bewertung der vorgesehenen 
Gesetzesänderungen erfordert mehr Zeit. Aufgrund der kurzen Frist können wir daher nur zu ausgewählten 
Aspekten Stellung nehmen. 
2 Baur/Supplitt (2024): Evaluation des Hamburgischen Resozialisierungs- und Opferhilfegesetzes (HmbResOG). S, 116 
ff. 
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Entlassung und ein nahtloser Übergang in existenzsichernde Leistungen sind daher 

entscheidend, um Armut, Wohnungslosigkeit und soziale Desintegration zu vermeiden. 

Um sicherzustellen, dass haftentlassene Menschen nicht unmittelbar nach ihrer Entlassung 

mittellos sind, müssen Anträge auf Leistungen nach SGB II, III und XII bereits während der 

Haftzeit gestellt und die Anspruchsvoraussetzungen frühzeitig geklärt werden. Ziel muss es 

sein, dass am Entlassungstag ein (vorläufiger) Leistungsbescheid vorliegt. 

Die Evaluation des Hamburger Resozialisierungsgesetzes zeigt jedoch, dass die Realität 

hiervon weit entfernt ist. Nur bei 9 Prozent der Befragten lag am Entlassungstag ein Antrag auf 

Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld vor. Lediglich 1 Prozent gab an, dass dieser Antrag nicht 

nur gestellt, sondern auch bereits bearbeitet worden war. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der 

Übergang in existenzsichernde Leistungen oftmals nicht gelingt.  

Auch die Lebenslagenbefragungen3 der BAG-S e.V. verdeutlichen, dass insbesondere in den 

Bereichen Wohnen, Existenzsicherung und dem Umgang mit Behörden große Belastungen auf 

straffällig gewordene Menschen zukommen.  

Hinzu kommt der verstärkte Einsatz digitaler Antragsverfahren. Viele Haftentlassene verfügen 

weder über digitale Endgeräte noch über ausreichende digitale Kompetenzen. Eine 

ausschließlich digitale Kommunikation – etwa über Apps – ist für diese Zielgruppe kaum 

zugänglich und kann zu zusätzlichem Druck, zu Sanktionen und im schlimmsten Fall zu 

erneuten Straftaten führen, wenn notwendige Leistungen nicht rechtzeitig beantragt oder 

Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden können. 

Wichtige Hinweise liefert auch der aktuelle Entwurf des Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung,4 der erstmalig systematisch die Erfahrungen von Menschen mit 

Armutserfahrungen erhoben hat. Betroffene erleben im Alltag massive soziale Ausgrenzung 

und erhebliche Teilhabeprobleme. Leistungen werden oft nicht genutzt, weil Antragsverfahren 

komplex, Verwaltungskommunikation schwer verständlich und Zuständigkeiten 

unübersichtlich sind. Viele der befragten Personen sehen wegen ihrer multiplen Problemlagen 

kaum realistische Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Perspektiven 

bestehen häufig nur in geringfügiger Beschäftigung oder Tätigkeiten im zweiten Arbeitsmarkt 

– beides jedoch ohne die Aussicht, Armut tatsächlich überwinden zu können. 

Nachfolgend legen wir unsere Bewertung zu spezifischen Punkten des Gesetzentwurfs vor. 

 
3 Müller-Ehlers/Wilde (2023): Lebens- und Problemlagen straffällig gewordener Menschen. https://bag-s.de/wp-
content/uploads/2024/12/S-2023-3.-BAG_S_Lebenslagenbericht_2023.pdf 
4 https://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Service/entwurf-des-siebten-armuts-und-
reichtumsberichts-der-bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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§ 3a SGB II- E: Vorrang der Vermittlung 

Der im Entwurf vorgesehene Vorrang der Vermittlung darf die komplexen Lebenslagen der 

Leistungsberechtigten nicht ausblenden. Für Menschen, die aus der Haft entlassen werden, 

steht eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration im engen Zusammenhang mit der Bewältigung 

sozialer, psychischer und rechtlicher Problemlagen. Erst wenn diese Problemlagen 

überwunden sind, kann eine nachhaltige Eingliederung in Arbeit gelingen. Eine bloße 

Vermittlung in „jedwede Arbeit“ ist nicht zielführend. Kurzfristige Vermittlungserfolge dürfen 

nicht zulasten langfristiger Stabilität gehen. Nachhaltige Kostenreduzierung in der 

Grundsicherung gelingt nur, wenn Menschen ihren Lebensunterhalt dauerhaft eigenständig 

sichern können. 

Das Berliner Modell der „Reso-Berater*innen“ der Bundesagentur für Arbeit in den Berliner 

Haftanstalten sollte als erfolgreiche Praxis bundesweit ausgeweitet werden5. 

 

§ 7 Abs. 4 SGB II: Leistungsberechtigte 

Der im Entwurf unveränderte § 7 Abs. 4 SGB II lässt wesentliche Personengruppen weiterhin vom 

Leistungsbezug ausgeschlossen. Wir empfehlen, den Kreis der Leistungsberechtigten 

anzupassen, um bestehende Versorgungslücken zu schließen. 

 

Therapie statt Strafe 

§ 7 Absatz 4 SGB II sollte so geändert werden, dass ein Aufenthalt in einer stationären 

Therapieeinrichtung im Sinne des § 35 BtMG nicht länger zum Leistungsausschluss führt. Nach 

derzeitiger Rechtslage verlieren Personen, die sich in einer solchen Therapie befinden, ihren 

Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, sobald die Behandlungsdauer sechs Monate 

überschreitet. Da eine Zuständigkeit nach dem SGB XII häufig nicht gewährleistet ist, entstehen 

Unsicherheiten beim Krankenversicherungsschutz und bei der Finanzierung 

therapiebegleitender Kosten. Diese Rechtslage erschwert den Zugang zu notwendigen 

Behandlungen erheblich und schwächt den seit Jahrzehnten erfolgreichen Ansatz „Therapie 

statt Strafe“6. 

 

 

 
5 https://www.netzwerk-haftentlassung-berlin.de/index.php/agentur-fuer-arbeit 
 
6 https://bag-s.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-Stellungnahme-DHS-BAGS.pdf 
 

https://www.netzwerk-haftentlassung-berlin.de/index.php/agentur-fuer-arbeit
https://bag-s.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-Stellungnahme-DHS-BAGS.pdf
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Mietkostenübernahme bei Inhaftierung 

Die Zuständigkeit des Jobcenters für die Leistungen für Unterkunft und Heizung endet mit einer 

Inhaftierung. Danach besteht die Möglichkeit, eine Mietkostenübernahme nach §§ 67 ff. SGB XII 

zu beantragen. Dieses Verfahren scheitert aber häufig an einem in der Haft schwer zu 

bewältigenden, weil komplizierten und aufwendigen Verfahren und weit verbreiteten 

fehlenden Kenntnissen. Dadurch gehen bestehende Mietverhältnisse auch bei kurzen 

Haftstrafen verloren und die Personen sind bei der Entlassung auf die Wohnungsnotfallhilfe 

angewiesen. Diese Hürden könnten überwunden werden, wenn der Leistungsausschluss für 

inhaftierte Menschen nach § 7 Abs. 4 SGB II nicht die Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

umfassen würde. Damit wäre im Bedarfsfall eine lückenlose Mietzahlung und somit der Erhalt 

der Wohnung gewährleistet. 

 

§ 14 Abs. 2 SGB II-E: Grundsatz des Förderns 

Die im Entwurf vorgesehene Verknüpfung von Arbeit und Gesundheit wird ausdrücklich begrüßt. 

Eine nachhaltige Integration in Erwerbsarbeit setzt voraus, dass gesundheitliche 

Einschränkungen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Straffällig gewordene Menschen 

weisen in einem hohen Maß gesundheitliche Belastungen auf. Die gesundheitliche Unterstützung 

sollte daher fester Bestandteil der Eingliederungsstrategie sein. 

 

§ 16i SGB II: Teilhabe am Arbeitsmarkt 

Die gegenwärtige Ausgestaltung des § 16i SGB II schließt Haftentlassene de facto weitgehend 

von den vorgesehenen Fördermöglichkeiten aus, weil durch die Inhaftierungszeit die 

Anspruchsvoraussetzungen wegfallen. Das aktuelle Zugangskriterium zu den Förderleistungen 

nach § 16i Abs. 3 SGB II – der Langzeitleistungsbezug von sechs Jahren innerhalb der letzten 

sieben Jahre – kann durch die Inhaftierung nicht erreicht werden. Damit wird eine besonders 

benachteiligte Personengruppe, die erhebliche Integrationshemmnisse aufweist, von wichtigen 

arbeitsmarktpolitischen Chancen ausgeschlossen. Erhebungen, wie die Lebenslagenstudie der 

BAG-S e.V. und der Abschlussbericht zum Hamburger Strafvollzug, zeigen, dass nur ein 

geringer Anteil der Entlassenen über ein Beschäftigungsverhältnis verfügt. 

Um die Arbeitsmarktintegration nach Haft realistisch zu ermöglichen, muss § 16i SGB II um 

eine Regelung ergänzt werden, die Zeiten des Haftaufenthalts oder stationärer Therapie als 

unschädlich für den Förderzugang berücksichtigt. 
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§ 22 Abs. 1 SGB II-E: Unterkunftskosten 

Die vorgesehene Begrenzung der Unterkunftskosten auf das 1½-Fache der örtlichen 

Mietobergrenze ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs greift in der Praxis zu kurz und wird 

den Lebensrealitäten haftentlassener Menschen nicht gerecht. 

Praxiserfahrungen zeigen, dass viele der aus Haft entlassenen Menschen mit 

Wohnungslosigkeit konfrontiert sind, weil sie nicht oder nicht mehr über eigenen Wohnraum 

verfügen. Die Entlassung aus dem Strafvollzug mündet in vielen Fällen in Obdach- und 

Wohnungslosigkeit, wenn nicht bereits im Rahmen eines strukturierten 

Übergangsmanagements rechtzeitig vor dem Ende der Inhaftierung entsprechende 

Maßnahmen der Vermeidung von Obdachlosigkeit nach der Haft ergriffen werden. Die 

Wohnungssuche bzw. die Suche nach einer (betreuten) Unterkunft ist aus dem geschlossenen 

Vollzug heraus sehr erschwert bis unmöglich. Zumeist bleiben nur die ordnungsrechtliche 

Unterbringung oder die Versorgung im Rahmen betreuter Wohnformen, um Obdachlosigkeit 

unmittelbar nach der Haft abzuwenden. 

Die geplante Begrenzung der Mietkosten führt dazu, dass notwendige 

Unterkunftsmöglichkeiten nicht finanzierbar sind und den Betroffenen de facto das 

verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum, welches auch eine Unterkunft mit 

einbezieht, entzogen wird. Zudem ist die vorgesehene Ausnahmeregelung, nach der „im 

Einzelfall unabweisbar höhere Aufwendungen für die Unterkunft anerkannt werden können“, 

zu unbestimmt. Die bisherigen Erfahrungen mit sozialrechtlichen „Einzelfallregelungen“ 

deuten darauf hin, dass Jobcenter und Sozialämter hier restriktiv verfahren und individuelle 

Härtefallgründe regelmäßig nicht anerkennen werden. 

 

§§ 31 ff. SGB II-E: Pflichtverletzungen 

Die vorgesehenen Verschärfungen, insbesondere die vollständige Streichung von 

Geldleistungen nach dem dritten Meldeversäumnis und die Möglichkeit eines vollständigen 

Leistungsentzugs, sind sozialpolitisch problematisch und integrationshemmend. Sanktionen in 

dieser Härte zerstören elementare Lebensgrundlagen und schaffen neue soziale 

Problemlagen, anstatt Integration zu fördern. Der Verlust von Unterkunft, Nahrung und 

Krankenversicherung führt nicht zu gesteigerter Mitwirkung, sondern zu existenzieller Not und 

Desintegration. Die vollständige Streichung auch der Kosten der Unterkunft erhöht das Risiko 

von Wohnungslosigkeit deutlich. Gerade für besonders vulnerable Gruppen – wie 

Haftentlassene, psychisch Erkrankte oder Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen – 

kann ein solcher Leistungsentzug gravierende Folgen haben. 
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Das Bundesverfassungsgericht stellte bereits in seinem Urteil vom 5. November 2019 

(1 BvL 7/16) klar, dass Sanktionen erhebliche Risiken bergen. Studien zeigen, dass sie häufig 

nicht zu einer schnelleren Arbeitsaufnahme führen, sondern zu sozialem Rückzug, Isolation, 

Obdachlosigkeit, psychischen Erkrankungen, Verschuldung oder strafrechtlich relevanten 

Handlungen. Besonders gravierend sind die negativen Effekte bei vollständigem 

Leistungsentzug.7 Dies erzeugt insbesondere bei bereits straffällig gewordenen Menschen 

einen Drehtüreffekt. 

 

Die BAG-S ist bereit, den weiteren Gesetzgebungsprozess konstruktiv zu begleiten und bietet 

ihre Expertise an, um sicherzustellen, dass die neuen Regelungen zu einer erfolgreichen 

Resozialisierung beitragen, arbeitsuchende Menschen mit Respekt behandeln und ihnen echte 

Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration bieten. Dazu gehören passgenaue 

Fördermaßnahmen, individuelle Beratung und die konsequente Ausrichtung der Jobcenter auf 

nachhaltige Hilfe. 

 

Berlin, 19. November 2025 

Angelina Bemb 

Vorsitzende der BAG-S 

 
7 BVerfG, Urt. v. 5.11.2019- 1 BvL 7/16, BVerfGE 152, 68-151, Rn. 65 f.). 
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Zum Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) bezieht Stellung zum 
Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (13. SGB II ÄndG). Wir äußern 
uns anwaltschaftlich im Interesse junger Menschen mit geringen Chancen, „die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind“ (vgl. SGB VIII, § 13,1). 

Aus unserer Sicht haben junge Menschen das Recht auf einen Sozialstaat, der sie in ihren individuellen 
Bedarfen fördert, ihre Teilhabe garantiert und ihnen verlässlich in Notlagen hilft. In unserer 
Stellungnahme beziehen wir uns explizit auf jene Teile des Gesetzentwurfes, die aus unserer Sicht 
Auswirkungen auf und Bezug zu jungen Menschen haben. 

Vorweg stellen wir jedoch klar: Maßnahmen, insbesondere Sanktionen, gegen Elternteile treffen immer 
auch Kinder und Jugendliche. Ihre Chancen auf Bildung, soziale Teilhabe und eine stabile Zukunft 
werden aus unserer Sicht durch Leistungsminderungen massiv gefährdet. Daraus resultieren 
Einschränkungen in der persönlichen Entwicklung, die zu gravierenden Nachteilen im späteren Leben 
führen können. Familien, in denen junge Menschen (nach Definition im § 7 SGB VIII) leben, müssen von 
entsprechenden Änderungen in den §§ 7b, 31, 31a und 32a als Härtefall gesehen oder – besser noch – 
ausgenommen werden. 

Zudem kritisieren wir die stigmatisierende Perspektive auf Millionen Menschen, die staatliche 
Leistungen beziehen und faktisch in Not sind. Durch wesentliche Änderungen im SGB II (u. a. §§ 15b, 31, 
31a oder 32a) wird suggeriert, dass sie bewusst und vorsätzlich in ihrer Lage verharren. Dem 
widersprechen wir mit Verweis auf Statistiken und Studien zum Missbrauch staatlicher Leistungen. 

Wir begrüßen, dass im Entwurf die berufliche Ausbildung junger Menschen priorisiert wird und sie 
besser bei der beruflichen Orientierung sowie bei der Einmündung in eine Berufsausbildung unterstützt 
werden sollen. Es wird richtig erkannt, dass die bestehenden Förderinstrumente und Förderregeln des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) noch nicht ausreichend ausgestaltet sind. Die ganzheitliche 
Beratung und Betreuung junger Menschen muss deswegen gestärkt werden – insbesondere bei jungen 
Menschen mit geringen Chancen; oder wie es im Gesetzentwurf heißt: in komplexen persönlichen 
Lebenslagen. Wir unterstützen folgende Aussage in der Problem- und Zielbeschreibung des Gesetzes: 
„Diese Förderlücke soll geschlossen werden. Junge Menschen müssen in ihrer persönlichen Entwicklung, 
ihrer beruflichen Orientierung und ihrer nachhaltigen Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
bedarfsgerecht Unterstützung erhalten können. Die rechtskreisübergreifende Kooperation im Sinne 
einer Jugendberufsagentur soll deshalb gestärkt werden.“ 
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Zu den Änderungen im Einzelnen: 

Artikel 1: Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
§ 3a (13. SGB II ÄndG): Vorrang der Vermittlung verstärken 

Wir unterstützen den Vorschlag, für junge Menschen unter 30 Jahren das Ziel der nachhaltigen und 
dauerhaften Integration durch Qualifizierung und Weiterbildung zu erhalten. Aus unserer Sicht ist es 
notwendig, den Vorrang stärker zu betonen. Wir schlagen folgende Änderung für § 3a, Absatz 2 vor: 

„Der Vermittlungsvorrang gilt auch im Verhältnis zu den sonstigen Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit. Eine Ausnahme kann bestehen, wenn die Leistung erfolgsversprechender ist, insbesondere bei 
Personen, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. es sei denn, die Leistung ist für eine 
dauerhafte Eingliederung erforderlich. Von der Erforderlichkeit für die dauerhafte Eingliederung ist 
insbesondere auszugehen, wenn leistungsberechtigte Personen unter 30 Jahren Leistungen zur 
Unterstützung der Aufnahme einer Ausbildung nach diesem Buch, dem Dritten Buch oder auf anderer 
rechtlicher Grundlage erhalten oder an einer nach § 81 des Dritten Buches zu fördernden beruflichen 
Weiterbildung teilnehmen oder voraussichtlich teilnehmen werden. Der Vermittlungsvorrang gilt nicht 
im Verhältnis zur Förderung von Existenzgründungen mit einem Einstiegsgeld für eine selbstständige 
Erwerbstätigkeit nach § 16b.” 

§ 10 (13. SGB II ÄndG): Erziehende frühzeitig aktivieren 

Wir halten es für richtig, die wirtschaftliche Eigenständigkeit vornehmlich von Frauen zu fördern. Den im 
Gesetz gewählten Ansatz, den Zeitpunkt der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder die Teilnahme an 
einer Eingliederungsmaßnahme auf die Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes zu senken, 
sehen wir jedoch kritisch. Es schreibt durch die Begründung offenkundig Frauen die Verantwortung für 
die Sorgearbeit um ein Kind zu. Eine entsprechende Regelung bedarf außerdem mindestens einer 
Betrachtung des Kindeswohls sowie eines verlässlichen Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder.  

§ 12 (13. SGB II ÄndG): Zu berücksichtigendes Vermögen 

Aus unserer Sicht ist eine Abhängigkeit vom Lebensalter abzulehnen. Gerade bis zur Vollendung des 30. 
Lebensjahres werden erhebliche Mittel für Bildung, Ausbildung oder Studium benötigt. Mit einem 
Freibetrag von 5000 Euro wird dieser Bedarf in keiner Weise abgedeckt. Wir empfehlen daher einen 
einheitlichen Freibetrag von 15.000 Euro ohne Altersklassifizierung wie in der bisherigen Regelung.   

§ 15 (13. SGB II ÄndG): Weiterentwicklung Kooperationsplan, persönliches Angebot 

Wir unterstützen den Ansatz eines Kooperationsplans und dessen Weiterentwicklung durch die 
Aufnahme eines persönlichen Angebots der Beratung, Unterstützung oder Vermittlung. Primär für junge 
Menschen ist ein solcher „roter Faden“ wichtig. Im Falle junger Menschen sollten die Jobcenter bei der 
kontinuierlichen Begleitung und Prüfung die Träger der Jugendhilfe einbeziehen. Wir verweisen auf 
unsere Ausführungen in Bezug auf die Änderungen im Artikel 2 zum SGB III. 

§ 15a (13. SGB II ÄndG): Verpflichtung 

Wir bedauern die Ablösung des Schlichtungsverfahrens zugunsten einer Verpflichtung durch 
Verwaltungsakt und lehnen diese ab, weil die Regelungen in § 15a dem Ansatz einer Kooperation im 
Sinne des § 15 widersprechen. Zudem wird im Gesetz kein „wichtiger Grund“ definiert. In Kombination 
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mit der Verpflichtung per Verwaltungsakt durch die Agentur für Arbeit wird Leistungsempfänger*innen 
keine direkte Reaktion gegen das Behördenhandeln eingeräumt. Mindestens Bedarfsgemeinschaften 
mit Kindern und junge Menschen unter 25 Jahren sind von dieser Regelung auszunehmen. 

Vor allem in Haushalten mit Kindern und Jugendlichen gibt es eine Vielzahl von Situationen, die als 
„wichtiger Grund“ das Versäumen eines Erstgespräches rechtfertigen. 

§ 16h (13. SGB II ÄndG): Förderung schwer zu erreichender junger Menschen 

Wir begrüßen die redaktionelle Klarstellung und teilen die Einschätzung, dass die Formulierung das 
Instrument stärkt und langfristig darauf abzielt, dass jeder junge Mensch eine Ausbildung beginnen 
kann. Hervorheben wollen wir die Ergänzung zur Förderung zusätzlicher Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen. Die Aktivierung und Stabilisierung sowie eine frühzeitige, intensive 
berufsorientierte Förderung sind sinnvoll. 

§ 22 (13. SGB II ÄndG): Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

Aufgrund der Expertise der Jugendsozialarbeit mit von Armut und Wohnungslosigkeit betroffenen 
jungen Menschen kritisieren wir, dass Bedarfe für Unterkunft und Heizung als Druckmittel 
herangezogen werden. Die Wohnungslosigkeit junger Menschen steigt seit Jahren und wird durch die 
ergänzenden Formulierungen im Änderungsgesetz aus unserer Sicht verschärft. Hinzu kommt, dass 
Kinder und Jugendliche Leidtragende von Wohnungslosigkeit ihrer Eltern werden, die durch den 
veränderten § 22, Absatz 1,4 Erstens und 1,4 Zweitens drohen. 

Die Ergänzung, wonach Mieter*innen den Verstoß gegen die §§ 556d und 556g des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) rügen sollen, wenn die Miete nach § 556d BGB die zulässige Höhe übersteigt, wird 
aus unserer Sicht die Bereitschaft von Vermieter*innen senken, Wohnraum an Menschen im SGB-II-
Bezug zu vermieten, und somit das Risiko der Wohnungslosigkeit stark erhöhen. Während 
Vermieter*innen finanzielle Möglichkeiten besitzen, Rechtsmittel gegen die Rüge einzulegen, werden 
Mieter*innen rechtlich wehrlos bleiben. Zudem stellen Bund, Länder und Gemeinden bisher nur 
mangelhaft finanzierbaren und geeigneten sozialen Wohnraum in Städten und Gemeinden zur 
Verfügung. Die Neuregelung dürfte nicht nur dem Grundrecht auf Menschenwürde (Artikel 1 GG) 
widersprechen, sondern auch dem Recht auf Freizügigkeit (Artikel 11 GG). 

Problematisch werten wir ebenso die Ergänzungen im § 22, Absatz 4. Es ist zu befürchten, dass die 
Leistungsträger in Regionen mit verfügbarem, finanzierbarem Wohnraum durch die Verschiebung von 
Leistungsempfänger*innen überfordert werden. Leistungsempfänger*innen – insbesondere Kinder und 
Jugendliche – werden bei Anwendung des Gesetzes aus ihrem Umfeld gerissen. Diese Regelung 
widerspricht dem Ziel, Menschen in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu vermitteln, wenn sie wegen 
unangemessener Mieten umziehen müssen. 

§ 31a (13. SGB II ÄndG): Rechtsfolgen bei Pflichtverletzung  

Aus unserer Sicht der Jugendsozialarbeit ist wichtig, dass junge Menschen unter 25 Jahren nicht 
umgehend sanktioniert werden. Wir unterstützen daher den § 31a, Absatz 6: Danach sollen junge 
Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, innerhalb von vier Wochen nach 
Feststellung einer Leistungsminderung ein Beratungsangebot erhalten, in dem die Inhalte des 
Kooperationsplans überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden. Sanktionen dürfen erst nach 
einer Beratung und Anpassung des Kooperationsplans greifen. 
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Artikel 2: Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
§ 9b SGB III: Zusammenarbeit mit den für die Wahrnehmung der Aufgaben der Förderung junger 

Menschen zuständigen Beteiligten 

Die gesetzliche Verpflichtung der Agenturen für Arbeit zur Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Beteiligten anderer Rechtskreise zur Förderung junger Menschen wird im Artikel 2, Änderungen des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuches SGB III, hier § 9b klar geregelt. Das ist im Grundsatz richtig. 

Im SGB II und im SGB VIII bleiben diese Verpflichtung nicht in gleicher verbindlicher Weise abgebildet. 
Für öffentliche Träger der Jugendhilfe ist unter anderem im § 81 SGB VIII, für die zuständigen Träger der 
Sozialleistungen im § 18 SGB II die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten unzureichend verbindlich 
normiert. Die Umsetzung des § 9b ist aus unserer Sicht komplex, denn die verfassungsmäßige Trennung 
von Aufgaben der allgemeinen Fürsorge einerseits und Leistungen der Eingliederungsförderung 
andererseits sind neu zu gestalten. Die grundsätzliche Trennung der zuständigen Rechtskreise muss 
gewahrt bleiben, die handelnden Akteure müssen zugleich zu einer Zusammenarbeit neuer Qualität 
ermächtigt und verpflichtet werden. Wir empfehlen daher nachdrücklich, die Verpflichtungen zur 
Kooperation auch in § 18 SGB II und § 81 SGB VIII klar zu formulieren. 

Mit dem Ziel, inklusive Jugendberufsagenturen und eine akteursübergreifende Beratung und 
Netzwerkarbeit zu schaffen, sollten im § 9b zudem die Integrationsfachdienste aufgrund ihrer 
spezifischen Zuständigkeit am Übergang Schule-Beruf explizit ergänzt werden. 

§ 10 SGB III: Förderung junger Menschen in rechtskreisübergreifenden Kooperationen 

Es ist positiv zu bewerten, wenn alle mitwirkenden Akteur*innen in Jugendberufsagenturen durch 
Gesetzesgrundlagen zur Kooperation berechtigt und verpflichtet werden. Allerdings könnte sich durch 
die im § 10 SGB III vergleichsweise starke Rechtsgrundlage ein Ungleichgewicht zwischen Jobcentern, 
Jugendhilfe und Arbeitsagenturen ergeben. Dies droht umso mehr, weil die Arbeitsagenturen nach § 10 
Absatz 1 künftig auf die Entstehung und die Fortführung einer rechtskreisübergreifenden Kooperation 
hinwirken sollen. 

Die Expertise der öffentlichen Träger in der kommunalen Jugendhilfe und die der freien Träger der 
Jugendberufshilfe in der Zusammenarbeit auf Grundlage des § 4 SGB VIII darf durch eine mögliche 
Dominanz der Agenturen für Arbeit in der Kooperation nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Weil 
die Agenturen für Arbeit zugleich weitreichende Befugnisse für Aufgaben und Zielgruppen im § 28b 
erhalten sollen, die bisher in der Zuständigkeit der Jobcenter oder der kommunalen Jugendhilfe liegen, 
muss das Miteinander auf Augenhöhe festgeschrieben werden. 

Der Gesetzgeber adressiert zugleich ein existierendes Problem, weil tatsächlich keiner der typischen 
Akteur*innen in Jugendberufsagenturen ermächtigt ist, Ressourcen für eine derartige Koordination im 
Rahmen einer zwischenbehördlichen Kooperation einzubringen. In vielen Jugendberufsagenturen sorgt 
dies unter anderem dafür, dass die Zusammenarbeit mehr einem Nebeneinander gleicht. Aus unserer 
Sicht würden Kooperation und Zusammenarbeit durch ein gemeinsames Budget deutlich gestärkt. 
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Im § 10 Absatz 2 ist positiv hervorzuheben, dass die Jugendberufsagenturen als Akteur hervorgehoben 
werden. Allerdings ist im gleichen Paragrafen der Begriff der Zielgruppe unklar. Der Begriff darf aus 
unserer Sicht nicht als eine Verengung einer Zielgruppe innerhalb junger Menschen verstanden werden. 
Bei der Förderung junger Menschen in rechtskreisübergreifenden Kooperationen kommt es primär 
darauf an, dass diese allen jungen Menschen offensteht, die einen Bedarf nach Unterstützung und 
Beratung haben. Es müssen individuell geeignete Leistungsangebote bereitgestellt werden. Wir 
schlagen daher folgende Änderung für § 10 Absatz 2 vor: 

„In den Jugendberufsagenturen können die Agenturen für Arbeit gemeinsam gleichberechtigt und nach 
Zustimmung mit den Beteiligten eine Zielgruppe sowie im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten 
aufeinander abgestimmte Leistungsangebote für junge Menschen mit unterschiedlichen Bedarfslagen 
festlegen und das Angebotsspektrum kontinuierlich weiterentwickeln.“ 

Unbedingt sollte ein transparenter und fairer Verteilungsmechanismus für finanzielle Mittel und 
Ressourcen festgelegt werden, der sicherstellt, dass alle Akteur*innen gemäß ihren Aufgaben und 
Bedürfnissen ausgestattet werden. 

Zudem sollte im § 10 oder für Jugendberufsagenturen bundesweit ein einheitlicher, qualitativer und 
verbindlicher Rahmen über deren Finanzierung, Auftrag und Struktur geschaffen werden. 

§ 28b SGB III: Umfassende Beratung 

Der Auftrag der Agenturen für Arbeit wird durch § 28b deutlich erweitert. Umfassende und ganzheitliche 
Beratung und Betreuung sowie die Anwendung eines Fallmanagements sind bislang Aufgabe der 
öffentlichen und – im Sinne der Subsidiarität in deren Auftrag – der freien Träger im SGB VIII; sie 
beraten zu Leistungen im SGB II sowie SGB III und halten entsprechende Angebote für junge Menschen 
vor. Diese Erweiterung des Auftrags der Agenturen für Arbeit vor Ort im § 28b darf die bestehende 
Beratung, Betreuung und Unterstützung junger Menschen durch andere Rechtskreise und Träger 
keinesfalls ersetzen. Es ist daher unabdingbar, dass die Träger der Jugendhilfe explizit genannt werden 
und deren Zuständigkeit von den Agenturen für Arbeit als Leistungserbringer zu berücksichtigen ist. 
Denn Träger der Jugendhilfe, insbesondere der Jugendsozialarbeit, verfügen über jahrzehntelange 
Erfahrung in der Sozialen Arbeit mit jungen Menschen und arbeiten nach Qualitätskriterien, die 
regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt werden. Die Agenturen für Arbeit sollten deswegen 
hauptsächlich über Angebote der Jugendberufshilfe nach § 13 SGB VIII informieren. 

Für den § 28b Absatz 1 schlagen wir folgende Änderung vor: „Die Agentur für Arbeit berät junge 
Menschen umfassend und nachhaltig mit dem Ziel der Heranführung, Aufnahme, Beibehaltung oder 
Ausweitung einer Ausbildung oder Arbeit. Sie berät informiert auch über Möglichkeiten der 
Inanspruchnahme von Leistungen anderer Träger, insbesondere der Träger der Jugendhilfe.“ 

Bisher haben die Agenturen für Arbeit nach unserer Kenntnis kaum oder keine Erfahrungen in 
ganzheitlicher Beratung und Betreuung, im Fallmanagement und in aufsuchender Arbeit. Auf Wissen 
und Erkenntnisse aus dem Rechtskreis SGB II soll zwar zurückgegriffen werden. Wir haben jedoch Sorge, 
dass die Agenturen an dieser herausfordernden Aufgabe scheitern, zumal zeitnah mit der Umsetzung 
begonnen werden soll. 
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Wir empfehlen dringend, auf die umfangreiche Expertise der Träger von Jugendsozialarbeit zu setzen 
und im Sinne der §§ 9b und 10 im Rahmen der Jugendberufsagenturen die Aufgaben untereinander 
nach der jeweiligen Kompetenz zu koordinieren. Wir schlagen daher folgende Änderungen für § 28b 
Absatz 2 vor: „Bei besonderem Unterstützungsbedarf junger Menschen erbringt koordiniert die Agentur 
für Arbeit gemeinsam mit den Akteuren der anderen beteiligten Rechtskreise eine ganzheitliche 
Beratung und Betreuung, wenn dies für die Erreichung der Ziele des Absatzes 1 erforderlich ist. Dabei 
sind alle Lebensumstände des der jungen Menschen zu berücksichtigen, insbesondere deren familiären 
und sozialen Hintergründe. Die Leistung kann auch aufsuchend erfolgen. Sie kann zur Koordinierung 
und intensiven Begleitung der Unterstützung im Rahmen eines Fallmanagements umgesetzt werden.“ 

Die Änderungen in § 28b, Absatz 3 und 4 unterstützen wir. 

§ 31a SGB III: Informationen an junge Menschen ohne Anschlussperspektive 

Wir unterstützen die Ergänzung, dass die Agentur für Arbeit über Leistungen der wesentlichen Akteure 
einer Jugendberufsagentur nach § 10 informieren soll. 

§ 31b SGB III: Schwer zu erreichende junge Menschen 

Mit dem § 31b SGB III wird eine analoge Förderung zum § 16h SGB II geschaffen. Ein vergleichbares 
Instrument fehlt im SGB III bislang. Wir unterstützen diese Ergänzung grundsätzlich. Um zu verhindern, 
dass das geplante Instrument in das Handlungsfeld des SGB VIII eingreift, wenn künftig auch die 
Agenturen für Arbeit bei schwer zu erreichenden jungen Menschen beraten und betreuen, muss die 
Aufgaben- und Zielgruppenzuständigkeit weiterhin eindeutig bei der Jugendhilfe bleiben. Unbedingt 
sind bei der Leistungserbringung anerkannte Träger der Jugendhilfe einzubinden. Aufgrund ihrer 
Expertise in der sozialpädagogischen Arbeit mit schwer erreichbaren jungen Menschen können sie diese 
vor Ort mit entsprechend niedrigschwelligen Angeboten erreichen und nachhaltig unterstützen.  

Wir begrüßen ausdrücklich die Verbindung mit dem Zuwendungsrecht in § 31b Absatz 4. 

§ 48a SGB III: Berufsorientierungspraktikum 

Die Erstattung der Unterbringungskosten für junge Menschen, die Berufsorientierungspraktika 
durchlaufen, wird nicht mehr auf Grundlage der Sätze nach Berufsausbildungsförderung erbracht, 
sondern nach § 86 Nr. 1 SGB III. In Konsequenz steigt die maximale monatliche Pauschale auf 420 Euro. 
Weil auswärtige Praktikant*innen nach § 48a SGB III deutlich kürzere Aufenthalte zu finanzieren haben 
und damit auch potenziell höhere Kosten tragen als auswärtige Auszubildende, ist diese Bezugnahme 
sinnvoll. Auch bei Leistungen nach § 86 SGB III handelt es sich um Pauschalen, die keine 
Nachweiserbringung erfordern und eine bürokratiearme Handhabe ermöglichen. 

Wir weisen darauf hin, dass in der aktuellen Weisungslage der Bundesagentur für Arbeit zu § 81 SGB III 
durchweg nur von Mietkostenerstattung die Rede ist. Langfristige Mietverhältnisse werden junge 
Menschen in BO-Praktika aber gerade nicht eingehen, sie werden auf Hotels, Hostels, Boarding Houses 
oder Einrichtungen des Jugendwohnens zurückgreifen. 

Fachliche Ansprechpersonen: 

• Susanne Nowak (susanne.nowak@caritas.de) 
• Michael Scholl (michael.scholl@bagkjs.de) 

mailto:susanne.nowak@caritas.de
mailto:michael.scholl@bagkjs.de
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Stellungnahme zum Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir betrachten den anhaltenden ausgrenzenden Diskurs gegen Menschen, die Leistungen nach 

dem SGB II beziehen, grundsätzlich mit Sorge und halten ihn für verfehlt. Die Forderung nach be-

darfsdeckender Erwerbsarbeit für alle erwerbsfähigen Menschen kann nur Realität werden, wenn 

die entsprechenden Arbeitsfördermaßnahmen und Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus spielt die Ausgestaltung des SGB II für die Wohnungsnotfallhilfe eine bedeutende 

Rolle, da viele Menschen in Wohnungsnot auch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssu-

chende angewiesen sind. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosigkeit e.V. (BAG W) for-

dert daher die Verhinderung und Beendigung von Wohnungslosigkeit als Querschnittsthema im 

Rechtskreis des SGB II zu implementieren. Für die Beurteilung des vorliegenden Entwurfs eines 

Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 

ist daher entscheidend, ob die geplanten Änderungen geeignet sind, präventiv zu wirken, um Woh-

nungslosigkeit zu verhindern und falls diese bereits eingetreten ist, sie schnellstmöglich zu been-

den sowie eine Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen bzw. zu befördern. Unter diesen Ge-

sichtspunkten werden die von uns als relevant betrachteten Änderungen im Folgenden betrachtet. 

Die aktuelle Bundesregierung hat sich mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit 

zu dem Ziel bekannt, bis 2030 die Wohnungslosigkeit zu beenden.1 Die BAG W unterstützt dies 

vollumfänglich und mit all ihren Ressourcen. Dies bedeutet aber auch, dass die geplanten Geset-

zesänderungen ebenfalls unter dieser Zielsetzung zu betrachten sind.  

                                                      
1 Bereits 2021 hat sich die Bundesrepublik Deutschland mit der Unterzeichnung der Erklärung von Lissabon (Declaration 
on the European Platform on Combatting Homelessness) zu diesem Ziel bekannt.  



1. LEISTUNGSMINDERUNGEN 

Miet- und Energieschulden sind laut den Daten aus unserem Dokumentationssystem zur Woh-

nungslosigkeit (DzW) mit 17,9 % der häufigste Auslöser für den Wohnungsverlust (2023).2 Auch 

der Wohnungslosenbericht der Bundesregierung von 2024 gab an, dass 37 % der wohnungslosen 

Menschen ihre Wohnung aufgrund von Mietschulden verloren haben.3 

Die sofortige 30 %-Kürzung und der vollständige Regelbedarfsentzug führen zwangsläufig 

zu Miet- und Energieschulden und damit zu Wohnungsverlust. 

Für Menschen, die Leistungen der Grundsicherung erhalten, erhöht jede Leistungsminderung die 

Gefahr des Wohnungsverlustes. Wenn ihnen nicht mehr den vollen Betrag ihrer Grundsicherung 

zur Verfügung steht, besteht die Gefahr der Verschuldung und somit auch die Gefahr, dass Miet- 

und/oder Energieschulden entstehen. Daher erhöhen schon die bisherigen Regeln zur Leistungs-

minderung das Risiko des Wohnungsverlustes. Nach dem vorliegenden Entwurf sollen diese Re-

gelungen weiter verschärft werden. So sieht der neu gefasste § 31a Abs. 1 SGB II vor, das Grund-

sicherungsgeld nicht mehr schrittweise (10%, 20 % und schließlich 30 %), sondern direkt um 30 % 

zu mindern, wenn eine Pflichtverletzung nach § 31 SGB II vorliegt. Die geplante Regelung, dass 

der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfes entfallen soll, wenn erwerbsfähige Leistungs-

berechtigte eine zumutbare Arbeit nicht aufnehmen, ohne dass wie zuvor weitere Pflichtverletzun-

gen vorliegen müssen, vergrößert die Gefahr von Wohnungslosigkeit ebenfalls erheblich. Schon 

die bisherige Regelung kann fatale Folgen haben. Denn auch bei einer Nichtsanktionierung der 

Kosten der Unterkunft und Heizung drohen Schulden zu entstehen. Ohne gesetzliche Bestimmun-

gen für zusätzliche geldwerte Leistungen oder Sachzuwendungen haben die betroffenen Men-

schen kein Geld zur Deckung ihrer täglichen Bedarfe. Neben dem Geld für Essen und Trinken fehlt 

auch das Geld für Strom, da es im Regelbedarf enthalten ist. Die Zahlung anderer laufender Ver-

pflichtungen (beispielsweise aus Mobilfunkverträgen) ist ebenfalls nicht mehr möglich. Schulden 

sind die Folge. 

Mit der Regelung, dass der Minderungszeitraum nun drei Monate betragen soll und selbst bei einer 

Pflichterfüllung oder der Erklärung der Bereitschaft zur Pflichterfüllung mindestens einen Monat be-

tragen soll (Entwurf § 31b SGB II), steigen die Risiken für Mietschulden und drohenden Woh-

nungsverlust. Auch die Regelung, dass „in diesem Fall Streichung des vollständigen Regelbe-

darfs ... das Grundsicherungsgeld, soweit es für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung erbracht 

wird, für die gesamte Bedarfsgemeinschaft an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte 

gezahlt werden“, ändert daran nichts. 

Für Menschen im Leistungsbezug, deren Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) nicht angemes-

sen sind, funktioniert diese Regelung grundsätzlich nicht bzw. es entstehen zwangsläufig Miet-

schulden (siehe auch 2. Unterkunft und Heizung). 

Die in § 60 Abs. 6 SGB II geplante Erweiterung der Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht 

wird dafür sorgen, dass Vermietende, die einer Vermietung an leistungsbeziehende Menschen kri-

tisch gegenüberstehen, künftig noch weniger bereit sein werden, an diese Menschen zu vermieten. 

  

                                                      
2 https://www.bagw.de/fileadmin/bagw/media/Doc/STA/STA_Statistikbericht_2023.pdf (abgerufen am 05.11.2025) 
3 https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/wohnen/wohnungslosenbericht-
2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 06.11.2025) 

https://www.bagw.de/fileadmin/bagw/media/Doc/STA/STA_Statistikbericht_2023.pdf
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/wohnen/wohnungslosenbericht-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/wohnen/wohnungslosenbericht-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Der Leistungsentzug bei drei versäumten Meldeterminen trifft vor allem vulnerable Men-

schen (psychisch kranke und überforderte Menschen), nicht primär Leistungsmissbrau-

chende. 

Ebenso soll der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfes entzogen werden, „wenn leis-

tungsbeziehende Menschen drei aufeinander folgenden Meldeaufforderungen der Agentur für Ar-

beit ohne Darlegung eines wichtigen Grundes nicht nachkommen“ (Entwurf § 32a Abs. 1 SGB II). 

Für den Fall, dass sich ein leistungsberechtigter Mensch sich innerhalb eines Monats nicht meldet, 

ist geplant eine Fiktion der Nichterreichbarkeit anzunehmen (Entwurf § 7b Abs. 4 SGB II). Diese 

Person erhält dann gar keine Leistungen - also auch keine Kosten der Unterkunft und Heizung - 

mehr, wodurch Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit per Gesetz verursacht wird. Selbst wenn die be-

troffenen Personen nach dem Entzug der Leistungen schnell reagieren, verlieren sie für die Zeit 

des Leistungsentzugs ihre Leistungen, was wiederum zu Schulden führen kann. Die dann notwen-

dige Neubeantragung von Leistungen erzeugt nicht nur einen erheblichen Aufwand für die leis-

tungsberechtigen Menschen, sondern auch für die Jobcenter. 

Ob die tatsächliche Anzahl der zu erwartenden Fälle gering ist, spielt aus unserer Sicht keine 

Rolle, denn auch bei wenigen Fällen sind die existenziellen Folgen nicht hinnehmbar. Die Argu-

mentation, dass dies vertretbar ist, weil es nur Menschen trifft, die tatsächlich vier Termine versäu-

men, verkennt die Lebensrealität vieler Menschen. Denn diese Maßnahme wird hauptsächlich 

Menschen treffen, die die Anforderungen des Jobcenter aufgrund von krisenhaften Situationen o-

der Krankheit und/oder Überforderung nicht erfüllen können. Wir sprechen von Menschen, die aus 

Angst ihre Post nicht öffnen, die depressiv sind, die einen längeren Krankenhausaufenthalt haben 

oder die Post aus irgendwelchen Gründen nicht erhalten. Eine persönliche Anhörung soll in Fällen 

nach § 32 SGB II erfolgen. Das Gleiche gilt, wenn der Agentur für Arbeit psychische Erkrankungen 

bekannt sind oder wenn andere Anhaltspunkte vorliegen, dass die betroffenen Menschen nicht in 

der Lage sind, sich schriftlich zu äußern. In den beschriebenen Fällen schützt dies nicht zwingend 

vor einem Leistungsentzug. Hierfür müssten die Menschen auf anderem, als dem postalischen 

Weg erreicht werden und psychische Erkrankungen müssten der Agentur für Arbeit/ dem Jobcen-

ter in jedem Fall bekannt sein. Die Härtefallregelung in § 31a Abs. 3 ist zu unpräzise, um einen 

wirklichen Schutz zu bieten. 

Positiv ist, dass mit der geplanten Regelung in § 31a Abs. 4 SGB II der Krankenversicherungs-

schutz aufrechterhalten wird, wenn aufgrund einer Leistungsminderung oder eines Entzugs des 

Leistungsanspruchs rechnerisch kein Leistungsanspruch mehr besteht. 

Die geplanten Regelungen zum Leistungsentzug sind verfassungsrechtlich zweifelhaft. 

Aus unserer Sicht ist es äußerst zweifelhaft, ob insbesondere die geplanten Regelungen zum Leis-

tungsentzug bei mehrfachen Meldeversäumnissen, dem engen Rahmen gerecht werden, den das 

Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 5. November 2019 (1 BVL7/16) gesteckt hat. 

Dort wurde ausgeführt: „Es liegen keine tragfähigen Erkenntnisse vor, aus denen sich ergibt, dass 

ein völliger Wegfall von existenzsichernden Leistungen geeignet wäre, das Ziel der Mitwirkung an 

der Überwindung der eigenen Hilfsbedürftigkeit und letztlich der Aufnahme von Erwerbsarbeit zu 

fördern. Durchgreifende Bedenken gegen die Eignung der Sanktion in dieser Höhe ergeben sich 

insbesondere daraus, dass der Verlust der Wohnung droht.“ (1 BVL7/16, Rn. 205)4 

 

 

                                                      
4 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/ls20191105_1bvl000716.html (ab-
gerufen am 07.11.2025) 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/11/ls20191105_1bvl000716.html


2. UNTERKUNFT UND HEIZUNG 

Ähnliche Effekte wie von Leistungsminderungen gehen von nicht voll gedeckten Kosten der Unter-

kunft und Heizung aus. Schon jetzt entsteht vielerorts für Menschen im Leistungsbezug eine soge-

nannte Wohnkostenlücke, da die Richtlinien zur KdU die lokalen Wohnkosten nicht realistisch ab-

bilden. Die Zahl der betroffenen Menschen steigt und im Jahr 2024 wurden bei 12,6 Prozent aller 

Bedarfsgemeinschaften die Unterkunftskosten nicht in voller Höhe übernommen (BT-Drs. 

21/1005).5 

Die Begrenzung der KdU ohne Übergangsfrist produziert Wohnungslosigkeit und ignoriert 

die Realität angespannter Wohnungsmärkte. 

Trotzdem soll im neuen § 22 SGB II diese Regelung weiter verschärft und die Bedarfe für Unter-

kunft und Heizung bereits in der Karenzzeit nur noch anerkannt werden, soweit die Aufwendungen 

nicht mehr als eineinhalbmal so hoch sind wie die abstrakt als angemessen geltenden Aufwendun-

gen. Es soll keine Frist mehr eingeräumt werden, um unangemessene Unterkunftskosten zu sen-

ken. Diese Regelung soll analog im SGB XII gelten. Zwar können in der Karenzzeit im Einzelfall 

unabweisbar höhere Aufwendungen für die Unterkunft anerkannt werden, aber diese Ausnahmere-

gelung ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. Die vorgesehenen Änderungen berücksichtigt in 

keiner Weise die Realität auf vielen regionalen Wohnungsmärkten in Deutschland und wird im 

Zweifelsfall ebenfalls Wohnungslosigkeit produzieren, da Menschen in eine Schuldenspirale gera-

ten, weil ihre tatsächlichen Kosten für die Unterkunft nicht übernommen werden. Menschen, die 

unverschuldet in den Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII geraten, verfügen zudem durch 

diese Regelung ab Tag 1 nicht mehr über das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum 

und haben gleichzeitig keine realistische Chance, sich aus dieser Situation durch einen Umzug zu 

befreien. Verlieren Menschen durch diese Maßnahmen ihre Wohnung, so ist damit zu rechnen, 

dass die dann notwendige ordnungsrechtliche Unterbringung in der Regel, insbesondere in Groß-

städten, mehr Kosten verursachen als zuvor die KdU. 

Die Aufforderung zur Mietrüge schiebt die Verantwortung für strukturelle Probleme (fehlen-

der sozialer Wohnungsbau, überhöhte Mieten) auf die Leistungsbeziehenden ab. 

Zudem wird die Verantwortung für Versäumnisse im sozialen Wohnungsbau auf die leistungsbe-

ziehenden Menschen abgeschoben. Dies geht sogar so weit, dass wenn die „vereinbarte Miete die 

nach § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässige Miethöhe übersteigt“, Mieter*innen aufge-

fordert werden sollen, „den angenommenen Verstoß gegen die §§ 556d bis 556g des Bürgerlichen 

Gesetzbuches zu rügen“ (Entwurf § 22 Abs. 1 b) SGB II) anstatt im Rahmen einer behördlichen 

Kooperation dagegen vorzugehen. 

Die Höhe der Wohnkosten wird durch die Vermietenden bestimmt und kann von den 

Mietenden bei fehlender gesetzlicher Regulierung nicht eigenständig beeinflusst 

werden. 

Es bleibt festzuhalten, dass eine Begrenzung der Mietkosten durch leistungsbeziehende Men-

schen nicht möglich ist, solange es keine wirkungsvolle Begrenzung von Miethöhe gibt. 

3. LEISTUNGSMINDERUNGEN UND INTEGRATION IN ARBEIT 

Sanktionen führen nicht zu qualitativer Arbeitsmarktintegration, sondern bewirken bei vul-

nerablen Menschen eher Rückzug als Motivation. 

In der Beschreibung von Problem und Ziel wird  bezüglich der Wirkung von Leistungsminderungen 

auf die Integration in Arbeit darauf verwiesen, dass „Forschungsergebnisse zeigen, dass diese 

                                                      
5 https://dserver.bundestag.de/btd/21/010/2101005.pdf (abgerufen am 07.11.2025) 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/010/2101005.pdf


Maßnahmen insgesamt zu vermehrten Beschäftigungsaufnahmen bei allen und nicht nur den be-

troffenen Leistungsbeziehenden führen können (sog. Ex-ante-Effekt).“ Sollte sich diese Aussage 

auf die Forschungsergebnisse des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung stützen, so sind 

sie verkürzt dargestellt. Denn diese zeigen auch, dass Leistungsminderungen für die Qualität der 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt nicht zuträglich sind.6 "Erfahrungen aus der Praxis und auch 

erste wissenschaftliche Beschäftigungen mit der Thematik Sanktionen/Leistungsminderungen 

legen nahe, dass diese bei den betroffenen Menschen nicht die gewünschten motivierenden Ef-

fekte haben, sondern eher gegenteilig wirken" (BAG W 2023: Arbeitsmarktpolitisches Programm 

der BAG W).7 Insbesondere wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen ha-

ben durch Beziehungs-, Arbeits- und Wohnungsverluste in ihrem Leben schon häufig die Erfah-

rung von Ablehnung oder auch Sanktionierung gemacht. Sie ziehen sich, wenn sie diese Erfah-

rung erneut machen, eher zurück. Hier sind positive Anreize deutlich wirksamer. Eine differenzier-

tere Betrachtung der Auswirkungen von Leistungsminderungen würden wir daher begrüßen. 

Der Vorrang der Vermittlung gefährdet die nachhaltige Integration von Menschen mit Woh-

nungslosigkeitserfahrung, die längerfristige Förderung benötigen. 

Mit § 3a SGB II ist beabsichtigt den Vorrang der Vermittlung wieder einzuführen. 

§ 3a Abs. 2 SGB II stellt klar, dass der Vermittlungsvorrang auch im Verhältnis zu den sonstigen 

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gilt. „Eine Ausnahme kann bestehen, wenn die Leistung für 

eine dauerhafte Eingliederung erfolgsversprechender ist“. Da es sich hier um eine „Kann-Rege-

lung“ handelt ,befürchten wir, dass insbesondere Menschen mit Erfahrung in Wohnungslosigkeit, 

die einen größeren Unterstützungsbedarf haben, voreilig in Arbeit vermittelt werden, anstatt die 

Förderung zu erhalten, die für eine langfristige Integration in den Arbeitsmarkt notwendig ist. 

In ihrem letzten Gesetzesentwurf ließ die letzte Bundesregierung noch verlauten: „Es geht darum, 

mehr Respekt, mehr Chancen auf neue Perspektiven und mehr soziale Sicherheit in einer moder-

nen Arbeitswelt zu verankern …“ (Bundestagsdrucksache 20/3873), will man diesen Weg nun ver-

lassen, ohne ihn jemals konsequent und langfristig ausprobiert zu haben. Dies zeigt auch der neu 

formulierte § 15a SGB II, da das Schlichtungsverfahren gestrichen wurde und es nun möglich sein 

soll, dass nach nur einem versäumten Termin aus Kooperation Zwang wird und leistungsberech-

tigte Menschen zu Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit oder Maßnahme verpflichtet werden 

können. 

Positiv beurteilen wir die in § 44 f Abs. 6 SGB II geplante Aufnahme des Passiv-Aktiv-Transfer ins 

Gesetz. 

4. DIGITALISIERUNG UND AUTOMATISIERUNG VON VERWALTUNGSVERFAHREN  

Zu § 50b Abs. 2 SGB II: Bei der Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsverfahren so-

wie der „nutzerinnen- und nutzerzentrierten Entwicklung und Ausgestaltung von elektronischer 

Verwaltungsleistungen und -abläufe“ merken wir Folgendes kritisch an: Einkommensarmut und 

SGB-II-Leistungsbezug gehen mit unzureichender IT-Ausstattung (wie Laptops/PCs), digitalen 

                                                      
6 https://iab-forum.de/schneller-ist-nicht-immer-besser-sanktionen-koennen-sich-laengerfristig-auf-die-beschaeftigungs-
qualitaet-auswirken/ (abgerufen am 04.11.2025) 
7 Bezüglich der Wirkung von Sanktionen ist es die Studie Hartz Plus (https://hartz-plus.de/studie abgerufen am 
04.11.2025). Bezüglich der positiven gesundheitlichen Auswirkung der Abwesenheit von Sanktionen die Ergebnisse ei-
nes finnischen Experiments zum Grundeinkommen: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167728/WorkingPa-
pers106.pdf?sequence=4&isAllowed=y, (abgerufen am 04.11.2025). Zur Wirkung von Sanktionen etwas allgemeiner die 
Studie von Anne Ames (https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-004573/p_edition_hbs_242.pdf abgerufen am 04.11.2025) 
 

https://iab-forum.de/schneller-ist-nicht-immer-besser-sanktionen-koennen-sich-laengerfristig-auf-die-beschaeftigungsqualitaet-auswirken/
https://iab-forum.de/schneller-ist-nicht-immer-besser-sanktionen-koennen-sich-laengerfristig-auf-die-beschaeftigungsqualitaet-auswirken/
https://hartz-plus.de/studie
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167728/WorkingPapers106.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167728/WorkingPapers106.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.boeckler.de/fpdf/HBS-004573/p_edition_hbs_242.pdf


Zugängen und Kompetenzen einher.8 Wohnungs- und obdachlose Menschen verfügen nicht über 

eine gleichberechtigte digitale Teilhabe.  

Partizipation sicherstellen: 

Bei der nutzer*innenzentrierten Entwicklung elektronischer Verwaltungsleistungen müssen die Per-

spektiven wohnungsloser Menschen sowie von Fachkräften der Wohnungsnotfallhilfe systematisch 

einbezogen werden. Um allen Menschen existenzsichernden Leistungen zu ermöglichen, müssen 

analoge Zugangswege und Kommunikationsmöglichkeiten zu Jobcentern und anderen Behörden 

niedrigschwellig und barrierefrei erhalten bleiben. 

5. Fazit 

Die vorgesehenen Regelungsänderungen bergen die Gefahr einer signifikanten Erhöhung des Risi-

kos von Wohnungsverlust für Leistungsbeziehende. Die Maßnahmen sind ungeeignet, tatsächlichen 

Sozialleistungsmissbrauch zu verhindern. Dagegen werden sie dazu führen, dass Menschen, die auf 

Unterstützung angewiesen sind, existenzsichernde Leistungen entzogen werden. Vor dem Hinter-

grund des von der Bundesregierung formulierten Ziels, Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden, 

sollten die geplanten Verschärfungen bei Leistungsminderungen, Leistungsentzug und der Über-

nahme von Wohnkosten aus dem Gesetzentwurf entfernt werden. 

 

                                                      
8 https://iab-forum.de/bei-der-it-ausstattung-und-internetnutzung-sind-personen-mit-sgb-ii-leistungsbezug-
gegenueber-der-gesamtbevoelkerung-vielfach-im-rueckstand/   

https://iab-forum.de/bei-der-it-ausstattung-und-internetnutzung-sind-personen-mit-sgb-ii-leistungsbezug-gegenueber-der-gesamtbevoelkerung-vielfach-im-rueckstand/
https://iab-forum.de/bei-der-it-ausstattung-und-internetnutzung-sind-personen-mit-sgb-ii-leistungsbezug-gegenueber-der-gesamtbevoelkerung-vielfach-im-rueckstand/


      
 
 

 

Stellungnahme zum Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des  
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und andere Gesetze (13. SGB II ÄndG) 

 

I) Vorbemerkung 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit e.V. (bag arbeit), der Bundesverband der Träger der beruf-
lichen Bildung e. V. (BBB), der Evangelische Fachverband für Arbeit und soziale Integration e.V. 
(EFAS) und der Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP) vertreten einen bedeutenden 
Teil gemeinnütziger und privater Bildungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen in 
Deutschland. 

Wir bedanken uns für die Einladung, zu dem vorliegenden Referentenentwurf Stellung nehmen zu 
können. Aufgrund der kurzfristigen Einberufung der Verbändeanhörung gehen wir zunächst 
grundlegend auf einige zentrale Vorhaben ein und behalten uns konkretere Ausführungen im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens vor. 

Wir erkennen ausdrücklich das arbeitsmarktpolitische Bestreben der Bundesregierung an, ange-
sichts der Arbeitslosenzahlen Vermittlung in Arbeit zu stärken. Allerdings sollen die im Entwurf 
vorgeschlagenen Regelungen vor allem dem Ziel dienen, zu Einsparungen in der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende zu führen und somit zur Haushaltskonsolidierung beizutragen. Es ist zu be-
zweifeln, dass die Regelungen geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen. Wie im Entwurf selbst be-
schrieben, kann nur ein konjunktureller Aufschwung die Voraussetzungen für eine Belebung des 
Arbeitsmarkts schaffen. Die im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen haben jedoch keinen kon-
junkturellen Einfluss. 

Aus unserer Sicht ist es nicht zielführend, überwiegend auf Sanktionierung als Mittel zur Verhal-
tenssteuerung zu setzen. Dies steht im Widerspruch zum Ziel einer nachhaltigen Integration, da 
das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 5.11.2019 (1 BVL7/16) festgestellt hatte, dass 
der tatsächliche Lenkungseffekt von Sanktionen nicht eindeutig wissenschaftlich belegt ist. Es 
betonte, dass die Wirksamkeit von Sanktionen zur Motivation der Betroffenen, ihren Pflichten 
nachzukommen, unsicher sei und daher sorgfältig abgewogen werden müsse. 

Wir möchten die Bundesregierung ermutigen, das Gleichgewicht zwischen Unterstützung und 
Mitwirkung besser auszubalancieren. 

 

II) Stellungnahme 

Mit dem 13. SGB II Änderungsgesetz greift das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zentrale 
Vorhaben des Koalitionsvertrages von Union und SPD auf. Darin heißt es (Zeilen 506 ff.):  

„Für die Menschen, die arbeiten können, soll der Vermittlungsvorrang gelten. Diese Menschen 
müssen schnellstmöglich in Arbeit vermittelt werden. Für diejenigen, die aufgrund von Vermitt-



      
 
 
lungshemmnissen keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden, werden wir vor allem durch Qualifizie-
rung und eine bessere Gesundheitsförderung und Reha-Maßnahmen eine dauerhafte Integration 
in den Arbeitsmarkt ermöglichen.“  

Der Koalitionsvertrag adressiert damit zwei zentrale politische Anliegen: erstens, die Vermittlung 
von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen in Arbeit, und zweitens den Wert 
von Qualifizierung als zentralem Instrument für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Der vorliegende 
Referentenentwurf wird aus unserer Sicht beiden Anliegen nicht gleichermaßen gerecht. 

 

a) §3a SGB II - Vermittlungsvorrang  

Wir erkennen ausdrücklich das arbeitsmarktpolitische Bestreben der Bundesregierung an, ange-
sichts der Arbeitslosenzahlen Vermittlung in Arbeit zu stärken. Ein Vermittlungsvorrang darf aber 
nicht zu einem Qualifizierungsnachrang führen. Es ist weder im politischen noch im gesellschaft-
lichen noch im wirtschaftlichen Interesse, Menschen kurzfristig in Arbeit zu bringen, wenn ihnen 
so möglicherweise langfristige Arbeitsmarktperspektiven verschlossen werden.  

Aus unserer Praxis wissen wir, dass gesetzliche Prioritätensetzungen schnell in operative Zielgrö-
ßen der Jobcenter übersetzt werden. Ein Vermittlungsvorrang, wie er im Referentenentwurf for-
muliert ist, birgt daher das Risiko, dass schnelle Abgänge aus dem Leistungsbezug höher bewer-
tet werden als nachhaltige Integration und berufliche Entwicklung. Damit geraten nachhaltige In-
tegrationsstrategien, insbesondere für Personen mit erhöhtem Unterstützungs- oder Qualifizie-
rungsbedarf wie junge Menschen oder Geflüchtete, leicht aus dem Blick. 

Zudem gewährleistet die Priorisierung der Vermittlung nicht automatisch deren Gelingen. Viele 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit multiplen Hemmnissen, insbesondere langzeitarbeits-
lose Menschen, benötigen realistische Zwischenschritte über einen verlässlich ausgestalteten 
zweiten Arbeitsmarkt. Öffentlich geförderte Beschäftigung bietet ihnen eine stabile Tagesstruktur, 
soziale Teilhabe und die Möglichkeit, berufliche Kompetenzen schrittweise wieder aufzubauen. 
Für einen großen Teil dieser Zielgruppe wird eine spätere Integration in den allgemeinen Arbeits-
markt erst dann realistisch, wenn geförderte Beschäftigung mit begleitendem Coaching und pa-
ralleler Qualifizierung kombiniert wird.  

 

Nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt stärker berücksichtigen 

Eine Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt zu folgendem Ergebnis:  

„Die meisten Arbeitslosen nehmen nach einer gewissen Zeit zumindest vorübergehend wieder 
eine Beschäftigung auf. Dies geschieht allerdings größtenteils in Form atypischer Beschäftigungs-
verhältnisse. (…) Allerdings erwies sich sowohl atypische Beschäftigung als auch reguläre unbe-
fristete Vollzeitbeschäftigung für die hier betrachteten Fälle als häufig nicht dauerhaft. Viele vor-
mals Arbeitslose wurden während des Beobachtungszeitraums erneut arbeitslos oder nahmen 
mehrere Jobs auf. Daher sollte arbeitsmarktpolitisch nicht nur kurzfristig die Aufnahme einer Be-
schäftigung, sondern auch die Beschäftigungsstabilität gefördert werden. 

(Quelle: https://iab-forum.de/arbeitslos-und-dann-die-neuen-jobs-sind-meistens-atypische-be-
schaeftigungen) 

https://iab-forum.de/arbeitslos-und-dann-die-neuen-jobs-sind-meistens-atypische-beschaeftigungen
https://iab-forum.de/arbeitslos-und-dann-die-neuen-jobs-sind-meistens-atypische-beschaeftigungen


      
 
 
Diese Erkenntnis darf nicht ausgeblendet werden und sollte in dem Entwurf stärker berücksichtigt 
werden. Das ist aus unserer Sicht auch mit Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs möglich. 
Der Koalitionsvertrag lässt Möglichkeiten für eine Ausgestaltung des Vermittlungsvorrangs. Der 
Vermittlungsvorrang sollte Qualifizierung und einer nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt 
mehr Raum geben.  

Wir sehen insbesondere folgende Schwachpunkte und Gefahren im Entwurf des § 3a: 

• Der neue §3a manifestiert bereits in seiner Formulierung eine Quasi-Vorfestlegung gegen 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, die eine nachhaltige Eingliederung in den Arbeits-
markt behindern kann. Von der Notwendigkeit von Eingliederungsmaßnahmen sei „insbe-
sondere auszugehen, wenn leistungsberechtigte Personen ohne Berufsabschluss Leistun-
gen zur Unterstützung“ erhalten oder an einer beruflichen Weiterbildung teilnehmen. Wir 
halten Eingrenzung für zu eng gefasst.  

 
Der Vorrang für Vermittlung, die Betonung der besonderen Bedürfnisse von Menschen ohne 
Berufsabschluss sowie eine nachhaltige Integration in Arbeit durch Maßnahmen zur Einglie-
derung sollten zusammengedacht werden.  

Wir schlagen daher einen „nachhaltigen Vermittlungsvorrang“ vor: 

• Vermittlung ist kein Wert an sich, denn Erfolge, die lediglich kurzfristig sind, sorgen bei Unter-
nehmen für Planungsunsicherheit und bei Menschen für Frustration. Vermittlung sollte nach-
haltigen Erwägungen folgen. Dies erkennt der Referentenentwurf in seiner Problembeschrei-
bung auch an, wenn er formuliert, Integration soll „möglichst nachhaltig erfolgen“ (Seite 2). 
Der neue §3a „Vorrang der Vermittlung“ wird diesem Ziel allerdings nur unzureichend gerecht.  
 
Wir schlagen folgende Formulierung vor: 

„Die Vermittlung in Arbeit hat Vorrang, soweit sie eine nachhaltige Integration in den Arbeits-
markt erwarten lässt; zur Erreichung dieses Ziels ist Qualifizierung ein wesentliches Mittel, ins-
besondere für Menschen ohne Berufsabschluss. Die Nachhaltigkeit einer Arbeitsaufnahme 
soll durch geeignete Maßnahmen unterstützt werden.“ 

 

Unser Formulierungsvorschlag 

• hätte weiter die Vermittlung als Vorrang zum Ziel, 

• würde das im Referentenentwurf formulierte Ziel der Nachhaltigkeit stärken, 

• würde allen Leistungsberechtigten den Zugang zu Leistungen zur Eingliederung ermögli-
chen,  

• die besonderen Bedarfe von Menschen ohne Berufsabschluss adressieren und 

• beließe die Entscheidungskompetenz über eine Vermittlung in Arbeit oder eine Eingliede-
rungsmaßnahme in der Hand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter, ohne 
eine Vorfestlegung zu treffen. 

 



      
 
 
Mit Blick auf eine nachhaltige Integration sollten zumindest in der Gesetzesbegründung Maßnah-
men hervorgehoben werden, die auf eine qualifikationsadäquate Arbeitsaufnahme vor allem 
durch schnelle Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen sowie die Verbesserung der 
(berufsbezogenen) Deutschsprachkenntnisse abzielen. 

 

b) § 10 Absatz 3 SGB II-E - Teilnahme an Integrations- und Berufssprachkursen 

Bei den zu diesen Kursen berechtigten Personen besteht ein großes Interesse an Teilnahme. Al-
lerdings stellen die fehlende Verfügbarkeit inhaltlich und zeitlich passender Kursangebote und 
zuverlässiger Kinderbetreuungsangebote eine große Hürde für die erfolgreiche sprachliche In-
tegration Zugewanderter dar. Die ungünstigen Abrechnungskonditionen behindern Kursträger in 
ihrer Arbeit. 
 
Integrationskursträger berichten von deutlichen Lücken bei der Bereitstellung passgenauer An-
gebote, die insbesondere durch die Finanzierungsmodalitäten und die jüngsten Anpassungen 
der Integrationskursverordnung verschärft wurden. Wir kritisieren insbesondere die Streichung 
der Wiederholer- sowie der Frauen-/Elternkurse.  
 
Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) sind Integrationskurse kontingentiert und können nicht für alle Interessentinnen und In-
teressenten angeboten werden. Verstärkt wird dieses Problem dadurch, dass Mittel aufgrund 
langfristiger Bindungsfristen oft über mehrere Haushaltsjahre gebunden sind, obwohl die Nach-
frage unverändert hoch bleibt. 

Insbesondere vulnerable Zielgruppen (z.B. Frauen/Mütter, Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
Menschen in psychosozialen Problemlagen) sind dem Risiko ausgesetzt, zunächst lange Zeit 
keinen Integrationskursplatz zu finden oder einen vermittelten Integrationskurs nicht erfolgreich 
abschließen zu können. Deswegen fordern wir den verlässlichen Ausbau von Strukturen und An-
geboten. 
 

c) § 16e SGB II - Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden 

Wir begrüßen ausdrücklich die geplante Umstellung des Förderkriteriums von Langzeitarbeitslo-
sigkeit auf Langzeitleistungsbezug. Damit wird der Zugang zur Förderung niedrigschwelliger aus-
gestaltet und ein größerer Personenkreis mit besonderem Unterstützungsbedarf erhält die 
Chance auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 

Zugleich ist festzustellen, dass die Zahl der geförderten Beschäftigungen nach § 16e in den ver-
gangenen Jahren deutlich zurückgegangen ist. Ein nachhaltiger Wiederaufbau solcher Arbeits-
plätze wird jedoch nur gelingen, wenn Förderbedingungen und Finanzierung langfristig gesichert 
und für Träger wie Arbeitgeber verlässlich planbar sind. 

Ein wesentlicher Begrenzungsfaktor bleibt die angespannte finanzielle Lage vieler Jobcenter. So-
lange keine Budgetklarheit für die Jahre ab 2027 besteht, ist zu erwarten, dass Jobcenter verstärkt 
auf den einjährigen Eingliederungszuschuss (EGZ) zurückgreifen. Dieser erscheint kurzfristig kos-
tengünstiger und wird als wirksamer wahrgenommen, bietet jedoch im Gegensatz zu § 16e keine 
langfristigen Beschäftigungsperspektiven. 



      
 
 
 
 
d) § 44f SGB II - Gesetzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers  

Die gesetzliche Verankerung sowie die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers werden begrüßt. 
Der Passiv-Aktiv-Transfer ist bisher lediglich als Vermerk im Einzelplan 11 des Bundeshaushalts 
geregelt und auf Förderungen nach § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ beschränkt. Die ge-
plante Verankerung im SGB II schafft Sicherheit für Jobcenter für ihre Maßnahme- und Finanzpla-
nung.  

Durch die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers auf andere Formen der öffentlich geförderten 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wird der Eingliederungstitel entlastet, sofern Job-
center von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Für die Nutzung des Instrumentes „Teilhabe am 
Arbeitsmarkt“ werden durch die Neuregelung mehr Mittel pro Förderfall aktiviert werden können, 
sodass weniger Mittel aus dem Eingliederungstitel dafür benötigt werden. Der finanzielle Ge-
samtumfang des Passiv-Aktiv-Transfers bleibt jedoch unverändert, obwohl der Anwendungsbe-
reich deutlich erweitert wird.  

Hinzu kommt, dass viele Jobcenter den Passiv-Aktiv-Transfer bislang nicht nutzen, weil die Ver-
fahren als zu komplex und aufwendig wahrgenommen werden. Eine deutliche Vereinfachung der 
Verwaltungsabläufe ist daher notwendig, damit Jobcenter das Instrument verlässlich einsetzen 
können. Ob mit dem aktuellen Entwurf für die Jobcenter Anreize entstehen, dieses sinnvolle und 
wirksame Instrument mehr zu nutzen, bleibt abzuwarten. Wichtig wird grundsätzlich sein, dass 
die Regelung mit geringem Verwaltungsaufwand für Jobcenter und Arbeitgeber umgesetzt wird. 

Die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers ersetzt keineswegs die dringende Notwendigkeit, die 
Jobcenter im Bundeshaushalt zuverlässig finanziell adäquat auszustatten. Davon hängt auch das 
Bestehen der erforderlichen Trägerstruktur ab, die wichtig ist, um arbeitsuchenden Menschen 
Eingliederungsleistungen anzubieten und nachhaltig in Arbeit zu vermitteln. 

 

e) §10 SGB III - Förderung junger Menschen in rechtskreisübergreifenden Kooperationen 
 
Es ist zu begrüßen, dass sogenannte „Jugendberufsagenturen“ – also rechtskreisübergreifende 
Kooperationen, an denen auch viele Bildungsträger aktiv mitwirken – gestärkt werden sollen, 
denn sie unterstützen junge Menschen beim Übergang von Schule in Ausbildung. Neben einer 
gesetzlichen Verankerung braucht es vor allem aber auch eine ausreichende und dauerhafte Fi-
nanzierung der JBA sowie bundesweite einheitliche datenschutzrechtliche Voraussetzungen, 
um die Kontaktaufnahme mit den jungen Erwachsenen zu ermöglichen. 
 

f) § 28b SGB III - Umfassende Beratung 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Referentenentwurf mit § 28b die ganzheitliche Beratung 
auch im Rahmen des SGB III gesetzlich verankert. Allerdings ist nicht nachvollziehbar, warum 
diese Beratungsleistungen ausschließlich durch das Jobcenter selbst erfolgen sollen. Die Erfah-
rung der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass viele besonders unterstützungsbedürftige Leis-
tungsberechtigte nur über niedrigschwellige Zugänge erreicht werden können, wie sie freie Trä-
ger der Arbeitsförderung seit Jahren erfolgreich anbieten. 



      
 
 
 
Analog zu § 16k SGB II sollte daher sichergestellt werden, dass Beratung nicht nur durch das 
Jobcenter, sondern auch durch von ihm beauftragte Dritte erbracht werden kann. Träger verfü-
gen über langjährig aufgebaute Expertise in der sozialpädagogischen Begleitung, im Casema-
nagement, in aufsuchender Unterstützung und in der Arbeit mit vulnerablen Zielgruppen. Sie er-
reichen Menschen, die die Jobcenter häufig nicht oder nur unzureichend erreichen. 
 
Eine Öffnung der Beratungsbefugnis für qualifizierte Träger erhöht die Reichweite der Beratung, 
verbessert die Wirksamkeit der vorgesehenen Unterstützungsinstrumente und ermöglicht eine 
bedarfsgerechte, kontinuierliche Betreuung, die gerade bei komplexen Problemlagen unerläss-
lich ist. 
 
 
 
Wir möchten abschließend anmerken, dass einige der vorgesehenen Regelungen auch das Ziel 
verfolgen, die Grundsicherung finanziell zu entlasten. Ob dieser Effekt unter den aktuellen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen tatsächlich erreicht werden kann, ist jedoch offen.  
Der Entwurf selbst weist darauf hin, dass eine spürbare Belebung des Arbeitsmarkts vor allem 
von konjunkturellen Entwicklungen abhängt und gesetzliche Anpassungen allein hierfür nicht 
ausreichen. Aus unserer Sicht sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen daher vor allem unter 
dem Gesichtspunkt ihrer arbeitsmarktpolitischen Wirksamkeit weiterentwickelt und ausgestal-
tet werden. 
 
Wir freuen uns über die Berücksichtigung unserer Anregungen im weiteren Gesetzesverfahren 
und stehen Ihnen zum weiteren Austausch gerne zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

Sören Kosanke, Geschäftsführer 
Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) e.V. (BBB) 

Alina Simon, Geschäftsführerin 
Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit e.V. (bag arbeit) 

Katrin Hogh, Geschäftsführerin 
Evangelischer Fachverband für Arbeit und soziale Integration e.V. (EFAS) 

Ellen Jacob, Bundesgeschäftsführerin 
Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. 

 

Berlin, im November 2025 



 

 

Kurs halten – für mehr Eigenverantwortung 
und Fairness im Sozialstaat 

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur 
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze  

20. November 2025 

Zusammenfassung 

Der Referentenentwurf schafft eine fairere und gerechtere Grundsicherung, die Mitwirkung 
einfordert und gleichzeitig die Integration in Arbeit stärkt. Die Grundsicherungsreform muss der 
Auftakt für eine grundlegende Reform des Sozialstaats sein, die den Wert und die Bedeutung 
von Arbeit für den Einzelnen und die Gesellschaft in den Mittelpunkt rückt und das Prinzip der 
Eigenverantwortung wieder stärkt.  

Die Grundsicherung wird mit dem Referentenentwurf wieder stärker auf die Menschen 
konzentriert, die wirklich Unterstützung brauchen. Sie muss das Ziel haben, Menschen so 
schnell wie möglich unabhängig von staatlichen Leistungen zu machen. Der klare Vorrang für 
Vermittlung, die Verpflichtung, die Arbeitskraft im max. möglichen Umfang einzusetzen, sowie 
angepasste Regeln zur Zumutbarkeit für Selbstständige und Erziehende setzen diesen Kurs 
konsequent um.  

Jobcenterbeschäftigte erhalten durch strengere und leichter durchsetzbare 
Leistungsminderungen wirksame Instrumente, um Mitwirkung wirklich einzufordern. Das reicht 
jedoch nicht. Schon das erste Terminversäumnis sollte spürbare Konsequenzen haben. Was im 
Kooperationsplan vereinbart wird, muss von Beginn an verbindlich sein. Um die Regelung für 
sog. Arbeitsverweigerer wirksamer zu gestalten, sollte auch im zweiten Monat die Prüfung 
entfallen, ob das Arbeitsangebot noch vorliegt. Auch längere Pendelzeiten und Umzüge sollten 
zumutbar sein. 

Die richtige Abschaffung der Karenzzeit Vermögen darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass 
das Schonvermögen an das Alter gekoppelt wird. Wer Menschen unterstützt, die sich selbst 
helfen können, kürzt Mittel für die, die wirklich Unterstützung brauchen. Auch die Karenzzeit 
beim Wohnen gehört abgeschafft. Wohnkosten zu deckeln löst weder das Problem hoher 
Mieten, noch reduziert es Bürokratie. 

Die Förderung von Langzeitarbeitslosen auszuweiten, gehört nicht in diese Reform, sondern in 
die im Koalitionsvertrag vereinbarte Überprüfung aller Instrumente. Wenn die Zielgruppe 
erweitert wird, dann muss der Fokus auf privaten Arbeitgebern liegen. So bestehen deutlich 
bessere Chancen auf einen Übergang in ungeförderte Beschäftigung. Die 
Arbeitslosenversicherungspflicht ist zu streichen, da sie zu Drehtüreffekten führen wird. 

Das Ziel, Jugendliche besser zu unterstützen, ist richtig. Die telefonische Kontaktaufnahme kann 
es erleichtern, Jugendliche zu erreichen. Die umfassende Beratung und die Kooperation vor Ort 
findet schon heute rechtskreisübergreifend statt und muss nicht zusätzlich gesetzlich verordnet 
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werden. Schwer erreichbare Jugendliche brauchen zwar besondere Unterstützung. Instrumente 
aus dem SGB II auf das SGB III zu übertragen, darf aber nicht dazu führen, dass andere Träger 
wie die Jugendhilfe weniger Verantwortung übernehmen. Indem das IT-Verfahren „YouConnect“ 
den Jobcentern und Jugendhilfeträgern durch die BA kostenlos zur Verfügung gestellt wird, 
entstehen für die Beitragszahlenden zur Arbeitslosenversicherung versicherungsfremde Kosten. 
Da das System notwendig ist, damit verschiedene Behörden Jugendliche zusammen 
unterstützen können, müssen sich die beteiligten Akteure die Kosten teilen. 
 
Die Meldepflicht für Jobcenter, die gemeinsame Haftung der Arbeitgeber und die Begrenzung 
der Quadratmetermiete sind sinnvolle Maßnahmen, um Schwarzarbeit und Missbrauch von 
Leistungen wirksam zu verhindern. Zusätzlich braucht es einen erweiterten automatisierten 
Datenabgleich. Die Vorschläge zum Bürokratieabbau gehen in die richtige Richtung, reichen 
aber nicht aus. Der Passiv-Aktiv-Transfer ist eine sinnvolle Finanzierungsmethode der 
Jobcenter, sollte aber maßvoll ausgeweitet werden und nicht für das Einstiegsgeld gelten.  
 
Auf die Grundsicherungsreform müssen weitere Reformen folgen. Der Referentenentwurf löst 
nur Probleme im bestehenden System. Die Sozialstaatskommission muss Vorschläge für 
strukturelle Veränderungen, Rechtsvereinfachungen und bessere Arbeitsanreize vorlegen. Auch 
die Anpassung des Regelsatzes an die Inflation gehört reformiert, damit er nicht über längere 
Zeit zu hoch ausfällt.  

Im Einzelnen 

Mitwirkung in allen Vermittlungsphasen verbindlich einfordern 

Es ist richtig, dass bei Pflichtverletzungen nach § 31 SGB II-E stärker und schneller Leistungen 
gemindert werden können. Die Kürzungen sind dadurch stärker spürbar und ohne die Staffelung 
auch transparenter. Das stärkt die präventive Wirkung von Leistungsminderungen und gibt den 
Jobcenterbeschäftigten wirksame Instrumente an die Hand. 

Um Mitwirkungspflichten und Verbindlichkeit noch weiter zu stärken, sollte bei sog. 
Arbeitsverweigerern auch im zweiten Monat nicht geprüft werden müssen, ob ein Arbeitsangebot 
vorliegt. Wenn ein Arbeitsangebot verweigert wird, wird in der Praxis oftmals im zweiten Monat 
das Arbeitsplatzangebot nicht mehr bestehen. In solchen Fällen wäre dann die 
Leistungsminderung auf lediglich einen Monat beschränkt. Die Kürzung bei sog. 
Arbeitsverweigerern sollte beim Leistungsberechtigten selbst auch die Kosten für Unterkunft und 
Heizung (KdU) umfassen. Das hält auch das Bundesverfassungsgericht für möglich, da es die 
Menschen in solchen Fällen in der Hand haben, „ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich 
und unmittelbar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern“.  

Ein verbindlicherer Kooperationsplan ohne Schlichtungsverfahren in § 15 SGB II-E ist ebenfalls 
sinnvoll, reicht aber nicht aus. Er sollte direkt mit Rechtsfolgenbelehrung verbunden sein, um 
die Verbindlichkeit zu stärken. Bisher sieht der Referentenentwurf lediglich eine Befugnis zum 
Erlass von Verwaltungsakten vor, wenn Vereinbarungen nicht befolgt werden. 

Direkt und wirkungsvoll auf Terminversäumnisse reagieren 

Mit dem neu gefassten § 32 SGB II-E wird zu Recht klargestellt, dass Mitwirkung auch bedeutet, 
zu Terminen zu erscheinen. Wie in der Arbeitswelt auch muss es Konsequenzen haben, wenn 
jemand ohne wichtigen Grund einfach nicht erscheint. Für mehr Verbindlichkeit sollte im 
Referentenentwurf ergänzt werden, dass der Regelsatz bereits beim ersten und nicht erst beim 
zweiten Meldeversäumnis um 30 % für einen Monat gekürzt werden kann. Wer viermal nicht 
zum Termin erscheint, gilt richtigerweise als nicht erreichbar und damit als nicht bedürftig. Diese 
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Personen haben es jederzeit selbst in der Hand, sich beim Jobcenter zu melden und damit 
wieder Leistungen zu erhalten.  

Durch § 22 Abs. 7 SGB II-E wird die Zahlungseinstellung der KdU für einen zu großen Teil der 
Leistungsbeziehenden ausgehebelt. Die Regelung sollte sich auf Bedarfsgemeinschaften mit 
Kindern beschränken. Kinder sind als Teil der Bedarfsgemeinschaft abhängig vom Handeln ihrer 
Eltern und können gerade nicht durch eigenes Verhalten Mitwirkungspflichten der Eltern 
ersetzen. Die sehr weiten Ausnahmen sind nicht notwendig, denn die neuen 
Schutzmechanismen für Härtefälle, z. B. Menschen mit psychischen Erkrankungen, stellen 
bereits ausreichend sicher, dass für Menschen, die nicht mitwirken können, keine 
Wohnungslosigkeit eintritt.  

Vermittlung und Eigenverantwortlichkeit stärken, Zumutbarkeitsregelungen noch weiter 
anpassen 

Mit dem Vorrang auf Vermittlung in § 3a SGB II-E liegt der Schwerpunkt wieder darauf, 
Menschen in Arbeit zu bringen. Die Ausnahmen für unter 30-Jährige sind sinnvoll, wenn so eine 
dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt möglich ist.  

Indem klargestellt wird, dass Vollzeitarbeit gefordert ist, wird zu Recht betont: Jede Person ist 
zunächst selbst verantwortlich, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Über 800.000 
Menschen arbeiten und beziehen gleichzeitig Leistungen der Grundsicherung. 90 % davon 
arbeiten im Minijob oder in Teilzeit. Diese Zielgruppe darf bei der Vermittlung in eine 
bedarfsdeckende Arbeit und Arbeitszeitausweitungen nicht hinten herunterfallen.  

Es ist sinnvoll, bei Selbstständigen ein Jahr nach dem Leistungsbezug zu prüfen, ob eine 
abhängige Beschäftigung zielführender ist. Wer selbstständig ist und seine Existenz damit nicht 
sichern kann, muss nach einer gewissen Zeit in eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung vermittelt werden. Die Grundsicherung ist nicht dafür geschaffen worden, 
unrentable Geschäftsmodelle dauerhaft durch die Allgemeinheit zu finanzieren. Der 
Bundesrechnungshof hat in der Praxis wiederholt Mängel festgestellt.1 Nur in jedem fünften Fall 
wird die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells geprüft; in mehr als einem Drittel der Fälle erhielten 
Selbstständige mehr als fünf Jahre Bürgergeld. 

Damit der Vermittlungsvorrang noch besser greifen kann, muss zusätzlich die Zumutbarkeit 
reformiert werden. Pendelzeiten von bis zu 2,5 Stunden pro Tag bei einem Vollzeitjob und 
Umzüge sind zumutbar. Die Regelungen zur Erreichbarkeit müssen angepasst werden. Sich im 
orts- und zeitnahen Bereich aufzuhalten, muss Voraussetzung für den Leistungsbezug nach  
§ 7 SGB II sein. Leistungsberechtigte sind verpflichtet, Mitteilungen des Jobcenters werktäglich 
eigenständig zur Kenntnis zu nehmen; eine bloße Weitergabe der Information durch Dritte 
genügt hierfür nicht.  

Eltern frühzeitig aktivieren überfällig 

Die Reform des § 10 SGB II-E setzt ein klares Signal für mehr Chancengleichheit: Die Aufnahme 
einer Beschäftigung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes ist zumutbar. Das ist fair 
gegenüber allen Eltern mit kleinen Kindern, die schon heute selbst ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Denn damit wird ein Gleichlauf zum Elterngeld und zum Rechtsanspruch auf einen 

 
 
 
1 Bundesrechnungshof (2024): Bürgergeld-Dauerbezug durch Selbstständige vermeiden: BMAS muss rechtliche 
Grundlagen konkretisieren. 
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Kita-Platz geschaffen. Außerdem kommen Eltern nicht länger bei Vermittlungsbemühungen zu 
kurz. Die Forschung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat gezeigt, dass 
insbesondere bei Müttern in den ersten drei Lebensjahren kaum Schritte zur Arbeitsvermittlung 
unternommen werden.2 Dabei haben Eltern eine zentrale Vorbildfunktion für ihre Kinder. Zudem 
profitieren Kinder aus Familien in sozialen Problemlagen, mit geringem Bildungsstand und mit 
Migrationshintergrund besonders vom Besuch einer Kita.3 

Fokus auf wirklich Bedürftige legen – Lebensleistung beim Vermögensschutz streichen  

Die Karenzzeit für Vermögen in § 12 SGB II-E abzuschaffen, ist überfällig. Die Grundsicherung 
muss sich auf wirklich Bedürftige konzentrieren. Ein Viertel der Menschen in Deutschland hat 
ein Vermögen von weniger als 1.600 €. Es kann nicht sein, dass diese Menschen mit ihren 
Steuern die Grundsicherung finanzieren und damit das Vermögen Einzelner schützen sollen.  

Das Schonvermögen an das Alter zu koppeln, ist nicht sinnvoll. Wer 20.000 € Vermögen besitzt, 
ist nicht bedürftig. Ein Grundsicherungssystem soll das Existenzminimum sichern. Das schließt 
aus, die Lebensleistung beim Vermögensschutz zu berücksichtigen. Der Schutz von 
besonderen Vermögenswerten, wie z. B. Altersvorsorge, ist ausreichend geregelt.  

Karenzzeit Wohnen abschaffen, Thema Wohnen ganzheitlich angehen  

Die KdU in der Karenzzeit Wohnen zu deckeln, verfolgt das richtige Ziel: Jobcenter sollten nicht 
sehr hohe Wohnkosten übernehmen müssen, die sich sonst kaum jemand im unteren 
Einkommenssegment leisten kann. Konsequenter ist jedoch, die Karenzzeit gänzlich 
abzuschaffen. Entgegen ihrem eigentlichen Ziel hat die Karenzzeit Wohnen laut einer Befragung 
von Jobcenterbeschäftigten durch das IAB nicht dazu geführt, dass die Betroffenen sich öfter 
weiterbilden oder stärker auf die Jobsuche konzentrieren.4 Durch die Übernahme hoher Mieten 
werden zudem Preise im unteren Marktsegment definiert und die Mieten insgesamt in die Höhe 
getrieben. Das gefährdet nicht nur den sozialen Frieden, sondern verschärft die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt für Gering- und Durchschnittsverdienende. Es wird auch keine Bürokratie 
eingespart: Mieten während der Karenzzeit zu deckeln, erhöht den Prüfaufwand, ohne dass 
substanziell Ausgaben eingespart werden. 

Das Thema Wohnen kann jedoch nicht allein über das Grundsicherungssystem gelöst werden. 
Notwendig ist eine nachhaltige Wohnungspolitik für Gering- und Durchschnittsverdienende. Es 
ist keine Lösung, das Wohngeld immer weiter auszuweiten und so große Teile des Mietmarktes 
staatlich zu subventionieren. Stattdessen braucht es Rahmenbedingungen, die günstiges und 
zügiges Bauen ermöglichen.  

Geförderte Beschäftigung auf private Arbeitgeber begrenzen, 
Arbeitslosenversicherungspflicht streichen, Drehtüreffekte vermeiden 

 
 
 
2 Artmann, Elisabeth (2023): Erwerbsverläufe und frühzeitige Aktivierung von Bedarfsgemeinschaften mit kleinen 
Kindern. (IAB-Forschungsbericht 03/2023), Nürnberg, 36 S. DOI:10.48720/IAB.FB.2303 
3 Gambaro, L., Neidhöfer, G., & Spieß, C. K. (2019). Kita-Besuch von Kindern aus nach Deutschland geflüchteten 
Familien verbessert Integration ihrer Mütter. DIW Wochenbericht, 86(44), 805-812. 
4 Bähr, Sebastian; Mense, Andreas; Wolf, Katja (2025): Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur 
„Karenzzeit Wohnen“ zeigen bestenfalls ein gemischtes Bild, In: IAB-Forum 3. April 2025. Abrufbar unter: https://iab-
forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-
gemischtes-bild/ 

http://dx.doi.org/10.48720/IAB.FB.2303
https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/
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Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollten ganzheitlich überprüft und nicht einzelne 
Instrumente im Rahmen der Grundsicherungsreform herausgegriffen werden.  

Wenn man dennoch an einer isolierten Anpassung von § 16e SGB II festhalten will, bedarf es 
zwingend Anpassungen im Referentenentwurf. Wenn die Zielgruppe von Langzeitarbeitslosen 
nun auf Langzeitleistungsbeziehende ausgeweitet wird, sollte die Förderung auf private 
Arbeitgeber beschränkt werden, damit der Übergang in ungeförderte Beschäftigung gelingt. Die 
Ko-Förderung von § 16e SGB II-E über Landesmittel zu einem 100-%-Lohnkostenzuschuss 
muss ausgeschlossen werden. Denn damit wird die abschmelzende Förderhöhe ausgehebelt 
und Übergänge in eine reguläre Beschäftigung werden unwahrscheinlicher. Für unter 25-Jährige 
müssen weiterhin die Ausbildung und die speziellen Förderinstrumente für Jugendliche im 
Vordergrund stehen. Um zu vermeiden, dass Menschen zu lange in geförderter Beschäftigung 
verbringen („Lock-in“-Effekt), sollte zudem die „Zwei-in-Fünf-Regelung“, die schon bei 
Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II gilt, auch im Rahmen des § 16e SGB II angewendet 
werden. Sie besagt, dass man innerhalb von fünf Jahren nur zwei Jahre mit diesem Instrument 
gefördert werden darf.  

Die Arbeitslosenversicherungspflicht muss gestrichen werden, da ansonsten Drehtüreffekte zu 
Lasten der Arbeitslosenversicherung und zugunsten der steuerfinanzierten Grundsicherung 
entstehen. Die Arbeitslosenversicherungspflicht sollte erst dann greifen, wenn der Übergang in 
ungeförderte Beschäftigung gelungen ist. 

Jugendliche zielgerichtet unterstützen, ohne Beitragszahler einseitig zu belasten 

Die telefonische Erreichbarkeit ist bei jungen Menschen ohne berufliche Anschlussperspektive 
erfolgversprechender als die alleinige Kommunikation über E-Mail. Die entsprechende Regelung 
in § 31a SGB III ist daher sinnvoll.  

Kooperation vor Ort – auch rechtskreisübergreifend wie z. B. in Jugendberufsagenturen – findet 
schon jetzt statt und ist wichtig, um alle Bedürfnisse und Ansprüche von jungen Menschen 
zielgenau adressieren zu können. Eine erfolgversprechende Zusammenarbeit lebt von den 
Akteuren vor Ort und kann nicht, wie in §§ 10 und 28b SGB III-E vorgesehen, gesetzlich 
verordnet werden. Es liegt in der Verantwortung der zuständigen Institutionen vor Ort, ihre 
Zusammenarbeit sinnvoll und effizient zu gestalten.  

Auch eine umfassende Beratung, wie sie in § 28b SGB III-E explizit normiert werden soll, gehört 
schon heute zum Kerngeschäft der BA. Eine erneute gesetzliche Regelung ist daher auch hier 
nicht erforderlich. Dies gilt insbesondere, weil dadurch die Gefahr droht, dass die Grenze des 
Aufgabenbereiches der Arbeitslosenversicherung überschritten wird. Nicht alles, was im SGB II 
gilt, ist automatisch auch für eine SGB III-Regelung geeignet. Es ist z. B. nicht die Aufgabe der 
Agenturen für Arbeit, sicherzustellen, dass Leistungen anderer Träger in Anspruch genommen 
werden. Auch die operative Arbeitsweise der Agenturen für Arbeit, z. B., ob ein Fallmanagement 
sinnvollerweise angewandt wird, sollte im Ermessen der vor Ort Verantwortlichen liegen und 
nicht standardmäßig gesetzlich vorgegeben werden. Nur so können die unterschiedlichen 
Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden. 

Es ist richtig, ein besonderes Augenmerk auf schwer erreichbare Jugendliche zu legen, damit 
diese dem Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt nicht verloren gehen. Die Instrumente aus dem 
SGB II auf das SGB III in § 31b SGB III-E auszuweiten, darf nicht dazu führen, dass sich andere 
Träger, wie z. B. die Jugendhilfe, aus der Verantwortung ziehen. Eine Abstimmung der 
verschiedenen relevanten Träger ist sinnvoll; dabei muss aber jeder in seiner Zuständigkeit 
Verantwortung übernehmen, insbesondere auch personell und finanziell.  
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Die in § 368 Abs. 2a SGB III-E geplante Bereitstellung eines IT-Systems zur 
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zur Integration junger Menschen in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kann hilfreich sein für eine datenschutzkonforme digitale 
Zusammenarbeit der Akteure. Die Kosten für die Entwicklung und Bereitstellung eines derartigen 
Systems dürfen aber nicht ausschließlich aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert 
werden. Da alle Akteure vom IT-System profitieren, müssen sich auch alle Akteure finanziell 
beteiligen.  

Schwarzarbeit bekämpfen, Datenabgleiche automatisieren 

Es ist richtig, dass der Kampf gegen Schwarzarbeit gestärkt und eine Meldepflicht für die 
Jobcenter bei Verdacht auf vorsätzliche Schwarzarbeit oder eine Unterschreitung des 
Mindestlohnes eingeführt wird. Wenn mehrere Arbeitgeber für zu Unrecht erbrachte 
Sozialleistungen haften, kann das gemeinschaftlichem Rechtsmissbrauch von Beschäftigten 
und Arbeitgebern vorbeugen.  

Neben einer Quadratmeterhöchstmiete braucht es nicht nur einen vereinfachten 
Datenaustausch, sondern auch einen erweiterten automatisierten Datenabgleich, um 
Verdachtsfälle besser erkennen zu können. Damit weitere Daten, z. B. des Vermieters, erfasst 
und gespeichert werden können, ist eine datenschutzkonforme Rechtsgrundlage zu schaffen.  

Bürokratieabbau und Digitalisierung vorantreiben, temporäre Bedarfsgemeinschaften 
abschaffen 

Beim Bürokratieabbau müssen weitere Rechtsvereinfachungen und Pauschalierungen im 
Rahmen der Sozialstaatskommission angegangen werden (vgl. BDA-Positionspapier5). 
Kleinstbeträge aufzurechnen und nachgereichte Unterlagen und Auskünfte bei 
abgeschlossenen Verfahren auszuschließen (§ 41a SGB II-E), sind lediglich erste kleine 
Schritte. Die Experimentierklausel für neue Technologien in § 50b SGB II-E ist sinnvoll, um die 
Digitalisierung und Effizienz in den Jobcentern voranzutreiben.  

Die temporäre Bedarfsgemeinschaft sollte, wie im Koalitionsausschuss vereinbart, abgeschafft 
und durch eine unbürokratische Regelung mit Pauschalen für die Mehrbedarfe ersetzt werden. 
Die derzeitige Regelung ist mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden, weil eine taggenaue 
Leistungsberechnung erfolgen muss.  

Passiv-Aktiv-Transfer maßvoll ausweiten 

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) sollte nicht auf das Einstiegsgeld ausgeweitet werden. Ohnehin 
wäre es sinnvoller, den PAT erst im Rahmen der noch ausstehenden grundsätzlichen 
Instrumentenreform auf andere Förderinstrumente auszuweiten. Zwar ist der PAT eine sinnvolle 
zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit für die Jobcenter, denn er ermöglicht, eingesparte passive 
Leistungen (Regelbedarf, KdU) zur Finanzierung der Förderleistungen zu nutzen. Das 
Einstiegsgeld ist aber eine Geldleistung, die beim Übergang in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gezahlt werden kann. Es werden dadurch keine 
passiven Leistungen eingespart. Das wäre nur dann der Fall, wenn man unterstellt, dass die 
Beschäftigung ansonsten nicht aufgenommen worden wäre. Das steht im Widerspruch zur 
grundsätzlichen Neuausrichtung der Grundsicherung. 

 
 
 
5 BDA-Positionspapier „Sozialstaat neugestalten: Effizienz, Fairness und Eigenverantwortung“ vom 18. September 
2025. 

https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/bda-arbeitgeber-positionspapier-stakeholder_gespraech_sozialstaatskommission-2025_09_18.pdf
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Inflationsanpassung reformieren, Überdeckung begrenzen 

Die Anpassung des Regelsatzes an die Inflation muss in einem weiteren 
Gesetzgebungsverfahren reformiert werden. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, muss der 
Rechtsstand vor der Corona-Pandemie wiederhergestellt werden. Der aktuell gültige 
Inflationsanpassungsmechanismus hatte stark steigende Regelsätze und eine Überdeckung zur 
Folge. Wenn der Regelbedarf langfristig und flächendeckend über dem tatsächlichen Bedarf 
liegt, ist das ungerecht denen gegenüber, die die Grundsicherung mit ihren Steuern, u. a. auf 
Lohn, finanzieren, und verringert den Anreiz, zügig wieder eine Arbeit aufzunehmen. 

Zu einem zielgenauen Regelbedarf gehört auch, dass er abgesenkt werden kann, z. B. im Falle 
einer Deflation oder wenn die Inflation schwächer als erwartet ausfällt. Damit können 
Überdeckungen vermieden werden. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass 
eine Unterdeckung des Bedarfs von 10 % verfassungswidrig sein könnte, muss dabei 
berücksichtigt werden. 

Arbeitsanreize bei der Einkommensanrechnung stärken 

Die Reform der Transferentzugsraten muss im Rahmen der Sozialstaatskommission und der 
anschließenden Umsetzung erfolgen. Die Transferentzugsraten und die Schnittstellen mit 
anderen Leistungen zu reformieren, ist dringend notwendig. Arbeit muss sich lohnen, 
insbesondere in Vollzeit. Die Grundsicherung darf nicht den Anreiz setzen, nur wenige Stunden 
zu arbeiten.  

Bei der Reform der Transferentzugsraten sollten kleinere Einkommen daher stärker und höhere 
Einkommen weniger angerechnet werden. Denn das stärkt die Erwerbsanreize insbesondere im 
unteren Einkommensbereich, verursacht geringe Kosten und weitet die Zahl der 
Leistungsbeziehenden nur gering aus. Eine stärkere Anrechnung kleinerer Einkommen darf kein 
Tabu sein. Das soziale Schutzniveau bleibt gleich. Nur die Anrechnung ändert sich. Damit wird 
nicht der Hinzuverdienst zur Sozialleistung, sondern das Herausarbeiten aus dem 
Leistungsbezug belohnt. Laut IAB führen solche Vorschläge zu starkem Anstieg der 
Erwerbstätigkeit.6 Sie entsprechen auch den Forderungen des Wissenschaftlichen Beirats des 
Bundesfinanzministeriums.7 

Wenn im oberen Einkommensbereich weniger stark angerechnet wird, ist die Folge, dass die 
Zahl der Leistungsbeziehenden steigt. Die Ursachen hierfür klar zu benennen und diese gut zu 
kommunizieren, ist wichtig. Steigt die Zahl der Leistungsbeziehenden an, bedeutet das gerade 
nicht, dass mehr Menschen in Deutschland bedürftig sind. Im Gegenteil: Diese Menschen haben 
netto mehr in der Tasche.  

Teilhabesystem neu denken 

Neben der Grundsicherungsreform muss im Rahmen der Sozialstaatskommission geprüft 
werden, wie ein neues Teilhabesystem aussehen kann. Dieses muss Menschen unterstützen, 
die keine Chancen auf zeitnahe Integration in den Arbeitsmarkt haben, sondern intensiver 
Unterstützung bedürfen. Laut Schätzungen des IAB sind zwischen 129.000 und 239.000 

 
 
 
6 Reformen der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag: ein Balanceakt zwischen 
vielen Zielkonflikten - IAB-Forum 
7 Bundesfinanzministerium - Brief „Reform der Grundsicherung“ 

https://iab-forum.de/reformen-der-hinzuverdienstmoeglichkeiten-bei-buergergeld-wohngeld-und-kinderzuschlag-ein-balanceakt-zwischen-vielen-zielkonflikten/
https://iab-forum.de/reformen-der-hinzuverdienstmoeglichkeiten-bei-buergergeld-wohngeld-und-kinderzuschlag-ein-balanceakt-zwischen-vielen-zielkonflikten/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/brief-zur-grundsicherung.html


  

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze  
 
 
20. November 2025  

8 

 
 

Personen in der Grundsicherung als langzeitarbeitslos eingestuft, aber nicht erwerbsfähig.8 Für 
diese Menschen ist das vorhandene System nicht richtig justiert.  

Wichtig ist, nicht einfach im bestehenden System nachzusteuern und lediglich die Drei-Stunden-
Grenze hochzusetzen, ab der jemand aktuell als erwerbsfähig gilt. Folge wäre lediglich, dass 
mehr Menschen in die volle Erwerbsminderung fallen, das steuerfinanzierte System entlastet 
und die Statistik verbessert wird. Das hilft nicht den Menschen, die weiterhin Chancen und 
Anreize brauchen, um am Arbeitsleben – und damit am gesellschaftlichen Leben – teilzuhaben. 
Ziel sollte sein, ein Teilhabesystem neu zu denken, damit diejenigen Menschen besser als bisher 
unterstützt werden können, die nicht unmittelbar, für lange Zeit nicht oder möglicherweise nie 
ganz ungefördert den Weg in Beschäftigung finden. 

Ansprechpartner: 

BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Abteilung Arbeitsmarkt 
T +49 30 2033-1400 
arbeitsmarkt@arbeitgeber.de 

 
 
 
8 Trappmann, M. Ramos Lobato, P., Unger, S. & Lietzmann, T. (2019): Leistungsberechtigte mit gesundheitlichen 
Einschränkungen: Nicht jeder ist erwerbsfähig, In: IAB-Forum 18. September 2019. Abrufbar unter https://iab-
forum.de/leistungsberechtigte-mit-gesundheitlichen-einschraenkungen-nicht-jeder-ist-erwerbsfaehig/  

Die BDA organisiert als Spitzenverband die sozial- und wirtschaftspolitischen Interessen der 
gesamten deutschen Wirtschaft. Wir bündeln die Interessen von einer Million Betrieben mit rund 30,5 
Millionen Beschäftigten. Diese Betriebe sind der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in 
Arbeitgeberverbänden verbunden. 

mailto:arbeitsmarkt@arbeitgeber.de
https://iab-forum.de/leistungsberechtigte-mit-gesundheitlichen-einschraenkungen-nicht-jeder-ist-erwerbsfaehig/
https://iab-forum.de/leistungsberechtigte-mit-gesundheitlichen-einschraenkungen-nicht-jeder-ist-erwerbsfaehig/
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach Anhörung haben die Richterinnen und Richter der für Streitigkeiten in 

Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe zuständigen 

Senate des Bundessozialgerichts (4., 7. und 8. Senat) folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die dem Bundessozialgericht eingeräumte Frist zur 

Stellungnahme zu kurz ist. Eine abschließende Einschätzung ist in dieser kurzen Zeit 

nicht möglich. Aus diesem Grund beschränkt sich die Stellungnahme auf einzelne Punkte. 

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass verfassungsrechtliche Fragen, die sich durch 

die Neuregelung der Leistungsminderungen (§§ 31 ff. SGB II-E) im Hinblick auf die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Urt. v. 5.11.2019 - 1 BvL 7/16 - 

BVerfGE 152, 68) ergeben, nicht behandelt werden. 

 

Zu § 7b Abs. 4 SGB II-E (Art. 1 Nr. 8 des Referentenentwurfs) 

§ 7b Abs. 4 SGB II-E soll regeln, dass Personen als nicht erreichbar gelten und damit 

nach § 7b Abs. 1 Satz 1 SGB II von Leistungen ausgeschlossen sind, wenn sie sich nicht 

innerhalb der in § 32a Abs. 1 Satz 3 SGB II-E genannten Frist beim Jobcenter melden. 

Dieser Ausschluss betrifft damit auch Leistungen für Unterkunft und Heizung. In 

Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften soll dies zwar dadurch abgefedert werden, dass 

dieser Anspruch den übrigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zuwächst (vgl. § 22 
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Abs. 7 Satz 4 SGB II-E), über dessen systematische Stellung in Abs. 7 in verschiedener 

Hinsicht Zweifel bestehen. 

Zum einen betrifft die vorgesehene Regelung an sich den Leistungsanspruch der 

betroffenen Person nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II. Zum anderen kann in diesem 

Zusammenhang § 22 Abs. 7 Satz 3 Nr. 5 SGB II-E nicht eingeordnet werden, weil unklar 

ist, warum in diesen Fällen, in denen Leistungen vollständig bei den übrigen Mitgliedern 

der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt werden, offenbar zugleich ein Fall vorliegen soll, 

in dem „die zweckentsprechende Verwendung der Leistung“ nicht sichergestellt sein soll 

(vgl. § 22 Abs. 7 Satz 2 SGB II). 

Nicht zuletzt erfassen sowohl § 22 Abs. 7 Satz 3 Nr. 5 SGB II-E wie auch § 22 Abs. 7 Satz 

4 SGB II-E nur Konstellationen der Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften. In diesen 

Fällen wird durch die vorgesehenen Regelungen die Unterkunft gesichert. Alleinstehende 

Leistungsberechtigte sind aber der Gefahr ausgesetzt, dass infolge des vollständigen 

Entfallens des Leistungsanspruchs Mietschulden entstehen und in der Konsequenz der 

Verlust der Wohnung droht. Nicht nur angesichts der hohen - verfassungsrechtlichen - 

Bedeutung der Sicherung einer Unterkunft, sondern auch angesichts des angespannten 

Wohnungsmarkts wirft diese Rechtsfolge zumindest verfassungsrechtliche Zweifel auf. 

 

Zu § 16e SGB II-E (Art. 1 Nr. 16 des Referentenentwurfs) 

Es ist zu begrüßen, dass der Kreis der Personen, die zu ihrer Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt durch Zuschüsse an die Arbeitgeber unterstützt werden können, erweitert 

werden soll. Dies trägt der besonderen Wirksamkeit dieser Förderung, auf die der 

Referentenentwurf (A. I, Seite 37) ausdrücklich hinweist, Rechnung. 

Ob dies mit der dafür vorgesehenen Änderung des von der Regelung erfassten 

Personenkreises gelingen kann, bleibt jedoch zweifelhaft. Geplant ist, den bislang 

förderfähigen Personenkreis der Langzeitarbeitslosen durch Menschen zu ersetzen, die 

als „Langzeitleistungsbeziehende“ bezeichnet werden und mindestens 21 innerhalb der 

letzten 24 Monate Grundsicherungsleistungen erhalten haben. Durch das alleinige 

Abstellen auf den tatsächlichen Erhalt von Grundsicherungsleistungen für 21 Monate ist 

nicht auszuschließen, dass damit Personen künftig nicht mehr förderungsfähig sind, die 

bislang von dieser Leistung profitiert haben und erfolgreich in den Arbeitsmarkt 

eingegliedert worden sind. 

Das Abstellen auf die Dauer des Leistungsbezugs verlangt künftig von Mitarbeitenden der 

Jobcenter im Bereich der aktiven Leistungen eine Prüfung der Dauer des 

Leistungsbezugs passiver Leistungen innerhalb der Frist von 24 Monaten, die nach dem 

gewählten Regelungskonzept, das auf den „Erhalt“ von Leistungen abstellt, 

Zweifelsfragen aufwerfen kann. Dies betrifft beispielsweise Fälle, in denen nach § 32a 

Abs. 1 SGB II-E Leistungen für Unterkunft und Heizung an den Vermieter erbracht 

werden. Entsprechendes gilt, wenn im Sinne des § 31a Abs. 4 Satz 2 SGB II-E lediglich 

Grundsicherungsgeld in Höhe von 1 Euro bewilligt wird, um Versicherungsschutz in der 

Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. 
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Auch könnten sich Fragen der Berechnung des Zeitraums von 21 Monaten in den Fällen 

stellen, in denen die Bewilligung von Leistungen rückwirkend aufgehoben worden ist und 

Leistungen zu erstatten sind oder in Fällen der bloßen Darlehensgewährung. 

Systematisch wären zumindest Letztere als von Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 bis 4 

(Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) erfasst anzusehen. 

Diese Zweifelsfragen ließen sich gegebenenfalls vermeiden, würde die Förderung neben 

dem Personenkreis der Langzeitleistungsberechtigten weiterhin für Langzeitarbeitslose 

ermöglicht. 

 

Zu § 22 Abs. 1 Satz 6 bis 8 SGB II-E (Art. 1 Nr. 20 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

des Referentenentwurfs) und zur identischen Neuregelung in § 35 SGB XII-E (Art. 9 

Nr. 1 des Referentenentwurfs) 

Mit den Änderungen soll die Ausnutzung der örtlichen Angemessenheitsgrenzen durch 

die Vermietung von kleinstem Wohnraum verhindert werden. Dieses Ziel ist legitim. Nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts stellt die Angemessenheitsgrenze in 

§ 22 Abs. 1 SGB II/§ 35 SGB XII allerdings schon in ihrer bestehenden Fassung sicher, 

dass es einerseits keinen Anspruch auf unbegrenzte Übernahme von Mietkosten gibt und 

dass andererseits die Untergrenze eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht 

unterschritten wird (vgl. BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 - 1 BvR 617/14 - juris Rn. 19). Die 

Notwendigkeit einer Gesetzesänderung ist deshalb zweifelhaft; es stellt sich vielleicht 

eher die Frage nach einem Umsetzungsdefizit. Im Falle einer Neuregelung muss darauf 

geachtet werden, dass der grundsicherungsrechtliche Bedarf der Leistungsempfänger 

auch im Einzelfall sichergestellt ist. 

Da im SGB XII von der angesprochenen Problematik hier nichts bekannt ist, ist ein 

(entsprechender) Regelungsbedarf für Rentner, Menschen mit Behinderungen und 

erwerbsgeminderte Personen bislang nicht ersichtlich. Es spricht angesichts der 

geringeren Mobilität und dem fehlenden Arbeitsmarktzugang prima facie viel dafür, § 35 

SGB XII unverändert zu lassen oder Raum für individuelle Besonderheiten zu schaffen. 

Mit § 22 Abs. 1 Satz 6 SGB II/§ 35 Abs. 1 Satz 7 ff. SGB XII wird eine Obergrenze für die 

Anerkennung von Aufwendungen für die Unterkunft eingeführt, die unabhängig von der 

Karenzzeit bereits ab dem ersten Tag des Leistungsbezuges gelten soll. Dies soll zu einer 

Deckelung der Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen der Unterkunft ab dem 

ersten Tag führen, anscheinend ohne dass wie bisher ein Kostensenkungsverfahren 

vorgesehen ist. Die anderthalbfache Höhe der "abstrakt" angemessenen Aufwendungen 

sei als Obergrenze geeignet, um die Anerkennung unverhältnismäßiger Aufwendungen 

als Bedarf auszuschließen. 

Die vorgesehene Deckelung beim 1,5fachen der abstrakten Angemessenheitsgrenze 

knüpft ersichtlich an den Straftatbestand des § 291 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StGB 

(„Mietwucher“) an, bei dem es auf den Vergleich zur ortsüblichen Vergleichsmiete 

ankommt und von der Rechtsprechung ein auffälliges Missverhältnis ab einer 

Überschreitung der ortsüblichen Vergleichsmiete von 50 % angenommen wird (vgl. 



 

 Seite 4 von 6 
 

Wegner in Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Aufl. 2023, § 291 Rn. 24, 65 mwN; vgl. 

auch § 5 Abs. 1 WiStrG zur Ordnungswidrigkeit der Mietpreisüberhöhung ab 20 %). Es 

wäre dann aber Sache der für die Strafverfolgung zuständigen Behörden einzuschreiten 

und es stellt sich die Frage, ob man den Grundsicherungsträgern hier insgesamt nicht zu 

viel aufbürdet. 

Bei den Kosten für Unterkunft und Heizung handelt es sich um eine der 

grundrechtsintensivsten Bedarfspositionen, denn sie betreffen die grundlegende Wohn- 

und Lebenssituation eines Menschen (BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 - 1 BvR 617/14 - 

Rn. 19). Das Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 GG hält den Gesetzgeber an, „die 

soziale Wirklichkeit zeit- und realitätsgerecht im Hinblick auf die Gewährleistung des 

menschenwürdigen Existenzminimums zu erfassen“ (BVerfG, Urt. v. 9.2.2010 - 1 BvL 

1/09 - BVerfGE 125, 175 juris Rn. 138). Diese Grundsätze gelten nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch für die Unterkunftskosten. § 22 

Abs. 1 Satz 1 SGB II in der aktuellen Fassung gibt die Übernahme der "angemessenen" 

Kosten vor und dient dazu, über die Verhinderung der bloßen Obdachlosigkeit hinaus das 

Existenzminimum sicherzustellen (BVerfG, Beschl. v. 1.8.2017 - 1 BvR 1910/12 - juris Rn. 

16 mwN). Dazu gehört es nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts im 

Übrigen auch, den gewählten Wohnraum in einem bestehenden sozialen Umfeld nach 

Möglichkeit zu erhalten. Eine Härtefallregelung, die Raum für individuelle Besonderheiten 

lässt, ist nur für die Dauer der Karenzzeit vorgesehen („in der Karenzzeit können im 

Einzelfall unabweisbar höhere Aufwendungen für die Unterkunft anerkannt werden“); ein 

laufender unabweisbarer grundrechtlicher Bedarf endet aber nicht mit Ablauf der 

Karenzzeit. Es spricht einiges dafür, dass es einer weiteren Härtefallregelung für 

individuelle Besonderheiten und Fälle fehlender Verfügbarkeit bedarf, um die 

Neuregelung verfassungsrechtlich abzusichern. 

Schließlich sind bereits nach dem bislang geltenden Recht bei der Bestimmung der 

Angemessenheitsgrenze "besondere Bedarfe" für Unterkunft und Heizung, etwa wegen 

einer Behinderung oder der Ausübung eines Umgangsrechts (vgl. § 22b Abs. 3 SGB II) 

ebenso zu berücksichtigen wie die Frage der Verfügbarkeit von Wohnraum des einfachen 

Standards (§ 22a Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 SGB II). Diese Regelungen sind im direkten 

Zusammenhang mit § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II in das Gesetz eingefügt worden, um den 

Bedarf für Kosten der Unterkunft und Heizung transparent und rechtssicher zu regeln (vgl. 

BT-Drs. 17/3404, S. 44) und konkretisieren den bisherigen § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II 

(BVerfG, Beschl. v. 6.10.2017 - 1 BvL 2/15, 1 BvL 5/15 - juris Rn. 17). Eine Änderung der 

§§ 22a ff. ist offenbar nicht vorgesehen, sodass die Herstellung praktischer Konkordanz 

zwischen den aufgezeigten Vorgaben und der nun vorgesehenen abstrakten 

Deckelungsgrenze unklar ist und Fragen aufwirft. 

Soweit im Hinblick auf die Stärkung der Mietpreisbremse (§ 22 Abs. 1 Satz 8 Nr. 2 SGB II-

E; § 35 Abs. 1 Satz 9 Nr. 2 SGB XII-E) eine „gerichtliche Klärung“ (zwischen Vermieter 

und Leistungsempfänger) in den Raum gestellt wird, stellt sich die Frage nach der Rolle 

der Behörde in diesem Zusammenhang. Nach der bisherigen Rechtsprechung muss das 

Jobcenter den Leistungsberechtigten gegebenenfalls in die Lage versetzen, seine Rechte 

gegenüber dem Vermieter wahrzunehmen, wenn es sich auf die Unwirksamkeit 
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mietvertraglicher Vereinbarungen beruft (BSG, Urt. v. 24.11.2011 - B 14 AS 15/11 R - 

SozR 4-4200 § 22 Nr. 53; vgl. auch BSG, Urt. v. 30.6.2021 - B 4 AS 76/20 R - SozR 4-

4200 § 22 Nr. 116). Das Kostenrisiko solcher zivilrechtlicher/mietrechtlicher Verfahren 

kann als Annex zu den Leistungen für Unterkunft/Heizung vom zuständigen Träger zu 

tragen sein (BSG, Urt. v. 24.11.2011 - B 14 AS 15/11 R - SozR 4-4200 § 22 Nr. 53 Rn. 

19; vgl. auch zu den Kosten der Aufnahme eines Kredits zur Abwendung von 

Wohnungslosigkeit BSG, Urt. v. 17.6.2010 - B 14 AS 58/09 R - BSGE 106, 190 = SozR 4-

4200 § 22 Nr. 41, Rn. 35). 

 

Zu § 31b Abs. 3 SGB II-E (Art. 1 Nr. 28 Buchst. b des Referentenentwurfs) 

Nach dem Wortlaut der Regelung wird „der Wegfall des Leistungsanspruchs aufgehoben“, 

es bedarf also wohl eines gesonderten Bescheids, der den Zeitpunkt bestimmt, zu dem 

Regelleistungen wieder erbracht werden. Wünschenswert wäre die zusätzliche 

Klarstellung, dass nach dem dann zu bestimmenden Zeitpunkt die Leistungen für 

Unterkunft und Heizung für die gesamte Bedarfsgemeinschaft wieder an die Mitglieder der 

Bedarfsgemeinschaft gezahlt werden. 

Insoweit wird auch darauf hingewiesen, dass sich in der Praxis bereits durch den Wechsel 

des Zahlungsverpflichteten vom Leistungsberechtigten zur Verwaltung vielfältige 

Probleme ergeben haben, insbesondere zeitverzögerte Zahlungen, mit entsprechenden 

mietrechtlichen Konsequenzen. Weitere Wechsel innerhalb kurzer Zeiträume dürften 

diese Problematik verschärfen. 

 

Zu § 43 Abs. 1 SGB II-E (Art. 1 Nr. 35 des Referentenentwurfs) 

Der Referentenentwurf sieht vor, in § 43 Abs. 1 Satz 1 SGB II und in den dortigen neuen 

Satz 2 das Wort „bestandskräftige“ einzufügen. Damit solle „klargestellt“ werden, dass die 

Aufrechnung erst erfolgen dürfe, wenn der Verwaltungsakt, mit welchem die Erstattung 

der jeweiligen Gegenforderung des Jobcenters verlangt wird, in Bestandskraft erwachsen 

ist. Dies entspreche der geltenden Rechtslage, solle aber im Hinblick auf den neu 

angefügten Satz 2 der Norm „nochmals verdeutlicht werden.“ 

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Aufrechnung gemäß § 43 SGB II nach der 

Rechtsprechung des BSG zweistufig erfolgt. Dabei erfolgt die Aufrechnungserklärung im 

ersten Schritt durch einen Grundlagenverwaltungsakt (BSG, Urt. v. 9.3.2016 - B 14 AS 

20/15 R - BSGE 121, 55 = SozR 4-4200 § 43 Nr. 1, Rn. 11). Ob bereits der 

Grundlagenverwaltungsakt erst ergehen darf, wenn der Erstattungsbescheid 

bestandskräftig geworden ist, wie man die Begründung des Referentenentwurfs verstehen 

könnte, ist bislang in der Rechtsprechung des BSG nicht geklärt. Diese Frage wird der 4. 

Senat des BSG im Verfahren B 4 AS 12/25 R voraussichtlich am 27.11.2025 entscheiden. 

Erst dann wird sich auch beurteilen lassen, ob die geplante Neuregelung nur 

klarstellenden Charakter hat oder konstitutiv ist. 

Die geplante Neuregelung könnte zu einem Verständnis der Norm führen, nach dem 

bereits der Grundlagenverwaltungsakt erst erlassen werden darf, wenn der 



 

 Seite 6 von 6 
 

Erstattungsbescheid bestandskräftig geworden ist. Dies hätte zur Konsequenz, dass der 

Grundlagenverwaltungsakt erst nach Abschluss eines ggf. mehrjährigen Rechtsstreits um 

den Erstattungsbescheid erlassen werden dürfte und sich dann ein weiterer ggf. 

mehrjähriger Rechtsstreit um den Grundlagenverwaltungsakt bzgl. der Aufrechnung 

anschließen könnte. Damit würde der Rechtsschutz gegen Erstattungs- und 

Aufrechnungsverwaltungsakte nicht verbessert, sondern lediglich zeitlich gestreckt. 

 

Weiterer Gesetzgebungsbedarf 

Wie auch im Rahmen der Stellungnahme vom 23.8.2022 zum 12. SGB II-ÄndG 

(Bürgergeld-Reform) ist darauf hinzuweisen, dass weiterhin ein Regelungsbedarf besteht 

im Hinblick auf die Bedarfe getrenntlebender Eltern, die sich die Betreuung teilen, und 

ihrer Kinder. Die von der Rechtsprechung insoweit entwickelte sog. temporäre 

Bedarfsgemeinschaft (hierzu zuletzt BSG, Urt. v. 27.9.2023 - B 7 AS 13/22 R - SozR 4-

4200 § 21 Nr. 38) sichert zwar das verfassungsrechtlich geschützte Umgangsrecht ab 

(vgl. BVerfG, Beschl. v. 25.10.1994 - 1 BvR 1197/93 - NJW 1995, 1342), führt aber ohne 

weitere gesetzliche Ausgestaltung zu Umsetzungsproblemen (vgl. bereits BSG, Urt. v. 

7.11.2006 - B 7b AS 14/06 R - BSGE 97, 242 = SozR 4-4200 § 20 Nr. 1, Rn. 28), weil sie 

Tatsachenfeststellungen im Einzelfall voraussetzt, die häufig sehr aufwändig zu ermitteln 

sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Fuchsloch 

 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 



 

Stellungnahme  
der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 

Zum Referentenentwurf  
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales: 

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (Stand: 10.11.2025) 

20.11.2025 
 
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe setzt sich seit über 60 Jahren als 
Selbsthilfevereinigung, Eltern- und Fachverband für Menschen mit geistiger 
Behinderung und ihre Familien ein. In fast 500 Orts- und Kreisvereinigungen, 16 
Landesverbänden und rund 4.500 Diensten und Einrichtungen der Lebenshilfe sind 
knapp 120.000 Mitglieder aktiv. Die Ziele der Lebenshilfe sind umfassende Teilhabe 
und Inklusion sowie die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen in Deutschland. 
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A. Vorbemerkung 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. bedankt sich für die Gelegenheit, zu dem o. g. 
Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Das Ziel des Gesetzes, mehr Menschen als bisher in den Arbeitsmarkt zu integrieren 
und dabei auch verstärkt solche Personen einzubeziehen, die z. B. aufgrund einer 
psychischen Erkrankung häufig schwieriger in Beschäftigung zu bringen sind, ist 
ausdrücklich zu begrüßen.  
 
Wünschenswert wäre allerdings, dass das Gesetz auch die erwerbsfähigen Menschen 
mit einer Behinderung i. S. v. § 2 Abs. 1 SGB IX stärker in den Blick nimmt, was bisher 
nur in § 15 Abs. 2 S. 5 SGB II-neu der Fall ist. Auch diesem Personenkreis müssten 
besondere Hilfen angeboten werden. Dafür spricht, dass beispielsweise auch 
Menschen mit einer Lernbehinderung, die jedoch nicht voll erwerbsgemindert sind, 
ggf. auch besondere Rücksichtnahme und Assistenz bei der Übernahme ihrer 
Mitwirkungspflichten benötigen. Überdies können die Grenzen zwischen kognitiver 
und psychischer Beeinträchtigung im Einzelfall durchaus verschwimmen. 
Diesbezüglich wäre der Entwurf noch nachzubessern. 
 
Einige der geplanten Änderungen im SGB II/SGB XII sind nach Auffassung der 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. jedoch kritikwürdig und sollten geändert 
werden:   
 
 die altersmäßige Staffelung des Vermögensschonbetrags gem. § 12 Abs. 2 SGB 

II-neu, die sich für bestimmte Altersgruppen de facto als Kürzung des 
Schonbetrags darstellt. 
 

 die Abschaffung der Karenzzeit für das Vermögen. 
 
 die geplanten Einschränkungen bei den Leistungen für die Kosten der 

Unterkunft (KdU) gem. § 22 Abs. 4 SGB II-neu und § 35 Abs. 1 SGB XII-neu. 
Während nach der bisherigen Regelung in der Karenzzeit die tatsächlichen 
KdU übernommen werden, soll eine solche Kostenübernahme nur noch 
eingeschränkt in Betracht kommen.  

 
 Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen vor allem auch an den geplanten 

Sanktionsregelungen. Bei einer Pflichtverletzung nach § 30 SGB II soll sich das 
Grundsicherungsgeld in Zukunft regelmäßig um 30 % der jeweiligen 
Regelbedarfsstufe mindern, vgl. § 31a Abs. 1 SGB II-neu.  
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B.  Stellungnahme im Einzelnen: 

1. Änderungen im SGB II (Art. 1 Änderungsgesetz) 
 

a. § 12 SGB II-neu 
 
Die geplanten Änderungen beim Schonbetrag lehnt die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe e. V. ab. Diese sehen vor, dass  beispielsweise Personen bis zur 
Vollendung des 30. Lebensjahrs nur ein Schonbetrag i. H. v. 5.000 Euro zusteht. Auch 
jüngere Menschen benötigen den bisherigen Schonbetrag, um ihr Leben gestalten zu 
können, das in den letzten Jahren in jeder Hinsicht teurer geworden ist. Nicht ohne 
Grund wurde der Schonbetrag im SGB II mit dem Bürgergeld-Gesetz erhöht. Es mag 
zwar im Einzelfall so sein, dass jüngere erwerbsfähige Menschen schneller Arbeit 
finden als ältere Erwerbsfähige, aber dies rechtfertigt es nicht, den jüngeren 
Leistungsbezieher*innen nur einen geringen Schonbetrag zuzugestehen und noch 
dazu den bisherigen Karenzbetrag beim Vermögen abzuschaffen.  
 
Abgesehen davon wäre nach Meinung der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. eine 
Bestandsschutzregelung geboten, die die bisherigen Leistungsempfänger*innen mit 
Vermögen oberhalb des neuen Schonbetrags absichert. Menschen, die im Vertrauen 
auf einen weitaus höheren Schonbetrag lange angespart haben, dürfen nicht 
kurzfristig gezwungen werden, diese Mittel für ihren Lebensunterhalt einzusetzen.  
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. lehnt nicht nur die geplante Absenkung des 
Schonbetrags und die Abschaffung der Karenzzeit ab, sondern fordert stattdessen 
eine Übertragung der bisherigen Schonbetragsregelungen nach dem SGB II in das 
SGB XII. Der aktuelle SGB II-Schonbetrag, der sich nach Ablauf der Karenzzeit auf 
15.000 Euro beläuft, ist für Leistungsbeziehende – egal welchen Alters - beizubehalten 
und auf das SGB XII zu erstrecken. Auch die in § 12 Abs. 3 und 4 SGB II verankerte 
Karenzzeit für den Schonbetrag, wonach für einen bestimmten Zeitraum nur 
„erhebliches“ Vermögen angerechnet wird, muss bestehen bleiben und ins SGB XII 
überführt werden.  
 
Denn es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, warum die Empfänger*innen von 
SGB XII-Leistungen schlechter gestellt sein sollten als die Menschen, die Leistungen 
nach dem SGB II erhalten. Diese Gleichstellung hatte die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe e. V. auch bereits in ihrer Stellungnahme vom 23.08.2022 zum 
Bürgergeld-Gesetz gefordert.  
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b.  § 15 Abs. 2 S. 5, Abs. 3 SGB II 
 
Erfreulich ist die Regelung (nach den Ziffern 1 – 6), wonach die besonderen 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und von schwerbehinderten Menschen 
berücksichtigt werden sollen. Entscheidend wird jedoch die praktische Umsetzung 
sein. 

 

c. § 16e SGB II-neu 
 
Die angestrebte Verbesserung der Eingliederungschancen von Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf verdient Zustimmung. Bei der neu geregelten 
Eingliederung von Langzeitleistungsbeziehenden gem. § 16e SGB II-neu ist jedoch 
fraglich, ob behinderungsbedingte Vermittlungshemmnisse hinreichend 
berücksichtigt werden. Der Wortlaut der Norm in der geplanten Fassung lässt dies 
nicht eindeutig erkennen. In der Gesetzesbegründung ist von gesundheitlichen 
Einschränkungen die Rede, die der Beschäftigung entgegenstehen. Wünschenswert 
wäre daher eine Konkretisierung des Wortlauts dahingehend, dass insbesondere auch 
Menschen mit Behinderung in den Anwendungsbereich der Norm fallen, siehe dazu 
auch schon oben die Vorbemerkung.  
 
Die Neufassung des § 16h SGB II-neu ist zu begrüßen, wobei es auch hier auf die 
Umsetzung ankommt. 
 

d.  § 22 SGB II-neu 
 
Die geplante Neuregelung zur Übernahme der Kosten für die Unterkunft und Heizung 
(KdU) gem. § 22 SGB II-neu ist strikt abzulehnen. So sollen z. B. nach dem Entwurf die 
KdU, die mehr als eineinhalbmal so hoch sind wie die abstrakt als angemessen 
geltenden Aufwendungen, nicht mehr übernommen werden, vgl. § 22 Abs. 4 SGB II-
neu.  
 
Solange es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt, darf dies nicht den 
Wohnungssuchenden angelastet und auf deren Rücken ausgetragen werden. Sie 
brauchen im Gegenteil mehr Unterstützung und nicht weniger. So sieht es auch das 
Bundessozialgericht, das unter bestimmten Voraussetzungen sogar die 
Leistungsträger zu einer aktiven Unterstützung bei der Wohnungssuche verpflichtet 
sieht, wenn bestimmten Personengruppen wie ggf. Menschen mit 
Unterstützungsbedarf der Zugang zum Wohnungsmarkt verschlossen ist (BSG, Urteil 
vom 06.10.2022 – Az: B 8 SO 7/21 R, Rechtsdienst der Lebenshilfe 2/2023, S. 80 f.). 
Auch dringend benötigte barrierefreie Wohnungen zu angemessenen Preisen gibt es 
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kaum. Rollstuhlfahrer*innen und pflegebedürftige Menschen sind aber auf solche 
Unterkünfte angewiesen. Das Gesetz lässt bedauerlicherweise die zentrale Frage 
offen, wie dieser Personenkreis in Zukunft seinen barrierefreien Wohnraum bezahlen 
bzw. finden soll. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. fordert hier Lösungen statt 
Leistungskürzungen. 
 
Entgegen dem Entwurf kann die abstrakte Angemessenheit, wie sie im 
Gesetzesentwurf in den Vordergrund gerückt wird, nicht allein entscheidend sein. 
Zweimal verwendet die Neuregelung in § 22 SGB II-neu erstmalig ausdrücklich das 
Wort „abstrakt“, womit rein objektive Kriterien zur Beurteilung der Angemessenheit 
gemeint sind.  
 
Dagegen verzichtet der Gesetzesentwurf auf die konkrete Angemessenheit, die nach 
der ständigen Rechtsprechung gleichermaßen relevant ist und erst im 
Zusammenspiel mit der abstrakten Angemessenheit darüber entscheidet, ob eine 
Miete in tatsächlicher Höhe übernommen wird (Bundessozialgericht, Urteil vom 
06.10.2022 – Az: B 8 SO 7/21 R, Rechtsdienst der Lebenshilfe 2/2023, S. 80 f.).  
 
Die konkrete Angemessenheit dient als Korrektiv für die Fälle, in denen eine Miete 
zwar (abstrakt) unangemessen hoch ist, aber z. B. wegen Behinderung oder 
Pflegebedarf der leistungsberechtigten Person u. U. als konkret  angemessen 
angesehen wird. Maßgebend ist allerdings stets der Einzelfall, so dass auch 
Behinderung und Pflegebedürftigkeit nicht per se zur konkreten Angemessenheit 
führen. Nur in bestimmten Fallkonstellationen können diese Umstände in der Person 
des leistungsberechtigten Menschen zu der Annahme führen, dass (abstrakt) 
unangemessen teurer Wohnraum in konkreter Hinsicht durchaus angemessen ist – 
mit der Folge, dass die tatsächlichen Kosten für die Unterkunft und Heizung zu 
übernehmen sind. Diesen (konkreten) Aspekt der Angemessenheitsbetrachtung lässt 
der Entwurf vollkommen außen vor. Dies ist unhaltbar. 
 
Die Begriffe abstrakt und konkret stehen nicht ausdrücklich im derzeit geltenden 
Gesetzestext. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. fordert, dass wenn nun der 
Entwurf den Begriff abstrakt explizit einführt, dann muss auch der andere Begriff 
konkret Eingang in den Wortlaut des Gesetzes finden. Dies gilt auch und gerade, um 
zu verhindern, dass an dieser Stelle immer mehr Menschen gezwungen werden, die 
ihnen zustehenden Leistungen erst einzuklagen.  
 
Befremdend ist zudem die Regelung, wonach die Mieter*in verpflichtet wird, eine 
Miete, die die zulässige Höhe übersteigt, bei der Vermieter*in zu rügen, vgl. § 22 Abs. 
4 Nr. 2 SGB II-neu. Es erscheint lebensfremd, dass Mieter*innen z. B. mit einer 
psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung gegen ihre Vermieter*in zu einer 
solchen Einschätzung, die fundierte mietrechtliche Kenntnisse verlangt, imstande 
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sind. Ferner übersieht der Entwurf der Regelung, dass Mieter*innen in Zeiten des 
Wohnungsmangels vermutlich weniger zu Rechtsstreitigkeiten mit ihren 
Vermieter*innen neigen.  
 
Auch für die Rechtslage der Kostenübernahme bei Umzug werden die Anforderungen 
verschärft, was ebenfalls abzulehnen ist.  
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. regt in Anbetracht der o. g. Verschärfungen 
für die Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft an, dass  die 
Kostenübernahme von „längstens für sechs Monate“ auf „längstens für zwölf Monate“ 
verlängert wird, vgl. § 22 Abs. 4 S. 9 SGB II-neu. Damit würden die Nachteile aus den 
o. g. Neuregelungen, sollten sie tatsächlich in Kraft treten, zumindest teilweise 
abgefedert werden. 
 

e Sanktionsregelungen nach §§ 31 ff. SGB II 
 
Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen vor allem auch an den geplanten 
Sanktionsregelungen. Bei einer Pflichtverletzung nach § 30 SGB II soll sich das 
Grundsicherungsgeld in Zukunft um 30 % der jeweiligen Regelbedarfsstufe mindern, 
wenn kein Fall des § 31a Abs. 1 S. 3 SGB II-neu vorliegt, vgl. § 31a Abs. 1 SGB II-neu. 
Nach der aktuellen Rechtslage zieht die erste Pflichtverletzung eine Minderung der 
Leistung i. H. v. (nur) 10 % nach sich, vgl. § 31a Abs. 1 SGB II. Erst weitere 
Pflichtverletzungen sollen dann zu einer Kürzung bis zu maximal 30 % berechtigen. 
Damit stellt die vorgesehene Änderung, die ab der ersten Pflichtverletzung eine 
Minderung i. H. v. 30 % regelt, eine drastische Verschärfung dar.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Blick auf das grundrechtlich gesicherte 
Existenzminimum mit Urteil vom 05.11.2019 (Az: 1 BvL 7/16) Vorgaben zu den 
Sanktionsregelungen gemacht (Rechtsdienst der Lebenshilfe 1/2020, S. 11 f.). In der 
Gesetzesbegründung wird zwar auf S. 74 behauptet, dass der vorliegende Entwurf 
diese Vorgaben insbesondere zur Verhältnismäßigkeit beachtet, aber dies erscheint 
zweifelhaft.  
 
Positiv ist allein, dass Rücksicht auf psychische Erkrankungen genommen werden soll 
oder auf Personen, bei denen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie keine 
schriftliche Stellungnahme abgeben können, vgl. § 31a Abs. 2 SGB II-neu. Diesem 
Personenkreis soll dann ggf. eine persönliche Anhörung angeboten werden. Wichtig 
ist zudem, dass die Begleitung durch Vertrauenspersonen akzeptiert wird. 
 
Unverhältnismäßig erscheint auch die Verschärfung der Sanktionsregelungen im 
Hinblick auf die Dauer der Sanktion: Während der Zeitraum derzeit gestaffelt ist von 
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ein bis drei Monaten, soll in Zukunft ein einheitlicher Zeitraum von drei Monaten 
sogleich ab dem ersten Pflichtenverstoß gelten, vgl. § 31b Abs. 2 SGB II-neu.  
 

2. Änderungen im SGB XII (Art. 9 Änderungsgesetz) 
 

a. § 35 SGB XII-neu 
 
Die Neuregelung ist ebenso abzulehnen wie die weitgehend inhaltsgleiche Regelung 
des § 22 SGB II, vgl. die Ausführungen unter Punkt 1d.  
 
Ergänzend ist anzumerken, dass die Änderungen für die Bezieher*innen von 
Leistungen nach dem SGB XII noch schwerer wiegen dürften, weil es im SGB XII um 
dauerhaft und voll erwerbsgeminderte Menschen geht, die oftmals kaum aus eigener 
Kraft in der Lage sind, ihre Wohnsituation entsprechend den neuen Vorgaben 
einzurichten. Vor diesem Hintergrund dürften die Verschärfungen im Bereich des 
SGB XII noch einschneidender sein und sind umso weniger akzeptabel. 
 
Bereits in ihrer Stellungnahme vom 23.08.2022 zum Bürgergeld-Gesetz hat die 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. schon gefordert und fordert nun erneuert:  
 
Für Menschen mit Behinderung sind die Kosten für Unterkunft und Heizung (§ 35 
SGB XII) gesetzlich für angemessen zu erklären bzw. die Berechnungsgrundlagen zur 
Erfassung angemessener Kosten nach SGB XII an öffentlich-rechtliche Vorgaben und 
objektive Kriterien, wie der Barrierefreiheit der Wohnung, dem Ordnungsrecht (u. a. 
Wohn- und Teilhabegesetze der Länder), den Bauverordnungen, infrastrukturellen 
(ÖPNV-Anbindung etc.) und sozialräumlichen Kriterien auszurichten. Überdies ist das 
Merkmal der konkreten Angemessenheit aus der Rechtsprechung ins Gesetz 
aufzunehmen. Dies gilt auch beim Wohnen in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 5 
und 6 SGB XII).  
 

b. Weitere Änderung im SGB XII 
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe schlägt überdies vor,  die folgende Änderung im 
SGB XII vorzunehmen, die zugleich Verwaltungskosten einsparen würde. 
 
Nach § 44 Abs. 3 SGB XII werden die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung in der Regel bisher (nur) für zwölf Monate gewährt. Das bedeutet, 
dass selbst dauerhaft und voll erwerbsgeminderte Menschen regelmäßig zu einer 
erneuten Antragstellung gezwungen sind. Für Menschen mit Unterstützungsbedarf 
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und einer kognitiven Beeinträchtigung (einer sog. geistigen Behinderung) und ihre 
Angehörigen bedeutet dies einen immensen Zeitaufwand, der unnötig sein dürfte.  
 
Denn die Deutsche Rentenversicherung hat bereits umfassend die dauerhafte und 
volle Erwerbsminderung geprüft und damit auch eine Aussage für die Zukunft 
getroffen.  
 
Auch der Zugewinn an hohem Vermögen, das für den Lebensunterhalt einzusetzen 
wäre, ist bei den Leistungsberechtigten eher nicht zu erwarten: Die 
Wahrscheinlichkeit einer hohen Erbschaft, die nicht durch ein sog. 
Behindertentestament gegen die Verwertung abgesichert ist, ist gering. Ebenso der 
Lottogewinn. Das bedeutet, dass bei diesem häufig in der Werkstatt für behinderte 
Menschen beschäftigten Personenkreis nicht ernsthaft mit Änderungen beim 
Einkommen/Vermögen innerhalb von zwölf Monaten zu rechnen ist. Durch einen 
erheblich längeren Bewilligungszeitraum von z. B. mehreren Jahren würde der 
Leistungsträger zudem die hohen Kosten der Überprüfung einsparen.  
 

Kontakt: 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Hermann-Blankenstein-Str. 30 
10249 Berlin 
Bundesvereinigung@Lebenshilfe.de 
www.lebenshilfe.de 
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CGB: Umbau der Grundsicherung – 
Existenzminimum muss aber unantastbar bleiben

Der  Christliche  Gewerkschaftsbund  Deutschlands  (CGB)  bewertet  die  Pläne  der 
Bundesregierung  zur  Umgestaltung  des  Bürgergeldes  hin  zu  einer  Neuen 
Grundsicherung dem Grunde nach als  notwendig  im Sinne einer  Modernisierung des 
Systems. Das Vorhaben drückt unsere Überzeugung aus, dass Leistung sich lohnen muss 
und der Weg in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oberste Priorität haben 
muss.  Eine  Stärkung  des  Prinzips  von  Fordern  und  Fördern ist  im  Sinne  der 
Sozialpartnerschaft und der Finanzierbarkeit unserer Sozialsysteme unabdingbar.

Der CGB lehnt aber entschieden alle Sanktionsmechanismen ab, die dazu führen, dass die 
finanzielle Unterstützung für das Existenzminimum bei Null liegt. Abgesehen davon, dass 
dies  den  verfassungsrechtlichen  Vorgaben  nicht  entsprechen  würde,  gilt,  dass  das 
menschliche Leben und die Würde unteilbar sind und nicht zur Verhandlungsmasse gemacht 
werden dürfen.

"Auch wo Reformen notwendig sind, müssen wir aus ethischen Gründen soziale Härten 
zwingend  vermeiden.  Wir  als  CGB fordern  die  Koalition  auf,  das  Existenzminimum als 
verfassungsgemäßen und moralischen Grundsatz in jedem Fall zu garantieren.”, erklärt der 
CGB Bundesvorsitzende Henning Röders. 

“Die Grundsicherung ist  ein existenzielles Sicherungsnetz. Sanktionen dürfen nicht dazu 
führen, ganze Familien in die Obdachlosigkeit oder zur Lebensmittelhilfe zu treiben und somit 
den  Wiedereinstieg  in  den  Arbeitsmarkt  langfristig  zu  blockieren.”,  ergänzt  der 
Generalsekretär des CGB Christian Hertzog.

Der CGB fordert die Bundesregierung auf, den Fokus nicht primär auf Einsparungen oder 
Sanktionierung, sondern auf die nachhaltige Integration - insbesondere Menschen, die 
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind - in den Arbeitsmarkt zu legen. 

Wichtige Aspekte für den CGB sind:

 Qualifizierung vor Kürzung: Investitionen in die gezielte  Aus- und Weiterbildung 
sowie in psychosoziale Betreuung müssen erhalten bleiben oder sogar verstärkt werden. 
Nur so kann dem Fachkräftemangel wirklich begegnet werden.

 Bestandsschutz für Lebensleistung: Die geplante Kopplung des Schonvermögens an 
die Lebensleistung ist grundsätzlich richtig. Wer lange eingezahlt hat, muss eine höhere 
finanzielle Sicherheit im Alter oder bei Arbeitslosigkeit genießen dürfen.

http://www.cgb.info/
mailto:cgb.bund@cgb.info


 Kein Generalverdacht: Jobcenter müssen personell so ausgestattet werden, dass sie 
ihrer Aufgabe als Partner der Arbeitssuchenden gerecht werden können, um sie zu 
begleiten, statt unter Generalverdacht zu stellen. Ein christlich-sozialer Ansatz setzt auf 
Vertrauen und individuelle Förderung.

Der  CGB wird die  Umsetzung der  Neuen Grundsicherung aufmerksam verfolgen und 
darauf drängen, dass die Würde des Menschen und das Prinzip der Subsidiarität in jeder 
Phase der Reform gewahrt bleiben.

Berlin, im Oktober 2025

Generalsekretär Bundesgeschäftsführerin
Christian Hertzog Anne Kiesow
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV versammelt ca. 60.000 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare, 

die in 253 lokalen Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die 

Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene. Der DAV ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem 

Deutschen Bundestag und der Bundesregierung zur Registernummer R000952 

eingetragen.  

 

 

Der DAV kritisiert am vorliegenden Referentenentwurf, dass an mehreren Stellen die 

Rechte der Betroffenen deutlich verkürzt werden sollen und damit u. a. gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen wird. 

Die Folge wird nicht zuletzt eine Zunahme von Gerichtsverfahren sein.  

 

Im Einzelnen: 

 

§ 7b Abs. 4 Erreichbarkeit 

 

Die Regelung ist problematisch für Leistungsberechtigte, die wegen der rechtlichen 

Voraussetzungen noch als erwerbsfähig gelten, tatsächlich aber akut nicht 

handlungsfähig sind.  

 

Betroffen wären beispielsweise akut handlungsunfähige Personen, bei denen in einem 

Zeitraum bis zu 6 Monaten eine erneute jedenfalls teilweise Erwerbsfähigkeit besteht 

oder Personen mit noch nicht ausreichend behandelten (insbesondere psychischen) 

Beschwerden, die nur wegen einer noch nicht erfolgten Therapie die Voraussetzungen 

einer vollen Erwerbsminderung noch nicht erfüllen. Auch Personen die wegen einer nur 

rezidivierenden depressiven Erkrankung mit einer teilweisen Erwerbsfähigkeit von 3 bis 

unter 6 Stunden als erwerbsfähig gelten, wären von der Vorschrift etwa dann negativ 

betroffen, wenn sie aufgrund ihrer Erkrankung nur vorrübergehend handlungsunfähig 

sind.  
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Die Folge der Regelung wäre dann nicht nur die Einstellung der Leistungen gegenüber 

den Betroffenen, sondern mit der Einstellung der Leistungen würde zugleich auch die 

Einstellung der Leistungen der Krankenversicherung drohen, da häufig die Beiträge 

nicht mehr gezahlt werden könnten und dadurch das Ruhen der Krankenversicherung 

eintritt. Die Regelung sieht keine Möglichkeit vor, solche medizinische Gründe als 

wichtigen Grund zu berücksichtigen.  

 

Problematisch ist auch die vorgesehene Fiktion der Nichterreichbarkeit in Fällen, in 

welchen ein Rechtsmittelverfahren gegen die Einladung oder den Minderungsbescheid 

wegen des Meldeversäumnisses eingelegt ist.  

 

Die Regelung sollte daher entsprechend ergänzt / abgeändert werden, da sie in der 

vorgesehenen Ausgestaltung mindestens im Wege einer verfassungskonformen 

Auslegung Ausnahmen zulassen muss. Insoweit drohen eine Vielzahl von 

Gerichtsverfahren mit entsprechendem Aufwand und Kosten. 

 

Ebenso erscheint die starre Frist von einem Monat als unverhältnismäßig und dürfte in 

vielen Fällen zu einem entsprechendem Verwaltungsmehraufwand führen. 

 

§ 10 Zumutbarkeit 

 

Nach bisherigem Recht konnte der Zumutbarkeit der Aufnahme einer Arbeit die 

Erziehung eines Kindes, das das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

entgegenstehen. Nunmehr soll die Zumutbarkeitsgrenze auf die Vollendung des  

1. Lebensjahres abgesenkt werden. Diese Gesetzesänderung stellt einen Eingriff in das 

Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 und 2 S. 1 GG dar, wonach die Familie unter dem 

besonderen Schutze der staatlichen Ordnung steht, und Pflege und Erziehung der 

Kinder das natürliche Recht der Eltern sind. Bisher wird in einer Vielzahl von Gesetzen 

auf die 3-jährige Kindererziehungszeit als Leitbild abgestellt  

(s. z. B. § 56 Abs. 1 S. 1 SGB VI, § 15 Abs. 2 S. 1 BEEG). Die geplante Absenkung 

hätte zur Folge, dass die Kindererziehung bei einkommensschwachen Familien oder 

bei Alleinerziehenden schon früh Dritten anvertraut werden müsste, sodass die 

Kindererziehung in den ersten Lebensjahren des Kindes vornehmlich zu einem Privileg 
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Wohlhabender werden könnte. Praktische Bedenken bestehen insbesondere auch 

wegen der bereits jetzt schon regional unzureichenden Betreuungsangebote.  

 

Unklar am Referentenentwurf bleibt, ob auch Arbeitende und ergänzend Leistungen 

Beziehende z. B. gehalten wären, etwa eine unbefristete Arbeitsstelle aufzugeben, um 

ein neues Arbeitsverhältnis mit höherer Wochenarbeitszeit einzugehen. 

 

12 Vermögen 

 

Die im wesentlichen abgesenkten, nunmehr gestaffelten Vermögensfreibeträge in § 12 

Abs. 2 S. 1 SGB II neu erscheinen aus verschiedensten Gesichtspunkten 

problematisch: 

 

So wird für die unter 31-jährigen nun ein niedrigerer Vermögensschutz als beim 

Vermögen nach § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII gewährt, welcher derzeit 10.000 € beträgt (§ 

1 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII).   

 

Mit den nun für jüngere Leistungsberechtigte und junge Familien gewährten 

Vermögensfreibeträgen dürften nur unzureichend Rücklagen gebildet werden können,  

 

Die abgesenkten Freibeträge dürften damit insbesondere gegen den Förderauftrag des 

BAföG sowie gegen den Grundsatz der Chancengleichheit im Bildungszugang  

(Art. 3 Abs. 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip) widersprechen. Denn sie 

ermöglichen insbesondere keine Bildung der für ein Auslandsstudienjahr in Ländern mit 

höherem Lebenshaltungskostenindex als der Bundesrepublik Deutschland  

(z. B. Frankreich, Vereinigtes Königreich) erforderlichen Rücklagen. Ein solches 

Studienjahr stellt eine nach § 2 Abs. 1a BAföG förderungswürdige Maßnahme dar und 

dient der beruflichen Qualifikation; die faktische Verhinderung der Eigenfinanzierung 

durch unangemesse niedrige Vermögensanrechnung verstößt damit gegen den 

Förderauftrag des BAföG sowie gegen den Grundsatz der Chancengleichheit im 

Bildungszugang. Auch reichen die geplanten Freibeträge nicht für den Erwerb eines 

Führerscheins, welcher gerade in Flächenstaaten für die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit und eines Studiums oder einer Ausbildung erforderlich ist. 
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Der Vermögensfreibetrag für junge Leistungsempfänger ist so gering, dass er bei 

langfristiger Vermögensbildung (z. B. Erwerb eines Kraftfahrzeugs als Voraussetzung 

beruflicher Mobilität, Finanzierung der eigenen Eheschließung oder Aufbau eines 

Altersvorsorgevermögens) die Leistungsgewährung ausschließen dürfte.  

 

Schließlich wird auch die gesetzlich vorgesehene Rückzahlungspflicht des zinslosen 

Darlehensanteils des BAföG (§ 17 Abs. 2 BAföG) faktisch konterkariert, weil das 

während der Förderphase angesparte und nach Beendigung des Studiums zur 

Rückzahlung erforderliche Vermögen bereits während des Bezugs auf die Leistung 

angerechnet und damit zur Aufzehrung gebracht wird. 

 

Die geltende Regelungssystematik verstößt daher in mehrfacher Hinsicht gegen den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie gegen den sozialstaatlichen Förderauftrag  

(Art. 20 Abs. 1 GG) und bedarf einer grundlegenden Anhebung und Zweckentkopplung 

der Vermögensfreibeträge für junge Erwachsene.  

 

§ 15 Potenzialanalyse und Kooperationsplan 

 

Die Neufassung des § 15 SGB II sieht in Absatz 4 vor, dass das erste Gespräch zur 

Erstellung der Potenzialanalyse und des Kooperationsplans grundsätzlich stets 

persönlich stattzufinden hat. Dies wird in der Praxis zu Problemen führen, da nicht in 

jedem Fall anhand der Aktenlage erkennbar ist, ob eine leistungsberechtigte Person in 

der Lage ist, Termine persönlich wahrzunehmen. Zwar besteht die Möglichkeit, von 

dem persönlichen Termin in begründeten Ausnahmefällen abzuweichen. Doch muss 

der diesbezügliche Grund von den Betroffenen dargelegt werden. Dies wird häufig 

gerade bei Personen mit psychischen Erkrankungen nicht o. w. erfolgen.   

 

§ 15a Verpflichtung 

 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll den Jobcentern die Möglichkeit einräumen, 

näher bezeichnete Verpflichtungen vorzunehmen, wenn eine leistungsberechtigte 

Person ohne wichtigen Grund eine Einladung zu einem Gespräch nicht wahrnimmt. 

Anders, als im geplanten § 15 Abs. 4 SGB II wird der Anwendungsbereich nicht auf das 
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erste Gespräch begrenzt, sodass Jobcenter ein Druckmittel auch dann haben, wenn ein 

(weiterer) Gesprächstermin nicht zwingend notwendig ist. 

Hier ist zu beachten, dass im Zusammenhang mit den verstärkten Sanktionen mit dem 

möglichen kompletten Wegfall der Regelleistung die nun als Verwaltungsakte 

erlassenen Handlungen der Behörde zu einem erheblichen Mehraufwand sowohl für die 

Rechtsstellen der Behörden wie auch die Gerichte im einstweiligen Rechtsschutz 

führen können. 

 

§ 22 Bedarfe für Unterkunft und Heizung II und § 35 SGB XII 

 

§ 22 Abs. 4 (neu) ist hinsichtlich des neu gefassten Satzes 6 zu unbestimmt. Unklar ist, 

ob Satz 6 nur die Nettokaltmiete betrifft oder die Bruttokaltmiete, also die kalten 

Betriebskosten umfasst, was die übliche Auslegung für den Begriff „Kosten der 

Unterkunft“ wäre. Es ist zudem unklar, ob sich die Regelung nur auf den Preis pro 

Quadratmeter bezieht oder auf die gesamte Grundmiete. 

 

Es bräuchte zudem eine klare Regelung der abstrakten Angemessenheit Die insoweit 

vorgesehene Satzung nach §§ 22a ff. SGB II gibt es aber in sehr vielen Kommunen 

nicht, in Berlin seit 2015 etwa nicht mehr. 

 

Die abstrakte Angemessenheit umfasst auch, so hat das BSG in den Entscheidungen 

vom 17.09.2020, B 4 AS 22/20 R, Rn. 38 und vom 03.09.2020, B 14 AS 37/19 R in Rn. 

27 zuletzt festgestellt, dass zu den ermittelten Daten Wohnungen tatsächlich verfügbar 

sein müssen. Hier gibt es bisher keine ausreichenden Daten, die nicht auf 

Bestandswohnungen errechnet werden, was zu großen Rechtsprechungsproblemen 

führte. Aktuell wird häufig die Wohngeldtabelle herangezogen, manchmal zuzüglich  

10 %. Für Berlin wären dies beispielsweise für Alleinstehende 511 € bzw. 562,10 €. 

Allerdings bestehen ebenfalls wenig Daten darüber, ob zu entsprechenden Mieten 

Neuvertragswohnungen überhaupt anmietbar wären. Der IBB Wohnungsmarkt-Report 

für Berlin aus dem Jahr 2024 weist beispielsweise 15,74 € nettokalt pro Quadratmeter 

aus. Addiert man den Betriebskostenspiegelwert 2023 hinzu (2,51 €/qm), ergäbe dies 

912,50 € bei 50 qm, die als angemessen für eine Person gelten. Dieser Betrag liegt nun 

schon beim mehr als 1,5-fachen der Wohngeldtabellenwerte. 
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Hinzu kommt, dass die Praxis zeigt, dass SGB II-Leistungsempfänger in einem sehr 

angespannten Wohnungsmarkt große Schwierigkeiten haben überhaupt eine der wenig 

verfügbaren, günstigen Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt zu erhalten und 

das WBS-Segment auf solchen Wohnungsmärkten sehr begrenzt ist.   

 

§ 31a Abs. 7 SGB II 

 

Der in § 31a Abs. 7 SGB II neu vorgesehene vollständige Wegfall des Regelbedarfs bei 

Nichtaufnahme einer zumutbaren Arbeit dürfte mit dem Grundgesetz unvereinbar sein. 

So erachtet das Bundesverfassungsgericht eine Leistungsminderung nur bedingt für 

zulässig, weil durch Leistungsminderungen das unmittelbar aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. 

Art. 20 Abs. 1 GG abgeleitete Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums betroffen ist (s. hierzu Urt. v. 09.02.2010, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 

und 1 BvL 4/09, Ls. 1 und 2). 

 

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 05.11.2019, 1 BvL 7/16 über die 

Sanktionen entschieden. Es hat Einschränkungen des Leistungsanspruches zwar 

grundsätzlich gebilligt, nicht ohne jedoch zunächst auf die negativen Wirkungen der 

Sanktionen auf Betroffene hinzuweisen (Rn. 65). 

Zu beachten ist, dass bei ausbleibender Regelleistung insbesondere kein 

Stromabschlag und keine Telefonrechnung bezahlt werden können. Dies führt dann 

bald zu Stromsperrungen und Telefon- und Internetsperrungen, was erhebliche 

desintegrative Wirkung für die Arbeitsmarkteingliederung hat: Wer keinen Strom, kein 

Telefon und kein Internet hat, kann sich nicht bewerben, schlimmstenfalls nicht einmal 

das Jobcenter anrufen, hat keinen Zugang zu Online-Fahrtickets und ist von der 

Nutzung von Online-Bankkonten ausgeschlossen.   

  

Die Regelung stützt sich auf Rn. 209 der Entscheidung. Allerdings gibt es einen 

entscheidenden Formulierungswechsel. Das Bundesverfassungsgericht schreibt, dass 

der vollständige Leistungsentzug zu rechtfertigen wäre, „wenn und solange 

Leistungsberechtigte es selbst in der Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen 

angebotenen zumutbaren Arbeit (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II) ihre 

menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar durch die Erzielung von 

Einkommen selbst zu sichern“  
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Voraussetzung für den vollständigen Leistungsentzug ist also, dass die angebotene 

zumutbare Arbeit zu einer tatsächlichen und unmittelbaren Sicherung der 

menschenwürdigen Existenz führen muss. Es wurde diesbezüglich der Vergleich mit 

der Situation angestellt, dass „keine Bedürftigkeit vorliegt, weil Einkommen oder 

Vermögen aktuell verfügbar und zumutbar einsetzbar sind“. Bedürftigkeit besteht aber 

erst dann nicht, wenn die vorhandenen Mittel ausreichen, den Bedarf vollständig zu 

sichern. Je nach Bedarfslage ist eine vollständige Unterhaltssicherstellung von der 

Höhe der erzielbaren Einnahmen abhängig, sodass nicht jede Arbeit das 

entsprechende Sicherungsniveau bietet. Gleichwohl differenziert der Referentenentwurf 

nicht, sondern bezieht jede „zumutbare Arbeit“ ein. Konsequenz wäre, dass der 

Regelbedarf (der beispielsweise für alleinstehende Hilfebedürftige seit dem 01.01.2024 

563,00 EUR beträgt, siehe. § 2 der RBSFV 2024 ) auch dann vollständig entfallen 

könnte, wenn lediglich die Aufnahme einer geringfügigen und damit nicht 

bedarfsdeckenden Arbeit abgelehnt wird. In einem solchen Falle würde ein 

vollständiger Leistungsentzug jedoch den vom BVerfG aufgestellten Grundsätzen 

widersprechen.   

 

§ 32 Meldeversäumnisse 

 

Es wird nicht ausreichend geregelt, wann ein Meldeversäumnis als wiederholt gilt. So 

bleibt nicht ausgeschlossen, dass auch bei sehr langen Zeiträumen zwischen den 

Meldeversäumnissen eine Sanktion droht, was nicht sachgerecht wäre. Es wird 

angeregt, eine mit § 31a Abs. 1 S. 4 und 5 SGB II Fassung vor 2024 vergleichbare 

Regelung zu schaffen und festzulegen, dass ein Meldeversäumnis nicht als wiederholt 

gilt, wenn das vorangegangene Meldeversäumnis länger als ein Jahr zurückliegt.  

Auch begegnet die vorgesehene Streichung des geltenden § 32 Abs. 1 S. 2 SGB II 

unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten Bedenken, soweit die Berücksichtigung 

eines wichtigen Grundes für das wiederholte Meldeversäumnis ausgeschlossen ist. 

 

§ 32a  

 

§ 32a Abs. 1 SGB II ermöglicht den Leistungsentzug bei mehrfachen 

Meldeversäumnissen die Entziehung des Leistungsanspruchs in Höhe des 
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Regelbedarfs. Der Regelungsentwurf steht im Widerspruch zur Entscheidung des BSG 

in seinem Urteil vom 29.04.2015 (B 14 AS 19/14 R, Rn. 46 f.), dass zumindest nach der 

dritten gleichlautenden, erfolglosen Meldeaufforderung das Jobcenter seine 

Vorgehensweise überprüfen müsse, da es nicht Ziel der Meldeaufforderungen sei, 

durch eine hohe Anzahl von Meldeversäumnissen den Anspruch der Meldepflichtigen 

auf Alg II zu mindern oder gar zu beseitigen.  

Auch hier sollte zudem eine Klarstellung erfolgen, dass länger zurückliegende 

vorangegangenen Meldeversäumnissen außer Betracht zu bleiben haben. 

 

§ 41a  

 

Die vorgesehene Präklusionswirkung schon zum Ende des Widerspruchsverfahrens ist 

abzulehnen. Sie verkürzt die Rechte der Betroffenen unangemessen. Der nach der 

aktuellen Entscheidung des BSG (B 4 AS 64/11 R vom 29.11.2022) geltenden 

Grundsatz, dass Unterlagen bis zum Abschluss der Berufungsinstanz nachgereicht 

werden können, wenn die Frist vorher nicht durch das Gericht gem. § 106a SGG 

verkürzt worden ist, sollte beibehalten werden. 

 

Ein Verschulden wird nicht ausreichend berücksichtigt. Der Verweis auf eine mögliche 

Wiedereinsetzung in der Entwurfsbegründung greift zu kurz. Die Voraussetzungen für 

eine Wiedereinsetzung sind zu streng, um in den vorliegenden Fällen Situationen 

mangelnden Verschuldens angemessen erfassen zu können.  
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Stellungnahme 
dbb beamtenbund und tarifunion

Einleitung:

Die geplanten Maßnahmen können dazu beitragen, den Grundsatz „Fördern und 
Fordern“ wieder lebendig zu machen und damit die Arbeitsmarktintegration deut-
lich zu verbessern. Das ist positiv zu bewerten.

Seit Jahren steht insbesondere der Bereich Markt & Integration der Jobcenter – 
und damit die Beschäftigten im Vermittlungsbereich – stark im Fokus von Politik 
und Gesellschaft.

Ohne sachliche Gründe wird in äußerst kurzen zeitlichen Abständen – abhängig 
von gesellschaftlicher Stimmung und politischen Mehrheitsverhältnissen – der Fo-
kus sowie die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Arbeit in der Vermittlung ver-
ändert.

Aus Sicht des dbb ist es zielführender, klare gesetzliche Leitplanken zu formulieren 
und auf eine übermäßige Detailregulierung zu verzichten. Die Beschäftigten der 
Jobcenter haben (spätestens im Zuge der Flüchtlingsbewegungen infolge des Uk-
rainekriegs) bewiesen, dass sie seit Einführung des SGB II auch Menschen mit kom-
plexen Unterstützungsbedarfen erfolgreich in Arbeit integrieren konnten. Dies ge-
lang stets dann am besten, wenn ausreichend Zeit für eine qualitativ hochwertige 
Beratung zur Verfügung stand. Individuelle Lebenslagen – etwa Alter, gesundheit-
liche Einschränkungen, Betreuungspflichten u.v.m. – wurden dabei mit Qualifizie-
rungsmöglichkeiten oder der Vermittlung in Arbeit in Einklang gebracht.

Hemmend wirkt seit Jahren vor allem die unzureichende Personalausstattung und 
die begrenzte Mittelausstattung im Verwaltungskostenbudget der Jobcenter, 
wodurch eine kontinuierliche und individuelle Beratung erschwert wird.

Maßnahmen wie der „Job-Turbo“ führen kurzfristig eher zu Mehraufwand. Der 
tatsächliche Erfolg zeigt sich – wie aktuell sichtbar – erst durch kontinuierliche Be-
ratung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Leistungsbeziehenden.
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Im Einzelnen: 

A. Zu Artikel 1 (Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 3 (§ 2 Absatz 2)

Das SGB II zielt u. a. darauf ab, Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu über-
winden, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern sowie Nachteile aus-
zugleichen.

Dieser Grundsatz wird in § 2 Absatz 2 insoweit konkretisiert, dass eine Erwerbstä-
tigkeit in dem Umfang aufzunehmen ist, so dass die Hilfebedürftigkeit des Hilfe-
bedürftigen bzw. der gesamten Bedarfsgemeinschaft vollständig überwunden 
wird. Das schließt die Aufnahme einer Vollzeittätigkeit ein.

Eingeschränkt wird dies durch die individuelle Zumutbarkeit, was die Einzelfallprü-
fung eröffnet.

Diese ist im besonderen Maße angezeigt, wenn es um die Erfüllung von Familien-
pflichten geht. Insbesondere Frauen arbeiten überproportional in Teilzeit und 
übernehmen Kinderbetreuung, Pflege von Zu- und Angehörigen und Familienauf-
gaben.

Die neue Regelung setzt Vollzeit als Standard voraus, ohne die Realität von Müt-
tern bzw. pflegenden Angehörigen zu berücksichtigen. Es besteht ein gesteigertes 
Risiko, dass Sanktionen gegen Mütter und pflegende Angehörige erhoben werden, 
wenn diese nicht Vollzeit arbeiten.

Es wird daher angeregt, in den Durchführungshinweisen bzw. Dienstanweisungen 
die Thematik aufzugreifen und für die Herausforderungen zu sensibilisieren.

Zu Nummer 5 (§ 3a neu)

In § 3a Absatz 1 neu manifestiert sich der Grundgedanke des „Fördern und For-
dern“ des SGB II.

Die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit hat Vorrang vor der Leistungsgewäh-
rung. Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass eine entsprechende Ver-
mittlung Zeit in Anspruch nehmen kann und eine Leistungsgewährung im Rahmen 
der Grundsicherung dennoch erforderlich ist.

Stringent ist, dass der Vermittlungsvorrang auch gegenüber anderen Eingliede-
rungsmaßnahmen gilt.
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Eine Ausnahme hiervon besteht für Personen, die das 30. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, um nachhaltige Maßnahmen, die die Integrationschancen für die 
Zukunft verbessern, durchführen zu können.

Allerdings bedarf es auch einer Ausnahme für lebensältere Erwerbsfähige, um In-
tegrationsmaßnahmen durchführen zu können.

So ist auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit zu lesen, dass „zwei von 
fünf Betrieben gar keine Mitarbeiter mehr, die älter als 50 Jahre sind, beschäftigen. 
Jedes siebte Unternehmen gibt in Umfragen offen zu, grundsätzlich keine Älteren 
einzustellen, gemäß Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)“.

Trotz Fachkräftemangel sind Unternehmen und der öffentliche Dienst nur bedingt 
bereit, lebensältere Erwerbsfähige einzustellen. Aufgrund der Qualifikation sowie 
langer Berufserfahrung machen höhere Lohnkosten sowie die vermeintliche 
Krankheitsanfälligkeit im Alter sie als Arbeitnehmer unattraktiv.

2029 wird die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre abgeschlossen sein. 
Sollten Lebensältere nicht mehr in Arbeit vermittelt werden können, bleibt ihnen 
nur die vorzeitige „Flucht“ in die Rente mit Abschlägen, was einer faktischen Ren-
tenkürzung gleichkäme.

Zu Nummer 8 (§ 7b Absatz 4 neu)

Die Regelung stellte eine folgerichtige Erweiterung des Erreichbarkeitsbegriffes 
aufgrund des neuen § 32a dar.

Zu Nummer 9 (§ 10)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nummer 3)

Bei der Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme wird das Lebensalter des Kindes von 
drei auf ein Jahr abgesenkt, soweit eine Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist.

Aus frauenpolitischer Sicht wird hier eine Regelung geschaffen, die vor allem Müt-
ter und besonders Alleinerziehende hart trifft.

Die Neuregelung erhöht den Druck, führt zu Vereinbarkeitsproblemen und ver-
schärft finanzielle Abhängigkeiten.

Es werden grundsätzlich fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder nicht mit-
gedacht. Fraglich ist, wie nachgeprüft werden kann und soll, inwieweit Betreu-
ungsplätze vorhanden sind und in welchem Umkreis/Pendelbereich der/die Er-
werbsfähige Betreuungseinrichtungen anfragen muss. Fakt ist, dass es bundes-
weit zu wenig Ganztagskinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren gibt.
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Auch hier tragen Frauen aufgrund ihrer vermehrten Familienpflichten ein hohes 
Sanktionsrisiko.

Es wird daher angeregt, die Neuregelung zu überdenken und das Kindesalter für 
die Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme anzuheben.

Fraglich ist auch, wie eine Umsetzung erfolgen soll. Sollen die Beschäftigten der 
Jobcenter diese Personengruppe künftig früher und intensiver beraten, bedeutet 
dies einen Aufgabenzuwachs, für den keine zusätzliche Personalausstattung vor-
gesehen ist. Zudem kann eine erfolgreiche Eingliederung ohne ausreichende Be-
treuungsmöglichkeiten vor Ort nicht gelingen. Bisher bestand Kontakt zu Erzie-
henden, sobald die Kinderbetreuung gesichert war, dann konnte die Eingliederung 
in Arbeit beginnen.

Zu § 10 Absatz 1 Ziffer 4 (unverändert)

Frauen leisten über 70 % der häuslichen Pflege. Die Beibehaltung dieser Ausnah-
meregel ist positiv zu bewerten, da sie Nachteile für pflegende Frauen verhindern 
kann.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Nummer 5)

Die Aufnahme der Prüfung, ob die Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit zu ei-
ner Beendigung der Hilfebedürftigkeit führt, erscheint durchaus angezeigt. Die Er-
probungsphase von einem Jahr in der Selbstständigkeit, um den Lebensunterhalt 
zu bestreiten, ist angemessen. Die Möglichkeit der Verweisung auf eine andere 
selbstständige Tätigkeit oder eine Beschäftigung ist folgerichtig. Letztlich kann so 
ein Missbrauch durch „Flucht“ in die Selbstständigkeit vermieden werden.

Es erfolgt die Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der selbstständigen Tä-
tigkeit sowie der persönlichen Eignung des leistungsberechtigten Erwerbsfähigen 
zur Selbstständigkeit. Ersteres setzt die Fähigkeit der Mitarbeitenden im Bereich 
der Grundsicherung voraus, wirtschaftliche Prognosen zu erstellen und Bilanzen 
auszuwerten. Letzteres bedarf der Einschätzung, ob Bildungsstand bzw. Berufser-
fahrung für die gewählte selbstständige Tätigkeit ausreichen. Hierfür bedarf es be-
sonders geschulter Mitarbeitender.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Es wird klargestellt, dass die Regelungen zur Zumutbarkeit auch für die Teilnahme 
an Integrations- und Berufssprachkursen gelten.
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Die Begründung: „Insbesondere für Frauen mit Migrationshintergrund ist der 
möglichst frühzeitige Spracherwerb regelmäßig ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
in den Arbeitsmarkt.“ geht an der Realität vorbei, für Männer und Frauen ist das 
Erlernen der Sprache gleichermaßen ein wichtig, um eine Arbeit ausüben zu kön-
nen.

Zu Nummer 10 (§ 12)

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Satz 3 neu)

Trotz der Streichung der Karenzzeit für die Verwertung von Vermögen wurde sie 
bei Wohneigentum für ein Jahr entsprechend der Regelung zur Zahlung von 
Wohnkosten für ein Jahr beibehalten. Aufgrund des erheblichen Eingriffs in Eigen-
tumsrechte ist das angezeigt.

Zu Buchstabe c (Absatz 2)

Die Höhe des Freibetrags wird künftig an das Lebensalter geknüpft. Je höher das 
Lebensalter ist, desto höher ist der Vermögensfreibetrag. Damit wird die Lebens-
leistung anerkannt. Wer länger gearbeitet hat, kann auch mehr Vermögen bilden.

Allerdings erscheint die erste Stufe (bis zum 30. Lebensjahr) doch sehr weit gefasst. 
Es wird angeregt, eine weitere Stufe vor Erlangen der Erwerbsfähigkeit einzufügen 
und die Freibeträge in den Altersstufen jeweils zu erhöhen. Eine Systematik, wie 
die Altersgruppen und die dazugehörigen Freibeträge festgelegt wurden, ist nicht 
erkennbar.

Aus frauenpolitischer Sicht trifft die Regelung junge Frauen, junge Mütter und Al-
leinerziehende hart. Sie haben oft geringe Rücklagen und die, die sie sich schaffen 
konnten, um den Lebensunterhalt, Aufwendungen für das Kind und den Start in 
ein eigenständiges Leben zu finanzieren, würden bis auf 5.000 € abgeschmolzen, 
so dass eine finanzielle Eigenständigkeit hinausgeschoben wird und das Risiko der 
Hilfebedürftigkeit steigt.

Der Vermögensschutz sinkt genau in Lebensphasen, in denen Frauen besonders 
vulnerable sind (Schwangerschaft, frühe Mutterschaft).

Zu Buchstabe d (Streichung Absatz 3)

Die Karenzzeit von einem Jahr für die Verwertung des Vermögens entfällt, damit 
fokussiert sich die Grundsicherung wieder auf wirklich Bedürftige.
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Zu Nummer 11 (§ 14 Absatz 2)

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 4 neu)

Die Neuregelung wertet der dbb als positiv. Personen mit komplexen Bedarfen in 
den Bereichen Gesundheit, Rehabilitation, Arbeit, Wiedereingliederung und Le-
benshilfe können so umfangreiche Unterstützung erhalten und den entsprechen-
den Leistungsträgern zugewiesen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass für diesen umfassenden neuen Aufgabenbereich 
ein ausreichend geschultes Personal vorhanden sein muss, das weiß, welche Maß-
nahmen bei anderen Leistungsträgern möglich sind und welche Voraussetzungen 
der Leistungsberechtigte mitbringen muss. Es wird angeregt, dass zur Aufgaben-
erfüllung Fallmanager/innen fort- und weitergebildet und für die Vielfalt der Her-
ausforderungen sensibilisiert werden.

Zu Nummer 12 (§ 15)

Der dbb begrüßt die Änderungen in § 15. Er ist Ausfluss des Grundgedankens des 
SGB II „Förderns und Forderns“. Mit der Konkretisierung der Potenzialanalyse und 
des Kooperationsplans hat der erwerbsfähige Leistungsberechtigte die Möglich-
keit, seine konkreten Fähigkeiten einzubringen, und hat einen Handlungsleitfaden 
für seine Mitwirkung, um Maßnahmen zur Leistungskürzung zu vermeiden.

Für das Gespräch zur Potenzialanalyse und für die Erstellung des Kooperations-
plans besteht die Mitwirkungspflicht.

Die geplante Stärkung der Verbindlichkeit bedingt zwangsläufig eine Verschär-
fung der Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Dies muss sich in der Personalpla-
nung widerspiegeln, da Verwaltungsaufwand und administrative Tätigkeiten zu-
lasten der Beratungskapazitäten zunehmen.

Zu Nummer 13 (§ 15a)

Die Agentur für Arbeit kann bei fehlender Mitwirkung den Leistungsberechtigten 
durch Verwaltungsakt mit Rechtsfolgenbelehrung zur entsprechenden Mitwir-
kung auffordern. Dabei müssen die entsprechenden Verpflichtungen hinreichend 
konkret dargestellt sein. Grundsätzlich ist das eine Ausgestaltung des „Forderns“.

Das Schlichtungsverfahren fällt hier ganz weg. Allerdings sollte vor Erlass eines 
Verwaltungsaktes dem Leistungsberechtigten die Möglichkeit gegeben werden, 
zum Versäumnis Stellung zu nehmen, da gegebenenfalls veränderte Lebensum-
stände eine andere Entscheidungsmöglichkeit eröffnen.
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Zu Nummer 16 (§ 16e)

Zu Buchstabe b (Absatz 1 und 2)

Mit der Änderung des § 16e SGB II werden die Zugangsvoraussetzungen zur Förde-
rung erleichtert, um mehr Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf eine 
Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. Das wird vom dbb uneingeschränkt 
begrüßt.

Zu Nummer 17 (§ 16h Absatz 1)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

Hier wird die besondere Förderung schwer zu erreichender junger Menschen unter 
25 Jahre geregelt. Es wird nicht nur die schulische, ausbildungsbezogene oder be-
rufliche Qualifikation geprüft und entsprechend gefördert, sondern es sollen auch 
Lebensumstände, Familienprobleme, Wohnverhältnisse u. ä. berücksichtigt und 
Lebenshilfe gegeben werden. Eine zu begrüßende Regelung, um junge Menschen 
nicht zu verlieren.

Aus frauenpolitischer Sicht ist die besondere Förderung junger Menschen unter 
Einbeziehung der Lebensumstände positiv zu bewerten. Junge Mütter unter 25 
könnten von stärkeren Förderangeboten profitieren.

Zu Nummer 20 (§ 22)

Die Änderungen dienen dem Ziel, die Anerkennung unverhältnismäßig hoher Auf-
wendungen für die Unterkunft weitgehend zu vermeiden.

Es wird auch für die Karenzzeit ein Höchstbetrag für die Kosten eingeführt. Über-
steigen die Kosten der Unterkunft die angemessenen Kosten um das Eineinhalbfa-
che, werden sie bereits in der Karenzzeit darauf beschränkt. Das scheint gerecht-
fertigt, auch um Missbrauch zu vermeiden.

Schwierig ist die Verpflichtung des Leistungsberechtigten zur Rüge bei Mieterhö-
hungen. Zum einen ist für den Laien schwer erkennbar, ob die Mieterhöhung 
rechtmäßig ist, zum anderen löst die Prüfung durch Rechtskundige Kosten aus, die 
der Leistungsberechtigte möglicherweise nicht tragen kann, denn auch Beratungs-
bzw. Prozesskostenbeihilfe werden nur bei Erfolgsaussicht gewährt. Anderweitige 
kostenlose Beratungsstrukturen sind nicht vorhanden.
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Die Jobcenter haben nicht die gesetzliche Aufgabe, Mietpreisüberhöhungen oder 
Mietwucher zu bekämpfen und sind hierfür weder personell noch fachlich ausge-
stattet. Diese Problematik muss politisch an anderer Stelle gelöst werden.

Würde ein Jobcenter die Betroffenen auffordern, rechtliche Schritte nach §§ 556d 
und 556g BGB einzuleiten, entstünde ein erheblicher zusätzlicher Beratungsauf-
wand, der weder fachlich noch quantitativ von den Mitarbeitenden geleistet wer-
den kann und der in keinem Verhältnis zum zu erwartenden Erfolg stünde. Zudem 
würde die Justiz durch eine Vielzahl solcher Verfahren zusätzlich belastet

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

Die geplante Einführung einer neuen abstrakten Angemessenheitsprüfung wird in 
der Praxis zu einem erheblichen Arbeitsanstieg führen. Zudem wird die Kommuni-
kation mit Leistungsbeziehenden aufgrund der komplexen Regelungen deutlich 
schwieriger.

Zu Nummer 26 (§ 31)

Durch die in § 15a geschaffene Möglichkeit, direkt Pflichten mittels Verwaltungs-
aktes zu fordern, können Pflichtverletzungen bei fehlenden Eigenbemühungen 
bzw. fehlenden Nachweisen hierüber oder bei fehlender Mitwirkung oder Nichter-
füllung des Kooperationsplanes sofort als Pflichtverletzung festgestellt werden. Ei-
ner erneuten Aufforderung zur Erbringung von Nachweisen bedarf es nicht. Das 
verkürzt die Verfahren und führt zur zeitnahen Ahndung von Verstößen.

Zu Nummer 27 (§ 31a)

Bei Pflichtverletzungen wird das Grundsicherungsgeld der Regelleistung um 30 
Prozent vermindert. Die stufenweise Absenkung wurde abgeschafft.

Es ist zu erwarten, dass eine erneute Verschärfung der Sanktionen in den Jobcen-
tern zu erhöhtem Diskussionsbedarf und teilweise zu aggressivem Verhalten füh-
ren wird. Hier gilt es, die Beschäftigten der Jobcenter wirksam zu schützen und im 
Verwaltungskostenbudget ausreichende Mittel für Sicherheitsmaßnahmen vorzu-
sehen (z. B. Einkauf von Sicherheitsdienstleistungen).

Der dbb hält hier die Einführung einer vorgeschalteten Absenkungsstufe in einer 
für den Einzelnen spürbaren Höhe für geboten. Auch wenn es sich hierbei nicht um 
eine Strafe handelt, spräche die Gesetzessystematik für ein mehrstufiges Verfah-
ren, da bei anderen Maßregelungen/Strafen auch nicht sofort auf das Höchstmaß 
zurückgegriffen wird.
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Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Die gesonderte Erwähnung psychisch erkrankter Menschen erscheint aus prakti-
scher Sicht realitätsfern und entbehrlich. Sind dem Jobcenter psychische Erkran-
kungen oder Einschränkungen bekannt, werden diese bereits im Integrationspro-
zess und bei der Umsetzung von Leistungsminderungen berücksichtigt. Die expli-
zite gesetzliche Hervorhebung wirft daher die Frage auf, welche konkreten Ände-
rungen damit beabsichtigt sind.

Zu Buchstabe d (Absatz 7)

Wird eine zumutbare Arbeit durch den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wil-
lentlich nicht aufgenommen, so entfällt der Anspruch auf die Regelleistung.

Es ist fraglich, ob diese Regelung verfassungsgemäß ist. Aus Artikel 1 Absatz 1 i. V. 
m. Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz ergibt sich der Anspruch auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums, soweit Bedürftigkeit besteht. Mit-
wirkungspflichten und Sanktionen (also Leistungsminderungen aufgrund von 
Pflichtverletzungen) sind Grundrechtseingriffe, deren Zulässigkeit zu prüfen ist. 
Inwieweit eine 100-prozentige Streichung des Regelunterhaltes zulässig ist, kann 
diesseits nicht abgeschätzt werden.

Die Gefahr der Wohnungslosigkeit ist jedoch durch die Weiterzahlung der Kosten 
für Unterkunft und Heizung an die direkten Vertragspartner gebannt.

Zu Nummer 30 (§ 32a neu) 

Es wird auf die Ausführungen zu § 31 a Absatz 7 verwiesen. 

Zu Nummer 36 (§ 44f Absatz 6 neu)

Der Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) hat sich als zusätzlicher Finanzierungsweg für För-
derungen nach § 16i SGB II bewährt. Er konnte bisher lediglich für das Förderin-
strument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in Anspruch genommen werden. Er soll auf 
weitere Instrumente (Eingliederungszuschuss, Einstiegsgeld und Eingliederung 
von Langzeitarbeitslosen) ausgeweitet werden. Das ist positiv zu bewerten. Arbeit 
zu fördern, ist sinnvoller, als Passivleistungen zu zahlen.

Zu Nummer 37 (§ 50b neu)

In § 50b wird geregelt, was selbstverständlich sein sollte: die Anwendung neuer 
Technologien/Digitalisierung zur Vereinfachung von Arbeits- und Verwaltungs-
verfahren, digitale nutzerfreundliche Anwendungen zur Vereinfachung der Ver-
fahren für Bürgerinnen und Bürger, Automatisierung.
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Der dbb weist darauf hin, dass bei allen technischen Neuerungen die Arbeitneh-
menden mitgenommen und ausreichend Schulungen zu neuen Technologien 
durchgeführt werden müssen. Bei Wegfall von Aufgabenfeldern durch Digitalisie-
rung sind den betroffenen Arbeitnehmenden angemessene Umsetzungsmöglich-
keiten, Fort- und Weiterbildungen anzubieten.

Im Zusammenhang mit der geplanten Einführung des § 50b SGB II ist sicherzustel-
len, dass die damit verbundenen finanziellen Mehraufwendungen im Verwal-
tungskostenbudget berücksichtigt werden. Die Finanzierung notwendiger IT-An-
passungen erfolgte bisher nachgelagert über mit dem BMAS abgestimmte IT-Pau-
schalen. Der dbb fordert daher eine bedarfsorientierte, mit den Bedarfsträgern 
und dem BMAS abgestimmte Weiterentwicklung und Erprobung der Systeme.

Zu Nummer 40 (§ 62a neu)

Schon jetzt informieren die Jobcenter die Zollbehörden bei konkretem Verdacht 
auf Schwarzarbeit oder Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn. Soll eine 
verpflichtende Meldung aller Verdachtsfälle eingeführt werden, bedarf es einer 
deutlichen Personalaufstockung. Auch bei den Zollbehörden müsste entsprechen-
des Personal bereitgestellt werden, um die zusätzlichen Meldungen bearbeiten zu 
können. Da Jobcentern keine Befugnisse zur Observation zustehen, ist ein konkre-
ter Verdachtsmoment Voraussetzung – was in der Praxis selten gegeben ist.

B. Zu Artikel 5 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 3)

Positiv aus frauenpolitischer Sicht ist, dass Kindererziehungszeiten versicherungs-
pflichtig sind. Rentenpunkte für Mütter bleiben erhalten. Eine Verschlechterung 
der Rentenbiografien tritt nicht ein.

C. Weitere Anmerkungen:

Die Unterhaltsregelungen (§§ 249, 250 FamFG) bleiben weitgehend unverändert.

Wesentlich ist die Beibehaltung der Erklärungen zu Kindeseinkommen, Unter-
haltsansprüchen und Leistungen nach UVG.

Die meisten Unterhaltsberechtigten und Unterhaltsvorschuss-Beziehenden sind 
Frauen. Damit bleibt für sie die Grundsicherung stabil, was aus frauenpolitscher 
Sicht positiv zu bewerten ist. Eine Benachteiligung tritt nicht ein, es wurden aber 
auch keine Verbesserungen vorgenommen.
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Fazit: 

Das 13. Änderungsgesetz zum SGB II birgt aus Sicht des dbb insbesondere auf-
grund der Verschärfung der Sanktionsregelungen, des Wegfalls der Karenzzeit 
beim Schonvermögen sowie der neuen abstrakten Angemessenheitsregelung bei 
den Kosten der Unterkunft und Heizung ein erhebliches Konfliktpotenzial.

Dies könnte das ohnehin angespannte öffentliche Bild der Jobcenter weiter ver-
schärfen. Um die vorgesehenen Maßnahmen rechtssicher, bürgerorientiert und 
fachlich hochwertig umsetzen zu können, sind ein deutlicher Personalzuwachs 
und eine Erhöhung der Mittelzuteilung zwingend erforderlich. Nur bei ausreichen-
der personeller und finanzieller Ausstattung können individuelle Beratungen mit 
angemessenen Zeitressourcen gewährleistet, komplexe Entscheidungen nachvoll-
ziehbar erläutert und damit Akzeptanz und Vertrauen in die Arbeit der Jobcenter 
nachhaltig gestärkt werden.
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I. Zusammenfassung  

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende stand in den letzten Jahren bereits unter erheblichem 

Veränderungsdruck, verschiedene (Teil-)Reformen haben Anliegen aufgegriffen, die dem DCV 

wichtig waren und sind. Bei der erneuten Weiterentwicklung des SGB II müssen die Lebensrea-

litäten von Menschen im Leistungsbezug beachtet und eine nachhaltige Verbesserung ihrer Er-

werbs- und Teilhabemöglichkeiten erreicht werden. Wer Grundsicherung bezieht, hat in über 80 

Prozent der Fälle multiple Vermittlungshemmnisse. Langzeiterwerbslose sind daher auf eine 

passgenaue Förderung angewiesen, da sich mit jedem zusätzlichen Hemmnis die Abgangswahr-

scheinlichkeiten für erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus dem Leistungsbezug in Erwerbstä-

tigkeit innerhalb eines Jahres in etwa halbiert. 

Die Bundesregierung hat es sich im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, die Grundsicherung so 

umzugestalten, dass Vermittlung in Erwerbsarbeit als vorrangige Aufgabe der Grundsicherung 

für Arbeitssuchende gestärkt wird. Die Jobcenter sollen Mitwirkung besser einfordern können, 

zugleich sollen die arbeitslosen Personen aber auch besser auf dem Weg in den Arbeitsmarkt 

unterstützt werden. Sie erhofft sich dabei ab 2026 Einsparungen im SGB II, indem Menschen 

ihren Lebensunterhalt dauerhaft aus eigenen Kräften sichern. Konstatiert wird, dass die Jobcen-

ter bereits über eine Vielzahl von Förderinstrumenten für die Qualifizierung und Weiterbildung 

verfügen. Der Referentenentwurf stellt hier richtige Weichen, wenn er den Zugang zur Beschäf-

tigungsförderung nach § 16 e SGB II erleichtert, Menschen mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen besser fördern will und die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit mit an-

deren Leistungsträgern insbesondere für Jugendliche stärkt.  

Eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration dieser Gruppe kann nur gelingen, wenn genügend Mit-

tel im Haushalt für Eingliederung und Vermittlung hinterlegt sind. Die Verankerung des Passiv-

Aktiv-Transfers ist ein wichtiger Schritt, die finanziellen Spielräume für die Eingliederung in Ar-

beit zu stärken. Ergänzend ist jedoch eine ausreichende Mittelausstattung im Bundeshaushalt 

für Eingliederungs- und Verwaltungsaufgaben der Jobcenter erforderlich, denn die Verwaltungs-

kosten für die Jobcenter werden durch stärkere Kontrolle und höhere Erwartungen der Politik 

an die Vermittlung deutlich steigen. Die Abschaffung der Karenzzeit beim Schonvermögen (§ 

12 SGB II-E) zieht erheblichen Prüfaufwand nach sich. Eine Untersuchung des IAB zeigt, dass 
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nach Ablauf der Karenzzeit lediglich 0,5 Prozent der Fälle keinen Anspruch auf Grundsicherungs-

leistungen hatten. Auch die Prüfung der Mieten mit Blick auf die Mietpreisbremse stellt neuen 

Aufwand dar, der darauf konzentriert werden muss, Mietwucher zu verhindern.1  

Neu geregelt wird durch den Referentenentwurf der Vermittlungsvorrang (§ 3a SGB II). Die Re-

gelung sieht vor, dass die Vermittlung in Arbeit und auch Ausbildung erfolgt, womit bei entspre-

chenden Erfolgsaussichten auch ein fehlender Berufsabschluss nachgeholt werden kann. Her-

vorgehoben wird hier die Förderung von Menschen unter 30. Wichtig ist allerdings in einer Ge-

sellschaft des langen Lebens, dass auch die Qualifizierungsbedarfe Älterer angeschaut wer-

den, weil auch die Integrationschancen älterer Langzeitarbeitsloser bei den hohen Anforderun-

gen des heutigen Arbeitsmarktes von Qualifizierung steigen.  

Der DCV sieht, dass der Referentenentwurf im Bereich der Kosten der Unterkunft Regelungen 

enthält, die ein Risiko der Überschuldung und im Extremfall des Wohnungsverlusts nach sich 

ziehen könnten. Die Kosten der Unterkunft sollen zukünftig durch eine Obergrenze gedeckelt 

werden (§ 22 SGB II, § 35 SGB XII), sofern sie mehr als eineinhalbmal so hoch wie die abstrakt 

als angemessen geltenden Aufwendungen sind. Eine Härtefallregelung, welche die individuel-

len Lebensumstände außerhalb der Karenzzeit berücksichtigt, fehlt im Gesetz. Die Durchsetzung 

der Anwendung der Mietpreisbremse birgt die Gefahr zu Lasten des Mieters zu gehen. Zwar ist 

in der Begründung vorgesehen, dass es zu keiner Einstellung der Zahlung kommt, wenn der 

Mieter sich gegenüber dem Vermieter nicht durchsetzen kann. Entsprechende Ausführungen im 

Gesetzestext fehlen aber. Aus Sicht des DCV wäre im Bereich der KdU nötig, den unbestimmten 

Rechtsbegriff der Angemessenheit besser zu definieren und dafür Sorge zu tragen, dass bei 

schlüssigen Konzepten die Verfügbarkeit von Wohnraum zu berücksichtigen ist.  

Die Einführung der Erreichbarkeitsfiktion (§ 7b Abs. 4 SGB II-E) ohne vorherige Einzelfall-

prüfung kann dazu führen, dass Menschen mit gesundheitlichen oder familiären Problemen, die 

ein persönliches Erscheinen im Jobcenter verhindern, die Leistungen komplett gekürzt werden, 

mit der Gefahr des Verlusts der Wohnung durch die komplette Leistungseinstellung. Die Rege-

lung ist aus unserer Sicht verfassungs- und sozialrechtlich bedenklich. 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung der Zumutbarkeit der Erwerbsannahme für Eltern 

ab dem ersten Lebensjahr des Kindes (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II-E) vor. Die frühe Integration 

in Arbeit kann sinnvoll sein, ist allerdings heute schon möglich durch gute Beratung und Beglei-

tung der Jobcenter, die aber nach Praxiserfahrungen der Caritas unterschiedlich gehandhabt 

wird. Die Grundvoraussetzung einer ausreichend ausgebauten Kinderbetreuung und mit Ange-

boten auch für Kinder mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen sind nicht überall gege-

ben. Der Gesetzentwurf übersieht dabei, dass die Inanspruchnahme der Elternzeit auch Auslöser 

für Hilfebedürftigkeit sein kann. Es handelt sich dabei nicht um Arbeitsverweigerung, sondern 

einen gesetzlich geschützten Anspruch, der dazu dient, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. 

Die durchschnittliche Elternzeit von 14,6 Monaten nach dem Mutterschutz zeigt, dass Eltern nach 

der Geburt und bei der Eingewöhnung der Kinder in die Betreuung individuell hinreichend Zeit 

brauchen. Die Verkürzung des Zeitraums von drei auf ein Jahr geht hier zu weit und birgt die 

Gefahr, Eltern im Grundsicherungsbezug zu Lasten des Kindeswohls unter Druck zu setzen.  

 
1 https://doku.iab.de/forschungsbericht/2025/fb1425.pdf 
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Kritisch sieht der DCV auch die Änderungen beim Kooperationsplan (§15, § 15a SGB II-E). 

Praxisrückmeldungen zeigen, dass die Neuregelungen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

zwischen Jobcentern und Leistungsberechtigten gestärkt haben. Die nun vorgesehene Möglich-

keit des Verwaltungsakts mit schnellerer Sanktionierung wird nach unserer Auffassung diese 

Vertrauensbasis verschlechtern, ohne dass dadurch eine schnellere Eingliederung in Arbeit er-

reicht werden kann. Die Regelung ist streitanfällig. Der Wegfall der Möglichkeit zur Schlichtung 

(§ 15 b SGB II) wird dazu führen, dass die Sozialgerichte deutlich häufiger beschäftigt werden. 

Sehr kritisch sieht der DCV die Neuregelung der Sanktionen (§§ 31, 31a, 31b SGB II-E). Bei 

einer Sanktionierung von 30 Prozent sind im Unterschied zu früheren Regelungen keine ergän-

zenden Sachleistungen vorgesehen. Ein verspäteter Nachweis der erbrachten Eigenbemühung 

führt nicht mehr zur Aufhebung der Leistungsminderung. Die Leistungen zur Sicherung des Le-

bensunterhalts müssen das Existenzminimum sichern, wie das Bundesverfassungsgericht mehr-

fach festgestellt hat. Der DCV bezweifelt, dass die hier vorgenommenen Regelungen den ver-

fassungsmäßigen Anforderungen gerecht werden.  

Der Ausschluss des Nachreichens von Nachweisen bei vorläufiger Leistungsgewährung 

(§ 41a Abs. 3 S. 5 SGB II-E), die den Leistungsanspruch begründen könnten, droht faktisch der 

Verlust existenzsichernder Leistungen allein aufgrund formaler Fristversäumnisse und wird ab-

gelehnt.  

Die Erweiterung der Arbeitsförderung im SGB III für junge Menschen, die keinen Anspruch 

auf Leistungen nach SGB II haben, wird ausdrücklich begrüßt. Eine wirksame Unterstützung und 

Beratung junger Menschen beim Übergang in Ausbildung und Beruf durch rechtskreisübergrei-

fende Förderung (§ 9b SGB III-E, 10 SGB III-E) ist von hoher Bedeutung. Die Stärkung der 

Agentur für Arbeit darf jedoch nicht dazu führen, dass dadurch die bestehende Beratung, Betreu-

ung und Unterstützung junger Menschen durch andere Rechtskreise ersetzt oder gar verdrängt 

wird. Sie darf auch nicht dazu führen, dass die Jobcenter oder die Jugendhilfe sich in Zeiten 

knapper Kassen aus der Förderung zurückziehen. Vielmehr ist darauf zu achten, dass die 

rechtskreisübergreifende Arbeit in allen einschlägigen Sozialgesetzbüchern verankert und 

die Zusammenarbeit so geregelt wird, dass diese auf Augenhöhe zwischen allen Akteuren mit 

entsprechenden Kooperationsverträgen und Zielvereinbarungen vereinbart wird. Die spezifische 

Expertise, die die Jugendhilfe und die Jugendsozialarbeit in der Arbeit mit jungen Menschen ha-

ben, muss konsequent in der Kooperationsarbeit Bestand haben können. 

 

II. Zu den Änderungen und Anpassungsbedarfen aus Sicht des DCV im 

Einzelnen 

Zu § 3a SGB II-E – Stärkung des Vermittlungsvorrangs 

Der Vermittlungsvorrang in Ausbildung und Arbeit bleibt gegenüber den aktiven Leistungen zur 

Eingliederung in Arbeit bestehen, ist jedoch nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht mehr an die 

„Erforderlichkeit“ gebunden. Die Neuformulierung schafft einen weiteren Ermessensspielraum für 

den Ausnahmefall, wenn die Leistung erfolgsversprechender gegenüber der unmittelbaren Ver-

mittlung ist. Alter darf aus Sicht des DCV aber kein pauschales Kriterium sein, das den Druck 

auf eine schnelle Arbeitsaufnahme und den Begründungsaufwand für Personen über 30 Jahre 

erhöht. Vielmehr muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob Qualifizierung und Weiterbildung 
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sinnvoll sind, um Hilfebedürftigkeit dauerhaft zu überwinden und den sogenannten Drehtüreffekt 

nachhaltig zu vermeiden.  

 

§ 7b Abs. 4-E – Erreichbarkeitsfiktion 

Nach § 7b Abs. 4- E gelten erwerbsfähige Leistungsbeziehende, denen nach drei aufeinander 

folgenden Meldeterminen der Regelbedarf entzogen wurde und die nicht innerhalb der Monats-

frist nach § 32a Absatz 1 Satz 3 persönlich im Jobcenter erscheinen, als nicht mehr erreichbar. 

Eine Regelung in deren Folge die Leistungen der Grundsicherung vollständig entfallen, wirft er-

hebliche verfassungsrechtliche und sozialrechtliche Bedenken auf. Das Bundesverfassungs-

gericht hat in seinem Urteil vom 5. November 2019 (1 BvL 7/16) klargestellt, dass Sanktionen 

im Bereich der Grundsicherung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig sind, ver-

hältnismäßig sein müssen und nur greifen, wenn ein besonders gewichtiger Grund vorliegt. Ein 

solcher Automatismus stellt de facto eine Totalsanktion dar, die zudem die Möglichkeit aus-

schließt, individuelle Gründe für das Fernbleiben zu berücksichtigen – etwa gesundheitliche Ein-

schränkungen, familiäre Belastungen oder fehlende Kenntnis über die Meldepflicht. Im Extremfall 

kann bereits das Zusammentreffen einer psychischen Krise, eines Krankenhausaufenthalts oder 

nicht geöffneter Post dazu führen, dass der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II entfällt. 

 

Zu § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II-E – Neuregelung zur Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme von 

Eltern im Grundsicherungsleistungsbezug ab dem ersten Geburtstag des Kindes 

Die frühzeitige Förderung bei der Arbeitsmarktintegration kann grundsätzlich sinnvoll sein, muss 

aber die individuellen Bedürfnisse von Kindern und Eltern im Fokus haben sowie bundes-

weit verlässliche Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherstel-

len: Eine gute, zeitlich verlässliche frühkindliche Betreuung, flexible Arbeitsmodelle und gezielte 

Qualifizierungsangebote sind zentrale Voraussetzungen dafür, dass Familien die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie tatsächlich leben können. Das gilt auch für die Integrationskurse nach dem 

AufenthG, bei denen es bisher nicht ausreichend Angebote mit Kinderbetreuung gibt. 

Die Eingewöhnung in eine Kita verläuft sehr unterschiedlich: Manche Kinder brauchen Wochen 

oder Monate. Besonders bei schwieriger Eingewöhnung oder häufigen Krankheiten ist es für 

Eltern – vor allem Alleinerziehende – kaum möglich, Beruf und Betreuung zu vereinbaren. Aktu-

elle Zahlen der Bundesregierung zeigen, dass weiterhin rund 331.000 Kitaplätze für unter Drei-

jährige fehlen. Solche strukturellen Hindernisse lassen sich, durch eine Herabsetzung der Zu-

mutbarkeitsschwelle nicht lösen.2 Insbesondere für Kinder mit Behinderung oder mit (chroni-

schen) Erkrankungen sind die Betreuungsangebote nicht flächendeckend sichergestellt. 

Bereits nach aktueller Rechtslage können Jobcenter Eltern von Kindern unter drei Jahren im 

Bürgergeldbezug gezielt fördern. Jobcenter können und sollten Eltern in dieser Zeit umfassend 

beraten und begleiten müssen, was für die Kontaktpflege und die Herstellung einer Vertrauens-

basis sinnvoll ist. Dies wird von vielen Jobcentern aber bisher nicht ausreichend umgesetzt – sei 

es aus Mangel an Personal oder finanzieller Mittel für entsprechende Fördermaßnahmen. 

 
2 Vgl. 7. ARB, IAB19|2024 Übergänge in Beschäftigung und Beendigung des SGB-II-Leistungsbezugs 
von Müttern nach der Geburt des ersten Kindes 
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Jobcenter sollten diese Fördermöglichkeiten nutzen, indem sie verpflichtend passgenaue Be-

ratungs- und Unterstützungsangebote unterbreiten. Dies könnte in den Fachlichen Hinwei-

sen der BA (Fachliche Weisungen zu § 10 SGB II Zumutbarkeit, Rn. 10.14 ff.) präzisiert werden.3 

 

§ 12 SGB II-E – Abschaffung der Karenzzeit für Vermögen und Neuregelung des Schon-

vermögens 

Mit der Streichung der einjährigen Karenzzeit und der Einführung altersgestaffelter Schonvermö-

gensgrenzen wird ein deutlicher Systemwechsel vollzogen. Der DCV hat in der Bürgergeldreform 

2022 die Verstetigung der Karenzzeiten für Vermögen aus der Pandemiezeit positiv bewertet. 

Die Regelungen zur Vermögensprüfung haben nicht zuletzt zur Entlastung der Leistungssach-

bearbeitung und damit zur Entbürokratisierung beigetragen, insbesondere dann, wenn der 

Leistungsbezug nur von kurzer Dauer war, z. B. beim Bezug von Elterngeld oder Krankengeld. 

Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt mit der Sozialstaatsreform zum Abbau von 

Bürokratie beizutragen, wozu die vorgenommene Regelung nicht beiträgt. 

Außerdem müssen Folgewirkungen berücksichtigt werden, z. B. für die Elternzeit. Nicht selten 

ist der aufstockende Bezug von SGB II-Leistungen innerhalb der Elternzeit aufgrund des Weg-

falls von Erwerbseinkommen erforderlich, wollen Eltern in den ersten Lebensmonaten ihrer Kin-

der die Betreuung und Erziehung übernehmen und ihre Erwerbsarbeitszeit vollständig oder teil-

weise reduzieren. Jobcenter müssten bei Wegfall der Karenzzeit sogleich mit erheblichem Ver-

waltungsaufwand auch deren Vermögenssituation vollumfänglich prüfen und Eltern ihre nicht 

vom Schonvermögen gedeckten Ersparnisse sofort aufbrauchen – besonders hart für Alleiner-

ziehende, die nur aus einem Einkommen Rücklagen bilden konnten. Zu enge Vermögensgren-

zen können überdies dazu führen, dass Eltern auf ihren sozialpolitisch gewollten Anspruch auf 

Elternzeit verzichten. Auch wenn die Abschaffung der Karenzzeit geeignet scheint, die Akzeptanz 

des Bürgergeldes in der Bevölkerung zu erhöhen, muss gleichzeitig die Erwartung gedämpft 

werden, dass dies zu nennenswerten Einsparungen führt. 

 

§ 14 SGB II-E – Stärkung der Bedeutung von Gesundheitsaspekten 

Positiv ist, dass durch die Ergänzung des Grundsatzes des Förderns in § 14 SGB II um Gesund-

heitsaspekte im Beratungskontext und untergesetzliche Anpassungen die Jobcenter für gesund-

heitsbedingte Vermittlungshemmnisse sensibilisiert und in ihrer Beratungskompetenz gestärkt 

werden sollen. 

 

§§ 22 SGB II, 35 SGB XII – Deckelung der Aufwendungen für die Unterkunft auch in der 

Karenzzeit, Quadratmeterhöchstmiete und Berücksichtigung der Mietpreisbremse 

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, unverhältnismäßig hohe Kosten der Unterkunft zu vermei-

den. Aufwendungen für die Unterkunft, soweit sie über dem Anderthalbfachen der örtlichen abs-

trakten Angemessenheitsgrenze liegen, werden künftig nicht mehr als Bedarf anerkannt. Nicht 

 
3 Der Deutsche Verein hat in seinen Empfehlungen zur Unterstützung von Alleinerziehenden im SGB II-
Bezug bei der Erwerbsintegration durch die Jobcenter interessensgerechte Vorschläge unterbreitet, ohne 
den Druck auf ohnehin oftmals schon belastete Familien weiter zu verstärken.  

https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2025/DV-5-25_Erwerbsintegration_Alleinerziehender.pdf
https://www.deutscher-verein.de/fileadmin/user_upload/dv/pdfs/Empfehlungen_Stellungnahmen/2025/DV-5-25_Erwerbsintegration_Alleinerziehender.pdf
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ersichtlich ist, wie diese Obergrenze des Anderthalbfachen ermittelt wurde. Eine Pauschale muss 

so angesetzt werden, dass insbesondere im Bereich der Existenzsicherung die Bedarfsdeckung 

durch den Pauschalbetrag gewährleistet ist. Mangels Daten in der Gesetzesbegründung lässt 

sich nicht einschätzen, wie viele Bedarfsgemeinschaften eine solche Deckelung treffen kann. 

Die pauschale Obergrenze lässt individuelle Lebensumstände unberücksichtigt und kann zu 

unzumutbaren Anforderungen führen, wenn auch die konkrete Angemessenheitsgrenze über der 

Obergrenze liegt. Es muss möglich sein, den Einzelfall anzuschauen, wenn besondere Bedarfs-

lagen (Mehrbedarfe) bestehen. Notwendig ist für den Fall einer pauschalen Deckelung eine Öff-

nungsklausel für Härtefälle (z. B. wegen Behinderung, verschlossener Mietmarkt etc.), die es 

ermöglicht, Kosten über der Obergrenze zu übernehmen.  

Neben dieser Deckelung der Unterkunftskosten sind auch die Regelungen zur Quadratme-

terhöchstmiete und Auswirkungen bei Verstoß gegen die Mietpreisbremse kritisch zu bewer-

ten. In Regionen, in denen Wohnungsmangel besteht, kann das dazu führen, dass Leistungsbe-

rechtigte die übersteigenden Kosten vermehrt aus dem Regelbedarf bestreiten müssen, um auf 

diese Weise ihren Wohnraum zu sichern. Die Praxiserfahrung der Caritas zeigt: Viele Leistungs-

berechtigte gehen aus Angst die Wohnung zu verlieren, nicht gegen ihre Vermieter vor. Ihnen 

aufzubürden, den Verstoß gegen die Mietpreisbremse gegenüber ihren Vermieter_innen zu rü-

gen und eine Kostensenkung gerichtlich durchzusetzen, kann für viele ohne Unterstützung z. B. 

durch Mieterverein oder Anwaltschaft, eine unüberbrückbare Hürde sein. Laut Gesetzesbe-

gründung endet aber erst dann das Kostensenkungsverfahren. Im Zusammenspiel mit den ge-

planten wesentlich niedrigeren Vermögensfreigrenzen, ist davon auszugehen, dass viele auch 

ihr geringes Vermögen aufbrauchen müssen, um ihre ansonsten als unangemessen geltende 

Miete (sog. Wohnkostenlücke) bezahlen zu können. Die Gefahr von Mietschulden und Woh-

nungsverlust steigt. 

Die Verschärfungen der KdU-Regelungen erhöhen die Gefahr, dass Vermieter_innen nicht mehr 

an Grundsicherungsempfänger_innen vermieten und Leistungsberechtigte mit allen anderen Be-

werber_innen auf dem knappen Wohnungsmarkt noch stärker konkurrieren oder Aufwendun-

gen vermehrt aus dem Regelbedarf gezahlt werden müssen. 

Für Jobcenter führen die Neuregelungen zu einem erheblichen Mehraufwand (geschätzte 

Kosten 33 Millionen), wenn sie feststellen müssen, ob die Kaltmiete (auch wenn die Wohnung 

insgesamt unter der Angemessenheitsgrenze liegt) gegen eine örtlich festgelegte Mietpreis-

bremse verstößt oder die Flächenhöchstmiete überschritten wird bzw. der Bewilligungszeitraum 

regelhaft auf 6 Monate gem. § 41 Abs. 3 Nr. 2 SGB II verkürzt wird.  

Insgesamt führen die geplanten Änderungen zu einer spürbaren Reduzierung der Wohnsicher-

heit für Leistungsberechtigte. Die Wohnung ist ein zentraler Raum für soziale Teilhabe, Stabilität 

und persönliche Entwicklung. Eine gesetzliche Regelung, die diesen Schutz einschränkt, ohne 

die tatsächlichen Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt ausreichend zu berücksichtigen, läuft 

Gefahr, soziale Härten zu verschärfen und die Integration in ein selbstbestimmtes Leben zu be-

hindern. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Neuregelungen die Komplexität der Kos-

ten der Unterkunft weiter erhöht und dadurch streitanfälliger als bisher wird und die Sozialge-

richte wieder vermehrt beschäftigt. 

Nach Ansicht des DCV sollten vielmehr die bestehenden Rechtsunsicherheiten bei der Ermitt-

lung angemessener Unterkunftskosten beseitigt werden: Der unbestimmte Rechtsbegriff 
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der Angemessenheit wirft in der Anwendung zahlreiche Fragen auf und führt in vieler Hinsicht 

zu Rechtsunsicherheit: Die Kommunen stehen vor der Frage, mit welchem Konzept sie den an-

gemessenen Bedarf ermitteln können. In der Praxis zeigt sich, dass die von den Kommunen 

angewandten „schlüssigen Konzepte“ nicht immer geeignet sind, die angemessenen bedarfsde-

ckenden Kosten vor Ort zu ermitteln. Insbesondere der Aspekt der Verfügbarkeit von Wohnraum 

wird bei der Ermittlung der Angemessenheit vor dem Hintergrund angespannter Wohnungs-

märkte häufig nicht hinreichend berücksichtigt. Zu niedrig angesetzte Angemessenheitsober-

grenzen, die den Wohnungsmarktverhältnissen vor Ort nicht gerecht werden, haben für die Be-

troffenen zur Folge, dass die tatsächlichen Wohnkosten nicht in voller Höhe als angemessen 

anerkannt werden.4 

§§ 15, 15a SGB II-E – Weiterentwicklung Kooperationsplan, Verpflichtung 

Mit dem Kooperationsplan wurde eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Neuausrichtung im 

Verhältnis zwischen Jobcenter und Leistungsberechtigten eingeführt. Ziel war es, die bisherige 

Eingliederungsvereinbarung durch ein verständlicheres, weniger formales und nicht rechtsver-

bindliches Instrument zu ersetzen, das gemeinsam erarbeitet wird und individuelle Ziele sowie 

Schritte zur Arbeitsmarktintegration festhält. Der DCV sieht die Gefahr, dass der Kooperations-

plan mit den geplanten Änderungen wieder zu einem Instrument wird, dessen Ausgestaltung und 

Folgen zukünftig wieder vermehrt die Sozialgerichte beschäftigen wird. Mangelnde Verständ-

lichkeit stellt insbesondere für vulnerable Gruppen ein Problem dar und führt zu geringer Akzep-

tanz, wenn ein Fokus auf Mitwirkungspflichten statt auf individuelle Förderung gelegt wird.5 Für 

eine erfolgreiche Umsetzung der Eingliederung sind ausreichend Zeit, feste Ansprechpersonen 

in den Jobcentern, Ressourcen und Qualifikation der Jobcentermitarbeitenden Voraussetzung, 

um ausführlich über die berufliche und private Situation zu sprechen und Zusagen vereinba-

rungsgemäß umzusetzen. Sofern sich an diesen Rahmenbedingungen nichts ändert, ist davon 

auszugehen, dass wie zuvor mit der Eingliederungsvereinbarung die Probleme nicht gelöst wer-

den und die geplante Neuregelung einen Rückschritt bedeuten. 

Wenn es um Personen mit drohender Behinderung bzw. psychischer Erkrankung oder/und Be-

hinderung geht, muss die Teilhabeplanung gem. §§ 19 ff SGB IX der Reha-Träger im Koopera-

tionsplan Berücksichtigung finden. 

 

§ 15b SGB II – Wegfall des Schlichtungsverfahrens 

Der DCV hatte die Einführung eines Schlichtungsverfahrens begrüßt, um Konflikte zwischen Job-

center und Leistungsberechtigten kooperativ und ohne gerichtliche Auseinandersetzung lösen 

zu können. Das Schlichtungsverfahren hat das Potential, gute Konfliktlösungen im 

 
4 Im Jahr 2024 zeigt sich die sogenannte Wohnkostenlücke in der Grundsicherung besonders deutlich: 
Rund 334.000 Bedarfsgemeinschaften – das entspricht etwa 12,6 % aller Bürgergeld-Haushalte – erhiel-
ten nicht die vollen Kosten für Unterkunft und Heizung erstattet. Die durchschnittliche monatliche Lücke 
zwischen tatsächlichen Wohnkosten und den als „angemessen“ anerkannten Beträgen lag bei 116 Euro. 
Damit mussten Betroffene etwa 17 % ihrer tatsächlichen Wohnkosten aus dem Regelsatz oder eigenen 
Mitteln finanzieren. (vgl. Drucksache 21/1005) 
5 Eingliederungsvereinbarungen im Jobcenter schaffen Verbindlichkeit, aber die Mitwirkungspflichten do-
minieren - IAB-Forum 

https://dserver.bundestag.de/btd/21/010/2101005.pdf
https://iab-forum.de/eingliederungsvereinbarungen-im-jobcenter-schaffen-verbindlichkeit-aber-die-mitwirkungspflichten-dominieren/
https://iab-forum.de/eingliederungsvereinbarungen-im-jobcenter-schaffen-verbindlichkeit-aber-die-mitwirkungspflichten-dominieren/
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Zusammenhang mit dem Kooperationsplan hervorzubringen, vor allem, wenn unbeteiligte ex-

terne Personen zur Schlichtung herangezogen werden.  

Eine erste Bestandsaufnahme des IAB6 von rund 300 Geschäftsführungen der Jobcenter zeigt, 

dass das Schlichtungsverfahren bislang nur sehr eingeschränkt genutzt wird. Genauere Erkennt-

nisse verspricht die 2025/2026 erfolgende Evaluation des neuen Instruments im Rahmen des 

IAB-Forschungsprojekts „Schlichtungsverfahren im Bürgergeld“, dessen Ergebnisse zumindest 

noch nicht veröffentlicht sind. Statt einer voreiligen Abschaffung erscheint eine Optimierung – 

etwa durch externe Schlichter und bessere Information – sachgerechter, um die intendierte ko-

operative Konfliktlösung zu erreichen.  

 

§ 16e SGB II-E – Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen zur Förderung von Langzeit-

leistungsbeziehenden 

Positiv ist, dass durch die Umstellung der Fördervoraussetzungen von Langzeitarbeitslosigkeit 

auf Langzeitleistungsbezug der Zugang zur Förderung erleichtert wird, um mehr Menschen mit 

besonderem Unterstützungsbedarf eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. Zudem 

werden geförderte Beschäftigungen in den Schutz der Arbeitslosenversicherung einbezogen. 

 

§§ 31, 31a, 31b SGB II-E – Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen   

Die Regelungen zur Leistungsminderung bei Pflichtverletzung werden in verschiedener Hinsicht 

ausgeweitet. Der DCV ist der Auffassung, dass missbräuchliche Inanspruchnahme von So-

zialleistungen nicht hinnehmbar ist und verhindert werden muss. Regelungen dürfen aber 

nicht dazu führen, dass Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, diese nicht erhalten, 

wenn z.B. gesundheitliche und psychische Gründe die Mitwirkung verhindern und eine Kontakt-

aufnahme mit dem Jobcenter scheitert.  

Die vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Elemente der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

einer Leistungsminderung (Prüfung eines wichtigen Grundes, Möglichkeit der Nachholung der 

Mitwirkung, Härtefallprüfung, Möglichkeit der persönlichen Anhörung) gelten unverändert und 

müssen zu Anwendung kommen. D.h. bei positiver Mitwirkung oder dem Signal der Mitwir-

kungsbereitschaft ist es von höher Bedeutung, dass Sanktion unverzüglich aufgehoben wer-

den. Nach alter Rechtslage gab es bei einer Minderung ab 30 Prozent zumindest die Möglichkeit 

ergänzender Sachleistungen, um die Auswirkungen von Leistungskürzungen auch für Ange-

hörige der Bedarfsgemeinschaft abzumildern. Der vorgelegte Entwurf geht auf diese Zusammen-

hänge in keiner Weise ein, sondern betont lediglich die stärkere Einforderung von Mitwirkungs-

pflichten.  

Um die per Verwaltungsakt geforderten Eigenbemühungen nachweisen zu können, müssen die 

Leistungsberechtigten die Anforderungen an sie verstehen und wissen, in welcher Form Nach-

weise erbracht werden müssen. Aus den Erfahrungen mit der Eingliederungsvereinbarung be-

stehen Zweifel daran, dass dies immer gewährleistet ist. Das gilt insbesondere bei Personen, die 

unzureichende Kenntnisse der deutschen Sprache haben und deshalb zu einem Integrations- 

 
6 Das neue Schlichtungsverfahren soll Uneinigkeiten zwischen Jobcenter und Bürgergeldberechtigten 
frühzeitig klären - IAB-Forum 

https://iab-forum.de/das-neue-schlichtungsverfahren-soll-uneinigkeiten-zwischen-jobcenter-und-buergergeldberechtigten-fruehzeitig-klaeren/
https://iab-forum.de/das-neue-schlichtungsverfahren-soll-uneinigkeiten-zwischen-jobcenter-und-buergergeldberechtigten-fruehzeitig-klaeren/
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oder Sprachkurs verpflichtet werden. Zudem würde nach der geplanten Gesetzesformulierung 

es bereits für eine 30-prozentige Leistungsminderung ausreichen, wenn die leistungsberechtigte 

Person die geforderten Eigenbemühungen zwar erbracht hat, aber diese formal nicht (z. B. nicht 

fristgerecht) nachgewiesen hat. Damit wäre allein das formale Nicht-Nachweisen die Pflicht-

verletzung. Eine Weigerung, die geforderten Eigenbemühungen zu erbringen, wie sie nach alter 

Rechtslage Voraussetzung für eine Pflichtverletzung war, wird nicht gefordert. Ein verspäteter 

Nachweis der erbrachten Eigenbemühungen würde demnach nicht mehr zur Aufhebung der Leis-

tungsminderung führen können. Das ist unverhältnismäßig. Hier muss eine gesetzliche Klarstel-

lung erfolgen. 

Die Nichtteilnahme an einem Sprachkurs nach AufenthG als Pflichtverletzung zu sanktionie-

ren, wirft generell die Frage nach der Verhältnismäßigkeit auf. Der Erwerb der deutschen Spra-

che ist für die nachhaltige Arbeitsmarktintegration ohne Frage sehr sinnvoll. Trotzdem gibt es 

immer wieder Forderungen, ausländische Leistungsbezieher_innen sofort in Arbeit zu vermitteln. 

Da scheint es unverhältnismäßig, die Nichtteilnahme sofort zu sanktionieren.  

Richtig und notwendig ist es, dass bei wiederholten Pflichtverletzungen, wiederholt versäumten 

Meldeterminen oder wenn dem Jobcenter psychische Erkrankungen bekannt sind oder Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in der Lage sind, 

sich zu den für die Entscheidung über die Minderung erheblichen Tatsachen in einer schriftlichen 

Anhörung zu äußern (z. B. bei einer Lernbehinderung), eine persönliche Anhörung erfolgen 

soll (unabhängig vom Verlangen der Leistungsberechtigten). Fraglich ist jedoch, wie dieser 

Schutzmechanismus bei psychischen Erkrankungen in der Praxis der Jobcenter umgesetzt wer-

den kann, greift er doch erst, wenn psychische Erkrankungen erkannt und bekannt sind. Ob Job-

centermitarbeitende diese erkennen können, ist fraglich. Es wird empfohlen, dass sich die Job-

center im Umgang mit psychisch beeinträchtigten und psychisch kranken Leistungsberechtigten 

am Recovery-Konzept orientieren und dieses Konzept auch in der Qualifikation für die Basiskom-

petenz im Umgang mit psychischen Auffälligkeiten vermittelt wird. 

Der DCV sieht eine weitere Verschärfung zur Regelung bei Arbeitsverweigerung kritisch, weil 

er bezweifelt, dass auf diesem Wege eine schnellere, nachhaltige Integration bzw. Hilfebedürf-

tigkeit überwunden werden kann. Gründe, warum eine Arbeit nicht angenommen wird, können 

vielfältig sein, z.B. dass man sich einer konkreten Arbeit körperlich nicht gewachsen fühlt oder 

Beeinträchtigungen vorliegen, die dieses verhindern. Nicht immer sind die Betroffenen in der 

Lage, die Gründe dem Jobcenter darzulegen. Der Wegfall des Regelbedarfs kann die Betroffe-

nen in eine existenzielle Notlage bringen und ihre Chancen auf Integration in Arbeit sogar weiter 

verschlechtern. Tragfähige empirische Belege dafür, dass Sanktionen über 30 Prozent nach-

weislich wirken und damit auch tatsächlich ein Anreiz gesetzt wird, um die eigene Hilfebedürftig-

keit zu überwinden, und nicht lediglich einen Strafcharakter haben, liegen nach Kenntnisstand 

des DCV weiterhin nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass etwaige Entscheidungen vermehrt 

die Sozialgerichte beschäftigen werden. Statt verschärfter Sanktionen sollte der Gesetzgeber 

stärker auf Förderung und eine Reform der Transferentzugsraten setzen, um nachhaltige 

Beschäftigungsimpulse zu erzielen. 

Es wird begrüßt, dass die Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes und der Beitrags-

zahlung zur Kranken- und Pflegeversicherung durch Weitergewährung des Leistungsbetrags in 

Höhe von einem Euro monatlich sichergestellt werden (§ 31a Abs. 4 SGB II-E), um eine verwal-

tungsaufwendige Ab- und Anmeldung der Leistungsbeziehenden durch die Jobcenter zur 
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Kranken- und Pflegeversicherung und das Auflaufen von Beitragsschulden bei der Kranken- und 

Pflegeversicherung zu verhindern.  

 

§§ 32, 32a SGB II-E – wiederholte und mehrfache Meldeversäumnisse 

Die Caritas erkennt ausdrücklich an, dass eine regelmäßige Kontaktdichte und ein kontinuier-

liches Gespräch zwischen Jobcenter und Leistungsberechtigten entscheidend für einen erfolg-

reichen Integrationsprozess sind. Ein vertrauensvoller und transparenter Umgang ist dabei 

unerlässlich. Damit persönliche Vorsprache tatsächlich zur Förderung beitragen, sollte ihr Bedarf 

individuell geprüft werden. Der Anlass eines Termins muss nachvollziehbar aus der Einladung 

hervorgehen – dies entspricht dem Prinzip eines partnerschaftlich angelegten Hilfeprozesses und 

stärkt die Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen.  

Einmalige Meldeversäumnisse ziehen in der Regel keine unheilbaren Folgen nach sich. Ein Ter-

min kann in aller Regel nachgeholt werden. Daher ist es richtig, dass ein einmaliges Meldever-

säumnis nicht sanktioniert wird. Nach den Erfahrungen der Caritas spielt bei Meldeversäumnis-

sen auch die telefonische Erreichbarkeit der Fachkräfte im Jobcenter eine Rolle, die nach 

uns vorliegenden Hinweisen nicht immer gewährleistet werden kann. Die allgemeine Lebenser-

fahrung zeigt, dass sich die Gründe für eine Terminabsage bzw. -verschiebung oft sehr kurzfristig 

ergeben. Es ist daher notwendig, entsprechend flexibel reagieren zu können, so wie dies in den 

verschiedensten sozialen Bezügen und auch im Behördenkontakt üblich ist.  

Kritisch wird bewertet, dass ein wiederholtes Meldeversäumnis dann vorliegen soll, wenn der 

Leistungsbezug seit dem ersten Meldeversäumnis nicht unterbrochen wurde. Die bisherige Re-

gelung des § 31a Abs. 1 S. 4 SGB II soll gestrichen werden, die besagt, dass eine weitere (also 

wiederholte) Pflichtverletzung nur vorliegt, wenn bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. 

Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraums länger als ein 

Jahr zurückliegt. Damit kann es sich zukünftig mangels Regelung um einen unbestimmten Zeit-

raum handeln, mitunter sehr lang über viele Bewilligungszeiträume, auch wenn zwischendurch 

wieder Kontakt mit dem Jobcenter bestand, gearbeitet wurde, ohne damit aber den Leistungsbe-

zug vollständig verlassen zu können. Das ist nicht verhältnismäßig und zu unbestimmt. 

Die starre 30-prozentige Kürzung der Leistung bei Meldeversäumnissen (statt bisher 10 Pro-

zent) erscheint dem DCV ebenfalls als unverhältnismäßig. Vor dem Hintergrund der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts bestehen zudem erhebliche Zweifel an der Rechtmäßig-

keit des vollständigen Entzugs in Höhe des Regelbedarfs beim Versäumen drei aufeinanderfol-

gender Meldeaufforderungen des Jobcenters. Es ist fraglich, ob mit dem Entzug von Leistungen 

über 30 % des Regelbedarfs, das Ziel sich wieder beim Jobcenter zu melden, tatsächlich erreicht 

werden kann. Mitunter nehmen Leistungsberechtigte Termine aufgrund von (psycho-)sozialen 

Problemlagen nicht wahr. Deshalb ist es wichtig, dass gerade solche Umstände auch im Hinblick 

auf Meldeversäumnisse berücksichtigt werden. 

Welche konkreten Anforderungen an ein „Erscheinen“ im Jobcenter innerhalb der Monatsfrist 

an die leistungsberechtigte Person gestellt wird, damit Leistungen wieder erbracht werden, ist 

unklar: Muss ein Gespräch geführt werden oder reicht die bloße Anwesenheit? Wie wird der 

Nachweis erbracht (z. B. durch Unterschrift, Zeitstempel)? Betroffene müssen die Frist kennen 
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und die persönliche Vorsprache muss möglich sein – was bei psychischen Erkrankungen, Woh-

nungslosigkeit, Sprachbarrieren oder fehlender digitaler Erreichbarkeit problematisch sein kann.  

 

§ 41a Abs. 3 S. 5 SGB II-E – Ausschluss des Nachreichens von Nachweisen bei vorläufiger 

Leistungsgewährung 

Die geplante Regelung, die die Berücksichtigung von Auskünften und Unterlagen zukünftig mit 

Abschluss des Verwaltungsverfahrens bzw. Widerspruchverfahrens ausschließt, steht im Span-

nungsverhältnis zwischen der Effizienz der Verwaltung und dem Gebot effektiven Rechtsschut-

zes hinsichtlich des verfassungsrechtlich garantierten Anspruchs auf menschenwürdige Exis-

tenzsicherung. Die geplante materielle Präklusion im Grundsicherungsrecht stellt aus Sicht der 

Leistungsberechtigten eine erhebliche Einschränkung dar. Sie widerspricht dem sozialrechtli-

chen Grundsatz, dass das Existenzminimum jederzeit und umfassend zu sichern ist. Wenn Nach-

weise oder Auskünfte, die den Leistungsanspruch begründen könnten, nach Abschluss des 

Verwaltungsverfahrens nicht mehr berücksichtigt werden dürfen, droht faktisch der Ver-

lust existenzsichernder Leistungen – allein aufgrund formaler Fristversäumnisse. Gerade für 

vulnerable Gruppen, die oft mit komplexen Lebenslagen und bürokratischen Hürden konfrontiert 

sind, kann dies existenzbedrohende Folgen haben.  

 

§ 44f Abs. 6 SGB II-E – Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) 

Die Caritas begrüßt die gesetzliche Regelung des PAT, denn so kommen die eingesparten pas-

siven Leistungen der aktiven Arbeitsmarktförderung zugute. Der DCV und die Verbände der 

Freien Wohlfahrtspflege haben sich schon lange für eine gesetzliche Verankerung des PAT 

eingesetzt.  

 

§ 50b SGB II-E – Digitalisierungsnorm  

Die Einführung der Digitalisierungsnorm nach § 50b SGB II ist ein wichtiger Schritt zur Moderni-

sierung der Verwaltung. Durch die End-to-End-Digitalisierung und Automatisierung von Abläufen 

sowie die Förderung innovativer Technologien wird die Effizienz gesteigert und die Servicequa-

lität für Bürgerinnen und Bürger verbessert.  

 

§ 62a SGB II – Arbeitgeberhaftung  

Die Neuregelung zur Arbeitgeberhaftung nach § 62a SGB II setzt ein klares Signal an Arbeitge-

ber, ihre sozialversicherungsrechtlichen Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen. Sie dient der Ein-

dämmung von Missbrauch durch Scheinanmeldungen oder unvollständige Meldungen und stärkt 

die Integrität des Leistungssystems. Damit wird die Verantwortung der Arbeitgeber für die kor-

rekte Anmeldung ihrer Beschäftigten deutlich hervorgehoben. 
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§ 9b SGB III-E – Zusammenarbeit mit den für die Wahrnehmung der Aufgaben der Förde-

rung junger Menschen zuständigen Beteiligten,  

Der DCV hält die rechtkreisübergreifende Zusammenarbeit für essenziell, damit junge Menschen 

eine hinreichend passgenaue und verzahnte Förderung erhalten. Die Verpflichtung zu Austausch 

und Zusammenarbeit der Akteure ist bereits in §15 SGB I geregelt. Die Praxiserfahrung der Cari-

tas zeigt jedoch, dass die Umsetzung der rechtkreisübergreifenden Hilfen vor Ort unterschiedlich 

gut funktioniert. Die wissenschaftliche DIFIS-Analyse von Constanze Janda belegt, dass hier 

viele Verschiebebahnhöfe stattfinden.7 Für die Stärkung einer rechtsübergreifenden Zusam-

menarbeit wäre es sinnvoll, die Kooperationspflichten analog auch im SGB II, VIII, IX und XII 

verbindlich zu verankern.  

 

§ 10 SGB III-E – Förderung junger Menschen in rechtskreisübergreifender Kooperation  

Für einen erfolgreichen Übergang in Ausbildung und Beruf ist es wichtig, dass die hohe Expertise 

der öffentlichen Träger der kommunalen Jugendhilfe und der freien Träger der Jugendberufshilfe 

hinreichend zum Tragen kommen. Deswegen ist es wichtig, dass nicht nur in der Gesetzesbe-

gründung, sondern auch in den Gesetzestexten geregelt wird, dass bei Kooperationen min-

destens Leistungsträger des SGB II, III und VIII zusammenarbeiten müssen. Die Kooperation 

sollte nicht nur optional, sondern verpflichtend gestaltet sein, um bundesweit eine lückenlose 

Förderung sicherzustellen. Im Gesetz explizit geregelt werden sollte, dass die Akteure in einer 

verbindlichen Kooperations- oder Zielvereinbarung gemeinsam die Grundlagen ihrer Zusammen-

arbeit festlegen, insb. durch Harmonisierung der Verwaltungsprozesse und aufeinander abge-

stimmte Leistungsangebote. Damit wird ein Miteinander auf Augenhöhe garantiert.  

Der Begriff der Zielgruppe ist im § 10 Abs. 2 nicht definiert. Wichtig ist es aus fachlicher Sicht, 
dass durch die rechtkreisübergreifende Förderung alle jungen Menschen erreicht werden, 
die einen Bedarf nach Unterstützung und Beratung haben. Für einen erfolgreichen Übergang in 
Ausbildung und Beruf kommt es darauf an, individuell geeignete Angebote zur Verfügung zu 
stellen und das Angebot entsprechend den unterschiedlichen Bedarfslagen kontinuierlich rechts-
kreisübergreifend weiterzuentwickeln. 
 
Berlin, den 19. November 2025 
 
Eva Welskop-Deffaa 
Präsidentin 
 

Kontakt  

Dr. Birgit Fix, Verbindungsbüro Bundespolitik, Tel. 030 284447 78, birgit.fix@caritas.de 

Christiane Kranz, juristische Referentin, Lebensläufe und Grundsatzfragen, Tel. 0761 200-683, 
christiane.kranz@caritas.de 

Dr. Elke Tießler-Marenda, juristische Referentin, Migration und Integration, Tel. 0761 200-371, 
elke.tiessler-marenda@caritas.de 

 
7 Janda, Constanze: Handreichung für eine bürgerfreundliche Sozialverwaltung, DIFIS Impuls 3/2024, 
https://difis.org/publikationen/publikation/76, S. 3.  

https://difis.org/publikationen/publikation/76
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Stellungnahme der Deutschen DepressionsLiga e.V. zum 13. 
Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) – Bürgergeld 
 
 
Kurzfassung 
 
Die Deutsche DepressionsLiga e. V. spricht sich gegen die geplanten Verschärfungen in 

der Grundsicherung aus, da diese für psychisch erkrankte und langzeitarbeitslose 

Menschen erhebliche Risiken bergen. Die Reformelemente erzeugen ein Klima des 

Misstrauens und erhöhen den psychischen Druck auf Betroffene. Besonders 

problematisch sind verschärfte Mitwirkungspflichten, verpflichtende Vorsprachen 

sowie die Pflicht zur formellen Rüge gegenüber Vermieterinnen und Vermietern. Die 

DDL fordert die Bundesregierung auf, die belastenden und potenziell gefährdenden 

Maßnahmen zurückzunehmen und eine sozialpolitische Ausrichtung zu wählen, die 

Stabilität, Sicherheit und Respekt in den Mittelpunkt stellt. 

 

1. Position der Deutschen DepressionsLiga e.V. 
 
Die Deutsche DepressionsLiga e. V. spricht sich gegen die geplanten Verschärfungen in 

der Grundsicherung aus, da diese für psychisch erkrankte und langzeitarbeitslose 

Menschen erhebliche Risiken bergen. Die DDL fordert die Bundesregierung auf, die 

belastenden und potenziell gefährdenden Maßnahmen zurückzunehmen und eine 

sozialpolitische Ausrichtung zu wählen, die Stabilität, Sicherheit und Respekt in den 

Mittelpunkt stellt. 

 

2. Begründung 
 
Die geplanten Reformelemente erzeugen ein Klima des Misstrauens und erhöhen den 

psychischen Druck auf Betroffene. Besonders kritisch sind zwei zentrale Punkte: 

 

1. Indirekte oder strukturelle Überprüfungsmechanismen gegenüber psychisch 
erkrankten Menschen. 
 

Verschärfte Mitwirkungspflichten, verpflichtende Vorsprachen und Fristen wirken 

belastend und können psychische Erkrankungen verschlimmern. Verwaltungsakte oder 

persönliche Vorsprachen ersetzen keine qualifizierte Diagnostik und tragen zur  
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Stigmatisierung bei. 
 
2. Die Pflicht zur formellen Rüge gegenüber Vermieterinnen und Vermietern. 
 

Die Mehrheit aller Mieterinnen und Mieter – unabhängig von psychischer Belastung – 

scheut solche Schritte aus Angst vor Konflikten oder Kündigung. Für 

Bürgergeldbeziehende birgt dies ein hohes Risiko des Wohnungsverlustes und der 

Wohnungslosigkeit. 

 

Die Maßnahmen widersprechen den Lebensrealitäten vieler Betroffener und gefährden 

das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Menschen mit Depressionen, 

Angststörungen oder chronischen Belastungen erleben bürokratische Hürden und 

Sanktionen als besonders überfordernd. 

 

 

3. Forderungen der DDL 
 

 Verzicht auf Regelungen, die psychisch erkrankte Menschen strukturell unter 

Druck setzen oder implizit verdächtigen. 

 Schutz der Wohnsicherheit und Streichung der Vermieterrüge als Voraussetzung 

für Kostenübernahme. 

 Sozialpolitik, die Stabilität, Vertrauen und psychosoziale Unterstützung stärkt. 

 

 

 

 

Bonn, 19. November 2025 

 

Deutsche DepressionsLiga e.V. 

Der Vorstand 
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STELLUNGNAHME DES DEUTSCHEN FRAUENRATS  
 

 

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) eines 
Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze 
 

 

Berlin, 20. November 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

Aus Sicht des DF muss eine gleichstellungsorientierte Reform der sozialen Sicherungssysteme die 

eigenständige Absicherung von Frauen stärken – auch in der Grundsicherung. Die Absenkung des 

Zeitpunkts, ab dem Eltern die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder die Teilnahme an 

Eingliederungsmaßnahmen in der Regel zugemutet werden kann, auf das vollendete erste Lebensjahr des 

Kindes, kann dazu beitragen, die Erwerbsintegration zu verbessern. 

Voraussetzung für eine nachhaltige Stärkung der wirtschaftlichen Eigenständigkeit von Frauen ist jedoch, 

dass Qualifizierungsmaßnahmen gegenüber kurzfristiger Vermittlung klar priorisiert werden. Nur so lassen 

sich langfristige Perspektiven für stabile und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schaffen und 

Dequalifizierung vermeiden. Langfristig setzt sich der DF für einen eigenständigen Anspruch in der 

Grundsicherung und die Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft ein. 

Die geplanten Regelverschärfungen in der Grundsicherung – bis hin zu vollständigen Leistungsstreichungen 

– bewertet der DF sehr kritisch. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit darf die Antwort der 

Bundesregierung nicht im Rückbau des Sozialstaats liegen. Unsere Sozialsysteme müssen gestärkt, nicht 

geschwächt werden – und dies konsequent geschlechtergerecht.  
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Eckpunkte des Referentenentwurfs der SGB-II-Reform  

 Der Referentenentwurf (Ref-E) setzt das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben um, das 

Bürgergeldsystem zu einer neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende umzugestalten.  

 Die vorgelegten Maßnahmen, u.a. die Stärkung des Vermittlungsvorrangs (§ 3a SGB II), zielen darauf 

ab, Menschen schneller in Arbeit zu integrieren und damit die Zahl der Leistungsbeziehenden im SGB-

II-Leistungsbezug zu reduzieren.   

 Es sind deutliche Verschärfungen der Sanktionen vorgesehen, bis hin zur vollständigen Streichung von 

Grundsicherungsleistungen (§§ 7b, 31-32a SGB II).  

 Für Eltern soll bereits ab dem ersten Lebensjahr des Kindes eine Erwerbstätigkeit, die Teilnahme an 

einer Eingliederungsmaßnahme oder an einem Sprachkurs als zumutbar gelten – vorausgesetzt, die 

Kinderbetreuung ist gesichert. Bisher gilt diese Zumutbarkeit ab dem dritten Lebensjahr des Kindes (§ 

10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II).  

 

Positionierung des Deutschen Frauenrats (DF) 

Grundsicherung sozial und geschlechtergerecht reformieren 

Soziale Sicherungssysteme wie das Bürgergeld bzw. die Grundsicherung wirken nicht geschlechtsneutral, 

sondern betreffen Frauen und Männer unterschiedlich. Angesichts anhaltend hoher 

Armutsgefährdungsquoten sind Einschnitte bei Sozialleistungen fatal, insbesondere für Frauen. Sie 

arbeiten häufiger in prekären Beschäftigungen, verfügen seltener über existenzsichernde Einkommen und 

sind nach wie vor häufiger von Armut betroffen: Ihre durchschnittliche Armutsgefährdungsquote liegt bei 

15,1 Prozent – und damit höher als die der Männer (13,7 Prozent). Mit steigendem Alter verschärft sich 

diese Ungleichheit: Frauen ab 65 Jahren sind mit 20,6 Prozent deutlich häufiger armutsgefährdet als 

Männer derselben Altersgruppe (15,7 Prozent).1 Besonders vulnerabel sind daneben Frauen, die allein 

Verantwortung für Kinderbetreuung, Haushalt und Einkommen übernehmen: Alleinerziehende stellen die 

am stärksten von Armut betroffene Familienform dar. 41 Prozent gelten als armutsgefährdet, 37,2 Prozent 

beziehen Leistungen nach dem SGB II.2  

Laut dem vorgelegten Ref-E sind nun deutliche Regelverschärfungen im SGB II vorgesehen, die bis zur 

vollständigen Streichung der Grundsicherungsleistungen reichen können. Wichtig ist, dass für solche Fälle 

eine Härtefallregelung eingeplant ist und die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung bei 

Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften weiterhin übernommen werden (§ 7b Absatz 4). Grundsätzlich 

bergen die geplanten Verschärfungen jedoch das Risiko gravierender Leistungskürzungen, die im Einzelfall 

zu Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit führen können und auch die Situation von Partner*innen und 

Kindern in Bedarfsgemeinschaften erheblich belasten.  

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit betont der DF, dass die Antwort der Bundesregierung nicht 

in der Schwächung sozialer Sicherungssysteme bestehen darf. Unser Sozialstaat muss gestärkt – nicht 

geschwächt – und konsequent geschlechtergerecht ausgestaltet werden. 

 

 
1 Destatis, WZB, BiB (2024): Sozialbericht, S.199, Sozialbericht 2024 (letzter Zugriff am 18.11.2025). 
2 Bertelsmann Stiftung (2024): Factsheet: Alleinerziehende in Deutschland, Factsheet_Alleinerziehende_2024 (1).pdf (letzter 
Zugriff am 18.11.2025). 

https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Sozialbericht_2024_bf_k2.pdf
file:///C:/Users/LisaSommerDF/Downloads/Factsheet_Alleinerziehende_2024%20(1).pdf
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Grundsicherung geschlechtergerecht gestalten – eigenständige Existenzsicherung stärken  

Eine gleichstellungsorientierte SGB-II-Reform muss aus Sicht des DF die eigenständige Sicherung in der 

Grundsicherung stärken. Mit dem sozialrechtlichen Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft wurden im Rahmen 

der Hartz-IV-Reformen gegenseitige Einstandspflichten innerhalb eines Haushalts stark ausgeweitet: 

zwischen Verheirateten, aber auch zwischen Lebenspartner*innen und für (Stief-)Kinder bis zum Alter von 

25 Jahren. Aufgrund der bestehenden Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und in Familien 

werden ganz mehrheitlich Frauen im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit oder wenn kein (ausreichender) 

Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, damit auf das Einkommen ihrer Partner verwiesen. Ein 

eigenständiger Anspruch auf Grundsicherungsleistungen wird damit aktuell verwehrt.  

Studien zeigen daneben auf, dass die Integration in Erwerbsarbeit nach Geschlecht stark nach Typ der 

Bedarfsgemeinschaft (BG) variiert: Bei den Integrationsquoten ist der Unterschied zwischen Frauen und 

Männern bei den Alleinerziehenden und Alleinstehenden (d.h. Single-BG) am niedrigsten, bei Frauen und 

Männern, die in einer Paar-BG leben, deutlich höher und am höchsten bei Frauen und Männern in einer 

Paar-BG mit Kindern.3 Die unterschiedlichen Integrationschancen von Frauen nach BG-Typ sind zum einen 

in der Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit begründet. Die höhere Integrationsquote von 

Alleinerziehenden im Vergleich zu Müttern in Paar-Bedarfsgemeinschaften weist aber darauf hin, dass die 

innerfamiliäre Arbeitsteilung eine ebenso bedeutende Rolle spielt. Hinzu kommt die Konzentration der 

Jobcenter bei der Arbeitsvermittlung auf die vermeintlich arbeitsmarktnäheren Familienmitglieder, i.d.R. 

Männer.4 

Vor diesem Hintergrund spricht sich der DF für die Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft und die 

Einführung eines eigenständigen Leistungsanspruchs im SGB II aus. 

 

Gezielte Ansprache von Müttern – Zumutbarkeit ab dem ersten Lebensjahr des Kindes  

Um den langfristigen Leistungsbezug von Familien zu vermeiden und die Erwerbstätigkeit – insbesondere 

von Frauen – zu fördern, sollen nach dem Ref-E Erziehende frühzeitig beraten, unterstützt und in Arbeit 

integriert werden. Konkret ist vorgesehen, den Zeitpunkt, ab dem Erziehenden die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit oder die Teilnahme an einer Eingliederungsmaßnahme in der Regel zugemutet werden 

kann, auf die Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes abzusenken (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II). 

Aus Sicht des DF kann diese Herabsetzung grundsätzlich zur verbesserten Arbeitsförderung und zur 

Stärkung der beruflichen Situation von Frauen beitragen. Voraussetzung für eine nachhaltige Förderung 

der wirtschaftlichen Eigenständigkeit ist jedoch, dass Qualifizierungsmaßnahmen in der SGB-II-

Umsetzungspraxis Vorrang vor kurzfristiger Vermittlung haben, um dauerhafte, 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsperspektiven zu schaffen. Außerdem darf das 

„Vermittlungshemmnis: Kind“ nicht zur Aufnahme einer Tätigkeit unterhalb des erreichten 

Qualifikationsniveaus führen, womit langfristig die Gefahr einer Dequalifizierung einhergeht. 

Kritisch bleibt, dass die geplante Stärkung des Vermittlungsvorrangs den bestehenden Zielkonflikt 

zwischen kurzfristiger Arbeitsintegration und langfristiger sozialer Stabilisierung – insbesondere für Mütter 

in Paar-Bedarfsgemeinschaften – weiter verschärft. 

 
3 Brussig, Martin et al. (2023): Gleichstellungsimpulse im SGB II Zielsteuerungssystem. Zwischenbericht, S.22ff.  
4 Ebd., S.49ff.  
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Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft und Einführung eines Umgangsmehrbedarfs  

Die temporäre Bedarfsgemeinschaft im SGB II führt aktuell zu erheblichen Benachteiligungen von 

Alleinerziehenden in der Grundsicherung. Auf Basis der Regelung wird der Regelsatz des Kindes 

getrenntlebender Eltern an ihren Betreuungszeiten gemessen aufgeteilt, wenn beide Elternteile im SGB-II-

Bezug sind. Für Alleinerziehende hat das zur Folge, dass ein Anteil des Regelsatzes für die Tage, die das 

Kind beim umgangsberechtigten Elternteil verbringt, abgezogen wird. Der DF lehnt diese Regelung 

ausdrücklich ab und fordert im Einklang mit dem 10. Familienbericht einen Umgangsmehrbedarf für den 

zweiten Elternteil.5 

Neuberechnung der Regelbedarfe  

Regelmäßig machen Wissenschaftler*innen und zivilgesellschaftliche Organisationen auf erhebliche 

Mängel bei der Berechnung der Regelbedarfe nach dem SGB II und SGB XII aufmerksam, die zu 

unzureichenden Leistungshöhen führen.6 Beispielhaft sei hier auf die Bedarfsermittlung bei Eltern 

verwiesen: Ihre Bedarfe werden aktuell aus den Verbrauchsausgaben von Alleinstehenden abgeleitet. 

Notwendige Aufwendungen von Eltern für ihre Kinder, wie Begleitkosten oder Betreuungs- und 

Erziehungsaufwand, finden somit keine Berücksichtigung. Zur Sicherstellung des Existenzminimums von 

Eltern und Kindern müssen die elterlichen Bedarfe künftig anhand der Ausgaben von Familienhaushalten 

ermittelt werden.  

 

Gute Rahmenbedingungen für die eigenständige ökonomische Absicherung von Frauen schaffen  

Es sind insbesondere Frauen, die zu Lasten ihres Berufes Kinder betreuen. Mit gravierenden Folgen: Der 

Gender Care Gap liegt in Paarhaushalten mit Kindern bei ca. 59 Prozent.7 Die bestehende 

geschlechtsspezifische Sorgeverantwortung schränkt Frauen in ihrer Erwerbsteilhabe ein: Im Jahr 2024 

arbeiteten 68 Prozent aller Mütter mit Kindern unter 18 Jahren in Teilzeit, während nur 8 Prozent aller 

erwerbstätigen Väter ihre Erwerbsarbeitszeit reduzierten.8 

Im Fokus einer gleichstellungsorientierten Familien- und Sozialpolitik müssen daher passende 

Rahmenbedingungen für eine faire Arbeitsteilung stehen. Die stärkere Übernahme unbezahlter 

Sorgearbeit von Männern ist Voraussetzung für eine partnerschaftliche Arbeitsteilung zwischen den 

Geschlechtern. Sie ermöglicht Frauen, stärker am Erwerbsleben teilzunehmen und berufliche Chancen zu 

nutzen. Damit wird langfristig die eigenständige Existenzsicherung unterstützt, die Frauen bei Trennung 

finanziell schützt und den Bezug von Grundsicherungsleistungen vorbeugt.  

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag gute Vorschläge für die Weiterentwicklung des Elterngelds 

und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gemacht, die die faire Verteilung von Sorge- 

und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern stärken. Der DF spricht sich für die zeitnahe Umsetzung 

dieser Maßnahmen aus. Ebenso fordert der DF einen armutsfesten gesetzlichen Mindestlohn, der einen 

wirksamen Beitrag leistet, um vor Armut im Rentenalter zu schützen. Die Höhe des Mindestlohns muss 

sicherstellen, dass die Bezieher*innen nach 45 Jahren in Vollzeitbeschäftigung mindestens eine Rente 

 
5 Bundesregierung (2025): Zehnter Familienbericht - Unterstützung allein- und getrennterziehender Eltern und ihrer Kinder — 
Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen, Zehnter Familienbericht - BMBFSFJ (letzter Zugriff am 17.11.2025).  
6 U.a. Sozialpolitik-Blog (2024): „Wir müssen das gesellschaftliche Existenzminimum verteidigen“, Deutsches Institut für 
Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, (letzter Zugriff am 18.11.2025).  
7 Bündnis Sorgearbeit fair teilen (2024): Der Gender Care Gap und seine Folgen, BSFT-Factsheet-GenderCareGap.pdf (letzter 
Zugriff: 17.11.2025). 
8 Statistisches Bundesamt: Fast jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet in Teilzeit, Fast jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet in 
Teilzeit - Statistisches Bundesamt (letzter Zugriff: 17.11.2025). 

https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/berichte-der-bundesregierung/zehnter-familienbericht-253668
https://difis.org/blog/?blog=92
https://difis.org/blog/?blog=92
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oberhalb der Grundsicherung erhalten. Unerlässlich sind zudem eine Stärkung der Tarifbindung 

insbesondere in frauendominierten Branchen sowie die Verwirklichung des Equal-Pay-Grundsatzes, u.a. 

durch die zeitnahe Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie.  
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Deutscher Frauenrat 

Der Deutsche Frauenrat, Dachverband von rund 60 bundesweit aktiven Frauenorganisationen, ist die 

größte frauen- und gleichstellungspolitische Interessenvertretung in Deutschland. Wir sind die starke 

Stimme für Frauen. Wir vertreten Frauen aus Berufs-, sozial-, gesellschafts- und frauenrechtspolitischen 

Verbänden, aus Parteien, Gewerkschaften, aus den Kirchen, aus Sport, Kultur, Medien und Wirtschaft. Wir 

engagieren uns für die Rechte von Frauen in Deutschland, in der Europäischen Union und in den Vereinten 

Nationen. Unser Ziel ist die rechtliche und faktische Gleichstellung der Geschlechter in allen 

Lebensbereichen. Wir setzen uns für einen geschlechterdemokratischen Wandel ein und für eine gerechte 

und lebenswerte Welt für alle. 
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10963 Berlin 
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1. Zusammenfassung 
Der Gesetzgeber hat sich mit dem Zwölften Gesetz zur Änderung des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze entschieden, die Eingriffsnormen 
für die Sanktionen umzugestalten. Pflichtverletzungen, Terminversäumnisse 
und „Arbeitsverweigerung“ sollen künftig schärfer sanktioniert werden; die bis-

herigen Sanktionsstufen sollen entfallen. Hintergrund ist die Entscheidung des 

BVerfG1 und die damit verbundene Auseinandersetzung zur Eignung, Erforder-
lichkeit und Angemessenheit der Sanktionen. Für die Sanktionen stützt der Ge-

setzgeber sich auf Annahmen zur Erreichung der geforderten Mitwirkung. Das 
Zwölfte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ist am 

01.01.2023 bzw. 01.07.2023 in Kraft getreten. Keine zwei Jahre später liegt mit 

dem Referentenentwurf eine Änderung dieser Regelungen des SGB II vor. Der 
Wesenskern des Gesetzesvorhabens besteht darin, Mitwirkungspflichten und 
Sanktionen erheblich zu verschärfen, bis hin zur Streichung des kompletten Leis-
tungsanspruchs einschließlich der Wohnkosten bei wiederholten Terminver-

säumnissen („Nichterreichbarkeitsfiktion“ und Wegfall der Leistungsvorausset-
zungen). Existenzsichernde Leistungen unterliegen dem Schutz des Art. 1 Absatz 

1 Grundgesetz (GG) gegen Eingriffe. An diese sind aufgrund der grundgesetzli-
chen Gewährleistung der Existenzsicherung aus Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 1 

GG hohe Anforderungen zu stellen. „Der Gesetzgeber muss der Wahl und Ausge-
staltung seines Konzepts eine verfassungsrechtlich tragfähige Einschätzung zu-

grunde legen; soweit er sich auf Prognosen über tatsächliche Entwicklungen und 
insbesondere über die Wirkungen seiner Regelung stützt, müssen diese hinrei-

chend verlässlich sein.“ BVerfG a.a.O. RN 134. Dafür bedarf es empirischer 

Grundlagen. Diese oder andere Fakten, die belegen, dass die Annahmen des 
Zwölften Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sich als 

fehlerhaft erwiesen haben und damit die Erforderlichkeit dieser drakonischen 

Änderungen im Referentenentwurf rechtfertigen könnten, sind in diesem nicht 

ersichtlich. Damit fehlt es an einer tragfähigen Begründung für diesen verschär-
fenden Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Existenzminimum. 

In der geplanten Reichweite sind die verschärften Sanktionen nicht erforderlich 

und sozialpolitisch völlig inakzeptabel – vor allem im Hinblick auf drohende 

Wohnungslosigkeit mit all ihren Folgeproblemen und -kosten. Zudem bestehen 
keine ausreichenden Schutzmechanismen für vulnerable Gruppen wie Men-

schen mit psychischen Erkrankungen. 

Es bestehen erhebliche Zweifel, ob mit den geplanten Verschärfungen die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts („Sanktionsurteil 2019“) eingehalten 

werden – insbesondere im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit der Eingriffe. 

Die Karenzzeit beim Vermögen soll abgeschafft und durch deutlich niedrigere, 

nach Alter gestaffelte Freibeträge ersetzt werden. Damit wird das sozialstaatli-
che Sicherheitsversprechen geschwächt: Der Schutz von Ersparnissen von Ar-

beitnehmer*innen, denen längere Arbeitslosigkeit droht, wird so deutlich ver-

schlechtert. 

 
1 BVerfG 05.11.2019 – 1 BvL 7/16 („Sanktionsurteil“) 
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Die Karenzzeit bei Wohnkosten soll stark relativiert werden, indem zwei zusätz-
liche Kostendeckel eingeführt werden (Begrenzung auf das Anderthalbfache 
der abstrakten Angemessenheitsgrenze und Quadratmeterhöchstpreis). Damit 
steigt das Risiko, dass die tatsächlichen Wohnkosten nicht vollständig über-

nommen werden („Mietkostenlücke“) und es zur Bedarfsunterdeckung kommt 

– ohne dass die Leistungsberechtigten eine Ausweichoption auf eine günstigere 
Wohnung hätten. 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die Regierungsfraktionen 

im Deutschen Bundestag auf, die geplanten Verschärfungen bei den Sanktio-

nen deutlich abzumildern und eine konsequente Beachtung der Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts sicherzustellen. Zudem muss ein besserer Schutz 
von Ersparnissen erhalten bleiben. Statt die Leistungen fürs Wohnen zu begren-
zen, ist eine Begrenzung der Wohnkosten über eine wirksame Mietenregulie-
rung notwendig – von der alle Mieter*innen profitieren. 

Des Weiteren soll bei den Zumutbarkeitskriterien für Erziehende die Alters-
grenze von Kindern von drei Jahren auf ein Jahr abgesenkt werden. Diese Ver-

schärfung würde vor allem Frauen und Alleinerziehende in ohnehin schwieri-
gen Lebenssituationen treffen und ist aus gleichstellungs- und sozialpolitischer 

Perspektive als höchst problematisch anzusehen.  

Positiv bewertet der DGB hingegen die Weiterentwicklung der arbeitsmarktpo-

litischen Förderinstrumente im SGB II und SGB III: Die Umstellung der Ziel-
gruppe von „Langzeitarbeitslosen“ auf „Langzeitleistungsbezieher“ bei den 

Lohnkostenzuschüssen nach § 16e SGB II erweitert den förderungsfähigen Per-

sonenkreis sachgerecht. Die Übertragung von Förderinstrumenten, die sich im 
SGB II bewährt haben, auf das SGB III erweitert die Instrumentenpalette sinn-

voll. Auch die Stärkung der Jugendberufsagenturen ist positiv zu bewerten. 

 

2. Vorbemerkung zum Wesenskern des Gesetzentwurfs 

Wesentlich und charakteristisch für das Gesetzesvorhaben ist der Ansatz, von 

Arbeitslosen deutlich mehr zu fordern und Mitwirkungspflichten sowie Sanktio-
nen erheblich zu verschärfen. 

Eingebettet ist das Vorhaben bei CDU/CSU in das Narrativ, viele Leistungsbe-
rechtigte seien nicht bereit zu arbeiten und das derzeitige Bürgergeld werde 

vielfach zu Unrecht bezogen, was in der Forderung kumuliert „Wer arbeiten 

kann, der muss auch arbeiten!“ Das Narrativ der SPD zum Gesetzentwurf hat 
eine geringfügig andere Tonalität, wenn auf „mehr Mitwirkung und spürbare 

Konsequenzen bei Nicht-Mitwirkung“ gesetzt werden soll2: „Wer nicht mit-
macht, wird es schwer haben.“3 

Diese „Problemanalysen“ – mangelnde Arbeits- bzw. Mitwirkungsbereitschaft – 
wie auch die Behauptung, es gäbe massenhaften Leistungsmissbrauch, 

 
2 Vgl. BMAS: Faktenpapier Neue Grundsicherung, November 2025, S. 1 
3 Bärbel Bas laut Tagesspiegel: „Wir verschärfen die Sanktionen“, 09.10.2025 
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entbehren jedweder empirischen Grundlage. Kausal für die hohe Zahl an Ar-
beitslosen und Bürgergeldbeziehenden sowie die damit verbundenen Kosten 
ist kein individuelles Fehlverhalten der Leistungsberechtigten. Die Herausfor-
derungen am Arbeitsmarkt bestehen vielmehr darin, dass mit wirksamen Im-

pulsen die Wirtschaftsflaute überwunden werden muss, mit aktiver Arbeitsför-

derpolitik die Transformationsprozesse gestaltet und Brücken gebaut werden, 
die Nachfrage nach Arbeitskräften erhöht und das Mismatch zwischen offenen 
Stellen und Arbeitssuchenden mittels einer Qualifizierungsoffensive angegan-

gen wird. 

Gemessen an diesen Herausforderungen ist die charakteristische Neuausrich-

tung der Grundsicherung mit den geplanten Verschärfungen bei Mitwirkungs-
pflichten und Sanktionen nicht problemadäquat, sondern unnütz und über-
flüssig. 

Im Referentenentwurf selbst wird die Wirkungslosigkeit des Vorhabens, Mitwir-

kungspflichten und Sanktionen massiv zu verschärfen, im Begründungsteil bei 
den finanziellen Auswirkungen dokumentiert:  Die Verschärfungen zu Lasten der 

hilfebedürftigen Menschen führen nicht im Ansatz zu den öffentlich verkündeten 
Einsparungen in Milliardenhöhe, selbst wenn sich alle im Gesetzentwurf veran-

schlagten Minderausgaben realisieren ließen.4 

Insofern handelt es sich bei dem Gesetzvorhaben weitgehend um Symbolpoli-

tik – die aber nicht folgenlos bleibt, sondern vielfältige Risiken und Nachteile 
mit sich bringt. Offenbar will die Bundesregierung mit den geplanten Verschär-

fungen auf das schlechte Image des Bürgergeldes und der Bürgergeldbeziehen-

den sowie die in Umfragen geäußerte Erwartung, die Regelungen sollten stren-
ger gefasst werden, reagieren. Diese Stimmungslage in Teilen der Bevölkerung 

ist aber nicht faktenbasiert, sondern das Ergebnis einer lang andauernden, 
massiven und mit Zerrbildern und Fake-News erfüllten Stimmungsmache ge-

gen das Bürgergeld. 

Aus Sicht der Jobcenter-Beschäftigten verschärft der Entwurf zudem struktu-

relle Probleme, die bereits heute zu erheblichen Belastungen führen. Die poli-

tisch erzeugte Fokussierung auf Kontrolle und Fehlverhalten adressiert nicht 

die realen Herausforderungen im Arbeitsalltag der Jobcenter-Beschäftigten, zu 
denen hohe Fallzahlen, fehlendes Personal und eine seit Jahren unzureichende 

finanzielle Ausstattung gehören. Sie befürchten in der Folge der geplanten Re-
form eine weitere Verdichtung der Arbeitsprozesse, die weder der Qualität der 
Beratung noch dem Ziel einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration der er-

werbsfähigen Leistungsbeziehenden dient.5 

 
4 Die Minderausgaben aufgrund aller geplanter Änderungen zusammen werden mit 

86 Mio. Euro in 2026 und 70 Mio. Euro in 2027 angegeben. Ab 2028 kommt es zu gering-

fügigen Mehrausgaben. Die direkten finanziellen Auswirkungen nur der verschärften 

Sanktionsregelungen isoliert betrachtet wird mit Minderausgaben in Höhe von 60 Mio. 

Euro im Jahr angegeben. Vgl. RefE S. 6 und 47 
5 Vgl. Stellungnahme des ehrenamtlichen Bundesarbeitskreis Jobcenter vom 

03.11.2025, Online: notbremse-jobcenter.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-

10_Stellungnahme-BAK-Jobcenter-Buergergeldreform_final.pdf 

https://notbremse-jobcenter.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-10_Stellungnahme-BAK-Jobcenter-Buergergeldreform_final.pdf
https://notbremse-jobcenter.de/wp-content/uploads/2025/11/2025-10_Stellungnahme-BAK-Jobcenter-Buergergeldreform_final.pdf
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Die Rückmeldungen aus den Jobcentern zur Sinnhaftigkeit und zur Wirkung 
von Sanktionen sind gespalten: Ein Teil der Jobcenter-Beschäftigten erhofft 
sich von schärferen Sanktionsinstrumenten mehr Verbindlichkeit im Integrati-
onsprozess oder Verhaltensänderungen. Darunter sind Stimmen, die sich eine 

effektivere Handhabe gegen eine kleine Gruppe von Leistungsberechtigten 

wünschen, die nicht ausreichend mitarbeiten. Es gibt aber auch die gegentei-
lige Sicht, auch belegt durch eine empirische Befragung, wonach der 10-Pro-
zent-Kürzung nach Terminversäumnissen aus Sicht der Jobcenter-Beschäftig-

ten eine hohe Wirksamkeit attestiert wird oder generell der Zugang zu psycho-

sozialen Hilfsangeboten sowie Coachings als wirksamere Maßnahmen angese-

hen werden.6 

Folgt man erstgenannten Auffassung, wäre zu prüfen, ob durch mit Augenmaß 
verschärften Rechtsfolgen bei Fehlverhalten positive Effekte für den Integrati-
onsprozess zu erwarten wären. Nichts kann jedoch die Reichweite der mit dem 

Referentenentwurf nun geplanten Sanktionsverschärfungen bis hin zum voll-
ständigen Leistungsentzug einschließlich der Wohnkosten rechtfertigen, die 

weit übers Ziel hinausschießen. Die Sanktionsverschärfungen sind völlig unver-
hältnismäßig und überzogen (siehe im Einzelnen nachstehend). Sie sind sozi-

apolitisch unverantwortlich, schaffen erhebliche Folgeprobleme und -kosten – 
etwa bei drohender Wohnungslosigkeit – und sind verfassungsrechtlich frag-

würdig. 

 

3. Bewertung ausgewählter Schwerpunkte des Gesetz-
entwurfs 

3.1 Verschärfung der Sanktionen und Leistungsentzug 

3.1.1 Sanktionen bei Terminversäumnissen 

Die relevantesten – und weitreichendsten und folgenschwersten – Neuregelun-

gen des Referentenentwurfs betreffen die Rechtsfolgen bei Terminversäumnis-
sen. 

o Bereits nach dem ersten, ohne wichtigen Grund versäumten Termin, kön-
nen die Jobcenter Obliegenheiten (Eigenbemühungen, Arbeitsaufnahme, 

Teilnahme an Maßnahmen) verpflichtend per Verwaltungsakt vorgeben 

(§ 15a SGB II neu RefE). Derzeit ist dies erst möglich, wenn den Pflichten aus 
dem Kooperationsplan nicht nachgekommen wird (§ 15 Abs. 5 SGB II). 

➔ Bewertung: Die Regelung ist unverhältnismäßig und nicht zielführend für 

einen erfolgreichen Integrationsprozess. 

Denn schon nach einem sehr geringfügigen Fehlverhalten in Form eines 

einzigen versäumten Termins kann das Jobcenter den kooperativen 

 
6 Vgl. IAB: Zentrale Befunde aus Studien zu Sanktionen im SGB II mit einem Fokus auf 

Sanktionswirkungen und Sanktionswahrscheinlichkeit, 2022, S. 10, 14-15.  

 

https://doku.iab.de/forschungsbericht/2022/fb1722.pdf
https://doku.iab.de/forschungsbericht/2022/fb1722.pdf
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Arbeitsansatz („Eingliederungsziele und -schritte im Einvernehmen“) been-
den und einseitig Vorgaben durchsetzen. Dabei zeigen Erfahrungen aus der 
Praxis7, dass der kooperative Arbeitsansatz und der an sich nicht sanktions-
bewehrte Kooperationsplan im Gegensatz zur früheren Eingliederungsver-

einbarung positiv wirken, den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und ei-

nes produktiven „Arbeitsbündnisses“ zwischen Jobcenter und 
Leistungsberechtigten begünstigen. 

o Bei einem wiederholten Terminversäumnis, also beim zweiten versäumten 

Termin, wird der Regelsatz um 30 Prozent für einen Monat gekürzt (§ 32 

Abs. 1 SGB II neu RefE), bisher beträgt die Kürzung bei Terminversäumnis-

sen jeweils nur 10 Prozent. 

o Werden drei aufeinander folgende Termine versäumt, wird der Regelsatz 
um 100 Prozent gekürzt, also vollständig entzogen. Die Wohnkosten wer-
den direkt an den Vermieter gezahlt (§ 32a SGB II neu RefE). 

➔ Bewertung: Diese Regelung wirft die Frage ihrer verfassungsgemäßen Ver-
hältnismäßigkeit im Vergleich zu den Rechtsfolgen nach Pflichtverletzun-

gen (§ 31a SGB II und § 31a SGB II RefE) auf. Dazu unten zu dem vollständi-
gen Entzug der Leistung. 

In Mehr-Personen-Bedarfsgemeinschaften sind Partner*innen und Kinder 
der/des Sanktionierten massiv mitbetroffen, wenn der Regelsatz für den 

Sanktionierten wegfällt. Bei einem Paar mit zwei Kindern sinkt die für den 
Lebensunterhalt zur Verfügung stehende Regelsatzsumme um 506 Euro 

bzw. rund ein Drittel8, während der Sanktionierte ja nicht aus der Bedarfs-

gemeinschaft verschwindet oder seinen Verbrauch einstellen kann. Es wer-
den so erhebliche Mangel- und Unterversorgungslagen bei Personen er-

zeugt, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen.9 Maßnahmen, die 

verschärfte Armutslagen abmildern, wie etwa die zwingende Gewährung 

von Sachleistungen zur (teilweisen) Kompensation des Leistungsentzugs, 
sieht der Referentenentwurf nicht vor. 

Besonders problematisch ist, dass die drei Terminversäumnisse, lediglich 

„aufeinanderfolgen“ müssen. Dadurch könnte schon eine enge Terminie-

rung zum Wegfall des Regelsatzes führen. 

o Erscheint die leistungsberechtigte Person spätestens mit Ablauf eines Mo-

nats ab Beginn des Leistungsentzuges persönlich im Jobcenter, ist nur ein 

 
7 Entsprechende Berichte erreichen den DGB aus örtlichen Beratungsstellen für Arbeits-

lose, die von Gewerkschaften oder den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden getragen wer-

den. 
8 Paar mit zwei Kindern im Vorschulalter. Regelsatzsumme: 506 € +506 € + 357 € + 357 € 

= 1.726 Euro. Der Entzug des Regelsatzes in Höhe von 506 € für den Sanktionierten ent-

spricht 29,3 Prozent der Regelsatzsumme. 
9 Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben erhebliche Zweifel an der Aussage 

im BMAS-Faktenpapier, dass die Härtefallprüfung für Familien einen „umfassenden 

Schutzmechanismus“ darstellt. Vgl. BMAS: Faktenpapier Neue Grundsicherung, S. 5 
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um 30 Prozent geminderter Regelsatz für den Monat zu erbringen (§ 32a 
Abs. 1 Satz 3 SGB II neu RefE).  

➔ Bewertung: Diese fortdauernde Sanktionierung im gesamten laufenden 
Monat trotz erfolgter Mitwirkung widerspricht den Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts.  Dies ist eine Abweichung des vom BVerfG vorgegebe-

nen Grundsatzes die existenzsichernde Leistung wiederzuerlangen: „Die 
Anforderungen aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG sind da-
her nur gewahrt, wenn die zur Deckung des gesamten existenznotwendigen 

Bedarfs erforderlichen Leistungen für Bedürftige jedenfalls bereitstehen 

und es in ihrer eigenen Verantwortung liegt, in zumutbarer Weise die Vo-

raussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach einer Minderung 
wieder zu erhalten.“ (BVerfG a.a.O, Rn. 133). Eine Sanktion, die nachträgli-
ches Wohlverhalten nicht vollständig kompensiert, ist unverhältnismäßig, 
weil sie keinen legitimen Zweck mehr verfolgt. Der Leistungsentzug wird in 

diesem Fall rein repressiv und verliert seine steuernde Funktion. Eine sol-
che Regelung verstößt gegen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an 

Zweck-Mittel-Relation und Verhältnismäßigkeit (BVerfG a.a.O, Rn. 133, Rn. 
184 ff., insb. Rn. 186). 

o Erscheint der Leistungsberechtigte im Laufe eines Monats nach dem voll-

ständigen Entzug des Regelsatzes nicht persönlich beim Jobcenter, entfällt 

der Leistungsanspruch einschließlich der Wohnungskosten ganz.10 Geset-
zestechnisch vollzogen wird die Einstellung der Leistung über eine „Nicht-

erreichbarkeitsfiktion“: Der Leistungsberechtigte gilt beim Nichterscheinen 

nach drei versäumten Terminen als nicht erreichbar und damit entfällt die 
Grundleistungsvoraussetzung der Erreichbarkeit nach § 7b SGB II (§ 7b Abs. 

4 SGB II neu RefE). 

➔ Bewertung: Diese verschärfte Sanktion des vollständigen Leistungsentzugs 

einschließlich der Wohnkosten ist nicht erforderlich, überzogen, sozialpoli-
tisch inakzeptabel und verfassungsrechtlich zweifelhaft. 

Die beabsichtigte Regelung zum vollständigen Entzug der SGB II Leistungen 

(Regelbedarf und Kosten der Unterkunft und Heizung) beachtet die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht (BVerfG a.a.O).  

Leistungsminderungen im SGB II müssen im geeigneten Verhältnis zur tat-

sächlichen Erreichung des Ziels, die Bedürftigkeit zu überwinden, stehen. 
Diesem Ziel dient die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Damit sind die Mit-
wirkungspflichten zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unmittelbar mit 

dem Ziel verbunden, die Bedürftigkeit zu überwinden. Die Meldeaufforde-
rung und der daran anknüpfende Termin ist mit diesem Ziel nur mittelbar 

verbunden. Die Wahrnehmung des Termins selbst, steht der Aufnahme ei-
ner Erwerbstätigkeit nicht gleich. „Die Sanktion der Verletzung einer Mitwir-

kungspflicht kann insofern keine größere Wirkung entfalten als die Mitwir-

kungspflicht selbst“ (BVerfG 5.11.2019 – 1 BvL7/16, RN 167). Mit der 
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beabsichtigten Regelung ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht mehr 
gegeben. Dies aus mehreren Gründen: 

• Die Totalsanktion ist nach den Grundsätzen des BverfG nur in einer 

Situation möglich, in der die Existenzsicherung tatsächlich und un-
mittelbar durch die Erzielung von Einkommen selbst erreicht wer-

den kann. Die Situation muss mit der vergleichbar sein, dass es an 
Bedürftigkeit fehlt, weil bereite Mittel aktuell verfügbar und einsetz-
bar sind. Nur wenn die entsprechende Einkommenserzielung vor-

sätzlich verweigert wird, ohne dafür einen wichtigen Grund zu und 

ein Vorbringen persönlicher Besonderheiten möglich war, kann 

eine Totalsanktion gerechtfertigt sein (BverfG 5.11.2019 – 1 
BvL7/16, RN 209). Ein Meldeversäumnis erfüllt diese Voraussetzun-
gen schon per se nicht, weil der Meldetermin selbst kein Einkom-
men generiert.  

• Die Sanktionierung der Meldeversäumnisse mit der beabsichtigten 

Totalsanktion (§ 7 Abs. 4 i.V.m. § 32a SGB III RE)) ist im Vergleich zu 
den Rechtsfolgen nach Pflichtverletzungen (§ 31a SGB II und § 31a 

SGB II RE) schwerwiegender, jedenfalls soweit damit bereits einfa-

che Fahrlässigkeit derart gravierend sanktioniert wird. Dabei wird 

das Risiko in Kauf genommen, dass Obdachlosigkeit droht, weil nur 
für Bedarfsgemeinschaften mit mehreren Personen die Kosten für 

Unterkunft und Heizung weiter übernommen werden (§ 22 Abs. 7 
Satz 4 SGB II RE). 

➔ Bei Single-Haushalten11 führt der vollständige Leistungsentzug zu Miet- 
und Energieschulden und drohender Wohnungslosigkeit.12 Selbst, 

wenn das Hilfesystem zur Vermeidung von Obdachlosigkeit greift und 
eine ordnungsrechtliche Unterbringung in Notunterkünften erfolgt, ist 

dies mit immensen Folgeproblemen und Folgekosten verbunden, ins-
besondere bei der Unterbringung zu Tagessätzen. 

Hinzu kommt, dass gerade Wohnungslosigkeit das größte Hemmnis für 

eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ist. Im Falle einer Mehr-

personen-Bedarfsgemeinschaft werden die KdU auf die anderen Köpfe 

verteilt, was dazu führen kann, dass die Miete dadurch die Höchst-
grenze übersteigt. Die Kosten für die Wohnung liegen – da eine Person 
weniger angerechnet wird – außerhalb der Angemessenheitsgrenzen 
(Höchstgrenzen), die von der Haushaltsgröße, Wohnungsgröße und ört-

lichen Bestimmungen abhängen.  Das hat zur Konsequenz, dass die 
Leistungsberechtigten umziehen oder die Differenz aus dem Regelsatz 
stemmen müssen. 

 
11 57 Prozent aller Bedarfsgemeinschaften sind Single-Haushalte. Vgl. Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit: Grundsicherung für Arbeitsuchende, Oktober 2025 
12 Bei Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften werden die Wohnkosten neu auf die „ver-

bleibenden“, nicht sanktionierten Personen aufgeteilt, sodass im Ergebnis keine Kür-

zung der Wohnkosten erfolgt. Vgl. § 22 Abs. 7 SGB II neu RefE  
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➔ Ein ausreichend enger Kontakt zwischen Jobcentern und Leistungsbe-
rechtigten ist die Grundlage und die Voraussetzung für jeden Bera-
tungs- und Integrationsprozess. Insofern ist es nicht nur ein legitimes, 
sondern ein richtiges Anliegen, mehr Termintreue und Verbindlichkeit 

erreichen zu wollen. Mehr Termintreue lässt sich aber nicht nur repres-

siv erreichen, sondern auch über eine individuell passende Beratung 
und Betreuung mit Förderangeboten, die als echte Unterstützung er-
lebt wird – also über einen hohen Gebrauchswert und Nutzen der Mel-

determine für die Leistungsberechtigten. 

➔ Eine über 30 Prozent hinausgehende Kürzung erscheint zudem auch 

gar nicht erforderlich: Bei einer 30-Prozent-Kürzung stehen der/dem 
Sanktionierten statt 563 Euro nur noch 394 Euro monatlich für den Le-
bensunterhalt zur Verfügung. Davon kann niemand leben. Wenn eine 
solch erhebliche Kürzung nicht zu einer Verhaltensänderung führt, deu-

tet dies – sofern nicht ohnehin eine psychische Erkrankung oder sons-
tige Krisensituation ursachlich ist – darauf hin, dass weiteres Einkom-

men vorhanden ist. In diesen Fällen sind aber nicht verschärfte 
Sanktionen zielführend, sondern eine effektivere Bekämpfung der 

Schwarzarbeit. 

 

3.1.2 Fehlender Schutz für vulnerable Gruppen 

Im Kontext der geplanten Sanktionsverschärfungen ist nicht sichergestellt, 
dass Personen, die sich nicht „schuldhaft“ verhalten, von den verschärften 

Sanktionen ausgenommen sind. Zu denken ist insbesondere an Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung, Alleinerziehende, Menschen, die Ange-
hörige pflegen oder Menschen in einer akuten Lebenskrise, etwa nach dem 

Tod eines nahen Angehörigen oder bei bereits bestehender Wohnungslo-
sigkeit.13 Der Schutz dieser Personengruppen ist sozialpolitisch unbedingt 

geboten, aber auch eine Vorgabe aus dem Sanktionsurteil des BVerfG von 
2019. 

o Der RefE enthält nur eine einzige Regelung zum Schutz von vulnerablen 
Gruppen und die ist aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften noch unzureichend: 

o Die Anhörung (nach § 24 SGB X), bei der Leistungsberechtigte Gründe 
für das eigene Verhalten vorbringen können bzw. das Jobcenter Hin-

weise auf Härtefälle erlangen kann, soll nicht nur auf Verlangen der 
Leistungsberechtigten (derzeitige Rechtslage) sondern auch dann im 
persönlichen Gespräch erfolgen (statt schriftlich), wenn 

o dem Jobcenter psychische Erkrankungen bekannt sind, 

o Anhaltspunkte vorliegen, dass die Leistungsberechtigen nicht in 
der Lage sind, sich in einer schriftlichen Anhörung zu äußern,  

 
13 Anne Ames, Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II, Hans 

Böckler Stiftung, S. 57, 89, insbes. S. 137 ff. 
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o oder bei wiederholten Terminversäumnissen (§ 31a Abs. 2 SGB II 
neu RefE).  

Problematisch ist, dass ungewiss bleibt, ob die Anbahnung der persön-
lichen Anhörung gelingt und ob der Leistungsberechtigte in der Lage 

ist, den Termin wahrzunehmen. Gerade Menschen mit psychischer Er-

krankung14 ist persönliches Erscheinen oder direkte Kommunikation 
häufig nicht möglich. 15 Gleichermaßen wurde in empirischen Studien 
bereits hervorgehoben, dass wohnungslose Menschen, die nur tempo-

räre Unterkünfte haben, besonders schwer zu erreichen sind.16 

 

3.1.3 Verschärfte Sanktionen bei Pflichtverletzungen 

o Die bisherige „Sanktionstreppe“17 entfällt und zukünftig soll bereits bei 

der ersten Pflichtverletzung sowie bei allen weiteren einheitlich eine 
30-Prozent-Kürzung für die Dauer von drei Monaten gelten (§ 31a Abs. 1 
SGB II neu RefE i.V.m. § 31b Abs. 2 SGB II neu RefE). 

➔ Bewertung: Die Differenzierung der Minderungsdauer für die unter-
schiedlichen Mitwirkungspflichten wird eingeebnet und erneut eine un-

differenzierte Frist von drei Monaten eingeführt (§ 31b Abs. 2 Satz 1 SGB 

II RE). Der einheitliche Minderungszeitraum von drei Monaten beseitigt 

jede Abstufung nach Schwere des Verstoßes. Es bestehen erhebliche 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Neuregelung, die einen schwerwie-

genderen Eingriff darstellt als die bisherige Staffelung nach Art der 
Pflichtverletzung und entsprechender Dauer. Es fehlt dafür eine empiri-

sche Begründung, dass mit der verschärfenden Regelung eine höhere 
Eignung zur Erreichung des legitimen Ziels, die Bedürftigkeit zu über-
winden, besteht. Da der Gesetzgeber sich mit der derzeitigen Regelung 

eines milderen Mittels bedient hat, bedarf es für eine Verschärfung 
nicht nur einer Vermutungsregelung, sondern tatsächlich nachweisli-

cher Erhebungen, die zur Begründung dienen können. 

 
14 Derzeit werden psychische Erkrankungen oftmals nicht erkannt. Auch deshalb hat die 

Bundesregierung angekündigt, die JC-Mitarbeitenden qualifizieren zu wollen, so dass 

sie in die Lage versetzt werden, psychische Erkrankungen besser zu erkennen (Verein-

barung im Koalitionsausschuss vom 8.10.2025). Aber auch diese angekündigte – unter-

gesetzlich umzusetzende – Maßnahme bietet keinen ausreichenden Schutz, da offen 

ist, wie viele Mitarbeitende in welcher Intensität geschult werden und welche Fähigkei-

ten daraus erwachsen.  
15 Die in der Begründung angedeutete Option, dass dabei „auch von alternativen For-

men der Kotaktaufnahme Gebrauch gemacht werden [kann] (z. B. durch telefonische 

Kontaktaufnahme oder aufsuchende Formen)“ garantiert noch nicht das Zustande-

kommen einer persönlichen Anhörung (RefE, Begründung, S. 74 
16 Anne Ames, Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II, Hans 

Böckler Stiftung, S. 57, 89, insbes. S. 137 ff. 
17 Bei der die ersten Pflichtverletzung wird der Regelsatz um 10 Prozent gekürzt, bei der 

zweiten um 20 Prozent für zwei Monate und bei der dritten um 30 Prozent für drei Mo-

nate (§ 31a Abs. 1 i.V.m. § 31b Abs. 2 SGB II). 
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Solche Erkenntnisse sind im Übrigen insgesamt zu dem gesamten Komplex 
der Verschärfung der Sanktionsregimes mit dem Referentenentwurf nicht 
erkennbar. Der Gesetzgeber hat sich bereits bei der Einführung der Sankti-
onsregelungen 2005 lediglich auf Prognosen zur Wirkung der Sanktionen 

gestützt. In der Zeit bis zur Entscheidung des BVerfG im November 2019 

sind maßgebliche und vor allem tragfähige Erkenntnisse zur Eignung, Erfor-
derlichkeit und Angemessenheit, die diese Prognosen zweifelsfrei belegen, 
nicht hinzugekommen. Wenn nach der Entscheidung des BVerfG Regelun-

gen eingeführt werden, die mildere Mittel gegenüber den vorher bestehen-

den darstellen, dann unterliegt die Rückkehr zu diesen schärferen Mitteln 

eines besonderen Begründungsaufwandes. Dieser ist im Referentenentwurf 
nicht zu erkennen. 

Sanktionen dürfen nicht bloße Bestrafung sein, sondern müssen erzieheri-
schen Charakter haben und auf eine Verhaltensänderung abzielen. In die-

sem Kontext muss begründet werden, warum eine härtere Sanktion erfor-
derlich ist, um diese Verhaltensänderung zu erreichen und warum dies mit 

einem (bisherigen) milderen Mittel nicht erreicht werden kann. Der Gesetz-
geber greift bei seinem Mittel regelmäßig nur zur drastischen Geldleistungs-

kürzung, ohne andere deutlich mildere Mittel, wie den Sachleistungsbezug, 
überhaupt in Betracht zu ziehen. 

➔ Der DGB hat die Pläne für eine Neue Grundsicherung zum Anlass ge-
nommen, die vorliegenden Studien, insbesondere vom IAB, erneut im 

Hinblick auf die konkret geplanten Sanktionsverschärfungen auszuwer-

ten. Das zentrale Ergebnis: Es gibt keine empirischen Belege dafür, dass 
härtere Sanktionen nach Terminversäumnissen einen positiven Effekt 

haben. Denn der Wirkungszusammenhang zwischen der Ausgestaltung 
der Rechtsfolgen nach Terminversäumnissen und der anschließenden 

Einhaltung von Terminen war bisher gar nicht Gegenstand einschlägi-
ger Forschungsprojekte. 

o Es wird ein neuer Tatbestand für eine Pflichtverletzung eingefügt: Leis-
tungsberechtigte verletzen ihre Pflichten danach auch, wenn sie „die 

(…) geforderten Eigenbemühungen nicht nachweisen“. (§ 31 Abs. 1 Nr. 
1 SGB II neu RefE). 

➔ Bewertung: Damit wird der Schwerpunkt von der Nichterfüllung einer 
Aufforderung (Eigenbemühungen zu unternehmen) hin zum fehlenden 
Nachweis darüber verlagert. Damit wird die Dokumentation selbst zum 

Pflichtbestandteil. Leistungsberechtigte laufen somit künftig auch dann 
Gefahr, sanktioniert zu werden, wenn sie die geforderten Bemühungen 

zwar erbracht, jedoch keinen oder keinen anerkannten Nachweis dafür 
vorlegen können. Dabei lassen sich viele Eigenbemühungen nicht ohne 

Weiteres belegen (z. B. Telefonate mit Arbeitgebern). Sanktionen auf-

grund fehlender Nachweise verletzen jedoch das Prinzip der Verhältnis-

mäßigkeit, weil bei erfolgten Eigenbemühungen die Mitwirkungspflicht 

die eigene Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Erwerbsarbeit ver-
meiden oder überwinden erfüllt wurde. Der Nachweis als solcher kann 
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das Ziel die Hilfebedürftigkeit zu überwinden nicht erfüllen. Insoweit ist 
die beabsichtigte Regelung nichts anderes als eine Anforderung, die da-
rauf ausgerichtet ist, repressiv Fehlverhalten zu ahnden. Eine solche in 
das Existenzminimum eingreifende Anforderung ist verfassungsrecht-

lich unverhältnismäßig (BVerfG a.a.O, Rn. 131 ff). 

o Bei sogenannter Arbeitsverweigerung soll der vollständige Entzug des 
Regelsatzes für bis zu zwei Monate bereits bei der ersten „Arbeitsver-
weigerung“ möglich sein und mindestens einen Monat andauern (§ 31a 

Abs. 7 SGB II neu RefE i.V.m., § 31b Abs. 3 SGB II neu RefE).  

➔ Bewertung: Forderungen aus dem politischen Raum, die Sanktionen 

bei „Arbeitsverweigerung“ gängiger und praxistauglicher zu gestalten, 
um sie öfter verhängen zu können, ist eine klare Absage zu erteilen. 
Denn es gilt, die hohen Hürden, die das BVerfG gesetzt hat, einzuhal-
ten18: „Die Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und unmittelbar möglich 

sein und willentlich verweigert werden“ (§ 31a Abs. 7 SGB II neu RefE). 
Die BA führt dazu in ihrer Dienstanweisung zu den Sanktionsparagrafen 

zutreffend aus: „Das Nichtreagieren von einer erwerbsfähigen leis-
tungsberechtigten Person auf eine Einladung zum Vorstellungsge-

spräch, das Nichtbewerben (…) auf ein Stellenangebot (…) erfüllen le-

diglich die Voraussetzungen für eine Pflichtverletzung (…) und 

rechtfertigen allein noch keinen Entzug des Regelbedarfs. Hier fehlt es 
an der Unmittelbarkeit der Möglichkeit der Arbeitsaufnahme.“19 

3.1.4 Ausgeblendeter Verwaltungsaufwand aufgrund der 
Sanktionsverschärfungen 

o Der Verwaltungsaufwand infolge der Sanktionsverschärfungen wird im 

RefE nicht konkret beziffert. Es ist die Rede von „geringfügige[n] Mehr-
aufwände[n]“ aufgrund geringer Fallzahlen.20 

➔ Bewertung: Dabei wird aber offensichtlich völlig ausgeblendet, dass 

eine größere Termintreue und eine höhere Kontaktdichte natürlich 

auch eine erhöhte Zahl an Beratungsterminen mit entsprechendem 

Personaleinsatz bedeutet. Der Personalbedarf wird noch gesteigert, 
wenn es sich bei den Meldeterminen nicht um inhaltsleere Zählappelle 
handeln soll, sondern um hochwertige Beratungsprozesse mit hohem 

Nutzen für die Leistungsberechtigten. Wer mehr fordert, der muss auch 
mehr fördern. 

➔ Zusätzlicher Verwaltungs- und Personalaufwand entsteht auch auf-
grund der Ausweitung der Zahl der persönlichen Anhörungen, bevor 
eine Sanktion verhängt wird. Zudem wird in Folge der deutlich ver-

schärften Sanktionen auch die Zahl der Leistungsberechtigten steigen, 

 
18 Vgl. BVerfG, Urteil vom 5. November 2019 – 1 BvL 7/16, Rn. 209 
19 BA: Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II, Fachliche Weisungen §§ 31, 31a, 31b SGB 

II, S. 18 
20 Vgl. RefE, S. 54 
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die nach Eintritt einer Sanktion ihre Pflichten erfüllen oder glaubhaft 
erklären, Pflichten zukünftig zu erfüllen. In diesen Fällen ist eine Sank-
tion wieder aufzuheben. 

➔ Erheblicher zusätzlicher Verwaltungsaufwand wird aber nicht nur im 

Kontext der Sanktionsverschärfungen erzeugt, sondern auch an ande-

ren Stellen: So erfordern die zusätzlichen Kostendeckel bei den Wohn-
kosten (siehe 3.4) und der Wegfall der Karenzzeit beim Vermögen (siehe 
3.3) aufwändige Prüfungen bei jedem neuen Antrag auf Grundsiche-

rung. 

➔ Bereits heute sehen sich die Jobcenter-Beschäftigten mit hohen Fall-

zahlen und engen Zeitvorgaben konfrontiert. Zusätzliche Prüf- und Do-
kumentationspflichten erhöhen diesen Druck weiter und reduzieren die 
Zeit für individuelle Beratung. Die Folge wäre eine weitere Verschie-
bung der Arbeitszeit von Integrationsarbeit hin zu administrativen Rou-

tinen. 

 

Forderungen des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die Regierungsfraktionen 

im Deutschen Bundestag auf, die geplanten Sanktionsverschärfungen im weite-

ren Gesetzgebungsverfahren deutlich abzumildern und dafür Sorge zu tragen, 
dass die Vorgaben des BVerfG konsequent beachtet werden. 

Die maximal zulässige Kürzung sollte auf 30 Prozent begrenzt werden. Mindes-
tens muss jedoch erreicht werden, dass der Regelsatz nicht vollständig entzo-

gen werden kann und Eingriffe in die Wohnkosten unterbleiben. Zudem ist ein 

wirksamer Schutzmechanismus für vulnerable Gruppen sicherzustellen und 
der Verfassungsvorgabe Geltung zu verschaffen, dass nach einer Verhaltensän-
derung eine verhängte Sanktion beendet werden muss. 

 

3.2 Vermittlungsvorrang und aktive Arbeitsförderung 

3.2.1 Vermittlungsvorrang 

o Der Vermittlungsvorrang nun explizit genannt. Es wird jedoch ein ab-

weichendes Vorgehen eröffnet, sofern eine Arbeitsfördermaßnahme für 
eine „dauerhafte Eingliederung erforderlich“ ist. (§ 3a SGB II neu RefE). 

o Die Regelungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im SGB III 

(§ 81 SGB III), die auch für Grundsicherungsbeziehende maßgebend 
sind, bleiben unverändert. 

➔ Bewertung: Die geplante Neuregelung ist ein Rückschritt. Schnelle Ver-
mittlung wird als Regelfall und Weiterbildungsmaßnahmen sowie an-
dere Förderinstrumente als Ausnahmefall normiert. Die letztendliche 

Ermessensentscheidung, ob eine Fördermaßnahme erforderlich ist, 
liegt aber beim Jobcenter, sodass die mit dem Bürgergeldgesetz 
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erfolgte Orientierung auf Qualifizierungsmaßnahmen und das Nachho-
len von Berufsabschlüssen auch beibehalten werden kann. 

o Gleichwohl entfallen die bisher im SGB II normierten Vorgaben (§ 3 
Abs. 1 S. 4 SGB II), in welchen Fällen „insbesondere“ davon auszugehen 

ist, dass eine Weiterbildungsmaßnahme oder eine sonstige Fördermaß-

nahme für die Arbeitsmarktintegration erforderlich ist. Ein entspre-
chender Passus war noch in dem zunächst bekannt gewordenen, vor-
läufigen Referentenentwurf (dort in § 3a Abs. 2) enthalten.21 

➔ Bewertung: So bleibt eine Fokussierung auf eine nachhaltige Integra-

tion und das Nachholen von Berufsabschlüssen zwar möglich, die kon-

krete Förderpraxis wird aber – da ermessenslenkende Vorgaben entfal-
len – stärker als heute von der Geschäftspolitik des örtlichen 
Jobcenters bzw. den Einschätzungen und Präferenzen der Integrations-
fachkräfte abhängig sein. 

 

3.2.2 Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber (§ 16e SGB II RefE) 

o Die Zielgruppe für Lohnkostenzuschüsse (LKZ) an Arbeitgeber, die Leis-

tungsberechtigte sozialversicherungspflichtig beschäftigen, wird geän-

dert: Fördervoraussetzung war bisher, dass die Beschäftigten vormals 

mindestens zwei Jahre arbeitslos gewesen sein mussten, zukünftig wird 
auf einen mindestens 21-monatigen Leistungsbezug in den letzten 

24 Monaten abgestellt. (§ 16e Abs. 1 SGB II neu RefE). 

o Zudem gehören zum berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt, auf das 

sich der Lohnkostenzuschuss bezieht, zukünftig auch die Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung (§ 16e Abs. 2 SGB II neu RefE). 

➔ Bewertung: Die Neuregelungen werden positiv bewertet: 

Der Zugang zum Förderinstrument wird erleichtert, indem die An-
spruchsvoraussetzung von „Langzeitarbeitslosigkeit“ auf „Langzeitleis-

tungsbezug“ abgesenkt wird. Der Kreis der potenziell förderungsfähi-

gen Personen wird erweitert. Gefördert werden können nun etwa auch 

Personen mit Phasen, in denen sie nicht als arbeitslos galten, weil sie 
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen (etwa wegen Erzie-
hungs- oder Pflegetätigkeit). Zudem können auch Teilzeitbeschäftigte 

 
21 Der Passus lautete wie folgt und entsprach damit der Vorgabe nach geltendem Recht: 

„Von der Erforderlichkeit für die dauerhafte Eingliederung ist insbesondere auszuge-

hen, wenn leistungsberechtigte Personen ohne Berufsabschluss Leistungen zur Unter-

stützung der Aufnahme einer Ausbildung nach diesem Buch, dem Dritten Buch oder auf 

anderer rechtlicher Grundlage erhalten oder an einer nach § 81 des Dritten Buches zu 

fördernden beruflichen Weiterbildung teilnehmen oder voraussichtlich teilnehmen 

werden.“ 
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mit einer Wochenarbeitszeit von 15 Stunden22 und mehr gefördert und 
so Übergänge von Teilzeit in Vollzeit unterstützt werden. 

➔ Positiv ist auch die Integration der Geförderten in die Arbeitslosenversi-
cherung. Damit wird der Forderung des DGB und seiner Mitgliedsge-

werkschaften entsprochen, dass öffentlich geförderte Beschäftigung 

keine Arbeitsplätze zweiter Klasse sein dürfen, sondern regulären Ar-
beitsverhältnissen entsprechen sollen. 

➔ Leider fehlt jedoch die notwendige Weiterentwicklung des „Sozialen Ar-

beitsmarktes“ (nach § 16i SGB II): 

o Gemeinwohlorientierte Einsatzstellen, die die ab dem 3. Jahr ver-

langten Eigenanteile oftmals nicht erwirtschaften können, sollten 
eine verstärkte Förderung erhalten. 

o Es sollte gesetzliche eine Option einer Anschlussförderung (nach 
Auslaufen der Höchstförderdauer) eröffnet werden, für die Fälle, in 

denen die „Brücke noch zu kurz ist“, um investierte Mittel und er-
reichte Entwicklungsfortschritte nicht zu verspielen, sondern zum 

Erfolg einer Integration zu führen. 

o Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die Regierungs-

fraktionen im Deutschen Bundestag auf, das Gesetzgebungsverfah-
ren zu nutzen, um die Förderkonditionen beim Sozialen Arbeits-

markt weiterzuentwickeln. Und: Wer mehr fordern will, der muss 
auch mehr fördern. Deshalb muss die Zahl der geförderten Arbeits-

plätze im Sozialen Arbeitsmarkt wieder deutlich erhöht und den 

Jobcentern die Finanzmittel dafür zur Verfügung gestellt werden. 
Denn ohne einen starken Sozialen Arbeitsmarkt wird es keine ausrei-

chende Zahl an Arbeitsplätzen geben, in die Grundsicherungsbezie-

hende vermittelt werden können. 

 

3.3 Geringerer Schutz von Ersparnissen (§ 12 SGB II RefE) 

o Die mit dem Bürgergeldgesetz eingeführte Karenzzeit von einem 
Jahr beim Vermögen wird wieder abgeschafft. In der Karenzzeit 

wurde Vermögen nur berücksichtigt, wenn es erheblich ist (als 
Grenzen galten 40.000 Euro für die erste Person, zuzüglich 15.000 
Euro für jede weitere). 

o Zukünftig gelten ab dem Beginn des Leistungsbezugs neue, nach 
dem Alter gestaffelte Freibeträge für das Vermögen zwischen 5.000 

bis 30. Lebensjahr und maximal 20.000 Euro ab dem 51. Lebensjahr 
(§ 12 Abs. 2 SGB II neu RefE).23 

 
22 Ab einer Wochenarbeitszeit von 15 Stunden wird der Status der Arbeitslosigkeit über-

wunden. 
23 Der Freibetrag am dem 31. Lebensjahr liegt bei 10.000 Euro, der ab dem 41. Lebens-

jahr bei 12 500 Euro. Vgl. § 12 Abs. 2 SGB II neu RefE). 
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➔ Bewertung: Mit der geplanten Neuregelung wird der Schutz von Er-
sparnissen drastisch verschlechtert: 

➔ Die neuen Freibeträge liegen sogar für alle Altersgruppen bis 50 
Jahren (zum Teil sehr deutlich) unter dem Freibetrag von 15.000 

Euro, der nach derzeitigem Recht nach dem Ende der Karenzzeit 

gilt (§ 12 Abs. 2 SGB II). 

➔ Die Regelungen der Karenzzeit beim Vermögen (sowie auch bei den 
Wohnkosten, siehe unten) sind wohl die am meisten bewusst miss-

verstandenen und „verhetzten“ Regelungen des Bürgergeldes. Sie 

wurden ursprünglich und ohne zeitliche Begrenzung anlässlich der 

Corona-Pandemie eingeführt, um (Solo)Selbständige, die keinen 
Zugang zum Kurzarbeitergeld hatten, sozial abzusichern – ohne 
dass Ersparnisse zunächst aufgebraucht sein mussten. 

➔ Der Wert der Karenzzeit beim Vermögen besteht heute darin, dass 

das sozialstaatliche Sicherheitsversprechen gestärkt wurde. Vor 
Corona schürte das alte Hartz-IV-System mit seiner scharfen Be-

dürftigkeitsprüfung Sorgen vor einem schnellen sozialen Abstieg 
auf Sozialhilfeniveau, da ein Anspruch auf Arbeitslosengeld im Re-

gelfall nur für ein Jahr besteht. Die Karenzzeit hingegen gab Be-

schäftigten, denen Arbeitslosigkeit droht, die Sicherheit, Erspar-

nisse nicht bereits nach relativ kurzer Zeit aufbrauchen und die 
Wohnung halten zu können. Es profitierten somit Arbeitnehmer*in-

nen von der Karenzzeit – und nicht Personen, die bereits Leistungen 

beziehen. 
Mit der Abschaffung der Karenzzeit wird das sozialstaatliche Sicher-

heitsversprechen wieder geschwächt. 

➔ Die Annahme, dass der bisherige Schutz von Ersparnissen – und so-

mit auch dessen Streichung – nur wenig Relevanz in der Praxis 
hätte, trifft nicht zu. Die Zahl der Personen, die vom bestehenden 

Schutz der Ersparnisse profitieren, ist nicht unerheblich24:   

o Bei 10 Prozent aller Erstanträge auf Bürgergeld liegen die Erspar-

nisse über der Grenze von 15.000 Euro pro Person, also der 
Grenze, die nach geltendem Recht außerhalb der Karenzzeit gilt. 

Jede 10. Antragstellerin bzw. jeder 10. Antragsteller müsste somit 
Ersparnisse aufbrauchen, bevor ein Anspruch auf Grundsiche-
rung besteht. Tatsächlich ist der Anteil noch größer, da die Frei-

beträge für viele Altersgruppen deutlich unter den Wert von 
15.000 Euro abgesenkt werden sollen, die bei der Berechnung 

hier als Referenzwert dienten. 

o 15 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ha-

ben Ersparnisse zwischen 15.000 und 40.000 Euro und hätten – 

 
24 Vgl. IAB: Forschungsbericht 14/2025 
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falls sie Bürgergeld hätten beantragen müssen, von der bisheri-
gen Karenzzeit profitiert. 

➔ Mit dem Wegfall der Karenzzeit wird zusätzlicher Verwaltungsauf-
wand erzeugt, da zu einer detaillierten Vermögensprüfung in jedem 

Einzelfall zurückgekehrt wird.25 

➔ Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die Regie-
rungsfraktionen im Deutschen Bundestag auf, im Gesetzgebungs-
verfahren den Schutz von Ersparnissen zu verbessern, indem hö-

here als im Referentenentwurf vorgesehene Freibeträge festgesetzt 

werden. Eine weitere Möglichkeit, Ersparnisse ausreichend zu 

schützen, besteht darin, den für Selbständige bestehenden Schutz 
von für die Altersvorsorge bestimmten Vermögen unabhängig von 
der Anlageform (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB II)26 auf abhängig Beschäftigte 
zu erweitern. 

 

3.4 Deckelung der erstattungsfähigen Wohnkosten (§ 22 
SGB II RefE) 

o Die Karenzzeit für die Prüfung der angemessenen Wohnkosten, in der im-

mer die tatsächlichen Kosten in voller Höhe zu erstatten waren, wird in der 
bisherigen Form abgeschafft. 

o Es werden zwei neue Kostendeckelungen eingeführt, die jeweils bereits ab 
dem ersten Tag des Leistungsbezugs gelten: 

▪ Wohnkosten können nur anerkannt werden, soweit sie das Anderthalb-
fache der abstrakt als angemessen geltenden Aufwendungen nicht 

überschreiten (§ 22 Abs. 1 S. 6 SGB II neu RefE; § 35 Abs. 1 S. 7 SGB XII 

neu RefE); 

▪ den Kommunen wird die Option eröffnet, eine zusätzliche Obergrenze 
für bezogen auf einen Quadratmeter Wohnfläche zu bestimmen (§ 22 

Abs. 1 S. 8 SGB II neu RefE; § 35 Abs. 1 S. 8 SGB XII neu RefE). 

➔ Bewertung: Die Einführung der Karenzzeit war sachgerecht und hat das 

sozialstaatliche Sicherheitsversprechen gestärkt und die soziale Absiche-
rung im konkreten Fall länger andauernder Arbeitslosigkeit verbessert. 
Ziel muss sein, Leistungsberechtigte wieder nachhaltig in Gute Arbeit zu 

integrieren. Stattdessen Sorgen vor dem Verlust der vertrauten Wohnung 

 
25 Derzeit findet eine stark vereinfachte Prüfung statt: Im Antrag kann per Selbstaus-

kunft erklärt werden, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist. Nachweise müs-

sen nur bei einer stichprobenartigen Prüfung auf Verlangen des Jobcenters beigebracht 

werden. 
26 Der für Selbstständige geltende, erweiterte Schutz von Altersvorsorgevermögen be-

ruht auf der richtigen Erkenntnis, dass Anlageformen oftmals faktisch der Altersvor-

sorge dienen, ohne jedoch das klassische Kriterium dafür zu erfüllen, einen Verwer-

tungsausschluss bis zum Rentenbeginn vorzusehen. 
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zu schüren oder gar die Leistungsberechtigten auf Wohnungssuche zu 
schicken, ist für diesen Integrationsprozess kontraproduktiv. 

➔ Abgesehen von (teils konstruierten) Ausnahmefällen liegen auch keine em-
pirischen Erkenntnisse vor, die darauf hindeuten, dass Leistungsberech-

tigte in zu teuren, weil zu luxuriösen Wohnungen wohnen würden. Insofern 

besteht keine Notwendigkeit für zusätzliche Kostenbegrenzungen. 

➔ Mit der geplanten Neuregelung verfolgt die Bundesregierung einen grund-
falschen Regelungsansatz: Sie begrenzt die Leistungen für die Wohnkos-

ten, nicht jedoch die Wohnkosten selbst. Im Gegenteil werden Mieter*in-

nen aufgefordert, ihre überteuerte Miete selbst zu rügen. Dabei verkennt 

der Vorschlag die Hemmnisse und realen Barrieren, mit denen Leistungs-
berechtigte konfrontiert sein können. Ein wirklich großer Wurf wäre es ge-
wesen, den Jobcentern eine Prozessstandschaft einzuräumen. Damit 
könnten sie im Interesse der Leistungsberechtigten selbst gegen über-

höhte Mietforderungen vorgehen. Dies wäre ein Ansatz, der die Betroffe-
nen spürbar entlastet und die Anwendung der (aber weiterhin zu „löchri-

gen“) Mietpreisbremse effektiviert.  

➔ Denn dringend geboten ist eine Begrenzung der Mieten selbst über eine 

wirksame Regulierung der Mieten (Mietpreisdeckel u.a.). Von einer effekti-

ven, preisdämpfenden Regulierung profitieren alle Mieter*innen und in der 

Folge können auch die Ausgaben im Rahmen der Grundsicherung begrenzt 
werden. 

➔ Besonders problematisch ist an den neuen Kostendeckeln, dass sie ab 

dem ersten Tag des Leistungsbezugs zu einer Bedarfsunterdeckung in 
Form einer Wohnkostenlücke führen können.27 Beim regulären Kostensen-

kungsverfahren gibt es zumindest einen Handlungszeitraum von einem 

halben Jahr, in dem auf die Kostensenkungsaufforderung reagiert werden 

kann, während die als unangemessen hoch angesehenen Wohnkosten 
weiter in voller Höhe erstattet werden. 

➔ Die geplanten Änderungen zielen ausschließlich darauf ab, die Erstattung 

„unangemessen“ hoher Wohnkosten zu vermeiden. Das bestehende drän-

gende Problem, dass die tatsächlichen Mieten oftmals über den kommu-
nalen Angemessenheitsgrenzen liegen, wird hingegen gar nicht adressiert: 

12,6 Prozent der Bedarfsgemeinschaften bekommen von den Jobcentern 

 
27 Zwar ist in § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II neu folgende Härtefallregelung vorgesehen: „In der 

Karenzzeit können im Einzelfall unabweisbar höhere Aufwendungen für die Unterkunft 

anerkannt werden.“ Doch ist diese Regelung zu ist zu unklar gefasst, um einen ausrei-

chenden Schutz sicherzustellen. Die Formulierung lässt offen, welche Voraussetzungen 

für eine Anerkennung vorliegen müssen und wie die Unabweisbarkeit zu prüfen ist. Das 

schafft erhebliche Unsicherheiten in der Anwendung und öffnet Ermessensspielräume, 

die zu einer uneinheitlichen Verwaltungspraxis führen werden. In der Begründung wird 

als möglicher Anwendungsfall lediglich eine „nicht vermeidbare Unterbringung in einer 

Gemeinschaftsunterkunft“ hingewiesen. 
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nicht die tatsächlichen Wohnkosten (Miete und Heizung) erstattet. Die 
Wohnkostenlücke beträgt im Schnitt 116 Euro monatlich!28 

➔ Etwaige Folgekosten für Wohnungs- oder Obdachlosigkeit für Kommunen 
sind im Entwurf nicht aufgeführt. Die tatsächliche Lage auf dem Woh-

nungsmarkt mit Wohnungsmangel und steigender Wohn- und Obdachlo-

sigkeit bleibt in der Entwurfsbegründung ausgeblendet.29 Dabei hat das 
Bundesverfassungsgericht den Sozialgerichten aufgegeben zu berücksich-
tigen, welche negativen Folgen finanzieller, sozialer, gesundheitlicher oder 

sonstiger Art ein Verlust gerade der konkreten Wohnung für die Betroffe-

nen hätte (BVerfG 1.8.2017 - 1 BvR 1910/12 - Rn. 16). 

➔ Mit der beabsichtigten Konzeption verabschiedet sich der Gesetzgeber ab 
Erreichen einer abstrakten Deckelungsgrenze offenbar von der individuel-
len Betrachtungsweise des Bundesverfassungsgerichts (siehe oben). Der 
Entwurf nimmt noch Bezug die Rechtsprechung des BSG („schlüssiges 

Konzept“), engt diese jedoch auf die Ermittlung einer abstrakten Angemes-

senheitsgrenze ein. Die Rückkopplung an die tatsächlichen Verhältnisse 

des Wohnungsmarkts - vierter Schritt im schlüssigen Konzept – die soge-
nannte konkrete Angemessenheit – die Prüfung, ob angemessener Wohn-

raum tatsächlich verfügbar ist und ob im Einzelfall individuelle Besonder-
heiten bestehen, die ein Überschreiten der Angemessenheitsgrenze 

rechtfertigen – soll offenbar unterbleiben.  
➔ Im SGB XII mit Rentnern oder nicht erwerbsfähigen Leistungsbeziehern 

kann auf die Prüfung der konkreten Angemessenheit keinesfalls verzichtet 

werden. Dies gilt ausgehend von den Grundsätzen der BVerfG-Rechtspre-
chung (BVerfG 1.8.2017 - 1 BvR 1910/12 m.w.N.) auch im SGB II. Da es auf 

die Frage, ob angemessene Wohnungen überhaupt verfügbar sind, beim 
Überschreiten der Deckelungsgrenze nicht (mehr) ankommen soll, würde 

die beabsichtigte Neuregelung noch hinter den Rechtszustand im Bundes-
sozialhilfegesetz zurückfallen (vgl. etwa BVerwG 17.11.1994 – 5 C 11/93 – 

Rn. 13; Leitsatz: „Für den Mehrkostenvergleich ist auf diejenigen Unter-
künfte abzustellen, die dem Sozialhilfeempfänger im Bedarfszeitraum zu-

gänglich sind.“).  

➔ Eine Härtefallregelung, die Raum für individuelle Besonderheiten lässt, ist 

nur für die Dauer der Karenzzeit vorgesehen („in der Karenzzeit können im 
Einzelfall unabweisbar höhere Aufwendungen für die Unterkunft aner-
kannt werden“). Ein laufender unabweisbarer grundrechtlicher Bedarf en-

det aber nicht mit Ablauf der Karenzzeit. Eine weitere Härtefallregelung für 
individuelle Besonderheiten und Fälle fehlender Verfügbarkeit ist deshalb 

erforderlich, um die Neuregelung verfassungsrechtlich abzusichern. 

 
28 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-

Ds. 21/1005) 
29 Wohnungsnot sogar noch größer als gedacht: Diese Gründe nennen Fachleute | FAZ 

[in Westdeutschland fehlen 1,2 Mio Wohnungen]; Hunderttausende Wohnungen fehlen: 

Studie: Erstarrter Wohnungsmarkt lähmt die Wirtschaft - ntv.de ; Zahl der wohnungslo-

sen Menschen in Deutschland verdoppelt - DER SPIEGEL); alle drei abgerufen am 

19.11.2025 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien-wohnen/wohnungsnot-sogar-noch-groesser-als-gedacht-diese-gruende-nennen-fachleute-accg-110718740.html
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Studie-Erstarrter-Wohnungsmarkt-laehmt-die-Wirtschaft-article26077157.html
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Studie-Erstarrter-Wohnungsmarkt-laehmt-die-Wirtschaft-article26077157.html
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/wohnungslosigkeit-und-obdachlosigkeit-zahl-der-wohnungslosen-menschen-verdoppelt-a-e54f7dab-c80f-4e89-a7a2-62ebd00cc348
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/wohnungslosigkeit-und-obdachlosigkeit-zahl-der-wohnungslosen-menschen-verdoppelt-a-e54f7dab-c80f-4e89-a7a2-62ebd00cc348
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Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern die Regierungsfraktio-
nen auf, auf die geplanten zusätzlichen Deckelungen zu verzichten. Mindes-
tens muss aber erreicht werden, dass diese nicht bereits ab dem ersten Tag 
des Leistungsbezugs gelten, sondern dass – analog zum Kostensenkungs-

verfahren – ein Übergangszeitraum eingeräumt wird und die Härtefallrege-

lung zur Übernahme von Wohnkosten auch oberhalb der neuen Kostende-
ckel klarer und umfassender ausgestaltet wird. 

Des weiteren fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Re-

gierungsfraktionen auf, im Gesetzgebungsverfahren wirksame gesetzliche 

Vorgaben für die Kommunen vorzusehen, die sicherstellen, dass es zu den 

Angemessenheitsgrenzen auch frei verfügbare Wohnungen auf dem örtli-
chen Wohnungsmarkt gibt. So könnte beispielsweise die Absenkung der 
Leistungen fürs Wohnen von den tatsächlichen auf die angemessenen Kos-
ten an die Bedingung geknüpft werden, dass das Jobcenter auf entspre-

chend günstige und verfügbare Wohnungen verweisen kann. Das gesagte 
gilt auch für die Änderungen im § 35 SGB XII neu RefE.4. 

 

4. Bewertung weiterer Neuregelungen 

4.1 Zumutbarkeitsregelungen für Erziehende 

Nach geltendem Recht wird von Eltern, die Kinder unter drei Jahren erzie-

hen, nicht verlangt, eine Arbeit aufzunehmen oder an einer arbeitspoliti-
schen Maßnahme bzw. einem Integrationskurs teilzunehmen. Künftig soll 

diese Altersgrenze auf ein Jahr abgesenkt werden, sofern eine Betreuungs-
möglichkeit gegeben ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II neu RefE). Die geplante Än-

derung betrifft vor allem Frauen, da sie in der Regel die Hauptverantwor-
tung für Betreuung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren innerhalb 
von Familien tragen. Im konkreten Einzelfall sind zudem insbesondere al-

leinerziehende Elternteile betroffen, von denen ebenfalls der weit überwie-
gende Teil Frauen sind: 2023 waren rund 2,4 Millionen Mütter und etwa 

580.000 Väter alleinerziehend.   

Der Referentenentwurf begründet die geplante Änderung der Zumutbar-

keitskriterien wie folgt: „Um den langfristigen Leistungsbezug von Familien 
zu vermeiden und die Erwerbstätigkeit insbesondere von Frauen zu för-
dern, sollen Erziehende frühzeitig beraten, gefördert und in Arbeit integriert 

werden.“30 (Hervorhebungen des DGB) Die Begründung bezieht sich damit 
nicht zuletzt auf die Erkenntnisse aus den Sachverständigengutachten zur 

Gleichstellungsberichterstattung der Bundesregierung. In der Tat sprechen 
viele gute Gründe für eine frühzeitige Ansprache und Beratung. Dabei kön-
nen die negativen Auswirkungen einer längeren Erziehungspause auf den 

Erwerbsverlauf thematisiert und bei Bedarf Fördermaßnahmen zum Wie-

dereinstieg angeboten werden. All dies ist bereits nach geltendem Recht 

möglich, wird jedoch in der Praxis kaum umgesetzt.  

 
30 RefE, Begründung, S. 63 
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➔ Bewertung: Die geplante Änderung zielt darauf ab, eine Arbeitsaufnahme 
bzw. Teilnahme an einer Maßnahme für zumutbar zu erklären und mit einer 
Sanktionsandrohung zu verknüpfen. Diese Intention wird durch die Ände-
rungen in § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3 SGB II neu RefE, die nun die vollständige 

Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch die Aufnahme einer Vollzeittätig-

keit vorsehen, zusätzlich verstärkt. 

Aber solange die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht verwirklicht 
ist und die ungleiche Verteilung von unbezahlter Sorge- und Hausarbeit die 

gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt verhindert, erachtet 

der DGB eine Ausweitung der Zumutbarkeitskriterien gegenüber Erziehen-

den im SGB II als höchst problematisch. Vor dem Hintergrund, dass Kleinkin-
der vor allem für Mütter häufig ein Vermittlungshemmnis am Arbeitsmarkt 
darstellen, besteht die Gefahr, dass Frauen mit Erziehungsverantwortung 
verstärkt in Tätigkeiten unterhalb ihres Qualifikationsniveaus vermittelt wer-

den und dadurch eine Abwertung ihrer Qualifikationen erfahren. Zudem ste-
hen öffentliche Kinderbetreuungsangebote derzeit nicht flächendeckend 

zur Verfügung und Betreuungsbedarfe von Erziehenden von Kindern unter 
drei Jahren sind nicht gedeckt. Schließlich steht die Ausweitung der Zumut-

barkeitskriterien in krassem Widerspruch zum Konzept der Bedarfsgemein-
sacht: Einerseits wird vielen Frauen mit Hinweis auf das Einkommen des 

Partners Leistungen verwehrt, andererseits sollen nun die Pflichten von Er-
ziehenden ausgeweitet werden, um die Frauenerwerbstätigkeit zu fördern. 

Mit der Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien müsste also konsequenter-

weise auch die Bedarfsgemeinschaft hinterfragt werden, was aber nicht ge-
schieht.  

Mit Blick auf alleinerziehende Elternteile merkt der DGB an, dass mit der Un-
terhaltsrechtsreform 2008 die Erwerbsobliegenheit für betreuende Eltern-

teile deutlich ausgeweitet und die Verpflichtung zur Aufnahme einer (Voll-
zeit)Erwerbstätigkeit für geschiedene Eheleute, die Kinder über drei Jahren 

betreuen, deutlich geschärft wurde. Die Zumutbarkeitskriterien für Eltern 
mit Kindern unter drei Jahren weiter zu verschärfen, würde erneut diejeni-

gen treffen, die in der Regel vor allem Unterstützung in einer schwierigen Le-
bensphase benötigen. 

Statt Pflichten auszuweiten und Druck auf Frauen in ohnehin schwierigen 
Lebenssituationen auszuweiten, sollten die frühzeitige Unterstützung und 
Beratung von Erziehenden mit einem Kind unter drei Jahren ausgeweitet 

werden. Erziehende Leistungsberechtigte, insbesondere alleinerziehende 
Elternteile, sollten im Jobcenter auch dann beraten werden, wenn ein zu be-

treuendes Kind noch unter drei Jahren ist und die Betreuung noch nicht ge-
klärt. Die frühzeitige Beratung kann die Berufsrückkehr oder die Aufnahme 

von Qualifizierungsmaßnahmen beschleunigen. Wiedereinstiegsberatung 

muss so früh wie möglich angeboten werden, um die Erwerbsintegration 
positiv zu beeinflussen. Empfehlenswert ist auch die Zusammenarbeit der 

Jobcenter mit den lokalen Anlaufstellen der Familienbildung und -förde-
rung, Frühen Hilfen, Eingliederungshilfe sowie Migrationsfachdiensten. 
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Überdies müssen Kommunen endlich in die Lage versetzt werden, flächen-
deckend für ein ausreichendes öffentliches Angebot der frühen Bildung und 
Betreuung zu sorgen, das dem Bedarf der Eltern mit Kindern unter drei Jah-
ren auch gerecht wird. 

 

4.2 Passiv-Aktiv-Transfer (§ 44f Abs. 6 SGB II neu RefE) 

Der Passiv-Aktiv-Transfer, der bisher nur in den jährlichen Haushaltsgesetzen 

geregelt war, wird nun im SGB II normiert. Das erhöht die Planungssicherheit 

für die Jobcenter etwas. Mit dem PAT kann aktive Arbeitsförderung aus einge-
sparten passiven Mitteln finanziert werden. Der PAT wird zudem geöffnet und 
kann künftig über das Förderinstrument Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i 
SGB II („Sozialer Arbeitsmarkt“) auch bei weiteren Instrumenten eingesetzt 

werden. Die Anwendung des PAT wird einfacher und verwaltungsärmer. Statt 
gestaffelter Pauschalen, die die Einsparungen bei den passiven Leistungen dif-
ferenziert nach Größe der Bedarfsgemeinschaft abbilden sollen, können zu-

künftig 50 Prozent der Kosten einer Fördermaßnahme über den PAT finanziert 
werden. 

Die Regelung zum PAT ist im Grundsatz positiv zu bewerten. Allerdings stehen 
durch die Verankerung des PAT im SGB II nicht mehr Finanzmittel für die aktive 

Arbeitsförderung zur Verfügung.  

Denn der bisher in den Haushaltsgesetzen geregelte Deckel von insgesamt 700 

Mio. Euro, die mittels PAT transferiert werden können, wird unverändert ins Ge-
setz übernommen. Dieser Transferdeckel sollte angehoben werden. 

 

4.3 Eingriff in Verfahrensrechte 

4.3.1 Neue Präklusionsvorschrift 

o Beabsichtigt ist, eine ausdrückliche materiellrechtliche Präklusionsvor-
schrift einzuführen. Nachweise und Auskünfte, die erst nach Abschluss 

des Verwaltungsverfahrens spätestens mit Bekanntgabe des Wider-
spruchsbescheids eingehen, sollen dann ausgeschlossen sein. 

➔ Bewertung: Der in § 41a Abs. 3 RE-SGB II vorgesehene neue Satz 5 ist 
kritisch zu bewerten. Mit dieser Neuregelung setzt der Gesetzgeber die 

Vorgaben des BSG nicht um (BSG, Urteil vom 7.9.2022 – B 4 AS 64/21 R, 
Rn. 29 ff.). Das BSG hat für eine Präklusion betont, dass sie nur unter 
Beachtung der sozialrechtlichen Grundprinzipien zulässig wäre. 

Die vorgesehene Neuregelung ignoriert diese systematischen Grenzen. 
Eine starre materielle Präklusion steht im Widerspruch zum Amtsermitt-

lungsgrundsatz (§ 20 SGB X), da dieser die Verwaltung dazu verpflich-
tet, den Sachverhalt von Amts wegen vollständig aufzuklären und 

schwächt die Möglichkeit, rechtswidrige Bescheide im Überprüfungs-
verfahren (§ 44 SGB X) zu korrigieren. Hinzukommt, dass der Meistbe-

günstigungsgrundsatz Gerichte im Rahmen der Amtsermittlung dazu 
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verpflichtet, alle Umstände zur Ermittlung des (vollständigen) Leis-
tungsanspruchs heranzuziehen.  

Eine Regelung, die selbst bei unverschuldeter Verspätung die Berück-
sichtigung neuer Nachweise ausschließt, unterläuft das Prinzip der ma-

teriellen Wahrheit und das Recht auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 

Abs. 4 GG).  

Dass der Gesetzgeber dennoch eine zwingende Ausschlussregelung vor-
sieht, zeigt, dass das gewählte Mittel unverhältnismäßig ist. Ein solcher 

Eingriff in den effektiven Rechtsschutz ist daher im Existenzsicherungs-

recht verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. 

Im Übrigen sind für die denkbare Fallkonstellation die Regelungen zur 
Mitwirkung der §§ 60 ff SGB 1 vollkommen ausreichend. 

 

4.3.2 Aufrechnungen ohne Anhörung 

o Beabsichtigt ist die Aufrechnungsregelungen zu Ungunsten der Leis-

tungsberechtigten zu ändern. Mit dem Verweis auf die Regelung zum 
Nichterfordernis einer Anhörung (§ 24 Absatz 2 Nummer 7 SGB X) sollen 

Aufrechnungen ohne Anhörung für Beträge unter 70 Euro möglich sein. 

➔ Bewertung: Die Änderung in § 43 Abs. 1 RE-SGB II ist für Leistungsbe-

rechtigte von erheblicher Bedeutung. Sie betrifft die Aufrechnung von 
Rückforderungen und Ersatzansprüchen mit laufenden Leistungen zum 

Lebensunterhalt und ist abzulehnen. Bisher können Jobcenter im Ein-
zelfall entscheiden, ob eine Aufrechnung erfolgt. Dadurch ist es mög-

lich, besondere Lebenslagen oder Härten zu berücksichtigen. Die neue 
Fassung verpflichtet die Jobcenter nun jedoch zur Aufrechnung, wenn 
wegen geringer Beträge (unter 70 Euro pro Person gemäß § 24 Abs. 2 

Nr. 7 SGB X) keine Anhörungen erforderlich ist. Das bedeutet, dass 
selbst kleine Rückforderungen, die oft auf Rechenfehlern beruhen, 

künftig automatisch von den laufenden Leistungen abgezogen werden 

sollen. Leistungsberechtigte haben dann keine Möglichkeit mehr, vorab 

Stellung zu nehmen oder auf ihre individuelle Belastung hinzuweisen.  

Durch die Änderung wird das Verwaltungsrisiko vollständig auf die Be-
troffenen verschoben. Sie verlieren den Schutz, den Anhörung und Er-

messen bislang geboten haben. Gerade im Bereich existenzsichernder 
Leistungen kann ein automatischer Abzug selbst kleiner Summen zu fi-

nanziellen Engpässen führen. Die Regelung steht daher in einem deutli-
chen Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit so-
wie zum Anspruch auf rechtliches Gehör. 
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4.4 Arbeitsförderinstrumente im SGB III 

4.4.1 Zusammenarbeit mit den für die Wahrnehmung der 
Aufgaben der Betreuung junger Menschen zuständigen 
Beteiligten (§ 9b SGB III neu RefE) 

Aufgrund der komplexen Regelungsstrukturen im Feld der Ausbildungs-
marktpolitik spielen zahlreiche Akteure*innen mit ihren Leistungen und An-
geboten für junge Menschen eine wichtige Rolle. Nur die systematische Zu-

sammenarbeit von Schule, Berufsberatung der Agenturen für Arbeit und 
weiteren Institutionen gewährleistet eine ganzheitliche Unterstützung von 

jungen Menschen am Übergang von der Schule in die Ausbildung und den 

Beruf. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften befürworten daher, 
dass neben den bisherigen Regelungen zur Zusammenarbeit – §§ 9 und 9a 
SGB III - mit § 9b SGB III neu RefE speziell für die Betreuung junger Men-

schen eine Norm aufgenommen wird, die eine nicht abschließende Aufzäh-
lung der wesentlichen Akteure*innen auf dem Ausbildungsmarkt und eine 
Verpflichtung der Agenturen für Arbeit zur Zusammenarbeit enthält. Damit 

wird noch einmal die Notwendigkeit einer rechtskreisübergreifenden Zu-
sammenarbeit bekräftigt.  

Agenturen für Arbeit, Jobcenter und örtliche Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe (Jugendämter) sind als Sozialleistungsträger auf der Grundlage 
verschiedener Sozialgesetzbücher gemeinsam verantwortlich, junge Men-
schen am Übergang von der Schule in den Beruf zu unterstützen. Vor die-

sem Hintergrund und mit dem Ziel, die Angebote und Aktivitäten der Sozi-
alleistungsträger am Übergang von der Schule in den Beruf besser zu 

koordinieren, entstanden freiwillige rechtskreisübergreifende Kooperati-
onsbündnisse, die keine eigenständige Institution sind und zumeist als Ju-

gendberufsagenturen (JBA) bezeichnet werden.  

 

4.4.2 Förderung junger Menschen in rechtskreisübergreifen-
den Kooperationen (§ 10 SGB III neu RefE) 

§ 10 SGB III neu RefE stellt die Bedeutung der rechtskreisübergreifenden 
Kooperation der am Übergang von Schule in den Beruf in den an der JBA 
wesentlich Beteiligten des örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes be-

sonders heraus. Während § 9b Satz 1 SGB III neu RefE von der Verpflichtung 

zur Zusammenarbeit der Agenturen für Arbeit mit den wesentlichen Betei-
ligten des örtlichen Arbeitsmarktes spricht, sieht § 10 Abs. 1 SGB III neu 
RefE nur vor, dass die Agenturen für Arbeit auf die rechtskreisübergreifende 

Kooperation hinzuwirken haben. 

Allerdings arbeiten die JBA lokal sehr heterogen. Einheitliche Strukturen 

oder Standards gibt es nicht. Um die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit 

in den JBA zu erhöhen und die Art und Weise der Aufgabenerledigung bes-
ser und verlässlicher zu gestalten, sollten entsprechende Regelungen ent-

wickelt werden. Es wäre nach unserer Auffassung jedoch zuvor erforderlich, 
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sich im politischen Raum über strukturelle und systemische Fragen zu ver-
ständigen. Dies beinhaltet neben einem gemeinsamen Leitbild – aus unse-
rer Sicht mit dem ernstgemeinten Leitsatz „Kein junger Mensch darf auf 
dem Weg in die Ausbildung/das Studium verlorengehen“ zum Ausdruck ge-

bracht – einige weitere Gelingensbedingungen. Vor allem ist die Verständi-

gung über die notwendige Ausstattung von JBA mit personellen und finan-
ziellen Ressourcen, die flankierende Weiterentwicklung bzw. Anpassung 
der Landeskonzepte zum Übergang von Schule und Beruf, datenschutz-

rechtliche Voraussetzungen für einen Datenaustausch zwischen Schulen 

und JBA, die Gestaltung der Zusammenarbeit inklusive der Aufgaben der 

beteiligten Träger, rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung sowie grundlegende Qualitätsanforderun-
gen erforderlich.  

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften empfehlen als ersten Schritt 

die Erarbeitung eines umfassenden Katalogs mit möglichen Tätigkeitsfel-
dern, der auf dem Portal der Servicestelle Jugendberufsagenturen für alle 

Beteiligten zugänglich gemacht wird. Ferner sollte auch ein aktueller Kata-
log mit Erfolgsmerkmalen guter JBA auf dem Portal der Servicestelle Ju-

gendberufsagenturen eingestellt und somit für alle Beteiligten zugänglich 
gemacht werden.  

Gleichzeitig wird den Agenturen für Arbeit mit § 10 SGB III neu RefE eine ak-
tive Rolle bei der Entstehung oder Fortführung von JBA zugeschrieben. 

Diese können auch in Abstimmung mit den anderen Sozialleistungsträgern 

koordinierende Tätigkeiten innerhalb der JBA übernehmen. Wichtig in die-
sem Zusammenhang sind die Ausführungen in der Gesetzesbegründung, 

wonach eine bereits von einem anderen Leistungsträger übernommene ko-
ordinierende Tätigkeit fortgesetzt werden kann. Damit wird klarstellt, dass 

die Kooperation weiterhin auf Augenhöhe stattfinden soll. In der Gesetzes-
begründung werden auch mögliche Aufgaben des*r Koordinator*in aufge-

zeigt (z. B. gemeinsame Ziele der Kooperation festhalten und nachhalten). 
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften empfehlen jedoch die Erarbei-

tung eines Katalogs mit möglichen Tätigkeitsfeldern, der auch auf dem Por-
tal der Servicestelle Jugendberufsagenturen eingestellt wird. Hierzu gehö-

ren aus Perspektive der Gewerkschaften mindestens eine gemeinsame 
physische Anlaufstelle sowie die Verfügbarkeit gemeinsamer Kontaktdaten 
der Beteiligten nach außen. Die JBA müssen darüber hinaus jugendgerecht 

und dienstleistungsorientiert ausgestaltet und flächendeckend, d. h. in al-
len Kreisen, Landkreisen und kreisfreien Städten/Stadt-kreisen, vorhanden 

sein. Denn trotz der oben genannten hohen Anzahl von JBA bleiben Versor-
gungslücken, die dringend geschlossen werden müssen. 
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4.4.3 Umfassende Beratung und Förderung schwer zu errei-
chender junger Menschen (§ 28b und § 31b SGB III neu 
RefE) 

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen außerordentlich, 
dass mit § 28b SGB III neu RefE und mit § 31b SGB III neu RefE auch junge 

Menschen, die nicht im Zuständigkeitsbereich des SGB II sind, kommunale 
Eingliederungsleistungen (Betreuung minderjähriger Kinder oder von Kin-

dern mit Behinderungen oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schul-
denberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung) erhalten und 

in komplexen Lebenslagen an die Leistungen des Arbeitsförderungsrechts 

u. a. durch individuelle sozialpädagogische Hilfen, Elemente des Case Ma-
nagements und aufsuchende Angebote herangeführt werden können. Auch 
junge Menschen, die im SGB III betreut werden bzw. mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit keinen Anspruch auf Grundsicherungsgeld haben, kön-

nen Schwierigkeiten in ihrer persönlichen Lebenssituation haben, die eine 
Integration in Ausbildung erschweren, oder nach dem Verlassen der Schule 
verlorengehen. Zudem können auch Erwachsene kommunale Eingliede-

rungsleistungen erhalten. Die neuen Leistungen bedingen wiederum eine 
enge Abstimmung der Agenturen für Arbeit mit Gemeinden, Kreisen und 

Bezirken sowie mit den Jobcentern und den zuständigen Trägern der öf-
fentlichen Jugendhilfe.  

Mit der Berufsberatung vor dem Erwerbsleben (BBvE) und der Beratungs-
konzeption der BA erfolgt bereits eine umfassende Beratung, die mit § 28b 

SGB III neu RefE eine Erweiterung erfährt. Neben den o. g. genannten Inhal-
ten hat die umfassende Beratung alle Lebensumstände des jungen Men-

schen (insbesondere den familiären und sozialen Hintergrund) zu berück-
sichtigen und kann aufsuchend erfolgen. Diese ganzheitliche Beratung 
unterstützen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften.  

Zielführender erscheint es, wenn die neuen Aufgaben durch die BBvE bzw. 
den Berufsberater*innen wahrgenommen werden und nicht extra dafür ein 

Fallmanagement eingeführt wird. Denn der Begriff Berufsberater*in hat 

sich bei den Jugendlichen, Eltern, Lehrer*innen und weiteren Akteure*in-

nen etabliert. Selbstverständlich müssen für den erhöhten Beratungs- und 
Abstimmungsaufwand die notwendigen personellen Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden.  

Entsprechend der Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Frakti-
onen von CDU/CSU und SPD (Neufassung Artikel 11) sollen die Regelungen 

zur umfassenden Beratung junger Menschen erst zum 1. Juli 2026 und die 
Regelungen zur Förderung schwer zu erreichender junger Menschen inklu-
sive dazu notwendiger Folgeregelungen erst zum 1. August 2027 in Kraft tre-

ten. Begründet wird dies mit längeren Vorlaufzeiten für die fachlichen Ab-

stimmungen, die technische Realisierung und mit vergaberechtlichen 

Gründen. Dies ist im Sinne der Entwicklung abgestimmter und stabiler Pro-
zesse zu begrüßen, verdeutlicht zugleich aber auch die Komplexität der 
Vorhaben 
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Berlin, 20.11.2025 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Diakonie Deutschland bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf eines 

Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB) und anderer 

Gesetze. 

 

Zusammengefasst kommentiert die Diakonie Deutschland den Entwurf wie folgt: 

 

Die Diakonie Deutschland hält die im Entwurf enthaltenen Regelungen für nicht geeignet, das darin 

formulierte Ziel zu erreichen, die Zahl der Leistungsberechtigten im SGB II-Leistungsbezug deutlich 

zu reduzieren. Die Regelungen stellen aus Sicht der Diakonie Deutschland eine Abkehr von einer 

Unterstützung und Begleitung dieser Menschen auf Augenhöhe dar. Sie beenden somit den von der 

Diakonie Deutschland mit der Einführung des Bürgergeldes begrüßten Paradigmenwechsel im SGB 

II. 

 

Anstatt das Gleichgewicht zwischen Unterstützung und Mitwirkung auszubalancieren, wird 

überwiegend auf Sanktionierung als Mittel zur Verhaltenssteuerung gesetzt. Dabei hatte das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 5.11.2019 (1 BVL7/16) festgestellt, dass der 

tatsächliche Lenkungseffekt von Sanktionen nicht eindeutig wissenschaftlich belegt ist. Es betonte, 

dass die Wirksamkeit von Sanktionen zur Motivation der Betroffenen, ihren Pflichten nachzukommen, 

unsicher sei und daher sorgfältig abgewogen werden müsse. 

 

Sanktionen treffen in erster Linie Menschen mit psychischen Erkrankungen, Leseschwierigkeiten, 

mangelnden Sprachkenntnissen, persönlichen Krisen oder Suchtkrankheiten. Die Diakonie 

Deutschland weiß aus ihrer Beratungspraxis, dass Sanktionierungen die Lage der betroffenen 

Menschen verschärfen und nicht zur Lösung ihrer individuellen Problemlagen beitragen. 

 

Sanktionen lassen sich in der Praxis nicht auf die kleine Gruppe von Personen begrenzen, die 

tatsächlich nicht kooperieren wollen, sondern sie treffen immer auch Menschen in besonderen 
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Problemlagen. Der Nachweis, dass eine Person nicht kooperieren kann, ist nämlich mit hohen 

Hürden verbunden. So ist es beispielsweise nur schwer möglich, ein psychologisches Gutachten 

kurzfristig anzufordern oder vorzulegen, um vor Sanktionen zu schützen. Schon heute sind 

Leistungsberechtigte mit sehr langen Wartezeiten für Diagnosen und entsprechende Hilfen 

konfrontiert. Zudem muss die Grundsicherung das soziokulturelle Existenzminimum von allen 

Menschen gewährleisten, auch von denen, die nicht zu einer Kooperation mit den Behörden bereit 

sind. Dies ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts festgehalten und durch 

internationale Vereinbarungen wie den UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

gestützt. Sozialrecht muss diese menschenrechtliche Dimension beachten. 

 

Die im Entwurf formulierten Regelungen, denen zufolge eine Arbeitsverweigerung zum Wegfall des 

gesamten Regelsatzes führt, sowie die Annahme, dass sich aus mehrfachen Meldeversäumnissen 

ergebe, dass die betreffende Person nicht bedürftig sei, mit der Folge, dass den 

Leistungsberechtigten sowohl der Regelsatz als auch die Kosten der Unterkunft gestrichen werden, 

sind aus Sicht der Diakonie Deutschland menschenrechtlich problematisch und verfassungsrechtlich 

zweifelhaft. 

 

Die Diakonie Deutschland kritisiert, dass die im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen vor allem dem 

Ziel dienen sollen, zu Einsparungen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu führen und somit 

zur Haushaltskonsolidierung beizutragen. Zum einen ist zweifelhaft, dass die Regelungen geeignet 

sind, dieses Ziel zu erreichen. Wie im Entwurf selbst beschrieben, kann nur ein konjunktureller 

Aufschwung die Voraussetzungen für eine Belebung des Arbeitsmarkts schaffen. Die im Entwurf 

vorgeschlagenen Regelungen haben jedoch keinen Einfluss auf die Konjunktur. Zudem gibt es in der 

Praxis nur wenige Leistungsberechtigte, die sich einer Arbeitsaufnahme beharrlich verweigern und 

nicht bereit sind, ihre Hilfebedürftigkeit zu vermindern. Zum anderen legitimiert das Einsparziel aus 

Sicht der Diakonie Deutschland nicht die maßgeblichen Verschärfungen für Leistungsberechtigte, die 

zu einem teilweisen oder sogar kompletten Entzug des verfassungsrechtlich garantierten 

Existenzminimums führen. 

 

Besonders problematisch sind auch die Regelungen im Entwurf zur Begrenzung der Wohnkosten im 

SGB II und XII sowie zu den Auskunfts-, Mitwirkungs-, Nachweis- und Formularpflichten für 

Vermietende zu bewerten, da sie die Realität angespannter Wohnungsmärkte ignorieren, strukturelle 

Probleme der Wohnungsmärkte auf die Leistungsberechtigten abwälzen, die bereits jetzt bestehende 

Wohnkostenlücke bei Leistungsberechtigten weiter vergrößern, die Verfügbarkeit von Wohnraum für 

Leistungsberechtigte noch weiter einschränken und so die Gefahr von Wohnungslosigkeit erhöhen.  

 

Einige Regelungen richten schließlich neue bürokratische Hürden für Leistungsberechtigte und für 

Verwaltungsbehörden auf, anstatt den Sozialstaat zu entbürokratisieren und bürgernah zu gestalten. 
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Die Diakonie Deutschland äußert sich zu wesentlichen Inhalten des Entwurfs wie folgt: 

 

Bedarfsdeckende Erwerbsarbeit einfordern (§§ 2, 10 Abs. 2 Nr. 5 SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Hier wird suggeriert, alle Menschen, insbesondere Alleinstehende, könnten in Vollzeit arbeiten. 

Gründe für eine Beschäftigung in Teilzeit sind jedoch individuell. In der Begründung heißt es, die 

Verpflichtung gelte insbesondere für alleinstehende erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Die 

Kategorie „alleinstehend“ ist insofern irreführend, als sie nicht differenziert nach Personen, die 

Betreuungsverpflichtungen haben - insbesondere getrennt erziehende Eltern oder pflegende 

Angehörige- und solchen, die das nicht haben. Auch Personen, die als alleinstehend / Single-

Bedarfsgemeinschaft gelten, können umfangreiche Betreuungsverpflichtungen haben, die einer 

Vollzeittätigkeit entgegenstehen. Daher wird es darauf ankommen, wie die individuelle Zumutbarkeit 

nach Abs. 2 Satz 2 in der Praxis festgestellt wird. 

 

Vorrang der Vermittlung (§ 3a SGB II-E)  

 

Bewertung 

 

Der Vermittlung in Ausbildung und Arbeit wird ein Vorrang vor den Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes und sonstigen Eingliederungsmaßnahmen eingeräumt. Die Möglichkeit einer 

Ausnahme ist nur für den Fall vorgesehen, dass eine solche Maßnahme erfolgversprechender ist, 

und zwar insbesondere bei Personen unter 30 Jahren. Es wird nicht mehr klar festgestellt, dass bei 

Leistungsberechtigten ohne Berufsabschluss die berufliche Weiterbildung für eine dauerhafte 

Integration in den Arbeitsmarkt erfolgsversprechender ist. Das ist deutlich zu kritisieren, denn mehr 

als zwei Drittel der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten haben keinen verwertbaren 

Berufsabschluss. Die Stärkung des Vermittlungsvorrangs zulasten der beruflichen Weiterbildung 

widerspricht damit den tatsächlichen Bedarfen des Arbeitsmarktes, der insbesondere ausgebildete 

Fachkräfte nachfragt. 

 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland sollte klargestellt werden, dass insbesondere für Menschen 

ohne Berufsabschluss Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung – vor allem solche, die auf einen 

anerkannten Berufsabschluss abzielen - für eine nachhaltige Integration erfolgsversprechender sind. 

Mit Blick auf eine nachhaltige Integration sollten zumindest in der Gesetzesbegründung Maßnahmen 

hervorgehoben werden, die auf eine qualifikationsadäquate Arbeitsaufnahme vor allem durch 

schnelle Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen sowie die Verbesserung der 

(berufsbezogenen) Deutschsprachkenntnisse abzielen. 
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Erziehende frühzeitig aktivieren (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Das Anliegen einer frühzeitigen Beratung und Entwicklung beruflicher Perspektiven wird von der 

Diakonie Deutschland unterstützt. Längere Erwerbsunterbrechungen erschweren den 

Wiedereinstieg in Arbeit. In der Praxis ist es auch unter der noch geltenden Regelung grundsätzlich 

sinnvoll, Erziehende im Jobcenter zu beraten und zu fördern, auch wenn das Kind noch unter drei 

Jahren alt ist und keine Betreuungsmöglichkeit besteht. Denn: eine frühzeitige begleitende Beratung 

während der Erziehungszeit kann den Wiedereinstieg in Arbeit erleichtern. Die zentrale 

Voraussetzung für die frühzeitige Aktivierung Erziehender ist jedoch, dass Kinderbetreuungsplätze 

konkret verfügbar und zumutbar erreichbar sind. Wichtig ist, dass die Neuregelung in der Praxis mit 

passenden Förderangeboten einhergeht, um den Wiedereinstieg und die Vereinbarkeit zu 

ermöglichen. Für eine erfolgreiche Erwerbsintegration junger Eltern sind die Rahmenbedingungen 

bei Arbeitgebenden entscheidend. Dazu gehören ein Verständnis für die Lebenssituation und 

Vereinbarkeitsmaßnahmen. Zudem dürfen die Vorgaben von Elterngeld- und Elternzeitgesetz nicht 

unterlaufen werden. 

 

Teilnahme an Integrations- und Berufssprachkursen (§ 10 Abs. 3 SGB II-E) 
 
Bewertung 

 
Bei den berechtigten Personen besteht ein großes Interesse an Teilnahme an diesen Kursen. 
Allerdings sind inhaltlich und zeitlich passende Kursangebote und zuverlässige 
Kinderbetreuungsangebote häufig nicht verfügbar. Hinzu kommen ungünstige 
Abrechnungskonditionen für die Kursträger. Hier liegen große Hindernisse für die erfolgreiche 
sprachliche Integration Zugewanderter. 
 
Diakonische Migrationsberatungsstellen und Integrationskursträger berichten von deutlichen Lücken 
bei der Bereitstellung passgenauer Angebote, die insbesondere durch die Finanzierungsmodalitäten 
und die jüngsten Anpassungen der Integrationskursverordnung verschärft wurden. Die aktuellen 
Finanzierungsmodalitäten gefährden insbesondere wohlfahrtsverbandliche Integrationskursträger in 
ihrer Existenz. Gerade durch diese Angebote einer flankierenden Migrationsberatung konnte bisher 
die Erwerbsintegration gut vorbereitet und begleitet werden. 
 
Die Diakonie Deutschland kritisiert insbesondere die Streichung der Wiederholerkurse sowie der 
Frauen-/Elternkurse. Zudem verweist sie darauf, dass die Kurse aufgrund der begrenzten 
Haushaltsmittel durch das Bundesamt für Migration und Flucht kontingentiert sind und nicht für alle 
Interessent*innen angeboten werden können.  
 
Insbesondere vulnerable Zielgruppen (z.B. Frauen/Mütter, Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
Menschen in psychosozialen Problemlagen) sind dem erhöhten Risiko ausgesetzt, zunächst lange 
Zeit keinen Integrationskursplatz zu finden oder einen vermittelten Integrationskurs nicht erfolgreich 
abschließen zu können. 
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Weiterentwicklung Kooperationsplan, persönliches Angebot (§ 15 SGB II-E)  

 

Bewertung 

 

Der Beratungsprozess sowie die Erstellung und Weiterentwicklung des Kooperationsplanes müssen 

vom Grundgedanken einer wertschätzenden, befähigenden Haltung geprägt sein, bei der Menschen 

ernst genommen und dabei unterstützt werden, Ziele und Perspektiven zu formulieren. Kern des 

Kooperationsplans muss die qualitativ gute und wirksame berufsbezogene Beratung sein. Dafür 

erforderlich sind vor allem eine adäquate Qualifikation der Integrationsfachkräfte und ihre 

kontinuierliche Unterstützung durch Qualifizierung, Supervision und Entwicklung spezifischer 

Handlungsstrategien. Eine weitere notwendige Rahmenbedingung ist ausreichend Zeit für die 

Beratung. Der tatsächliche Betreuungsschlüssel „regulärer“, also nicht in Sonderteams/-projekten 

befindlicher Integrationsfachkräfte und Fallmanager*innen übersteigt häufig die Orientierungswerte 

von 1:150 beziehungsweise 1:75. Um flächendeckend eine hohe Qualität der berufsbezogenen 

Beratung sicherzustellen, ist eine adäquate Mittelausstattung der Jobcenter nötig. 

 

Von zentraler Bedeutung für den Beratungs- und Kooperationsprozess ist, dass eine verbindliche 

Zusammenarbeit zustande kommt. Mit dem § 15b SGB II-E erfolgt jedoch faktisch eine Rückkehr 

zur Eingliederungsvereinbarung, die primär einen formal-sanktionierenden Charakter innehatte und 

weniger der vertrauensvollen beidseitigen Zusammenarbeit bei der Eingliederung diente. Dadurch 

besteht außerdem die Gefahr, dass es zu zahlreichen Widerspruchsverfahren und 

Gerichtsprozessen kommt. 

 

Die Diakonie Deutschland weist zudem darauf hin, dass entsprechend der bisherigen Beschlüsse 

des Gesetzgebers die Evaluation zur Wirkung des Kooperationsplans im Eingliederungsprozess 

2023-2028 durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung stattfinden sollte. Die nun 

vorgeschlagenen Regelungen, die den Kern des Kooperationsplans verändern, beruhen folglich 

nicht auf wissenschaftlich belastbaren Erkenntnissen zur bestehenden Regelung. 

 

Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen zur Förderung von Langzeitleistungsberechtigten 

(§ 16e SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Die Neufassung des Förderinstrumentes wird ausdrücklich begrüßt, weil sie einem breiteren 

Personenkreis grundsätzlich den Zugang zum Instrument ermöglicht. Allerdings ist in den 

vergangenen Jahren ein deutliches Absinken der Förderungen mit diesem Instrument zu 

verzeichnen. Das liegt nicht an sinkenden Förderbedarfen auf Seiten der Leistungsberechtigten, 

sondern ist Folge der Unterausstattung des Verwaltungstitels der Jobcenter und der damit 

einhergehenden Umschichtungen zulasten des Eingliederungstitels. Der Erfolg dieser Regelung 

wird sich demnach nicht nur am Gesetzestext entscheiden, sondern insbesondere an der 

entsprechenden finanziellen Unterfütterung im Bundeshaushalt. 
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Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass die Beschäftigten in Maßnahmen nach § 16 e SGB II 

künftig in die Arbeitslosenversicherung einbezogen werden und somit Ansprüche auf 

Arbeitslosengeld erwerben. Das entspricht einer Angleichung an die Regelung zum 

Eingliederungszuschuss nach § 88 SGB III. 

 

Stärkung der Berücksichtigung von Gesundheitsaspekten (§ 14 SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass mit der Neufassung des § 14 Abs. 2 (im neuen Satz 4) 

Gesundheitsaspekte gestärkt werden. Der Bezug zu den Teilhabeleistungen des SGB IX ist jedoch 

unzureichend. § 12 SGB IX (Maßnahmen der Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung) 

sieht in Abs. 2 ausdrücklich vor, dass auch für die Jobcenter der Abs. 1 gilt. Danach müssen auch 

sie durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass ein Rehabilitationsbedarf frühzeitig erkannt und 

auf eine Antragstellung der Leistungsberechtigten hingewirkt wird. Auch die Jobcenter sind 

verpflichtet, die frühzeitige Erkennung des Rehabilitationsbedarfs durch die Bereitstellung und 

Vermittlung von geeigneten barrierefreien Informationsangeboten zu unterstützen. Sie sollen über 

Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe informieren, die Möglichkeit der Leistungsausführung 

als Persönliches Budget sowie über das Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur 

Teilhabe und Angebote der Beratung - einschließlich der ergänzenden unabhängigen 

Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX. Auch die Jobcenter sind verpflichtet, Ansprechstellen zu 

benennen, die Informationsangebote zu den genannten Themen u.a. an die Leistungsberechtigten 

vermitteln. 

 

Vor dem Hintergrund dieser bereits bestehenden rechtlichen Verpflichtungen der Jobcenter schlägt 

die Diakonie Deutschland vor, den Satz 4 so zu fassen: 

 

„Zum Erhalt oder zur Verbesserung der Erwerbsfähigkeit wird bei Bedarf insbesondere auch auf die 

Inanspruchnahme von Präventions- und Gesundheitsleistungen anderer Träger verwiesen. Bei 

Anhaltspunkten für einen möglichen Bedarf von Leistungen zur Teilhabe im Sinne von § 5 des 

Neunten Buches werden Ansprechstellen benannt, damit ein möglicher Rehabilitationsbedarf 

frühzeitig erkannt und damit der Rehabilitationsprozess im Sinne der Gemeinsamen Empfehlung 

„Reha-Prozess“ der Rehabilitationsträger beginnen kann“. 

 

Gesetzliche Verankerung und Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers (§ 44f SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Die gesetzliche Verankerung sowie die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers werden begrüßt. Der 

Passiv-Aktiv-Transfer ist bisher lediglich als Vermerk im Einzelplan 11 des Bundeshaushalts geregelt 

und auf Förderungen nach § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ beschränkt. Durch die geplante 

Verankerung im SGB II wird Planungssicherheit für die Jobcenter dahingehend geschaffen, dass sie 

in ihrer Maßnahme- und Finanzplanung sicher sein können, dass die Möglichkeit des Passiv-Aktiv-

Transfers grundsätzlich weiter besteht. Durch die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers auf andere 
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Formen der öffentlich geförderten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wird der 

Eingliederungstitel entlastet, sofern Jobcenter tatsächlich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. 

Für die Nutzung des Instrumentes „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ werden durch die Neuregelung mehr 

Mittel pro Förderfall aktiviert werden können, sodass weniger Mittel aus dem Eingliederungstitel dafür 

benötigt werden. Ob so für die Jobcenter Anreize entstehen, dieses sinnvolle und wirksame 

Instrument mehr zu nutzen, bleibt abzuwarten. Wichtig wird grundsätzlich sein, dass die Regelung 

mit geringem Verwaltungsaufwand für Jobcenter und Arbeitgeber umgesetzt wird. 

 

Die Ausweitung des Passiv-Aktiv-Transfers ersetzt keineswegs die dringende Notwendigkeit, die 

Jobcenter im Bundeshaushalt zuverlässig finanziell adäquat auszustatten. Davon hängt auch das 

Bestehen der erforderlichen Trägerstruktur ab, die wichtig ist, um arbeitsuchenden Menschen 

Eingliederungsleistungen anzubieten. 

 

Stärkung der Verbindlichkeit (§§ 15, 15a SGB II-E)  

 

Bewertung 

 

Das Jobcenter darf laut Referentenentwurf verbindlich durch Verwaltungsakt vorschreiben, welche 

Eigenbemühungen jemand erbringen muss, um weiterhin die vollen Leistungen zu erhalten. Es kann 

konkret festlegen, wie oft und in welcher Form die Bemühungen erfolgen und bis wann Nachweise 

darüber vorzulegen sind. Dazu zählt auch, dass die Person eine Arbeit, eine Ausbildung, ein 

gefördertes Arbeitsverhältnis oder einen Integrations- oder berufsbezogenen Sprachkurs annehmen 

oder weiterführen muss. Schon ein verpasster Termin eröffnet dem Jobcenter die Möglichkeit, 

Leistungsberechtigte durch 30 Prozent Minderung der Regelsatzzahlung zu sanktionieren. 

 

Diese Änderung wird dazu führen, dass eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die auch einer 

nachhaltigen Arbeitsmarkintegration dienlich ist, kaum mehr möglich sein wird. 

Die Regelung zur Konkretisierung der Eigenbemühungen könnte in der Praxis bei restriktiver 

Auslegung dazu führen, dass den Leistungsberechtigten Pflichten auferlegt werden, die von ihnen 

kaum erfüllt werden können, aber gleichwohl zu ihrer Sanktionierung führen. Die Beweislast für den 

Nachweis ausreichender Bemühungen zum Erwerbseinstieg liegt zudem vollständig bei den 

Leistungsberechtigten. Werden Bemühungen zwar umgesetzt, aber nicht ausreichend 

nachgewiesen, kann auch dies schnell zu den vorgesehenen Sanktionen führen. 

 

Stärkung der Mitwirkungspflichten (§§ 7b, 31-32a SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland ist es richtig, die Mitwirkung von Menschen einzufordern, die 

Grundsicherungsleistungen beziehen. Die vorgeschlagenen Regelungen zur Stärkung der 

Mitwirkungspflichten im SGB II verkennen jedoch die negativen Wirkungen von Sanktionen. Das 

Verhalten Einzelner hat bei Sanktionen negative Folgen für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. 

Insbesondere die existenzsichernden Leistungen für Kinder oder andere vulnerable Personen 

dürfen unter keinen Umständen gekürzt werden. Dies geschieht aber schon, wenn der 
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Lebensunterhalt der Eltern oder anderer Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft - etwa sanktionierter 

erwachsener Geschwister - nicht mehr gesichert ist. Sanktionen, die lebensnotwendige Leistungen 

kürzen und insbesondere ein vollständiger Leistungsentzug sind menschenrechtlich bedenklich. 

Zumindest müssten unmittelbar und von Amts wegen Sachleistungen ausgegeben werden, um eine 

existentielle Notlage und Gefährdung der Leistungsberechtigten zu verhindern. Ausreichende 

Ernährung, Kleidung, Gesundheitsversorgung, Wohnraum und eine menschenwürdige 

Mindestausstattung dürfen nicht zur Disposition stehen. 

 

Im Folgenden bewertet die Diakonie Deutschland die vorgeschlagenen Regelungen zur „Stärkung 

der Mitwirkungspflichten im SGB II“ im Einzelnen: 

 

Fiktion der Nichterreichbarkeit (§ 7b Abs. 4 SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Die Regelung nimmt auf die Mitwirkungspflichten im SGB I Bezug. Die Logik dort ist, dass eine 

Person mitwirken soll - im Sinne von Informationen und Nachweise erbringen - damit die staatliche 

Stelle ihrer Pflicht nachkommen kann, die Bedürftigkeit zu prüfen und den Antrag zu bearbeiten. 

Wenn das erfolgt ist und ein Leistungsbescheid ergangen ist, gilt dieser in der Regel für ein Jahr.  

 

Die Annahme, eine Person sei nicht mehr bedürftig, weil sie sich nicht meldet, reicht nicht aus. Die 

Beweislast liegt bei der Behörde. Diese muss näher prüfen - z. B. durch wiederholte Hausbesuche - 

bevor eine vorläufige Leistungseinstellung erfolgen kann. Sowie sich die Person meldet, müssen die 

Leistungen rückwirkend ausgezahlt werden. 

 

Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (§ 31a SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Eine Minderung des Grundsicherungsgeldes um sofortige 30 Prozent führt zu einer Unterschreitung 

des soziokulturellen Existenzminimums bei den betroffenen Leistungsberechtigten. In der Folge 

drohen Schulden, Energiearmut und ggf. sogar der Wohnungsverlust, denn wichtige Ausgaben wie 

Strom sind im Regelbedarf enthalten. Ein geminderter Anteil des Regelsatzes kann dazu führen, 

dass selbst bei Nichtsanktionierung der Kosten der Unterkunft ein Wohnungsverlust droht, weil 

notwendige Zuzahlungen zur Miete aus dem Regelsatz bei hohen Mieten (die sogenannte 

„Wohnkostenlücke“) nicht mehr erbracht werden können. Wenn die Kosten der Unterkunft nicht in 

tatsächlicher Höhe übernommen werden, wird die Gefahr des Wohnraumverlustes auch nicht 

dadurch vollständig gebannt, dass die als angemessen geltenden Kosten der Unterkunft durch das 

Jobcenter direkt an den Vermieter überwiesen werden. Ein sehr großer Teil der 

Leistungsberechtigten zahlt nämlich zu den Wohnkosten aus dem Regelsatz zu, weil es ihnen nicht 

gelungen ist, Aufforderungen zur Kostensenkung durch Bezug einer als angemessen geltenden 

Wohnung nachzukommen. Dieser Teil der Miete würde bei einer Sanktionierung des Regelsatzes 

dem Vermieter dann nicht mehr gezahlt werden. 
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Menschen, die aufgrund von schwierigen Lebenslagen, Krankheit oder Überforderung 

Pflichtverletzungen begehen oder Termine versäumen, werden durch die in § 31a Abs. 2 SGB II-E 

vorgeschlagenen Regelungen nicht erreicht werden. Nach den Erfahrungen diakonischer 

Beratungspraxis funktioniert die postalische Zustellung häufig nicht; zudem sind den Behörden 

psychische Erkrankungen oder sonstige Einschränkungen nicht in jedem Fall im Vorfeld bereits 

bekannt. Kurzfristige Nachweise darüber dürften kaum zu erbringen sein. Die Wartelisten für 

Diagnoseverfahren sind lang, und viele Personen mit starken gesundheitlichen bzw. psychischen 

Problemen haben kaum die Möglichkeit, kurzfristig eine nötige Diagnostik durchzusetzen. 

 

Die Diakonie Deutschland begrüßt hingegen, dass durch die geplante Regelung in § 31a Abs. 4 SGB 

II-E der Krankenversicherungsschutz bestehen bleibt, da eine Leistung in Höhe eines Euros gewährt 

wird und in dem Kontext auch die Krankenversicherung fortbesteht. Das ist auch bei 

Familienversicherungen existentiell wichtig. 

 

Sanktionierte Personen und insbesondere Sanktionierte in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern 

sollten in jedem Fall darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass sie Lebensmittelgutscheine 

erhalten können. Dieses Angebot muss gemacht werden, um eine existentielle Gefährdung der 

Leistungsberechtigten sowie eine mögliche indirekte „Mithaftung“ der Kinder oder anderer vulnerabler 

Personen in der Bedarfsgemeinschaft zu verhindern. Bei einer vollständigen Sanktionierung der 

Leistungen haben schon – über die Neuregelung in § 31a Abs. 4 SGB II-E hinaus - die 

Lebensmittelgutscheine den positiven Nebeneffekt, die Krankenversicherung weiterhin aufrecht zu 

erhalten. Bislang wurden die Jobcenter über dieses Thema (wenn überhaupt) meist per 

Fachanweisungen informiert. Eine Ergänzung im Gesetzestext ist wünschenswert. Die Diakonie 

schlägt vor, die Ausgabe von Gutscheinen im Falle einer Sanktion regelhaft und von Amts wegen 

vorzusehen. 

 

Beginn und Dauer der Minderung (§ 31b SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Durch diese Regelung drohen Leistungsberechtigten auch dann Sanktionen, wenn sie sich um einen 

Job bemüht und den Nachweis dieser Bemühungen lediglich zu spät erbracht haben. Wird der 

Nachweis erbracht, muss die Sanktion umgehend enden, da die auferlegte Pflicht nachträglich erfüllt 

wurde (§ 31b Abs. 2 Satz 2 SGB II-E). Nach der geplanten Regelung wäre die Rücknahme der 

Sanktion jedoch frühestens nach einem Monat möglich (§ 31b Abs. 3 SGB II-E). Die Sanktionierung 

erscheint unverhältnismäßig und den Bewerbungsbemühungen der Leistungsberechtigten nicht 

zuträglich. 

 

Nach Auffassung der Diakonie Deutschland ist es zudem unverhältnismäßig und nicht mit 

Maßnahmen zur Entbürokratisierung zu rechtfertigen, die Leistungsminderung von mindestens einem 

Monat aufrechtzuerhalten, wenn das Jobcenter selbst anerkennt, dass die Möglichkeit einer 

Arbeitsaufnahme und damit die Möglichkeit zur Existenzsicherung nicht mehr besteht.  
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Meldeversäumnisse (§ 32 SGB II-E), insbesondere Leistungsentzug bei mehrfachen 

Meldeversäumnissen (§ 32a SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland ist problematisch, dass die zeitliche Abfolge der 

Terminversäumnisse nicht festgelegt ist. So kann es bei restriktiver Handhabung dieser Regelung 

durch die Jobcenter dazu kommen, dass drei in kurzer Abfolge gesetzte Termine zum vollständigen 

Entzug der Regelleistung führen. Zwar begrüßt die Diakonie Deutschland, dass für den Fall des 

Entzugs der Regelleistung das Grundsicherungsgeld, soweit es für die Bedarfe für Unterkunft und 

Heizung erbracht wird, für die gesamte Bedarfsgemeinschaft an den Vermieter oder andere 

Empfangsberechtigte gezahlt werden soll. Jedoch kann auch ein geminderter Anteil des Regelsatzes 

dazu führen, dass der Wohnraum nicht länger gesichert ist. Denn bereits jetzt müssen – wie bereits 

erwähnt - viele Leistungsberechtigte Anteile aus dem Regelsatz für die Kosten der Unterkunft 

aufbringen (sogenannte „Wohnkostenlücke“), so dass es im Falle von Sanktionen dennoch zu 

Mietrückständen, Kündigungen und schließlich Wohnungslosigkeit kommen kann. 

 

Gravierend ist aus Sicht der Diakonie Deutschland die Regelung, wonach bei den 

Leistungsberechtigten sogar alle Leistungen eingestellt werden (inkl. Kosten der Unterkunft und 

Krankenversicherungsschutz), wenn sie nach Entzug des vollen Regelbedarfs nicht innerhalb eines 

Monats beim Jobcenter erschienen sind. Vor dem Entzug der Kosten der Unterkunft ist unbedingt 

sicherzustellen, dass die Person nicht aufgrund von Krankheit oder aus anderen triftigen Gründen 

nicht erreichbar ist. Eine Zustellung per Post reicht in keinem Fall aus und könnte zum 

Wohnungsverlust führen. Eine Leistungseinstellung darf erst dann zulässig sein, wenn der weitere 

Aufenthalt der Leistungsberechtigten nicht mehr nachgewiesen werden kann. 

 

Schließlich weist die Diakonie Deutschland darauf hin, dass sich allein durch die Möglichkeit eines 

vollständigen Leistungsentzugs der Wohnungsmarkt für Leistungsberechtigte weiter verkleinern und 

dies ihre Wohnungssuche weiter erschweren dürfte. Es ist davon auszugehen, dass Vermietende 

zukünftig noch seltener als bisher an Leistungsberechtigte vermieten werden, wenn sie befürchten 

müssen, dass die Mietzahlungen nicht gesichert sind. Unabhängig von der Anzahl der tatsächlichen 

Fälle, in denen es zu einer Vollsanktionierung kommt, sendet diese Regelung ein gravierendes 

negatives Signal an Vermietende, die sonst eine Vermietung an Grundsicherungsberechtigte in 

Erwägung ziehen würden.  

 

Abschaffung der Karenzzeit Vermögen und Neuregelung des Schonvermögens (§ 12 SGB II-E)  

 

Bewertung 

 

Die Karenzzeit bei Vermögen spielt in der Praxis bei der überwiegenden Anzahl der 

Leistungsberechtigten keine Rolle. Die Diakonie Deutschland sieht für die Reduzierung der 

Vermögensfreibeträge keine stichhaltige Begründung und hält sie nicht für sinnvoll. Menschen, die 

umsichtig gewirtschaftet haben, dürfen nicht dafür bestraft werden. Auch eine Erbschaft oder andere 

Vermögenszuwendungen können für Menschen, die sich im Leistungsbezug befinden, längerfristig 
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eine bessere Perspektive auf ein Leben ohne Grundsicherungsleistungen eröffnen, wenn diese 

Mittel nicht umgehend zu einem großen Teil eingesetzt werden müssen. Größere Ausgaben, u.a. für 

individualisierte medizinisch notwendige Hilfsmittel, die durch die Leistungsträger nicht übernommen 

werden, aber eine wichtige Verbesserung der Lebensqualität darstellen, wie z.B. hochwertigere 

Rollstühle, müssen weiterhin möglich sein. Die Abstufung nach Lebensalter erhöht den Prüfungs- 

und damit den Bürokratieaufwand. 

 

In der Übergangszeit entstehen Ungleichbehandlungen zwischen Leistungsberechtigten mit 

sechsmonatigem und Leistungsberechtigten mit einjährigem Bewilligungsbescheid. Die Diakonie 

Deutschland schlägt daher vor, grundsätzlich ein Jahr zugrunde zu legen. 

 

Sie begrüßt den fortbestehenden Schutz von selbstgenutztem Wohneigentum sowie das 

Fortbestehen der Regelung, wonach bei Personen, die in den letzten drei Jahren nicht im SGB-II- 

oder SGB-XII-Bezug standen, das selbstgenutzte Wohneigentum unabhängig von seiner Größe 

nicht als Vermögen berücksichtigt wird. 

 

Deckelung der Aufwendungen für die Unterkunft auch in der Karenzzeit, Berücksichtigung der 

Mietpreisbremse (§ 22 SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland wird die Begrenzung der tatsächlichen Kosten der Unterkunft 

auf das 1,5-Fache der örtlichen Mietobergrenze dazu führen, dass die Leistungsberechtigten noch 

mehr Geld aus dem Regelsatz für die Wohnkosten aufbringen müssen, denn den günstigen kleinen 

Wohnraum, in den sie ziehen könnten, gibt es nicht. Dies wird die bestehende Wohnkostenlücke 

weiter vergrößern und zu mehr Wohnungslosigkeit führen. 

 

Die Regelung, wonach auch innerhalb der Karenzzeit die Unterkunftskosten höchstens das 1,5-

Fache der örtlichen Mietobergrenze betragen dürfen, lehnt die Diakonie Deutschland ab. Für die 

Diakonie Deutschland stellt diese Deckelung der Kosten der Unterkunft eine faktische Kürzung des 

Existenzminimums darf, da betroffene Leistungsberechtigte kaum die Möglichkeit einer 

Kostensenkung haben. Die bereits bestehende Wohnkostenlücke dürfte sich dadurch weiter 

verschärfen und es besteht auch hier die Gefahr von Wohnungslosigkeit. 

 

Die Festlegung einer Quadratmeterhöchstgrenze, um die Vermietung überteuerter 

Kleinstwohnungen zu verhindern, wird von der Diakonie Deutschland grundsätzlich begrüßt. 

Allerdings ist die Regelung zu unbestimmt. Dadurch dürfte es in der Praxis zu engen Auslegungen 
der Quadratmeterhöchstmiete kommen - mit der Folge zahlreicher Kostensenkungsaufforderungen. 
In der weiteren Folge sind die Leistungsberechtigten gefordert, die Kostensenkung privatrechtlich 
durchzusetzen. Die eigenständige Durchsetzung der Kostensenkung gegenüber Vermietenden, die 
im Zweifel ein Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten mit sich bringen würde, ist für 
Leistungsberechtigte mit mangelnden Sprachkenntnissen, Leseschwierigkeiten oder in persönlichen 
Krisen kaum denkbar. Geeigneter Rechtsbeistand, der ein solches Verfahren mit Prozesskostenhilfe 
für die Leistungsberechtigten führen würde, dürfte sich aufgrund des zu erwartenden niedrigen 
Streitwerts kaum finden lassen. Gleichzeitig verkennt diese Kostensenkungspflicht das 
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Machtungleichgewicht von Mietenden und Vermietenden auf den angespannten Wohnungsmärkten. 
Das gilt auch für die Regelung, wonach die leistungsberechtigte Person verpflichtet ist, einen 
möglichen Verstoß gegen §§ 556d bis 556g BGB zu rügen (§ 22 Abs. 1 S. 7 lit. b SGB II-E), sofern 
die vereinbarte Miete die nach der Mietpreisbremse (§ 556d BGB) zulässige Miethöhe um mehr als 
10 Prozent überschreitet. Eine Regelung, die die Vermietenden direkt adressiert und sie zu einer 
Senkung der Miethöhe verpflichtet, wäre sinnvoller.  
 

Diese neuen Bestimmungen verschärfen das Problem der Wohnkostenlücke; das Existenzminimum 

bei den Leistungsberechtigten wird unterschritten und die Gefahr von Wohnungslosigkeit erhöht. Vor 

dem Hintergrund des Klimawandels und der damit verbundenen Herausforderungen hat die 

Diakonie Deutschland umfangreiche Vorschläge für ein sozial-ökologisches Existenzminimum 

gemacht und insbesondere eine Vertiefungsanalyse zu bezahlbarem, angemessenem und 

klimaneutralem Wohnraum vorgelegt. 

 

Auskunfts-, Mitwirkungs- und Nachweispflicht Dritter (§ 60 SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Aus Sicht der Diakonie Deutschland werden die in § 60 SGB II-E vorgeschlagenen Regelungen in 

der Praxis dazu führen, dass Vermietende künftig noch weniger bereit sind, an Leistungsberechtigte 

zu vermieten. Es werden weitere bürokratische Hürden geschaffen, durch die Leistungsberechtigte 

es zukünftig noch schwerer haben dürften, Wohnraum zu finden. Die Regelungen treffen somit die 

Leistungsberechtigten, obwohl sie nicht die Adressaten der Regelungen sind. 

 

Bekämpfung von Schwarzarbeit und Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 64 

SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Diese Regelung ist grundsätzlich begrüßenswert, wobei die Jobcenter das Problem des 

Sozialleistungsmissbrauchs nicht lösen können. Es gibt immer noch zu viele Verdachtsfälle, denen 

von Seiten des Zolls nicht nachgegangen wird. Insofern sind vor allem die Behörden der 

Zollverwaltung zu stärken, damit in allen gemeldeten Fällen ermittelt werden kann. 

 

Konkretisierung der Regelung zur Zumutbarkeit für Selbständige (§ 10 Abs. 2 Nr. 5 SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Bei der Prüfung, ob die selbstständige Tätigkeit perspektivisch aus dem Leistungsbezug führt, 

erscheint fraglich, wie diese bei einem Stundenansatz von einer Stunde pro Prüfung erfolgen soll 

und welche Prognosemethoden zur Anwendung kommen, bzw. welche wirtschaftliche Kompetenz 

bei der Vielzahl denkbarer Tätigkeiten dafür in den Jobcentern vorhanden sein soll. Die Frist von 

einem Jahr ist zu kurz gesetzt, bzw. muss von Leistungsberechtigten durch externe 

Sachverständige widerlegbar sein. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen 

https://www.diakonie.de/informieren/infothek/2025/februar/diakonie-konzept-fuer-ein-sozial-oekologisches-existenzminimum
https://www.diakonie.de/informieren/infothek/2025/februar/diakonie-konzept-fuer-ein-sozial-oekologisches-existenzminimum
https://www.diakonie.de/diakonie_de/user_upload/diakonie.de/PDFs/Publikationen/Vertiefung-Wohnen-Gutachten_bf.pdf
https://www.diakonie.de/diakonie_de/user_upload/diakonie.de/PDFs/Publikationen/Vertiefung-Wohnen-Gutachten_bf.pdf
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Existenzgründungsberatungen in der Gründungsphase beteiligt sind und die Tragfähigkeit geprüft 

haben. 

 

Diese Prüfung sollte jedenfalls entfallen, wenn die selbständige Tätigkeit neben einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Teilzeit ausgeübt wird, da sie dann in jedem Fall zur 

weiteren Minderung der Hilfebedürftigkeit beiträgt. Die Einbeziehung von gewerblichen 

Kleinstbetrieben, insbesondere Kleinstbetrieben der Land- und Forstwirtschaft dürfte in vielen Fällen 

unzumutbar sein. Der restriktive Umgang mit Selbständigen erscheint nicht angemessen, zumal 

erfolgreiche Gründungen oft auch zur Entstehung von weiteren Arbeitsplätzen beitragen. 

 

Einführung einer Digitalisierungsnorm (§ 50b SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Die Diakonie Deutschland weist bei dieser Regelung darauf hin, dass bei der Modernisierung der 

Informationstechnik vor allem darauf zu achten ist, die Angebote an den Bedarfen der Bürger*innen 

auszurichten. Analoge Zugänge und Kommunikationsmöglichkeiten zu Ämtern und Leistungen 

müssen auch in Zeiten der Digitalisierung niedrigschwellig erhalten bleiben. 

 

Ausschluss von nachgereichten Unterlagen und Auskünften (§ 41a SGB II-E) 

 

Bewertung 

 

Diese Regelung stellt aus Sicht der Diakonie Deutschland eine Umgehung des Urteils des 

Bundessozialgerichts vom 29. November 2022 (B 4 AS 64/21 R) dar, wonach auch nachgereichte 

Nachweise im Klageverfahren zu berücksichtigen sind. Sie wird von der Diakonie Deutschland 

abgelehnt. 
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